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1 Einleitung
ENERCON Windenergieanlagen der aktuellen Produktpalette verfügen über eine Vielzahl
von sicherheitstechnischen Einrichtungen, die dazu dienen, die Windenergieanlagen dau-
erhaft in einem sicheren Betriebsbereich zu halten.
Organisatorische Maßnahmen, wie regelmäßige, protokollierte Wartungsarbeiten, tragen
ebenfalls zu einem zuverlässigen, sicheren Betrieb der Windenergieanlagen bei.
Zu den sicherheitstechnischen Einrichtungen zählt neben Komponenten, die ein sicheres
Anhalten der Windenergieanlagen gewährleisten, ein komplexes Sensorsystem. Das Sen-
sorsystem erfasst ständig alle relevanten Betriebszustände und stellt die entsprechenden
Informationen über das Fernüberwachungssystem „SCADA System“ bereit.
Bewegen sich sicherheitsrelevante Betriebsparameter außerhalb eines zulässigen Be-
reichs, werden die Windenergieanlagen mit reduzierter Leistung weiterbetrieben oder an-
gehalten.
Im Folgenden werden die wesentlichen sicherheitstechnischen Einrichtungen der
ENERCON Windenergieanlagen sowie organisatorische Maßnahmen zur Erhöhung der
Anlagensicherheit näher beschrieben.
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2 Sicherheitseinrichtungen

Hauptschalter
Am Steuerschrank der ENERCON Windenergieanlage befindet sich ein Hauptschalter,
mit dem nahezu alle Komponenten der Anlage spannungsfrei geschaltet werden können.
Weitere Hauptschalter befinden sich an den Gondelsteuerschränken. Diese Hauptschalter
schalten die meisten Komponenten in der Gondel spannungsfrei. Jeder Gondelsteuer-
schrank hat einen eigenen Hauptschalter.
Die Hauptschalter beeinflussen nicht den Mittelspannungsbereich, die angeschlossenen
Stromschienen und die mit diesen direkt verbundenen Schaltschrankeingänge. Für den
Mittelspannungsbereich gibt es einen eigenen Mittelspannungsraum. Die mit der Nieder-
spannungsverteilung verbundenen Schaltschrankeingänge werden ebenfalls nicht von
den Hauptschaltern beeinflusst.

Not-Halt-Taster
ENERCON Windenergieanlagen verfügen über mehrere Not-Halt-Taster. Bei Betätigung
eines Not-Halt-Tasters werden die Rotorblätter verstellt und der Rotor der Windenergiean-
lage wird in einen sicheren Drehzahlbereich gebracht.
Die Not-Halt-Taster schalten die Windenergieanlage nur teilweise spannungsfrei. Einige
sicherheitsrelevante Baugruppen der Windenergieanlage werden auch nach Betätigung
eines Not-Halt-Tasters weiterhin mit Spannung versorgt.
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3 Sensorensystem
Eine Vielzahl von Sensoren erfasst laufend den aktuellen Zustand der Windenergieanlage
und die relevanten Umgebungsparameter. Die Anlagensteuerung wertet die Signale aus
und steuert die Windenergieanlage stets so, dass die aktuell verfügbare Windenergie opti-
mal ausgenutzt wird und dabei die Sicherheit des Betriebs gewährleistet ist.

Redundante Sensoren
Um eine Plausibilitätsprüfung durch Vergleich der gemeldeten Werte zu ermöglichen, sind
für einige Betriebszustände (z. B. für die Messung der Temperatur im Generator) mehr
Sensoren eingebaut als eigentlich notwendig wären. Ein defekter Sensor wird zuverlässig
erkannt und kann durch die Aktivierung eines Reservesensors ersetzt werden. Die Wind-
energieanlage kann dadurch in der Regel ohne den Austausch größerer Komponenten si-
cher weiter betrieben werden.

Kontrolle der Sensoren
Die Funktionstüchtigkeit aller Sensoren wird im laufenden Betrieb durch die Anlagen-
steuerung selbst kontrolliert. Wo dies nicht möglich ist, geschieht die Kontrolle durch die
Anlagenwartung

Drehzahlüberwachung
Die Anlagensteuerung der ENERCON Windenergieanlage regelt durch Verstellung des
Blattwinkels die Rotordrehzahl so, dass die Nenndrehzahl auch bei sehr starkem Wind
nicht nennenswert überschritten wird. Auf plötzlich eintretende Ereignisse, z. B. eine star-
ke Windböe oder eine schlagartige Verringerung der Generatorlast, kann die Blattverstel-
lung jedoch unter Umständen nicht schnell genug reagieren. Wenn die Nenndrehzahl um
mehr als ca. 20 % überschritten wird, hält die Anlagensteuerung den Rotor an. Ein Neu-
start der Anlagensteuerung kann per Fernzugriff erfolgen.
Zusätzlich zur elektronischen Überwachung ist eine elektromechanische Dreifach-Dreh-
zahlüberwachung Teil jeder Blattverstelleinheit. Diese kann die Windenergieanlage per
Notverstellung anhalten. Die Dreifach-Drehzahlüberwachung löst aus, wenn die Nenn-
drehzahl des Rotors um mehr als 22 % überschritten wird. Ein Neustart der Anlagen-
steuerung kann per Fernzugriff erfolgen.

Luftspaltüberwachung
Die Breite des Luftspalts zwischen Rotor und Stator des Ringgenerators wird mithilfe von
Sensoren überwacht. Löst einer der Sensoren wegen Unterschreitung des Mindestab-
stands aus, wird die Windenergieanlage angehalten. Ist die Breite des Luftspalts wieder
ausreichend, kann ein Neustart der Windenergieanlage erfolgen. Dazu muss der Fehler
an der Anlage zunächst quittiert werden. Die Windenergieanlage ist danach wieder be-
triebsbereit und kann neu gestartet werden.

Schwingungsüberwachung
Die Schwingungsüberwachung erkennt zu starke Vibrationen und Schwingungen bzw.
Auslenkungen der Turmspitze der Windenergieanlage.
Sensoren erfassen die Beschleunigungen der Gondel in Richtung der Nabenachse
(Längsschwingung) und quer dazu (Querschwingung). Die Anlagensteuerung berechnet
daraus laufend die Auslenkung des Turms gegenüber der Ruheposition.
Überschreiten Schwingungen bzw. Auslenkungen das zulässige Maß, hält die Windener-
gieanlage an. Nach kurzer Zeit erfolgt ein automatischer Neustart.



Technische Beschreibung
Anlagensicherheit

D0765718-1 / DA 7 von 10

Werden unzulässige Vibrationen erkannt oder treten unzulässige Turmschwingungen
mehrfach auf, hält die Windenergieanlage an und unternimmt keinen erneuten Startver-
such.

Temperaturüberwachung
Einige Komponenten der ENERCON Windenergieanlage werden gekühlt. Zudem messen
Temperatursensoren kontinuierlich die Temperatur an Anlagenkomponenten, die vor ho-
hen Temperaturen geschützt werden müssen.
Bei zu hohen Temperaturen wird die Leistung der Windenergieanlage reduziert, gegebe-
nenfalls wird sie angehalten. Die Anlage kühlt ab und läuft automatisch wieder an, sobald
eine vorgegebene Grenztemperatur unterschritten wird.
Einige Messpunkte sind zusätzlich mit Übertemperaturschaltern ausgerüstet. Diese veran-
lassen ebenfalls ein Anhalten der Windenergieanlage, in bestimmten Fällen ohne automa-
tischen Wiederanlauf nach Abkühlung, wenn die Temperatur einen bestimmten Grenzwert
überschreitet.
Einige Baugruppen, z. B. die Windsensoren und die Schaltschränke, werden bei zu niedri-
gen Temperaturen gewärmt, um sie betriebsbereit zu halten.

Überwachung der Kabelverdrillung
Sollte sich die Gondel der Windenergieanlage bis zu 2-mal um die eigene Achse gedreht
und die im Turm hinabgeführten Kabel verdrillt haben, erfolgt eine automatische Entdril-
lung. Die Steuerung der Windenergieanlage nutzt hierzu die nächste Gelegenheit.
Die Überwachung der Kabelverdrillung verfügt über eine Sensorik, die bei einer Über-
schreitung des zulässigen Stellbereichs die Stromversorgung der Azimutmotoren unter-
bricht.
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4 Sicheres Anhalten der Windenergieanlage

Anhalten durch Rotorblattverstellung
Die ENERCON Windenergieanlage kann durch manuellen Eingriff oder automatisch durch
die Anlagensteuerung angehalten werden.
Jedes Rotorblatt ist dazu mit einer Blattverstelleinheit ausgestattet. Die Blattverstelleinheit
besteht aus einer Steuerung, einer Antriebseinheit und einem Energiespeicher.
Durch die Blattverstelleinheit wird die Stellung der Rotorblätter zum Wind gesteuert. Bei
einer nicht sicherheitsrelevanten Störung werden die Rotorblätter über die Steuerung der
Windenergieanlage aus dem Wind gedreht, worauf der Rotor der Windenergieanlage an-
hält.

Notverstellung
Der Energiespeicher der Blattverstelleinheit speichert die für eine Notverstellung nötige
Energie. Während des Anlagenbetriebs wird die Ladung gehalten und laufend getestet.
Bei einer Notverstellung werden die Antriebseinheiten vom zugehörigen Energiespeicher
mit Energie versorgt. Die Rotorblätter fahren ungesteuert und voneinander unabhängig in
eine Stellung, in der sie keinen Auftrieb erzeugen (Fahnenstellung).
Da die 3 Blattverstelleinheiten sich sowohl gegenseitig kontrollieren als auch unabhängig
voneinander funktionieren, können beim Ausfall einer Komponente die verbliebenen Blatt-
verstelleinheiten weiterhin arbeiten und den Rotor anhalten.
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5 Fernüberwachung
Alle ENERCON Windenergieanlagen sind über das „SCADA System“ mit der regionalen
Serviceniederlassung verbunden. Diese kann jederzeit die Betriebsdaten von jeder Wind-
energieanlage abrufen und sofort auf Auffälligkeiten und Störungen reagieren.
Alle Statusmeldungen werden in einem elektronischen Logbuch erfasst, von dem ein
Back-up erstellt wird. Der Service wird per E-Mail über die Datenerfassung sowie über
aufkommende Störungen und Ereignisse informiert. Die Daten werden dauerhaft gespei-
chert. Dadurch ist gewährleistet, dass alle Erfahrungen aus dem praktischen Langzeitbe-
trieb in die Weiterentwicklung der Windenergieanlagen einfließen können.
Die Anbindung der einzelnen Windenergieanlagen läuft über einen speziell dafür vorgese-
henen Zentralserver. Dieser Server steht bei der Lagerwey Wind B.V. in Barneveld (NL).
Das „SCADA System“, seine Eigenschaften und seine Bedienung sind in separaten Doku-
menten beschrieben.
Auf Wunsch des Betreibers kann die Überwachung der Windenergieanlagen von einer an-
deren Stelle übernommen werden.
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6 Wartung
Um den dauerhaft sicheren und optimalen Betrieb der Windenergieanlagen sicherzustel-
len, müssen diese in regelmäßigen Abständen gewartet werden.
ENERCON Windenergieanlagen werden regelmäßig gewartet, je nach Anforderung min-
destens einmal jährlich. Dabei werden alle sicherheitsrelevanten Komponenten und Funk-
tionen geprüft, z. B. Blattverstellung, Windnachführung, Sicherheitssysteme, Blitzschutz-
system, Anschlagpunkte und Sicherheitssteigleiter. Die Schraubverbindungen an den tra-
genden Verbindungen (Hauptstrang) werden geprüft.
Alle weiteren Komponenten werden einer Sichtprüfung unterzogen, bei der Auffälligkeiten
und Schäden festgestellt werden. Verbrauchte Schmierstoffe werden nachgefüllt.
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Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen
CM Construction Manager (Gesamtbauleiter)

GPM General Project Manager (Gesamtprojektleiter)

GST Großraum- und Schwertransport

WEA Windenergieanlage

Größen, Einheiten, Formeln
D Pr Verdichtungsgrad nach Proctorversuch

E V1 Errechneter Verformungsmodul des ersten Belastungszyklus eines statischen
Plattendruckversuchs

E V2 Errechneter Verformungsmodul des zweiten Belastungszyklus eines statischen
Plattendruckversuchs
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1 Einleitung
Sorgfältige Planung und Ausführung der Baustelleninfrastruktur sind
die Basis für die wirtschaftliche Abwicklung der Baustelle. Die Trans-
portwege und Baustellenflächen im Windpark müssen einen sicheren
und wirtschaftlichen Baustellenverkehr gewährleisten. Eine störungs-
freie Funktionalität ist über den gesamten Nutzungszeitraum sicher-
zustellen.
Diese Spezifikation gilt für den Transport sowie Aufbau mit einem
Standard-Großkran einer WEA mit der Turmbezeichnung:
■ E-160 EP5 E2-MST-166-FB-C-01

Diese Spezifikation beschreibt die Anforderungen an Zuwegung und
Baustellenflächen für die Windpark-Infrastruktur. Neben diesen Infor-
mationen müssen auch die folgenden Dokumente in die Planung ein-
bezogen werden.
■ Fundamentdatenblatt der zutreffenden Gründungsvariante des

Turmtyps
■ Technische Beschreibung des Turmtyps
■ Datenblätter zu Gewichten und Abmessungen des Turmtyps, der

Gondel und der Rotorblätter
■ PLM-PM-ABT004 „Baustellenordnung für den Bau von

ENERCON Windenergieanlagen und Windparks“
■ D02144945 „Technische Mitteilung Fußgängerzugang zu WEAs“
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2 Montage der Windenergieanlage
Der Aufbau der WEA erfolgt in mehreren Abschnitten. Diese Ab-
schnitte sind der Fundamentbau, ggf. die Tiefgründung, Aufbau und
Montage des Turms und der Gondel. Um wirtschaftlich in kurzer Zeit
die Fertigstellung der WEA zu ermöglichen, werden je nach Wind-
parkgröße projektbezogene Aufbaukonzepte entwickelt. Somit kön-
nen die Arbeitsschritte, wie in den folgenden Unterkapiteln beschrie-
ben, parallel im Windpark durchgeführt werden.

2.1 Anlieferung der Turmsegmente und WEA-Komponenten
Die Anlieferung der Sektionsbleche und Trägerkonstruktionen für die
Sektionen des modularen Stahlturms erfolgt abhängig vom Aufbau-
konzept auf die jeweilige Baustellenfläche oder Logistikfläche (siehe
Kap. 4.2, S. 10). Die anderen WEA‑Komponenten werden zum Auf-
bau der WEA direkt an die vorgesehenen Stellflächen transportiert
(z. B. Montagefläche).
Die Turm-Anlagenteile werden zeitlich vorab angeliefert. Die Lage-
rung am Standort ist nach einem festgelegten Stau-Plan durchzufüh-
ren. Die benötigten Baustellenflächen oder Logistikflächen sind exakt
nach dieser Spezifikation zu dimensionieren und zu errichten.

2.2 Montage des Turms
Abhängig vom Aufbaukonzept kann die Montage des modularen
Stahlturms auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Standardmäßig
werden die Stahlsektionen direkt auf der vorgesehenen Stellfläche
vormontiert (z. B. auf der Montagefläche) und anschließend mit dem
Kran eingehoben.

Ein projektspezifisches Aufbau- und Logistikkonzept kann
durch den ENERCON GPM erstellt werden.

2.3 Montage der Gondel
Die Gondel-Komponenten werden direkt zu den vorgesehenen Stell-
flächen angeliefert (z. B. Montagefläche). Nach Abschluss der Vor-
montage wird die vormontierte Gondel mit der einzusetzenden Kran-
technik eingehoben und auf dem Turm montiert.
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3 Krantechnik

3.1 Eingesetzte Krantechnik
Die Auswahl der jeweiligen Krantypen erfolgt bei der Planung des
Windparkkonzepts. Die maximale Bodenpressung unterhalb der
Kranketten bzw. Kranpratzen wird mit Lastverteilungsplatten be-
grenzt. Die maximal zulässige Bodenpressung (siehe Kap. 6.1.1.1,
S. 26) ist durch geotechnische Berechnungen nachzuweisen. Beim
Einsatz von Raupenkrantechnik ist es u. a. möglich, teilabgerüstet
von Standort zu Standort fahren. Dazu müssen vorab auf der Kran-
trasse die Tragfähigkeit des Bodens (siehe Kap. 6.1.1.1, S. 26) und
das lichte Raumprofil (siehe Kap. 5.1.3, S. 17) geprüft werden.

3.2 Aufbau des Krans mit Gittermast
Zur Anlagenerrichtung wird ein Kran mit Gittermast verwendet. Diese
Krantechnik stellt besondere Anforderungen an die Kranstellfläche
(siehe Kap. 6.1.1.1, S. 26) und benötigt ausreichend Platz zur Gitter-
mastmontage (siehe Kap. 6.1.1.1, S. 26 und Kap. 6.2, S. 30). Das
Grundgerät und die einzelnen Kranteile (z. B. Gittermaststücke, Bal-
last, Anbauteile) werden in der benötigten Anzahl von LKW‑Transpor-
ten in den Windpark geliefert. Der Aufbau des Krans mit Gittermast
erfolgt in folgenden Einzelschritten:
■ Anlieferung des Grundgeräts inklusive Hilfskrane
■ Ausrichtung des Krans auf der Kranstellfläche
■ Anfahrt von ca. 5  LKW zur Anlieferung des Krans
■ Gittermastmontage am Standort

Für die Gittermastmontage wird die vorhandene Zuwegung zur Kran-
stellfläche genutzt. Ist diese nicht nutzbar, ist eine temporäre Behelfs-
straße erforderlich.
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4 Transport und Logistik

4.1 Generelles
Für den Aufbau einer WEA wird eine große Anzahl von Schwertrans-
porten benötigt. Diese Schwertransporte sind für die Anlieferung der
Anlagenkomponenten, der Krantechnik, für Baugrundverbesserungs-
maßnahmen und den Fundamentbau nötig. Diese zum Teil genehmi-
gungspflichtigen Schwertransporte dürfen eine maximale Achslast
von 12 t nicht überschreiten.

4.2 Aufbau- und Logistikkonzept
Für größere Windparks, aber auch für WEA an Standorten mit beson-
deren Anforderungen (z. B. Industriegelände, Deichstandorte, Berg-
standorte), werden spezielle Aufbau- und Logistikkonzepte angewen-
det. Um eine optimale Projektabwicklung zu ermöglichen, sind die ört-
lichen Gegebenheiten direkt in das Konzept einzubinden. Je nach
WEA‑Typ, Aufbau- und Logistikkonzept werden zusätzliche Flächen
benötigt z. B. eine Logistikfläche und/oder Rotorblattlagerfläche. Die
logistischen Mehrkosten trägt der Kunde.
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5 Zuwegung
Die Zuwegung innerhalb des Windparks ist ein integraler Bestandteil
zur Versorgung der jeweiligen WEA‑Standorte mit Material. Weiterhin
gewährleistet die Zuwegung die Kranbewegungen im Windpark. Die
Zuwegung dient über den gesamten Projektverlauf als Zufahrt für alle
Transportarten. Daneben wird die Zuwegung auch für den Rückbau
der WEA benötigt. Das Zuwegungs- und Baustellenflächenkonzept
sowie die Bauausführung werden entsprechend dieser Spezifikation
ausgelegt.

Eine unzureichende Bemessung oder Dimensionierung der
Zuwegung kann die Logistik- und Aufbaukosten während
des Projektverlaufs erheblich erhöhen. Außerdem steigt die
Gefahr von Verzögerungen im Bauablauf.

5.1 Trassierung

Ausweichbuchten nach Bedarf

5

> 500

ca. 10 - 50
15

4

1 2 3

R= 35
R=

3550
15

4
4

100

4

6

4

Abb. 1: Trassierungselemente (alle Maßangaben in Meter)

1 Kranstellfläche 2 Parkfläche

3 Zuwegung 4 Wendefläche

Der Einsatz von Groß- und Schwerlasttransporten stellt besondere
Anforderungen an die interne Windpark-Zuwegung, an Kreuzungs-
und Kurvenbereiche, die Windparkeinfahrten und die öffentlichen
Straßen.

Trassierungselemente Größtenteils werden zur Komponentenanlieferung Transportkombina-
tionen mit Überbreite und hohem Gesamtgewicht eingesetzt. Auf-
grund des enormen Transportaufwands und der Transportkosten wird
die Trassierung der Windpark-internen Zuwegungen kurz und geradli-
nig geplant. Die Streckenführung wird so gewählt, dass ein Rück-
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wärtsfahren von Schwertransporten im beladenen Zustand vermieden
wird. Befinden sich WEA‑Standorte in einer Sackgassenlage, die eine
Länge von 500 m überschreitet, wird die Zuwegung zum Standort mit
einer Wendefläche versehen. Die Wendefläche hat eine Länge von
min. 50 m. Je nach Örtlichkeit können Wendeflächen auch in kürze-
ren Abständen (unter 500 m) nötig sein. Diese Notwendigkeit wird
durch den ENERCON GPM festgelegt. Auf längeren Zuwegungen
werden Ausweichmöglichkeiten bzw. Parkbuchten in ausreichender
Anzahl und Länge in Absprache mit dem ENERCON GPM einge-
plant.

Ausweichmöglichkeiten ermöglichen einen flüssigen Ver-
kehrsfluss im Begegnungsverkehr und werden ebenso für
freie Rettungswege bzw. Rettungsgassen benötigt.

Windparkeinfahrt Bei Windparkeinfahrten von öffentlichen Straßen ist es empfehlens-
wert, die ersten 50 m der Einfahrt zu asphaltieren. Somit wird eine
Reifenselbstreinigung des Baustellenverkehrs ermöglicht. Die Not-
wendigkeit ist je nach den örtlichen Gegebenheiten in Absprache mit
dem ENERCON GPM zu prüfen.

Bei der Einfahrt von öffentlichen Straßen müssen mögliche
behördliche Auflagen beachtet werden!

Parkplätze für Lang-
transporte

Im Windpark oder in unmittelbarer Nähe müssen eine oder mehrere
Flächen ausgewiesen werden, auf denen mindestens 3 Langtrans-
porte zwischengeparkt werden können. Damit wird gewährleistet,
dass wartende Transportfahrzeuge den übrigen Baustellenverkehr
nicht behindern. Zu den Langtransporten zählen Transporte von Ro-
torblättern oder Stahlsektionen von Türmen. Als Flächen eignen sich
z. B. Ausweichbuchten.

Hindernisse im
Trassenverlauf

Sind im Trassenverlauf besondere Hindernisse zu queren, werden
diese für den überlaufenden Verkehr deutlich sichtbar gemacht. Bei
Überquerungen von Leitungen (z. B. Pipelines, Gasleitungen) erfolgt
vorab eine Untersuchung zur Überfahrbarkeit. Das Untersuchungser-
gebnis wird dem ENERCON GPM zur Einsicht vorgelegt. Ebenfalls
wird eine Genehmigung vom Leitungsbetreiber für das Überfahren
eingeholt. Leitungen sind durch spezielle Überbauten konstruktiv zu
sichern. Um einen Kontakt mit dem Baustellenverkehr zu vermeiden,
werden unterquerte Freileitungen deutlich mit Höhenbegrenzungs-
markierungen gekennzeichnet (z. B. durch Holzgestelle).
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5.1.1 Kreuzungs- und Kurvenbereiche

f

<= 90°

g

h
i

j

a
a

a a

b

b

c
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d

d

e
e

k

Abb. 2: 90-Grad-Kurve (Konstruktionsschema)

a 1,35 m Seitlicher Überschwenkbereich
(inkl. Sicherheitsabstand)

b 4 m Befahrbare Breite der Fahr-
bahn in Geraden

c 40 m Länge innerer Überschwenk-
bereich in Kurveneinfahrt

d 35 m Länge der Kurveneinfahrt

e 7 m Befahrbare Breite der Fahr-
bahn in Kurven

f 28 m Innenradius Überschwenkbe-
reich

g 43 m Innenradius Kurve h 50 m Außenradius Kurve

i 51,5 m Innenradius äußerer Über-
schwenkbereich

j 67 m Außenradius äußerer Über-
schwenkbereich

k 65 m Länge äußerer Überschwenk-
bereich in Kurveneinfahrt
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Abb. 3: 180-Grad-Kurve (Konstruktionsschema)

a 1,35 m Seitlicher Überschwenkbereich b 4 m Befahrbare Breite der Fahrbahn
in Geraden

c 40  m Länge innerer Überschwenkbe-
reich in Kurveneinfahrt

d 35 m Länge der Kurveneinfahrt

e 7 m Befahrbare Breite der Fahrbahn
in Kurven

f 28 m Innenradius Überschwenkbereich

g 43 m Innenradius Kurve h 50 m Außenradius Kurve

i 51,5 m Innenradius äußerer Über-
schwenkbereich

j 67 m Außenradius äußerer Über-
schwenkbereich

k 65 m Länge äußerer Überschwenkbe-
reich in Kurveneinfahrt
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Maßgebend für die Dimensionierung der Kurven ist die längste Trans-
portkombination. Die Kurven und Überschwenkbereiche werden ge-
mäß den in der Zeichnung angegebenen Maßen konstruktiv realisiert.
Der Innenradius für die befahrbare Zuwegung darf nicht kleiner als
43 m sein. Wenn diese Vorgabe aufgrund der örtlichen Gegebenhei-
ten nicht eingehalten werden kann, muss zwingend mit dem
ENERCON GPM Rücksprache über eine Alternativlösung gehalten
werden.

Überschwenkbereiche Transportkombinationen mit Tiefbett und/oder ausschwenkender La-
dung müssen Kurven problemlos durchfahren können. Dazu müssen
Hindernisse in den Überschwenkbereichen entfernt werden, wenn
diese Hindernisse eine bestimmte Höhe überschreiten.
■ Hindernisse im inneren Überschwenkbereich dürfen max. 0,15 m

über das Niveau der Fahrbahn ragen.
■ Hindernisse im äußeren Überschwenkbereich dürfen max. 1,25 m

über das Niveau der Fahrbahn ragen.

5.1.2 Kuppen, Wannen und Steigungen

0,
16

 m
0,

16
 m

R
=700

R
=7

00

Kuppe

Wanne

30 m

30 m

Abb. 4: Kuppe und Wanne, R=700 m

Für die Komponentenanlieferung werden Fahrzeuge mit einer Ge-
samtlänge von bis zu 100 m eingesetzt. Für diese überlangen Trans-
portkombinationen dürfen die Zuwegungen einen Kuppen- und Wan-
nenmindesthalbmesser von 700 m nicht unterschreiten. Somit wird
ein Aufsetzen verhindert z. B. bei Tiefbett-Transportkombination.
In speziellen Fällen kann der Radius auf R=400 m verkleinert werden.
Dies erfordert jedoch den Einsatz spezieller Transportkombinationen,
die das Tiefbett auf eine Höhe von min. 45 cm anheben können. Der
R=400 m entspricht einer Überhöhung (Kuppe) bzw. einer Absen-
kung (Wanne) von 0,26 m auf einer Länge von 30 m.
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Steigungen bzw. Gefälle Steigungen bzw. Gefälle auf der Zuwegung können nur bis zu einer
max. Steigung von ≤12 % durch GST bewältigt werden. Ab einer Stei-
gung von 7 % wird eine gebundene Tragdeckschicht (z. B. Asphalt,
Beton) verbaut. Dadurch wird eine kraftschlüssige Traktion der Trans-
portfahrzeuge ermöglicht. Im Einzelfall können Zughilfen erforderlich
sein (Standorte im Hügelland, Gebirge). Dies wird vorab im Detail mit
dem ENERCON GPM geklärt. Der ENERCON GPM muss die wirt-
schaftlichen und terminlichen Auswirkungen bewerten.

Tab. 1: Anforderungen an das Längsprofil der Zuwegung

Parameter Anforderung
Steigungen/Gefälle bei ungebun-
dener Deckschicht

≤ 7 %

Steigungen/Gefälle bei gebunde-
ner Deckschicht

≤ 12 %

Steigungen innerhalb Kurven mit
Seitenneigung

≤ 4 %

Bodenfreiheit der Transportfahr-
zeuge

0,10 m

Radius Bergkuppe/Talsohle 700 m

Bei der Verwendung von Kuppen und Wannen in der Tras-
sierung mit Radien zwischen R=700 m bis R=400 m wird mit
dem ENERCON GPM Rücksprache gehalten.
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5.1.3 Lichtraumprofil

a b

c d de c
f
g

Abb. 5: Lichtraumprofil

a 4,8 m Lichte Durchfahrtshöhe b 4,7 m Lademaß Höhe

c 0,25 m Seitlicher Sicherheitsabstand d 1,1 m Seitlicher Überschwenkbereich

e 4 m Befahrbare Breite der Fahr-
bahn

f 6,2 m Lademaß Breite

g 6,7 m Lichte Durchfahrtsbreite

Für die GST muss ein bestimmtes lichtes Raumprofil oberhalb der
Zuwegung vorhanden sein. Mit der Einhaltung dieses Raumprofiles
wird die ungehinderte Durchfahrt aller Transporte auf der Zuwegung
sichergestellt. Das Raumprofil definiert jenen Raum, der während der
Baumaßnahme frei von Hindernissen aller Art gehalten werden muss
z. B. von Bauwerken, Versorgungsleitungen, Masten, Bäumen und
Ästen.
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5.2 Aufbau der Zuwegung

1 2 3

Abb. 6: Schematischer Aufbau der Zuwegung

1 Tragfähiger Untergrund 2 Untere Tragschicht

3 Obere Tragschicht

Die obere Tragschicht wird mit einer Querneigung oder einem Dach-
profil mit einem Gefälle von 2 – 3 % profiliert. Somit ist eine Entwäs-
serung zur Seite sichergestellt. Eine befahrbare Breite von 4 m ist si-
cherzustellen. Der Seitenbereich (Bankett) ist ebenfalls tragfähig zu
konstruieren (Lastabtragungswinkel der Tragschicht beachten).
■ Angaben zum Längsprofil siehe Kap. 5.1.2, S. 15

Der tatsächliche konstruktive Aufbau wird anhand der vor-
herrschenden Bodenverhältnisse vom Straßenplaner be-
messen und festgelegt und vor der Ausführung mit dem
ENERCON GPM abgestimmt.

5.2.1 Anforderungen

Erkundung Der konstruktive Aufbau der Zuwegung wird abhängig von der Be-
schaffenheit des Untergrunds unterschiedlich ausgelegt. Der Unter-
grund ist durch Baugrundaufschlussbohrungen und -sondierungen
ausreichend zu erkunden. Anzahl und Tiefe der Untersuchungen sind
vom Baugrundgutachter abhängig vom Untergrundaufbau festzule-
gen. Auf Grundlage der Baugrunduntersuchungsergebnisse wird der
konstruktive Aufbau der Zuwegung festgelegt.

Gebrauchstauglichkeit Die Zuwegungen werden für die auftretende Verkehrsbelastung aus-
reichend tragfähig und gebrauchstauglich über die gesamte Nut-
zungsdauer hergestellt. Die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit
müssen auch bei starken Regenfällen gegeben sein. Es ist sicherzu-
stellen, dass die obere Tragschicht dauerhaft frei von Schlaglöchern
ist. Die maximale Spurrillentiefe ist auf 7,5 cm zu begrenzen. Es wird
ebenfalls konstruktiv eine Entwässerung der Zuwegung eingeplant.
Bei Schneefällen und Vereisungen muss durch Schneeräum- und
Streudienst die sichere Befahrbarkeit gewährleistet werden.

Schneeräum- und Streudienst sind Aufgabe des Windpark-
betreibers.
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Die Ausführungsplanung sowie alle Vorgaben zur Prüfung,
Untersuchungen, Auswertungen und Nachweise sind dem
ENERCON GPM unaufgefordert zur Prüfung vorzulegen.

5.2.2 Untergrund und Oberbau
Um einen sicheren, funktionalen und wirtschaftlichen Transportfluss
während der Baumaßnahme zu ermöglichen, sind folgende Anforde-
rungen zwingend einzuhalten:

Tab. 2: Mindestanforderungen an die Zuwegung

Parameter Anforderung
Befahrbare Breite der Zuwegung 4 m

Maximal zulässige Spurrillentiefe 7,5 cm

Seitenneigung der Zuwegung
speziell in Kurven und an Stei-
gungen

2 - 3 %

Seitenneigung der Zuwegung
(nur auf geraden Strecken ohne
Steigung/Gefälle)

≤ 5 %

Maximale Achslast 12 t

Maximales Gesamtgewicht der
Transportkombination

180 t

Verformungsmodul untere Trag-
schicht

D Pr ≥100 % / E V2/E V1 ≤ 2,3

Verformungsmodul obere Trag-
schicht

D Pr ≥100 % / E V2/E V1 ≤ 2,3

Die geforderten Verformungsmodule werden vom ausführenden Un-
ternehmen für die jeweils eingebaute Schicht geprüft und protokol-
liert. Bei Nichteinhaltung der geforderten Werte werden Maßnahmen
zur Verbesserung vorgenommen. Generell empfiehlt sich ein stati-
scher Plattendruckversuch auf den jeweils eingebauten Lagen.
Abhängig vom Geotechnischen Bericht ist ein statischer Plattendruck-
versuch alle 200 – 500 m auf der Zuwegung durchzuführen. An Über-
gängen von bestehenden Straßen zu Baustraßen, an Kreuzungen so-
wie an Abzweigungen sind ebenfalls statische Plattendruckversuche
durchzuführen.
Folgende Punkte sind zu prüfen und die Ergebnisse zu protokollieren:
■ Aufbau der Zuwegung (Material und Einbaustärke)
■ Ausreichende Verdichtung des Baumaterials
■ Tragfähigkeit der Zuwegung
■ Tragfähigkeit von Brücken
■ Tragfähigkeit von Durchlässen und Verrohrungen
■ Abstände zu Gräben, Vertiefungen und Gewässern
■ Abstände zu Kabeltrassen und Freileitungen
■ Überfahrbarkeit von verlegten Leitungen (z. B. Pipelines)
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Es kann sinnvoll sein (lange Verkehrswege, schlechter Bau-
grund), die Zuwegung nicht auf Grundlage der vorgebenden
Verformungsmodule, sondern aufgrund der Verkehrsbelas-
tung unter Berücksichtigung der Achsübergänge zu bemes-
sen.

Um die befahrbare Breite der Zuwegung von 4,0 m einzu-
halten, muss die Zuwegung wegen des Lastabtrags auf
4,5 m oder breiter ausgebaut werden.

5.2.2.1 Untergrund und Erdreich
Ein tragfähiger Untergrund ist die Basis zur Aufnahme der hohen Flä-
chenpressung durch GST und eingesetzte Krantechnik. Daher wer-
den ggf. der Mutterboden und evtl. anstehende, nicht-tragfähige Bö-
den bis zur ersten tragfähigen Schicht aus gewachsenem Boden aus-
gekoffert. Sind bindige und organische Böden nicht tragfähig, werden
diese ausgetauscht und durch lagenweise verdichtetes, geeignetes
Füllmaterial (z. B. Sand) ersetzt. Alternativ sind auch weitere techni-
sche Verfahren anwendbar (z. B. Vermörtelung, Geogitteraufbau).
Die Tragfähigkeit des Untergrunds muss nachgewiesen werden. Der
benötigte Lastausbreitungswinkel der geplanten Zuwegung wird beim
Auskoffern in der Breite miteinkalkuliert.

5.2.2.2 Untere Tragschicht
Die untere Tragschicht besteht bei Windpark-internem Zuwegungs-
bau aus ungebundenen Materialien wie Sand, Kies oder gebroche-
nem Naturstein. Über diese Tragschicht werden die Verkehrslasten in
den Untergrund abgeleitet. Die Tragschicht muss den klimatischen
und mechanischen Beanspruchungen standhalten. Das eingebaute
Material muss für den Straßenbau zertifiziert sein. Die Sieblinien der
eingebauten Materialien haben den länderspezifischen Verordnungen
in der jeweils gültigen Fassung zu entsprechen. Die Eignung des Ma-
terials ist durch aktuelle Prüfzeugnisse vor dem Einbau nachzuwei-
sen. Das Erreichen der notwendigen Tragfähigkeit wird über eine ab-
gestufte Korngrößenverteilung sichergestellt und ist mit dem Bau-
grundgutachter abzustimmen.
Ziegelbruch wird als Schüttgut für die Tragschicht nicht genutzt. Das
Material wird durch Feuchtigkeit zerrieben und verliert seine Festig-
keit.
Die fachgerechte Verdichtung der Tragschicht ist lagenweise sicher-
zustellen.

5.2.2.3 Obere Tragschicht

Material Als Material für die obere Tragschicht wird zertifiziertes gebrochenes
Schüttgut verwendet z. B. Schotter oder gebrochener Naturstein. Es
wird eine Gesteinskörnung im Bereich von 0/32 – 0/45 mm verwen-
det. Der Feinanteil der Gesteinskörnung darf 5 % nicht überschreiten.
Die Sieblinie der eingebauten Materialien hat den länderspezifischen
Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung zu entsprechen. Die
Eignung des Materials ist durch aktuelle Prüfzeugnisse vor dem Ein-
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bau nachzuweisen. Die obere Tragschicht wird gleichmäßig mit einer
Überhöhung von min. 10 cm zum anliegenden Gelände eingebaut.
Die Mindestschichtstärke beträgt 25 cm.
Um den Beanspruchungen der hohen Verkehrslasten gerecht zu wer-
den, wird die obere Tragschicht lagenweise fachgerecht verdichtet.

Gebundene obere Trag-
schicht

Weist die Zuwegung eine Steigung von 7 % bis max. 12 % auf, wird
die obere Tragschicht hydraulisch oder bituminös gebunden. Die obe-
re Tragschicht ermöglicht einen kraftschlüssigen Verbund zum über-
fahrenden GST und verhindert das Durchdrehen der Räder.

Windparkeinfahrt Bei Windparkeinfahrten von öffentlichen Straßen ist es empfehlens-
wert, die ersten 50 m der Einfahrt zu asphaltieren. Somit wird eine
Reifenselbstreinigung des Baustellenverkehrs ermöglicht. Die Not-
wendigkeit ist je nach den örtlichen Gegebenheiten in Absprache mit
dem ENERCON GPM zu prüfen.
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6 Baustellenflächen

6.1 Arbeitsbereich am WEA-Standort
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Abb. 7: Arbeitsbereich am WEA-Standort, Baumaß (alle Maßangaben in Meter)

1 Montagefläche 2 Turm

3 Fundament 4 Montagefläche

5 Kranstellfläche 6 Zuwegung

7 Lagerfläche 8 Müllsammelplatz

9 Parkfläche
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Im Arbeitsbereich am Standort der zu errichtenden WEA werden un-
terschiedliche Tätigkeiten durchgeführt. Dies reicht vom Fundament-
bau bis hin zum Aufsetzen der Gondel auf den Turm. Der Arbeitsbe-
reich besteht aus verschiedenen Baustellenflächen zur Montage und
Lagerung von WEA‑Komponenten, für die unterschiedliche Anforde-
rungen gelten. Ausreichend groß dimensionierte und tragfähige Bau-
stellenflächen sind daher für einen sicheren und wirtschaftlichen Pro-
jektablauf zwingend notwendig.

Bauablauf Der Ablauf von Bautätigkeiten im Arbeitsbereich der WEA unterschei-
det sich je nach Art des WEA‑Fundaments.
Bauablauf bei Fundamenten unter Geländeoberkante, bei denen
die Baugrube vollständig verfüllt wird:
1. Herstellung des gesamten Unterbaus von Kranstellfläche und

Montagefläche. Die obere Tragschicht wird bis auf einen Abstand
von ca. 16,5 – 18 m zum Fundamentmittelpunkt aufgetragen. Ge-
gebenenfalls Herstellung einer Arbeitsebene.

2. Herstellung des Fundaments.
3. Verfüllung der Baugrube. Vervollständigung der oberen Trag-

schicht der Kranstellfläche und der Montagefläche bis an den
Fundamentsockel. Überarbeitung und Profilierung der gesamten
Kranstellfläche gemäß Mindestanforderungen.

4. Aufbau des Turms und der WEA. Der Bereich um das Fundament
muss währenddessen eben und nutzbar sein.

Bauablauf bei Fundamenten unter Geländeoberkante mit Sockel
über Geländeoberkante:
1. Herstellung des gesamten Unterbaus von Kranstellfläche und

Montagefläche. Die obere Tragschicht wird bis auf einen Abstand
von ca. 16,5 – 18 m zum Fundamentmittelpunkt aufgetragen. Ge-
gebenenfalls Herstellung einer Arbeitsebene.

2. Herstellung des Fundaments.
3. Verfüllung der Baugrube bis Geländeoberkante. Vervollständi-

gung der oberen Tragschicht der Kranstellfläche und der Monta-
gefläche etwa bis etwa zur Hälfte des Fundamentsporns. Überar-
beitung und Profilierung der gesamten Kranstellfläche gemäß
Mindestanforderungen.

4. Aufbau des Turms und der WEA. Der Bereich um das Fundament
muss währenddessen eben und nutzbar sein.

5. Aufbringen der Erdauflast bis zum Fundamentsockel nach Fertig-
stellung der WEA.

Bauablauf bei Fundamenten auf Geländeoberkante:
1. Herstellung des gesamten Unterbaus von Kranstellfläche und

Montagefläche. Die obere Tragschicht wird bis auf einen Abstand
von ca. 16,5 – 18 m zum Fundamentmittelpunkt aufgetragen. Ge-
gebenenfalls Herstellung einer Arbeitsebene.

2. Herstellung des Fundaments.
3. Vervollständigung der oberen Tragschicht der Kranstellfläche und

der Montagefläche bis an die Fundamentkante. Überarbeitung
und Profilierung der gesamten Kranstellfläche gemäß Mindestan-
forderungen.
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4. Aufbau des Turms und der WEA. Der Bereich um das Fundament
muss währenddessen eben und nutzbar sein.

5. Anböschen des Fundaments bzw. Aufbringen der Erdauflast nach
Fertigstellung der WEA.

Die Erdauflast wird nach Fertigstellung der WEA auf das
Fundament aufgebracht, damit die Fläche beispielsweise für
Hubsteiger verfügbar bleibt. Ist die Fläche nicht verfügbar,
können Mehrkosten für Ertüchtigungsmaßnahmen entste-
hen.

Höhenunterschiede Um einen sicheren und reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten,
sind die folgenden Höhenunterschiede einzuhalten:
■ Zwischen Baustellenflächen und umliegendem Gelände: Sofern

Baustellenflächen mit einem Höhenunterschied >0,30 m zum um-
liegenden Gelände angelegt werden, werden die Seitenbereiche
mit 45 ° abgeböscht. Abhängig von der Höhe der Böschung ergibt
sich ein umlaufender Streifen, der nicht belastet werden darf. Ge-
gebenenfalls ist die Fläche zu vergrößern, um die erforderliche
Nutzfläche herzustellen.

■ Zwischen Kranstellfläche und Montagefläche: Die beiden Flächen
befinden sich auf gleichem Höhenniveau.

■ Zwischen Kranstellfläche und Fundamentoberkante: Der zulässi-
ge Höhenunterschied ist dem Fundamentdatenblatt zu entneh-
men.

Sind größere Höhenunterschiede aufgrund der örtlichen Gegebenhei-
ten erforderlich, wird dies mit dem ENERCON GPM abgesprochen.

Lagerung von Erd-
aushub

Überschüssiger Erdaushub, der während der Bauphase angefallen ist
und nicht zum Verfüllen der Fundamentbaugrube verwendet wird,
wird ausschließlich außerhalb des Arbeitsbereichs in Mieten gelagert.
Beim Anlegen der Erdmieten ist die geplante Kabeltrasse und Kabe-
leinführung von und zur WEA zu berücksichtigen. Der Mindestab-
stand der Erdmieten zum Arbeitsbereich beträgt 4 m. Um die Anliefe-
rung der Turm- und WEA-Komponenten nicht zu behindern, darf kein
Erdaushub im Überschwenkbereich der Transportfahrzeuge gelagert
werden. Dasselbe gilt entlang der Kranauslegermontagefläche. Bei
Nichtverwendung wird überschüssiger Erdaushub vollständig ent-
fernt.

Standorte für Winden Um die WEA‑Komponenten während des Hubvorgangs zu führen,
werden sie mit Seilen und Winden in Position gehalten. Die Position
der Winden ist unter anderem abhängig von der zu hebenden Kom-
ponente und der Windsituation und wird kurzfristig mit dem
ENERCON CM oder dem Aufbauteam abgestimmt. Die Winden wer-
den in einem Mindestabstand zum Turmfuß positioniert, der der 1 –
1,5-fachen Turmhöhe in Metern entspricht.
Der Windenstandort muss mit einem Teleskoplader erreichbar sein.
Abhängig von der lokalen Beforstungsdichte können zusätzliche Ro-
dungsschneisen nötig sein.
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Abweichungen von den hier beschriebenen Standards kön-
nen sich auf das Aufbau- und Logistikkonzept auswirken.
Dies führt zu Mehrkosten, längeren Bauzeiten und ggf. Ver-
zögerungen im Projektverlauf. Anpassungen aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten sind mit dem ENERCON GPM ab-
zustimmen.

6.1.1 Anforderungen

Erkundung Der konstruktive Aufbau der Kranstellfläche und der Montagefläche
kann sich abhängig von der Beschaffenheit des Baugrunds unter-
scheiden. Der Baugrund ist durch Baugrundaufschlussbohrungen und
-sondierungen ausreichend zu erkunden. Alle setzungs- und grund-
bruchrelevanten Bodenschichten sind dabei zu erfassen. Anzahl und
Tiefe der Untersuchungen sind vom Baugrundgutachter abhängig
vom Untergrundaufbau festzulegen. Auf Grundlage der Baugrundun-
tersuchungsergebnisse wird der konstruktive Aufbau der Kranstellflä-
che und der Montagefläche festgelegt.

Gebrauchstauglichkeit Die Baustellenflächen werden für die auftretenden Belastungen aus-
reichend tragfähig und gebrauchstauglich über die gesamte Nut-
zungsdauer hergestellt. Die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit
müssen auch bei starken Regenfällen gegeben sein. Die maximale
Spurrillentiefe ist auf 7,5 cm zu begrenzen. Es wird ebenfalls kon-
struktiv eine Entwässerung der Flächen eingeplant. Bei Schneefällen
und Vereisungen muss durch Schneeräum- und Streudienst die si-
chere Befahrbarkeit gewährleistet werden.

Schneeräum- und Streudienst sind Aufgabe des Windpark-
betreibers.

Die Ausführungsplanung sowie alle Vorgaben zur Prüfung,
Untersuchungen, Auswertungen und Nachweise sind dem
ENERCON GPM unaufgefordert zur Prüfung vorzulegen.
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6.1.1.1 Kranstellfläche
Auf der Kranstellfläche wird die Krantechnik platziert. Hier finden die
Hauptbautätigkeiten statt. Auf diese Fläche wirkt die höchste Bean-
spruchung aus Verkehrs- und Flächenlasten. Eine unzureichend be-
messene oder dimensionierte Kranstellfläche kann zu unvorherseh-
baren Bewegungen bzw. zum Umsturz des Krans führen.

Material Als Material für die obere Tragschicht wird zertifiziertes gebrochenes
Schüttgut verwendet z. B. Schotter, gebrochener Naturstein oder
gleichwertiges Material, mit dem die Anforderungen erfüllt werden
können. Die Mindestschichtstärke beträgt 25 cm. Es wird eine Ge-
steinskörnung im Bereich von 0/32 – 0/45 mm verwendet. Der Fein-
anteil der Gesteinskörnung darf 5 % nicht überschreiten. Die Sieblinie
der eingebauten Materialien hat den länderspezifischen Verordnun-
gen in der jeweils gültigen Fassung zu entsprechen. Die Eignung des
Materials ist durch aktuelle Prüfzeugnisse vor dem Einbau nachzu-
weisen.

Tab. 3: Mindestanforderungen an die Kranstellfläche

Parameter Anforderung
Oberflächenebenheit ≤0,25 %

Mindestbelastbarkeit 220 kN/m²

Verformungsmodul untere Trag-
schicht

D Pr ≥100 % / E V2/E V1 ≤ 2,3

Verformungsmodul obere Trag-
schicht

D Pr ≥103 % / E V2/E V1 ≤ 2,3

Die Tragfähigkeit der Kranstellfläche ist durch Grundbruchberechnun-
gen bzw. bei Hanglagen durch Böschungsbruchberechnungen nach-
zuweisen. Um ein Überschreiten der maximal zulässigen Schiefstel-
lung des Krans zu vermeiden, sind Setzungsberechnungen durchzu-
führen. Die Kranlasten werden durch Lastverteilungsplatten unterhalb
der Ketten bzw. Pratzen auf die angegebene zulässige Bodenpres-
sung reduziert.
Die geforderten geotechnischen Nachweise der Lastverteilung sind
jeweils für eine Fläche mit den folgenden Abmessungen zu erbringen:
■ 2 m x 10 m
■ 5 m x 10 m

Folgende Punkte sind zu prüfen und die Ergebnisse zu protokollieren:
■ Aufbau der Baustellenfläche (Material und Einbaustärke)
■ Ausreichende Verdichtung des Baumaterials
■ Abstände zu Gräben, Vertiefungen und Gewässern
■ Abstände zu Kabeltrassen und Freileitungen

6.1.1.2 Montagefläche
Die Montagefläche dient hauptsächlich zur Lagerung der Sektionsble-
che und Trägerkonstruktionen und als Arbeitsbereich für die Montage
der Sektionen des modularen Stahlturms und der WEA‑Komponen-

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

F
re

ig
a
b
e
: 
2
0
2
0
-1

1
-2

6
 1

3
:1

3



Technische Spezifikation
Zuwegung und Baustellenflächen E-160 EP5 E2

NUR ZUR PROJEKT-INTERNEN VERWENDUNG

D02087706/1.3‐de / EC 27 von 32

ten. Diese Fläche wird nur während der Baumaßnahme benötigt und
kann nach Abschluss der Arbeiten im Windpark zurückgebaut wer-
den.

Material Als Material für die obere Tragschicht wird zertifiziertes gebrochenes
Schüttgut verwendet z. B. Schotter, gebrochener Naturstein oder
gleichwertiges Material, mit dem die Anforderungen erfüllt werden
können. Die Mindestschichtstärke beträgt 25 cm. Es wird eine Ge-
steinskörnung im Bereich von 0/32 – 0/45 mm verwendet. Der Fein-
anteil der Gesteinskörnung darf 5 % nicht überschreiten. Die Sieblinie
der eingebauten Materialien hat den länderspezifischen Verordnun-
gen in der jeweils gültigen Fassung zu entsprechen. Die Eignung des
Materials ist durch aktuelle Prüfzeugnisse vor dem Einbau nachzu-
weisen.

Tab. 4: Mindestanforderungen an die Montagefläche

Parameter Anforderung
Oberflächenebenheit ≤1 %

Mindestbelastbarkeit 135 kN/m²

Verformungsmodul untere Trag-
schicht

D Pr ≥100 % / E V2/E V1 ≤ 2,3

Verformungsmodul obere Trag-
schicht

D Pr ≥103 % / E V2/E V1 ≤ 2,3

Die Tragfähigkeit der Montagefläche ist durch Grundbruchberechnun-
gen bzw. bei Hanglagen durch Böschungsbruchberechnungen nach-
zuweisen. Um ein Überschreiten der maximal zulässigen Schiefstel-
lung des Krans zu vermeiden, sind Setzungsberechnungen durchzu-
führen. Die Kranlasten werden durch Lastverteilungsplatten unterhalb
der Ketten bzw. Pratzen auf die angegebene zulässige Bodenpres-
sung reduziert.
Die geforderten geotechnischen Nachweise der Lastverteilung sind
jeweils für eine Fläche mit den folgenden Abmessungen zu erbringen:
■ 1 m x 8 m
■ 3 m x 8 m

Folgende Punkte sind zu prüfen und die Ergebnisse zu protokollieren:
■ Aufbau der Baustellenfläche (Material und Einbaustärke)
■ Ausreichende Verdichtung des Baumaterials
■ Abstände zu Gräben, Vertiefungen und Gewässern
■ Abstände zu Kabeltrassen und Freileitungen

6.1.1.3 Lagerfläche
Die Lagerfläche dient unter anderem zur Lagerung von Rotorblättern
und teilweise auch von Baustellenausrüstung wie Materialcontainer,
Transportgestellen etc. Die Fläche wird seitlich der Kranstellfläche
eingerichtet. Sie muss nicht befestigt, jedoch in ihrer Beschaffenheit
eben, glattgezogen, trocken und frei von Wurzeln und Gehölz sein.
Die Befahrbarkeit mit einem Teleskoplader muss gewährleistet sein.
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Bei Nichteinhaltung der oben gegebenen Eigenschaften be-
hält sich ENERCON vor, Mehrkosten durch Ertüchtigungs-
maßnahmen beim Betreiber geltend zu machen.

6.1.1.4 Arbeitsebene (falls erforderlich)
Auf der Arbeitsebene steht das Trägergerät zur Erstellung von Pfahl-
gründungen oder Baugrundverbesserungsmaßnahmen durch Rüttel-
stopfverdichtung oder Rütteldruckverdichtung.

Tab. 5: Mindestanforderungen an die Arbeitsebene

Parameter Anforderung
Form: Kreis Absprache mit dem ENERCON

GPM

Oberflächenebenheit ≤1 %

Mindestbelastbarkeit Absprache mit dem ENERCON
GPM

Verformungsmodul untere Trag-
schicht

D Pr ≥100 % / E V2/E V1 ≤ 2,3/

Folgende Prüfungen sind durchzuführen und zu protokollieren:
■ Verdichtung (statische Lastplattendruckversuche, Rammsondie-

rung)
■ Abstände zu Gräben, Vertiefungen und Gewässern
■ Abstände zu Kabeltrassen und Freileitungen
■ Gefälle der Oberflächen zur Entwässerung
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6.1.2 WEA-Standorte in Waldgebieten

10

1

2

3

1,25

4

Abb. 8: Arbeitsbereich am WEA-Standort in Waldgebieten, Baumaß (al-
le Maßangaben in Meter)

1 Fundament 2 Turm

3 Rodungszone

Bei der Errichtung von WEA in Waldgebieten wird rings um den Ar-
beitsbereich am WEA‑Standort und um das Fundament eine Fläche
freigehalten bzw. gerodet. Während der Bauarbeiten darf kein Erd-
aushub in der Rodungszone gelagert werden. Die Rodungszone kann
zum Teil nach der Errichtung der WEA wieder aufgeforstet werden.
Um die Rotorblätter während des Hubvorgangs zu führen, werden sie
mittels Seilen und Winden abgespannt und in Position gebracht. Die
Fixierung der Winden erfolgt am Boden in einem Mindestabstand von
1x Turmhöhe in Metern zur Rotorblattspitze. Abhängig von der loka-
len Beforstungsdichte können zusätzliche Rodungsschneisen zur Ab-
spannung nötig sein (vgl. Standorte für Winden, S. 24). Dies wird mit
dem ENERCON GPM abgestimmt.
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6.2 Kranauslegermontagefläche

d

c
b

a

Abb. 9: Kranauslegermontagefläche

a 180 m Länge Kranauslegermontageflä-
che ab Kranstellfläche

b 10 m Breite Hilfskranstellfläche

c 15 m Gesamtbreite Kranauslegermon-
tagefläche

d 4 m Befahrbare Breite der Fahrbahn

Der Gittermastausleger des Hauptkrans wird aus Einzelkomponenten
auf einer Länge von bis zu 180 m montiert. Auch während der Auf-
bauarbeiten muss gewährleistet sein, dass bei steigenden Windge-
schwindigkeiten der Gittermast des Großkrans abgelegt werden
kann. Dies setzt eine lichte Schneise in Länge des Gittermastausle-
gers voraus. Gittermastausleger können nur bis zu einer bestimmten
Steigung bzw. einem bestimmten Gefälle montiert werden. Bei Hö-
henunterschieden auf der Kranauslegermontagefläche wird Rück-
sprache mit dem ENERCON GPM gehalten. Dies gilt insbesondere
bei Gefälle vom Grundgerät zur Gittermastspitze.

Hilfskranstellflächen Der Gittermastausleger des Großkrans wird mit Unterstützung eines
Hilfskrans montiert und aufgerichtet. Der Hilfskran wird seitlich des
Gittermastauslegers positioniert. Um die Einzelteile des Auslegers
nacheinander montieren zu können, ist für den Hilfskran eine befes-
tigte Straße erforderlich. Ist die Zuwegung zur Kranstellfläche gradli-
nig, lang genug und die örtlichen Gegebenheiten machen die Gitter-
mastmontage möglich, wird sie dafür genutzt. Trifft dies nicht zu, wird
eine provisorische Behelfsstraße errichtet. Zur Abstützung und Last-
verteilung des Hilfskrans werden in bestimmten Abständen ca. 10 m
breit Hilfskranstellflächen unmittelbar neben die Zuwegung bzw. die
Behelfsstraße gebaut. Anzahl und Lage der Hilfskranstellflächen wer-
den mit dem ENERCON GPM und dem Krandienstleister abge-
stimmt.

Tab. 6: Anforderungen an die Kranauslegermontagefläche

Parameter Anforderung
Tragfähigkeit der Zuwegung bzw. Behelfss-
traße

12 t Achslast

Flächenpressung der Hilfskranstellflächen min. 135 kN/m²
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Der Bau einer temporären und provisorischen Behelfsstraße
zur Gittermastmontage kann eine behördliche Genehmigung
voraussetzen. Dies muss vom Betreiber vorab geprüft wer-
den.

6.3 Rotorblattlagerfläche

e

a a

f

b bc

d

Abb. 10: Rotorblattlagerfläche (Konstruktionsschema)

a 5 m Länge Trichter Ausweichbucht b 12 m Breite Hilfskranstellfläche

c 83  m Länge Rotorblattlagerfläche d 18 m Breite Rotorblattlagerfläche / Län-
ge Hilfskranstellfläche

e 5 m Breite Ausweichbucht f 4  m Befahrbare Breite der Fahrbahn

Die Rotorblattlagerfläche ist ein Zwischenlager für Rotorblätter. Au-
ßerdem kann die Fläche zum Umladen von Rotorblättern verwendet
werden. Die Rotorblattlagerfläche befindet sich an einer Ausweich-
bucht entlang der Zuwegung. Die Lagerfläche ist wurzelstockfrei. An
den Stirnseiten der Lagerfläche steht jeweils ein Hilfskran zum Um-
setzen der Rotorblätter.
Die Rotorblattlagerfläche wird eingeplant, wenn am WEA‑Standort
keine Lagerfläche gebaut werden kann oder wenn aufgrund des Auf-
bau- und Logistikkonzepts keine Just-in-Time-Anlieferung der Rotor-
blätter möglich ist. Die Größe der Rotorblattlagerfläche und die Lage
im Windpark ergeben sich aus dem Aufbau- und Logistikkonzept und
werden mit dem ENERCON GPM abgestimmt. Die logistischen Mehr-
kosten trägt der Kunde.

Tab. 7: Anforderungen an die Rotorblattlagerfläche

Parameter Anforderung
Tragfähigkeit der Ausweichbucht 12 t Achslast

Mindestbelastbarkeit der Hilfs-
kranstellflächen

min. 135 kN/m 

2

Die Rotorblattlagerfläche ersetzt nicht die verpflichtend aus-
zuweisenden Parkplätze für Langtransporte (vgl. Parkplätze
für Langtransporte, S. 12).
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6.4 Zentrale Anlaufstelle

70

10

1 2 3 4 5

Abb. 11: Zentrale Anlaufstelle (alle Maßangaben in Meter)

1 Müllsammelbehälter 2 Baustellencontainer

3 Sanitäreinrichtungen 4 PKW-Parkplätze

5 Zuwegung

In jedem Windpark wird zentrale Infrastruktur benötigt. Zur zentralen
Infrastruktur zählen unter anderem das Containerbüro des
ENERCON CM, PKW-Parkplätze, Müllsammelbehälter und Sanitär-
einrichtungen. Dafür kann eine eigene Fläche als zentrale Anlaufstel-
le geschaffen werden oder es werden bestehende Flächen genutzt
oder erweitert, z. B. die Logistikfläche. Die Containerbüros und die
Müllsammelbehälter müssen nicht auf derselben Fläche stehen. Die
Müllsammelbehälter müssen zum Be- und Entladen von LKW erreich-
bar sein.
Die Fläche der zentralen Anlaufstelle ist geschottert oder mit Stahl-
oder Verbundplatten ausgelegt. Die Tragfähigkeit der Fläche wird für
Fahrzeuge mit einer Achslast ≤ 12 t dimensioniert.
Die Baustellenausstattung, die Lage im Windpark sowie Abmessun-
gen und Abstände auf der Fläche werden projektspezifisch mit dem
ENERCON GPM abgestimmt. Gegebenenfalls sind lokale Gegeben-
heiten und länderspezifische Regularien zu berücksichtigen.
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Abkürzungen
ARS Automatic Reclosing System (Automatische Wiedereinschaltung der Mittelspan-

nungsschaltanlage)

EWM Electrical Works Manager (Projektleiter elektrische Gewerke)

FT FACTS Transmission (elektrische Konfiguration mit FACTS-Eigenschaften)

FTQ FACTS Transmission mit Q+ Option (elektrische Konfiguration mit erweitertem
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IEC International Electrotechnical Commission (Internationale Elektrotechnische
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MS Mittelspannung
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TBM Tower Base Module

TiT Turmintegrierte Transformatorstation

WEA Windenergieanlage

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WP Windpark
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1 Einleitung
ENERCON verfolgt seit 2002 erfolgreich das Konzept der turmintegrierten Transformator-
station. Dieses Konzept wurde im Laufe der Jahre, vor allem in sicherheitstechnischer
Hinsicht, aber auch im qualitativen Bereich, immer weiterentwickelt und ist weltweit die
von Kunden und Genehmigungsbehörden favorisierte Lösung für Transformatorstationen.
Eine externe Transformatorstation am Turmfuß, außerhalb der WEA, ist damit nicht erfor-
derlich. Alle Netzanschlusskomponenten der WEA, wie Transformator und MS‑Schaltan-
lage, sind im Turm installiert.

Vorteilhafte Aspekte der Standard‑1‑Ausführung:
■ Höchste Bedienersicherheit:

Die Konstruktion der TiT bietet ein hohes Maß an Sicherheit für den Bediener. So wer-
den u. a. die MS‑Schaltanlagen mit einem Druckentlastungskanal oder einem Störlicht-
bogenbegrenzer ausgestattet und aktive Leiter berührungssicher abgedeckt bzw. ab-
geschottet. Die MS‑Schaltanlage ist mit einem Motorantrieb für den Transformator-
schalter ausgerüstet. Mittels einer Fernbedienung wird der Transformator abgeschal-
tet, bevor der Bediener den Mittelspannungsraum betritt. Elektrische und mechanische
Verriegelungen verringern das Risiko für Fehlschaltungen.

■ Hoher Wirkungsgrad:
Durch kurze Kabelwege, insbesondere durch Einsparung der NS‑Kabelverbindungen
zu einer möglichen externen Transformatorstation, können die Kabelverluste reduziert
werden. ENERCON installiert zudem Transformatoren mit reduzierten Leerlauf‑ und
Kurzschlussverlusten.

■ Einfache und schnelle Installation auf der Baustelle:
Signifikante Reduzierung der Baumaßnahmen im Vergleich zur Aufstellung einer ex-
ternen Transformatorstation (ENERCON Standard 3).

■ Reduktion der beanspruchten Fläche:
Kein zusätzlicher Platzbedarf für eine externe Transformatorstation oder breite Kabel-
gräben für die Verlegung von NS‑Kabeln.

■ Umweltfreundliche Installation:
Die Transformatoren sind mit biologisch abbaubaren Kühlflüssigkeiten gefüllt. Zusätz-
lich wird eine, für Öl undurchlässige, Wanne unterhalb des Transformators eingebaut.
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2 Aufbau der turmintegrierten Transformatorstation
Das Tower Base Module (TBM) im Turm besteht aus mehreren Ebenen. Auf den unter-
schiedlichen Ebenen befinden sich die MS‑Schaltanlage, der Transformator, der Steuer-
schrank sowie die Leistungsschränke.
Es gibt Unterschiede bei der Ausführung der TBMs. Der exakte Aufbau sowie die Größe
der E‑Module hängen vom WEA‑Typ, von der Turmhöhe und vom Turmdurchmesser ab.
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3 Liefergrenzen
Bereits in der Initiierungsphase müssen die Liefergrenzen klar definiert werden, um Miss-
verständnisse in den Zuständigkeiten oder Fehlteile und damit eine mögliche Verzöge-
rung der Inbetriebnahme der WEA zu vermeiden.
Entsprechend diesem ENERCON Standard liefert ENERCON die notwendigen Kompo-
nenten bis zur Liefergrenze und installiert diese.
Der Anschluss der MS‑Stecker an den Kabelfeldern der MS‑Schaltanlage, so wie die
MS‑Stecker selbst, sind nicht im Lieferumfang von ENERCON enthalten. Diese An-
schlussarbeiten müssen durch ein qualifiziertes Elektrofachunternehmen im Rahmen der
Windparkverkabelung durchgeführt werden.
Für nähere Informationen zum Anschluss der ENERCON WEA können folgende Doku-
mente angefordert werden:
■ PM‑EW‑DC017 „Technische Information Elektrischer Anschluss von Windenergieanla-

gen“
■ PLM-GS-DC003 „Technische Beschreibung Anschluss von LWL-Kabeln in ENERCON

Windparks“
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Abb. 1: Prinzipschaltbild ENERCON WEA Standard 1

1 Generator 2 Umrichter

3 NS-Zähler 4 Transformator

5 MS-Schaltanlage 6 Grenze des Lieferumfangs

7 MS-Stecker
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4 Beschreibung der elektrotechnischen Komponenten

4.1 Stromwandler

4.1.1 Energiemessung
Für die Messung der von der WEA erzeugten Leistung / Energie werden Stromwandler in-
stalliert.

4.2 Transformator
Der Transformator überträgt die von der WEA bei 690 V Ausgangsspannung erzeugte
elektrische Leistung in das mittelspannungsseitige Windparknetz.
ENERCON installiert ausnahmslos Öl‑Hermetik‑Transformatoren.
Es gibt vielfältige Gründe für den Einsatz von Öl‑Hermetik‑Transformatoren, u. a.:
■ Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen
■ Gute Wärmeableitung
■ Kompaktes, berührungssicheres Gehäuse
■ Geringe Leerlaufverluste
■ Geringe Störanfälligkeit gegen Überlast und Wechselbelastungen

Bereits in der Initiierungsphase muss die Netzspannung/-frequenz am Einspeisepunkt
beim zuständigen Energieversorger erfragt und ENERCON mitgeteilt werden, um die
Transformatoren für die richtige Mittelspannung und Netzfrequenz bestellen zu können.
Bei Hochspannungsanschlüssen ist die Niederspannung des Leistungstransformators
(Spannung im WP‑Netz) maßgeblich für die Mittelspannung des WEA Transformators.

Der Wert der Netzspannung/-frequenz im Windpark muss im Anlagenlieferver-
trag festgehalten werden.

Eine Zinkflockenbeschichtung verbunden mit einer Deckschicht aus Wasserlack
RAL 7033 schützt den Transformatorkessel vor Korrosion.
Der Transformator steht in einer nach WHG zertifizierten Ölwanne, welche für das kom-
plette Flüssigkeitsvolumen des Transformators ausgelegt ist.
Als Isolations- und Kühlungsflüssigkeit des Transformators wird synthetischer Ester einge-
setzt, der einen Brennpunkt von ≥ 300 °C aufweist (Kühlmittelart K3 nach IEC 61099).
Das Risiko eines Transformatorbrandes ist bei diesem Transformator als sehr gering ein-
zustufen, da sich der hermetisch geschlossene Kessel bei einem inneren Fehler öffnen
müsste, damit Sauerstoff zugeführt werden kann. Das Öffnen des Transformatorkessels
wird durch ein umfangreiches, redundantes Schutzsystem sicher verhindert.
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Tab. 1: Transformatordaten

Parameter Wert
Nennleistung FT (kVA) 6200

Nennleistung FTQ (kVA) 6500

Typ Step-Up Transformator für Windenergiean-
lagen

Nennfrequenz (Hz) Entsprechend Netzfrequenz

Nennspannung OS-Seite (kV) Entsprechend Netzspannung am NAP bzw.
Netzspannung im Windpark bei Hochspan-

nungsanschlüssen

Umstellerausführung Off load

Umgebungstemperatur (ºC) - 25 bis + 50

Kühl- / Isoliermedium Synthetischer Ester

Max. Installationshöhe über NN (m) 1000

Schallleistungspegel L W in dB[A] ≤ 78

Betriebsart Dauerbetrieb

Erfüllte Standards Anwendbare Teile der IEC 60076 (siehe
Kapitel Mitgeltende Dokumente)

4.2.1 Transformatorschutz
Die von ENERCON installierten Transformatoren verfügen über ein umfassendes Schutz-
system. Der Transformatorschutz setzt sich wie folgt zusammen:
■ Überstrom- und Kurzschlussschutz auf der MS‑Seite des Transformators
■ Analoger Temperatursensor
■ Öldruckwächter
■ Ölniveauschalter
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2 31

Abb. 2: Beispielhafte Ansicht der Transformatorschutzsensoren

1 Temperatursensor

2 Öldruckwächter

3 Ölniveauschalter

Erläuterung der Schutzfunktion:
■ Der Überstrom- und Kurzschlussschutz auf der MS‑Seite wirkt direkt auf den

MS‑Transformatorschalter.
■ Der Niederspannungsschutz schützt den Leistungsschrank, den Transformator und

die NS‑Kabel zwischen NS‑Verteilung und den Leistungsschränken bei einem inneren
Kurzschluss im Leistungsschrank.

■ Die zweistufige Temperaturüberwachung wird mittels temperaturabhängigen Wider-
stands in der Thermometertasche des Transformators ausgeführt. Bei Erreichen der
Warnschwelle wird die Ausgangsleistung der WEA reduziert. Bei Erreichen der Ab-
schaltschwelle wird die WEA abgeschaltet. So wird eine Transformatorüberlastung
verhindert.

■ Öldruckwächter und Ölniveauschalter wirken über den Steuerschrank Transformator
indirekt auf den MS‑Transformatorschalter.
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4.3 Mittelspannungsschaltanlage
ENERCON installiert ausschließlich SF 6‑isolierte Schaltanlagen, wenn nicht anders ver-
einbart. Die Aspekte für diese Wahl sind:
■ Hohe Lebensdauer
■ Hohe Bedienersicherheit
■ Sehr guter Schutz gegen Umwelteinflüsse
■ Kompakte, geschlossene Bauart
■ Geringer Wartungsaufwand

Alle von ENERCON installierten SF 6‑isolierten MS‑Schaltanlagen werden inkl. Anbauten
im Rahmen des ENERCON‑Präqualifikationsverfahrens auf Erfüllung der
ENERCON‑Spezifikationskriterien überprüft und für den Einbau zugelassen. Teil des
Präqualifikationsverfahrens ist die Durchführung einer praktischen Typenprüfung der kom-
pletten Anlagenkonfiguration zur Einhaltung der IEC 62271-200.
Die von ENERCON installierten MS‑Schaltanlagen erhalten einen Druckentlastungskanal,
der mit der MS‑Schaltanlage verbunden wird. Im Fall eines internen Fehlers wird der ent-
stehende Gasdruck über eine Sollbruchstelle (Berstscheibe) entlastet. Das Öffnen der
Berstscheibe erfolgt nur, wenn der durch den Fehler aufgebrachte Energieinhalt groß ge-
nug ist, um die Berstscheibe zu zerstören. Praktische Erfahrungen zeigen, dass die auf-
gebrachte Energie (I 

2×t) in den allermeisten Fällen nicht ausreicht, um Gas austreten zu
lassen. Ein gegebenenfalls austretendes Gasgemisch wird im Druckentlastungskanal ab-
gekühlt und entspannt. Der verbleibende Gasdruck kann über den Kanal in einen unkriti-
schen, vom Bediener abgewandten Bereich entweichen.
Bei einem Fehler im Kabelanschlussraum wird der entstehende Druck ebenfalls über den
Sockel in den Druckentlastungskanal geleitet.

Abb. 3: Beispiel für 2- und 3-feldige MS-Schaltanlage
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4.3.1 Technische Daten der MS-Schaltanlage

Tab. 2: Technische Daten der Mittelspannungsschaltanlage

Bemessungsspannung Ur [kV] 24 36
Nennfrequenz [Hz] 50 / 60

Anzahl Schaltfelder 3 2

Isoliermedium SF 6

Bauart Kompakt

Betriebsart Dauerbetrieb

Bemessungs-Betriebsstrom der Sam-
melschiene Ir [A] ≥

630

Transformatorfeld / Transformatorschutz Leistungsschalter

Bemessungs-Kurzzeitstrom I k [kA] ≥ 16

Bemessungs-Kurzschlussdauer t k [t] ≥ 1

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom
I ma [kA] ≥

50

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspan-
nung U d Leiter - Erde [kV] ≥

50 70

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung U p
Leiter - Erde [kV] ≥

125 170

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung U p
über die Trennstrecke [kV] ≥

145 190

Für weitere Informationen bzw. Fragen zu Betriebsspannungen > 36 kV kann der zustän-
dige EWM kontaktiert werden.

4.3.2 Bedienung MS-Schaltanlage
Zur Optimierung der Bedienersicherheit installiert ENERCON in der WEA eine Akku‑ge-
pufferte Fernschalteinrichtung für den MS‑Transformatorschalter. Diese Fernbedienung
ermöglicht das Ein- und Ausschalten des MS‑Transformatorschalters innerhalb der WEA
auf der Eingangsebene von außerhalb der turmintegrierten Transformatorstation. Der
MS‑Transformatorschalter erhält einen Motorantrieb und eine Auslösespule, um das Ein-
und Ausschalten zu ermöglichen.
Die Fernbedienung ist mit einem Vorhängeschloss gesichert, so dass die Bedienung nur
durch schaltberechtigtes Personal erfolgen kann.
Bei Gasverlust fällt der Zeiger des Manometers in den "roten" Bereich. In diesem Fall darf
die Schaltanlage nicht mehr betätigt werden. Das unterwiesene und schaltberechtigte
ENERCON Personal hat Anweisung, dass vor allen Schaltmaßnahmen der Gasdruck zu
kontrollieren ist. In die Schaltung des Transformatorschalters ist eine elektrische Verriege-
lung zur Verhinderung des Schaltvorganges bei zu geringem Gasdruck integriert.
ENERCON Personal ist verpflichtet, den Transformator auszuschalten bevor die TiT be-
treten wird.
Schaltvorgänge an den Kabelfeldern der MS‑Schaltanlage können lediglich manuell unter
Berücksichtigung der 5 Sicherheitsregeln und bestimmungsgemäßer Verwendung der
persönlichen Schutzausrüstung durchgeführt werden. Diese dürfen nur von geschultem
ENERCON‑Fachpersonal durchgeführt werden.
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4.3.3 Optionale Konfiguration

4.3.3.1 Schlüsselverriegelung
Auf Anfrage kann ENERCON die MS‑Schaltanlagen mit einer zusätzlichen Schlüsselver-
rieglung ausrüsten. Mit Hilfe der Schlüsselverrieglung können Schaltfelder bzw. Schalter
unterschiedlicher MS‑Schaltanlagen in unterschiedlichen WEA gegeneinander verriegelt
werden. So ist es möglich, eine genau definierte Reihenfolge beim Zu- und Abschalten
von MS‑Schaltanlagen vorzugeben. In einigen Ländern fordern Kunden und / oder Netz-
betreiber diese Option aufgrund von landesspezifischen Richtlinien.

4.3.3.2 Automatische Wiedereinschaltung
Auf Anfrage kann ENERCON die MS‑Schaltanlagen mit einem elektrischen System für
die zeitlich gestaffelte automatische Wiedereinschaltung (ARS) des MS‑Transformator-
schalters nach Netzspannungsausfall liefern. Das elektrische System zur automatischen
Wiedereinschaltung besteht im Wesentlichen aus folgenden Komponenten:
■ Spannungserkennungssystem
■ Steuerung

In manchen Netzen ist es nötig, MS‑Schalter nach Netzfehlerklärung automatisch wieder
einzuschalten. Die Realisierung der zeitlich gestaffelten automatischen Wiedereinschal-
tung basiert auf der Forderung des zuständigen Verteilnetzbetreibers, wonach hohe
Transformatoreinschaltströme und die damit verbundenen kurzzeitigen Spannungseinbrü-
che während der Zuschaltung von WEA‑Transformatoren zu vermeiden sind.
Nach Netzausfall >10 s in dem zugehörigen Windpark werden automatisch alle MS‑Trans-
formatorschalter in den mit ARS ausgerüsteten MS‑Schaltanlagen ausgelöst.
Die wiederkehrende Spannung wird mittels Spannungserkennungssystem im Kabelfeld
der MS‑Schaltanlage erfasst. Das Spannungserkennungssystem erteilt die Freigabe für
die zeitlich gestaffelte Wiedereinschaltung des MS‑Transformatorschalters. So wird die
gleichzeitige Einschaltung mehrerer Transformatoren und der damit verbundene hohe
Einschaltstrom verhindert.Te
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SICHERHEITSDATENBLATT 
Gemäß der geänderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang II. 

 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens 

 
1.1 Produktidentifikator 

Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 220 
 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

 

Identifizierte Verwendungen: Schmierstoff  
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, 
identifiziert.  

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 

Hersteller / Lieferant Fuchs Schmierstoffe GmbH 
Friesenheimer Str. 19 
68169 Mannheim 
 

Telefon:  +49 621 3701-0 (ZENTRALE) 
Fax:  +49 621 3701-570 
 
 

 

Kontaktperson:  Fuchs Schmierstoffe GmbH  Abteilung Produktsicherheit 
Telefon:  +49 621 3701-1333 
Fax:  +49 621 3701-7303 
E-Mail:  produktsicherheit@fuchs-schmierstoffe.de 

 
1.4 Notrufnummer:  +49 621 3701-1333 / +49 621 3701-0 (Mo-Do 8-17, Fr 8-16) 

 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 
Das Produkt wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft, ist aber 
kennzeichnungspflichtig. 

 
Gefahrenübersicht 

Physikalische Gefahren: Es liegen keine Daten vor. 
 
 
2.2 Kennzeichnungselemente  

 
EUH208: Enthält organ. Polysulfid, Amin-Phosphat. Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen. 
 
EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
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2.3 Sonstige Gefahren: Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineralölprodukten und 
Chemieprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur 
Handhabung (Pkt 7) und zur persönlichen Schutzausrüstung (Pkt 8) sind 
keine besonderen Gefahren bekannt. Produkt nicht unkontrolliert in die 
Umwelt gelangen lassen.  

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

 
3.2 Gemische 
 

Allgemeine Information: Zubereitung aus Syntheseölen mit Additiven. Die Bestandteile sind nicht 
gefährlich oder liegen unterhalb der Berücksichtigungsgrenzen.  

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 
Allgemeines:  Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.  

 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Einatmen:  Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  
 

Augenkontakt: Augen sofort mit viel Wasser spülen, Augenlider dabei hochziehen.  
 

Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen.  
 

Verschlucken: Mund gründlich spülen.  
 
4.2 Wichtigste akute und 

verzögert auftretende 
Symptome und Wirkungen: 

Kann Haut- und Augenreizungen bewirken.  

 
4.3 Hinweise auf ärztliche 

Soforthilfe oder 
Spezialbehandlung 

 Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten. 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 
5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder nebelartiger Wassersprühstrahl. Größeren Brand 
mit alkoholbeständigem Schaum oder Wassersprühstrahl mit geeignetem 
Tensidzusatz bekämpfen.  

 
Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.  

 
5.2 Besondere vom Stoff oder 

Gemisch ausgehende 
Gefahren: 

Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln.  

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Hinweise zur 
Brandbekämpfung: 

Behälter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr 
möglich ist. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 
Kanalisation gelangen.  
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Besondere 
Schutzausrüstungen für die 
Brandbekämpfung: 

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette 
Schutzausrüstung tragen.  

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1 Personenbezogene 

Vorsichtsmaßnahmen, 
Schutzausrüstungen und in 
Notfällen anzuwendende 
Verfahren: 

Vorsicht! Im Fall eines Austretens des Materials können Fußböden und 
Oberflächen rutschig werden.  

 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder 

Ölsperren). Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Beim Austritt großer 
Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden. 
Weiteres Auslaufen oder Verschütten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr 
möglich ist. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser 
gelangen lassen.  

 
6.3 Methoden und Material für 

Rückhaltung und 
Reinigung: 

Mit flüssigkeitsbindendem Material wie Sand, Kieselgur, Säurebinder, 
Universalbinder oder Sägemehl aufnehmen. Das aufgenommene Material 
vorschriftsmäßig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr 
möglich  

 
6.4 Verweis auf andere 

Abschnitte: 
Für persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 des SDB. 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen 
zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.  

 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung: 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur 

sicheren Handhabung: 
Aerosolbildung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. 
Die beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemieprodukten üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Anerkannte industrielle 
Hygienemaßnahmen beachten. Für ausreichende Lüftung sorgen.  

 
7.2 Bedingungen zur sicheren 

Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten: 

Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS in der 
jeweiligen Länderfassung) sind zu beachten. Nicht auf Temperaturen in der 
Nähe des Flammpunktes erwärmen.  

 
7.3 Spezifische 

Endanwendungen: 
Es liegen keine Daten vor. 

 
Lagerungshinweise: 10, Brennbare Flüssigkeiten  

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

 
8.1 Zu überwachende Parameter 

Grenzwerte Berufsbedingter Exposition 
Für keinen der Bestandteile gelten Arbeitsplatzgrenzwerte.  

 
 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
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Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen: 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen 
angepasst werden.  Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche 
Abluftsysteme oder andere technische Schutzmaßnahmen zur Kontrolle 
der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der 
empfohlenen Belastungsgrenzen zu halten.  Wenn keine 
Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die Konzentrationen in der Luft auf 
einem akzeptierbaren Niveau halten.  

 
Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 

 
Allgemeine Information: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorgeschriebene 

persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung 
muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach 
Absprache mit dem Lieferanten für persönliche Schutzausrüstung gewählt 
werden. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit 
Mineralölprodukten oder Chemikalien sind in jedem Fall zubeachten.  

 
Augen-/Gesichtsschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille (EN 166) empfehlenswert.  

 
Hautschutz 

Handschutz: Material: Nitrilbutylkautschuk (NBR). 
Mind. Durchbruchszeit: >= 480 min 
Empfohlene Materialstärke: >= 0,38 mm 
 
Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete 
Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen. 
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo 
sicherheitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim 
Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur 
vom Handschuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen 
Faktoren abhängig ist.  

 
Andere: Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Bei 

der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.  
 

Atemschutz: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Einatmen von 
Dampf/ Aerosol vermeiden.  

 
Thermische Gefahren: Nicht bekannt. 

 
Hygienemaßnahmen: Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der 

Handhabung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. 
Arbeitskleidung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. 
Kontaminierte Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen.  

 
Umweltschutzmaßnahmen: Es liegen keine Daten vor. 

 
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen 

Aggregatzustand: flüssig  

Form: flüssig  

Farbe: Hellgelb 
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Geruch: Charakteristisch 

Geruchsschwelle: Auf Gemische nicht anwendbar 

pH-Wert: Nicht anwendbar  

Erstarrungspunkt: Auf Gemische nicht anwendbar 

Siedepunkt: Wert für Einstufung nicht relevant 

Flammpunkt: 260 °C (DIN EN ISO 2592)  

Verdampfungsgeschwindigkeit: Auf Gemische nicht anwendbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Wert für Einstufung nicht relevant 

Explosionsgrenze - obere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 

Explosionsgrenze - untere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 

Dampfdruck: Auf Gemische nicht anwendbar 

Dampfdichte (Luft=1): Auf Gemische nicht anwendbar 

Dichte: 0,85 g/ml (15,00 °C) (DIN 51757)  

Löslichkeit(en) 

Löslichkeit in Wasser: Nicht wasserlöslich  

Löslichkeit (andere): Es liegen keine Daten vor. 

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) 
- log Pow: 

Auf Gemische nicht anwendbar 

Selbstentzündungstemperatur: Wert für Einstufung nicht relevant 

Zersetzungstemperatur: Wert für Einstufung nicht relevant 

Viskosität, kinematisch: 220 mm2/s (40 °C, DIN 51562-1)  

Explosive Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 

Oxidierende Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 

9.2 Sonstige Angaben Es liegen keine Daten vor. 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 
10.1 Reaktivität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.2 Chemische Stabilität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.3 Möglichkeit Gefährlicher 

Reaktionen: 
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.4 Zu Vermeidende 

Bedingungen: 
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.5 Unverträgliche Materialien: Stark oxidierende Stoffe. Starke Säuren. Starke Basen.  

 
10.6 Gefährliche 

Zersetzungsprodukte: 
Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung können Kohlenstoffoxide sowie 
andere giftige Gase und Dämpfe freigesetzt werden.  
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

 
Akute Toxizität 

 
Verschlucken 

Produkt:  
Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.  

 
Hautkontakt 

Produkt:  
Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.  

 
Einatmen 

Produkt:  
Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.  

 
Ätz/Reizwirkung auf die Haut: 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Schwere Augenschädigung/-Reizung: 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Atemwegs- oder Hautsensibilisierung: 

Produkt: Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Atemwegssensibilisator: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

 
Keimzellmutagenität 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
 

Karzinogenität  
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Reproduktionstoxizität  

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Einmaliger Exposition 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Wiederholter Exposition 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Aspirationsgefahr 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Andere Schädliche 
Wirkungen: 

Es liegen keine Daten vor. 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

 
12.1 Toxizität  
 

Akute Toxizität 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Chronische 
ToxizitätProdukt: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

 
Biologischer Abbau 

Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 

 
12.4 Mobilität im Boden: 

Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und 

vPvB-Beurteilung: 
Das Produkt enthält keine Stoffe, die die PBT/vPvB Kriterien erfüllen. 

 
 
12.6 Andere Schädliche 

Wirkungen: 
Es liegen keine Daten vor. 

 
Wassergefährdungs-
klasse (WGK):  

WGK 1: schwach wassergefährdend.  

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

 
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

 
Allgemeine Information: Entsorgung von Abfall und Rückständen in Übereinstimmung mit den 

jeweiligen lokalen Bestimmungen.  
 

Entsorgungsmethoden: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in 
gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Lagerung gebrauchter Produkte 
Vermischungsverbot beachten.  

 
Europäische Abfallcodes 

 13 02 06*: synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 
ADR/RID 

14.1 UN-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
Gefahr Nr. (ADR): – 
Tunnelbeschränkungscode: – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender: 

– 

 
ADN 

14.1 UN-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 

14.3 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere 

Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender: 

– 

 
IMDG 

14.1 UN-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
EmS-Nr.: – 

14.3 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere 

Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender: 

– 
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IATA 
14.1 UN-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße 

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen:  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere 

Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender: 

– 

 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code: 
Nicht anwendbar. 

 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch: 
 

EU-Verordnungen 
 

Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen: keine  
 

VERORDNUNG (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe: keine  
 

Nationale Verordnungen 
 

Wassergefährdungs-
klasse (WGK):  

WGK 1: schwach wassergefährdend.  

 
15.2 Stoffsicherheits-

beurteilung: 
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.  

 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

 
Informationen zur 
Überarbeitung: 

Änderungen sind seitlich mit einem Doppelstrich markiert. 

 
Wortlaut der H-Sätze in Kapitel 2 und 3 
 

keine 
 
Sonstige Angaben: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt 

durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Sie ergibt 
sich aus der Anwendung der sog. Konventionellen Methode nach Verordnung 
(EU) 1272/2008 (CLP).  

 
Überarbeitet Am: 09.02.2017 
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Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach 
bestem Wissen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen 
und dienen nur dazu, das Produkt bei Umgang, Transport und Entsorgung 
sicherheitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben stellen in keiner Weise 
eine (technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware 
(Produktspezifikation) dar. Eine Eignung des Produktes für einen konkreten 
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht 
abgeleitet werden. Änderungen an diesem Dokument sind nicht zulässig. Die 
Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit 
anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer 
Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 
Sicherheitsdatenblatt nicht auf das gefertigte neue Material übertragen 
werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Empfängers unseres 
Produktes, bei seinen Tätigkeiten die geltenden Gesetze auf Bundes-, 
Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblätter benötigen. 
 
Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §5 GefStoffV. Es wurde 
elektronisch erstellt und trägt keine Unterschrift. 
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1.1  Produktidentifikator 
 
 Handelsname: GORACON GTO 68 
 
1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird 
 

Identifizierte Verwendungen: Schmierstoff 
Verwendungszwecke von denen abgeraten wird: Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, 
identifiziert. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt. 
 
 Hersteller/Lieferant 
 HILBERT MINERALÖL GMBH 

Senefelderstr.1 
D-48282 Emsdetten 
Tel: 02572/960 71-0 
Fax: 02572/960 71-71 
 
Auskunftgebender Bereich 
HILBERT MINERALÖL GMBH 
Tel: 02572/960 71-0 
Fax: 02572/960 71-71 
E-Mail:info@hilbert-oel.de 

 
1.4 Notfallauskunft: Tel: 02572/960 71-0 (MO-FR 08:00 – 17:00 Uhr) 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Das Produkt wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft, 
ist aber kennzeichnungspflichtig. 

 
Gefahrenübersicht 

Physikalische Gefahren: Es liegen keine Daten vor. 
 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
 

2.3 Sonstige Gefahren: Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineralölprodukten und 
Chemieprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur 
Handhabung (Pkt 7) und zur persönlichen Schutzausrüstung (Pkt 8) sind 
keine besonderen Gefahren bekannt. Produkt nicht unkontrolliert in die 
Umwelt gelangen lassen. 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
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3.2 Gemische 
 

Allgemeine Information: Zubereitung aus Syntheseölen mit Additiven. 
 

Chemische Bezeichnung Identifikator Konzentration * REACH 
Registrierungs-Nr 

Hinweise 

aromatisches Amin, alkyliert Vertraulich 1,00 - <5,00% Vertraulich  
Phenolderivat Vertraulich 1,00 - <5,00% Vertraulich  
* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn der Inhaltstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in 
Volumenprozenten angegeben.PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff. 
vPvB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz. 

 
Klassifizierung 

 
Chemische Bezeichnung Identifikator Klassifizierung 

aromatisches Amin, alkyliert Vertraulich CLP: Aquatic Chronic 3;H412 

Phenolderivat Vertraulich CLP: Aquatic Chronic 4;H413 
CLP: Verordnung Nr. 1272/2008. 

 
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen. 

 

 
Allgemeines: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 

 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 
 

Augenkontakt: Augen sofort mit viel Wasser spülen, Augenlider dabei hochziehen. 
 

Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen. 
 

Verschlucken: Mund gründlich spülen. 
 

4.2 Wichtigste akute und 
verzögert auftretende 
Symptome und Wirkungen: 

Kann Haut- und Augenreizungen bewirken. 

 
4.3 Hinweise auf ärztliche 

Soforthilfe oder 
Spezialbehandlung 

Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten. 

 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder nebelartiger Wassersprühstrahl. Größeren Brand 
mit alkoholbeständigem Schaum oder Wassersprühstrahl mit geeignetem 
Tensidzusatz bekämpfen. 

 
Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
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5.2 Besondere vom Stoff oder 
Gemisch ausgehende 
Gefahren: 

Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln. 

 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Hinweise zur 
Brandbekämpfung: 

Behälter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr 
möglich ist. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 
Kanalisation gelangen. 

 
Besondere 
Schutzausrüstungen für die 
Brandbekämpfung: 

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette 
Schutzausrüstung tragen. 

 

 
6.1 Personenbezogene 

Vorsichtsmaßnahmen, 
Schutzausrüstungen und in 
Notfällen anzuwendende 
Verfahren: 

Vorsicht! Im Fall eines Austretens des Materials können Fußböden und 
Oberflächen rutschig werden. 

 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder 

Ölsperren). Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Beim Austritt großer 
Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden. 
Weiteres Auslaufen oder Verschütten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr 
möglich ist. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser 
gelangen lassen. 

 
6.3 Methoden und Material für 

Rückhaltung und 
Reinigung: 

Mit flüssigkeitsbindendem Material wie Sand, Kieselgur, Säurebinder, 
Universalbinder oder Sägemehl aufnehmen. Das aufgenommene Material 
vorschriftsmäßig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr 
möglich 

 
6.4 Verweis auf andere 

Abschnitte: 
Für persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 des SDB. 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen 
zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 
7.1 Schutzmaßnahmen zur 

sicheren Handhabung: 
Aerosolbildung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. 
Die beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemieprodukten üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Anerkannte industrielle 
Hygienemaßnahmen beachten. Für ausreichende Lüftung sorgen. 

 
7.2 Bedingungen zur sicheren 

Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten: 

Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS in der 
jeweiligen Länderfassung) sind zu beachten. 

 
7.3 Spezifische 

Endanwendungen: 
Es liegen keine Daten vor. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
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Lagerungshinweise: 10, Brennbare Flüssigkeiten 
 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Grenzwerte Berufsbedingter Exposition 
Für keinen der Bestandteile gelten Arbeitsplatzgrenzwerte. 

 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen: 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen 
angepasst werden. Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche 
Abluftsysteme oder andere technische Schutzmaßnahmen zur Kontrolle 
der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der 
empfohlenen Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine 
Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die Konzentrationen in der Luft auf 
einem akzeptierbaren Niveau halten. 

 
Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 

 
Allgemeine Information: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorgeschriebene 

persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung 
muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach 
Absprache mit dem Lieferanten für persönliche Schutzausrüstung gewählt 
werden. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit 
Mineralölprodukten oder Chemikalien sind in jedem Fall zu beachten. 

 
Augen-/Gesichtsschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille (EN 166) empfehlenswert. 

 
Hautschutz 

Handschutz: Material: Nitrilbutylkautschuk (NBR). 
Mind. Durchbruchszeit: >= 480 min 
Empfohlene Materialstärke: >= 0,38 mm 

 
Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete 
Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen. 
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo 
sicherheitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim 
Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur 
vom Handschuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen 
Faktoren abhängig ist. 

 
Andere: Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Bei 

der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 
 

Atemschutz: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Einatmen von 
Dampf/ Aerosol vermeiden. 

 
Thermische Gefahren: Nicht bekannt. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
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Hygienemaßnahmen: Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der 
Handhabung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. 
Arbeitskleidung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. 
Kontaminierte Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen. 

 
Umweltschutzmaßnahmen: Es liegen keine Daten vor. 

 

 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen 

Aggregatzustand: flüssig 

Form: flüssig 

Farbe: Hellgelb 
Geruch: Charakteristisch 

Geruchsschwelle: Auf Gemische nicht anwendbar 

pH-Wert: nicht anwendbar 
Erstarrungspunkt: Auf Gemische nicht anwendbar 

Siedepunkt: Wert für Einstufung nicht relevant 
Flammpunkt: 240 °C 

Verdampfungsgeschwindigkeit: Auf Gemische nicht anwendbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Wert für Einstufung nicht relevant 
Explosionsgrenze - obere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 

Explosionsgrenze - untere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 

Dampfdruck: Auf Gemische nicht anwendbar 
Dampfdichte (Luft=1): Auf Gemische nicht anwendbar 

Dichte: 1,03 g/ml (15,00 °C) 

Löslichkeit(en)  
Löslichkeit in Wasser: Löslich 

Löslichkeit (andere): Es liegen keine Daten vor. 
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) 
- log Pow: 

Auf Gemische nicht anwendbar 

Selbstentzündungstemperatur: Wert für Einstufung nicht relevant 
Zersetzungstemperatur: Wert für Einstufung nicht relevant 
Viskosität, kinematisch: 68 mm2/s (40 °C) 

Explosive Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 

Oxidierende Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 
9.2 Sonstige Angaben Es liegen keine Daten vor. 

 

 
10.1 Reaktivität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil. 

 
10.2 Chemische Stabilität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil. 

 
10.3 Möglichkeit Gefährlicher 

Reaktionen: 
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
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10.4 Zu Vermeidende 
Bedingungen: 

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil. 

 
10.5 Unverträgliche Materialien: Stark oxidierende Stoffe. Starke Säuren. Starke Basen. 

 
10.6 Gefährliche 

Zersetzungsprodukte: 
Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung können Kohlenstoffoxide sowie 
andere giftige Gase und Dämpfe freigesetzt werden. 

 

 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 

Verschlucken 

Spezifische(r) Stoff(e) 

 
Phenolderivat LD 50 (Ratte): > 5.000 mg/kg 

 
Hautkontakt 

Spezifische(r) Stoff(e) 

 
Phenolderivat LD 50 (Kaninchen): > 2.001 mg/kg (OECD 402) 

 
Einatmen 

Produkt: ATEmix (Schätzwert akute Toxizität des Gemischs): 456,67 mg/l 
Staub, Nebel und Rauch 

 
Ätz/Reizwirkung auf die Haut: 

Spezifische(r) Stoff(e) 

 
 

Schwere Augenschädigung/-Reizung: 

Spezifische(r) Stoff(e) 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

Produkt:  
Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität. 

 
aromatisches Amin, 
alkyliert 

LD 50 (Ratte): > 2.001 mg/kg (OECD 401) 

 

Produkt:  
Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität. 

 
aromatisches Amin, 
alkyliert 

LD 50 (Ratte): > 2.001 mg/kg 

 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

aromatisches Amin, 
alkyliert 

OECD 404 (Kaninchen): 
Nicht reizend. 

 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

aromatisches Amin, 
alkyliert 

OECD 405 (Kaninchen): 
Nicht reizend. 
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Atemwegs- oder Hautsensibilisierung: 
Produkt: Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 

Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Atemwegssensibilisator: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Spezifische(r) Stoff(e) 
aromatisches Amin, 
alkyliert 

 
Nicht sensibilisierend (Meerschweinchen); OECD 406. 

 
Phenolderivat (Meerschweinchen) 

Kein Sensibilisator für die Haut. 
 

Keimzellmutagenität 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
 

Karzinogenität  
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Reproduktionstoxizität 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Einmaliger Exposition 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Wiederholter Exposition 

Aspirationsgefahr 

Andere Schädliche 
Wirkungen: 

Es liegen keine Daten vor. 

 

12.1 Toxizität 
 

Akute Toxizität 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Fisch 
Spezifische(r) Stoff(e) 

aromatisches Amin, 
alkyliert 

LC 50 (Fisch, 96 h): > 71 mg/l 

 
Phenolderivat LC 50 (Fisch, 96 h): > 101 mg/l (OECD 203) 

 
Wirbellose Wassertiere 
Spezifische(r) Stoff(e) 

aromatisches Amin, 
alkyliert 

EC50 (Wasserfloh, 48 h): 51 mg/l 

 
Phenolderivat EC50 (Wasserfloh, 24 h): > 101 mg/l (OECD 202) 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Chronische 
ToxizitätProdukt: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

Hemmung des Wasserpflanzenwachstums 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Phenolderivat EC50 (Alge, 72 h): > 101 mg/l (OECD 201) 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Biologischer Abbau 

Spezifische(r) Stoff(e) 
Phenolderivat Das Produkt ist biologisch nicht leicht abbaubar. 

 
12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
 

12.4 Mobilität im Boden: 
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 

 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und 
vPvB-Beurteilung: 

Das Produkt enthält keine Stoffe, die die PBT/vPvB Kriterien erfüllen. 

 
 

12.6 Andere Schädliche 
Wirkungen: 

Es liegen keine Daten vor. 

 
Wassergefährdungs- 
klasse (WGK): 

WGK 1: schwach wassergefährdend. 

 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Allgemeine Information: Entsorgung von Abfall und Rückständen in Übereinstimmung mit den 
jeweiligen lokalen Bestimmungen. 

 
Entsorgungsmethoden: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in 

gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Lagerung gebrauchter Produkte 
Vermischungsverbot beachten. 

 

Europäische Abfallcodes 

13 02 06*: synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
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ADR/RID 
14.1 UN-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN- 
Versandbezeichnung: 

– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
Gefahr Nr. (ADR): – 
Tunnelbeschränkungscode: – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender: 

– 

 
ADN 

14.1 UN-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN- 

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 

14.3 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere 

Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender: 

– 

 
IMDG 

14.1 UN-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN- 

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
EmS-Nr.: – 

14.3 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere 

Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender: 

– 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
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IATA 
14.1 UN-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße 

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen:  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere 

Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender: 

– 

 
 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code: Nicht anwendbar. 

 

 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 
den Stoff oder das Gemisch: 

 
EU-Verordnungen 

 
Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen: keine 

VERORDNUNG (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe: keine 

Nationale Verordnungen 

Wassergefährdungs- 
klasse (WGK): 

WGK 1: schwach wassergefährdend. 

 
15.2 Stoffsicherheits- 

beurteilung: 
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 

 

 
Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand 
unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen nur dazu, das Produkt bei Umgang, Transport und Entsorgung 
sicherheitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben stellen in keiner Weise eine (technische) Beschreibung der 
Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) dar. Eine Eignung des Produktes für einen konkreten 
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Änderungen an 
diesem Dokument sind nicht zulässig. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das 
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt nicht auf das gefertigte neue Material übertragen 
werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Empfängers unseres Produktes, bei seinen Tätigkeiten die geltenden 
Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-
Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Sie ergibt sich aus der 
Anwendung der sog. Konventionellen Methode nach Verordnung (EU) 1272/2008 (CLP). 

 

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblätter benötigen 
 

Wortlaut der H-Sätze in Kapitel 2 und 3 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
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H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger 

Wirkung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datenblatt ausstellender Bereich 
HILBERT MINERALÖL GMBH 
Senefelderstr.1 
D-48282 Emsdetten 
Tel: 02572/960 71-0 
Fax: 02572/960 71-71 
 
 
Gültigkeit:  
Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblatts werden alle vorhergehenden  
für dieses Produkt ungültig.   
Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version sind durch eine 
Markierung des Abschnitts mit einem "*" gekennzeichnet 
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1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des 
Gemischs und Firmenbezeichnung 

1.1  Bezeichnung des Stoffes  
Materialname: MIDEL 7131. 

EU REACH-Nr.: 01-2120104110-86-0000. 

 

1.2 Identifizierte Verwendungen des Stoffes oder der Zubereitung und 
Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Verwendung des Produkts: Dielektrische Isolierflüssigkeit 
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine 

 

1.3 Angaben zum Hersteller des Stoffes bzw. des Gemischs 
Hersteller/Händler: M&I Materials Ltd., Hibernia Way, Trafford Park, Manchester, 

M32 0ZD, GB. 
Tel.: +44 (0)161 864 5411. 

Notrufnummer: +44 (0)161 864 5439. 
E-Mail: RussellMartin@mimaterials.com.  

  
2. Mögliche Gefahren  Dieses Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft und dieses Dokument wurde zu 

Informationszwecken in Übereinstimmung mit der Verordnung 1907 / EC / 2006, 
Anhang II, in der geänderten Fassung der Verordnung (EU) Nr. 453/2010, und der 
OSHA-Gefahrenkommunikationsrichtlinien erstellt. 
2.1 Einstufung des Stoffes oder des Gemischs 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Nicht eingestuft. 

 

2.2 Kennzeichnungselemente 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Kein Symbol oder Signalwort. 

 

2.3 Sonstige Gefahren 
Keine 

  
3. Zusammensetzung/Angaben zu 

Bestandteilen  
3 Stoff 
CAS-Nr.: 68424-31-7. 
Beschreibung: Fettsäuren, C5-10 (linear und verzweigtkettig), gemischte Ester mit 

Pentaerythritol. 

Zusammensetzung: 

Bestandteil CAS-Nummer Inhalt 

Fettsäuretetraester 68424-31-7 >99.5% 

Leistungssteigernde Additive Proprietär <0.5% 

 

Alle Bestandteile sind im TSCA-Bestandsverzeichnis aufgelistet. Die in diesem 

Produkt verwendeten Additive sind ein Handelsgeheimnis, führen jedoch zu keiner 

Einstufung des Stoffes als gefährlich. 

  
4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Einatmen: Aufgrund des geringen Dampfdrucks des Stoffes nicht zu erwarten. 

Haut: Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Reizungen einen Arzt aufsuchen. 
Augen: Mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Reizungen einen Arzt aufsuchen. 

Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen; einen Arzt aufsuchen. 

 

4.2 Wichtigste akute und verzögert eintretende Symptome und Wirkungen,  
Keine Nebenwirkungen zu erwarten. 
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4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine besondere Behandlung erforderlich. 

  
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 5.1 Löschmittel 

Kohlendioxid, Trockenpulver, ABF-Schaum oder Wassernebel. Verwenden Sie keine 
Wasserstrahlen. 

 
5.2 Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Gemisch selbst, seine 
Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase 
Keine 
 

5.3 Empfehlungen zur Brandbekämpfung 

Unter Umständen muss ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät getragen 
werden.  

  
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter 

Freisetzung 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und 
Maßnahmen im Notfall 
Verschüttetes Produkt stellt eine Rutschgefahr dar. Kontakt mit Augen und Haut 

vermeiden. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Keine Seen, fließende Gewässer, Teiche, Grundwasser oder Böden verunreinigen. 

Nicht in den Ausguss entleeren. Werden große Mengen des Stoffes verschüttet, das 

Produkt so weit wie möglich eindämmen und gemäß den örtlichen Vorschriften 

entsorgen. 

 

6.3 Verfahren und Material zur Eindämmung und Reinigung 
Verschüttetes Material mit hygroskopischem Granulat aufsaugen und entsorgen. 

  
7. Handhabung und Lagerung 7.1 Hinweise zur sicheren Handhabung 

Kontakt mit Augen und längeren Hautkontakt vermeiden. 
 

7.2 Spezifische Anforderungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung 
von Unverträglichkeiten  
Keine besondere Behandlung erforderlich. 
 

7.3 Spezifische Endnutzungen 

Möglichst wenig der Luft aussetzen. Geöffnete Behälter müssen ordnungsgemäß 

wiederversiegelt werden. 

  
8. Expositionsgrenzwerte/ 

Persönliche Schutzausrüstungen 
8.1 Kontrollparameter 
Keine relevanten Kontrollparameter. 
 

8.2 Expositionsgrenzwerte 

Für den Notfall sollten Augenspülungen vorhanden sein. 
Atemschutz: Bei normalem Gebrauch nicht erforderlich. 
Hautschutz: Overall tragen. 
Handschutz: Hände nach dem Gebrauch waschen. Für längeren oder wiederholten 

Hautkontakt werden Handschuhe empfohlen. 
Augenschutz: Wenn Spritzer auftreten könnten, eine Schutzbrille tragen. 
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9. Physikalische und chemische 
Eigenschaften 

9.1 Informationen zu physikalischen und chemischen Haupteigenschaften 
Aussehen: Blassgelbe Flüssigkeit. 

Geruch: Leicht süßlich. 
pH: Nicht zutreffend. 
Gefrierpunkt: -56°C. 

Siedepunkt/-bereich: >300°C. 
Flammpunkt: 260°C (geschlossener Tiegel). 

Entflammbarkeit (Feststoff, Gas): Nicht entflammbar. 
Oberer/unterer Brennpunkt oder Explosionsgrenzen: Keine Angaben verfügbar. 

Dampfdruck: <0,001Pa bei 20°C. 
Dampfdichte: Nicht zutreffend. 

Relative Dichte: 0,97 bei 20°C. 
Wasserlöslichkeit: <1mg/l. 
Löslichkeit: Nicht zutreffend. 

Verteilungskoeffizient: log Pow: >10. 
Selbstentzündungstemperatur: Keine Selbstentzündung zu erwarten. 

Zersetzungstemperatur: Keine Angaben verfügbar. 
Viskosität: 29mm2/s bei 40°C. 

Explosive Eigenschaften: Nicht explosiv. 
Oxidierende Eigenschaften: Nicht oxidierend. 

 

9.2 Sonstige Angaben  

Nicht zutreffend. 

  
10. Stabilität und Reaktivität 10.1 Reaktivität 

Stabil unter normalen Gebrauchsbedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität  
Stabil unter normalen Gebrauchsbedingungen. 

 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine Angaben verfügbar. 

 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Temperaturen >250°C. 

 

10.5  Zu vermeidende Stoffe 
Starke Oxidationsmittel. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine. 

  
11. Toxikologische Angaben 11.1  Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Wahrscheinliche Expositionswege: Die Haut und Augen sind die 

wahrscheinlichsten Expositionswege. Versehentliches Verschlucken ist möglich. 
Einatmen ist nicht als wesentlicher Expositionsweg anzusehen. 
Akute orale Toxizität: Geringe Toxizität: LD50 >2000mg/kg, OECD 401. 
Akute dermale Toxizität: Geringe Toxizität zu erwarten: LD50 >2000mg/kg, OECD 

402. 
Akute Toxizität bei Einatmen: Aufgrund der geringen Flüchtigkeit ist ein Einatmen 
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unwahrscheinlich.  
Hautätzende Wirkung/Reizung: Nicht hautreizend, OECD 404. 

Augenkorrosion/Reizung: Keine Augenreizung, OECD 405. 
Reizung oder Sensibilisierung der Haut: Nicht hautsensibilisierend, OECD 406. 
Aspirationsgefahr: Nicht als Aspirationsgefahr anzusehen. 

Krebserzeugende/erbgutverändernde Wirkung: Nicht als erbgutverändernd oder 

karzinogen anzusehen. Dieses Produkt wird gemäß IARC, ACGIH, NTP oder OSHA 

nicht als karzinogen angesehen. 

  
12. Umweltbezogene Angaben Bei ordnungsgemäßem Gebrauch und Entsorgung ist keine Umweltbelastung zu 

erwarten. Ökotoxikologische Wirkungen basieren auf der Kenntnis ähnlicher Stoffe. 
12.1  Toxizität 
Salmo Gairdneri LC50 (96h), OECD 203: >1000mg/l. 

Daphnia Magna El50 (48h), OECD 202: >1000mg/l. 

 

12.2  Persistenz und Abbaubarkeit 

Leicht biologisch abbaubar. 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Kein Bioakkumulationspotenzial. 
 

12.4 Mobilität im Boden 
Geringe Mobilität im Boden. 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Dieses Produkt entspricht nicht den Toxizitätskriterien, dies muss ausführlicher 

geprüft werden. Es wird nicht als PBT- oder vPvB-Stoff angesehen. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Keine anderen schädlichen Wirkungen zu erwarten. 

  
13. Hinweise zur Entsorgung 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 

Produkt und Verpackung müssen gemäß lokalen und nationalen Vorschriften entsorgt 

werden. Kann verbrannt werden. Nicht verbrauchtes Produkt kann zur 
Rückgewinnung zurückgegeben werden. 

  
14. Angaben zum Transport Nicht als gefährlich eingestuft gemäß Vorschriften für den Luft- (ICAO/IATA), See- 

(IMDG), Straßen- (ADR) oder Schienenverkehr (RID) 
14.1 UN-Nummer 

Nicht relevant. 
 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung. 
Nicht relevant. 

 

14.3 Transportgefahrenklasse 
Nicht relevant. 

 
14.4 Verpackungsgruppe 

Nicht relevant. 
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14.5 Umweltgefährdung 
Nicht relevant. 

 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Nicht relevant. 

  
15. Rechtsvorschriften 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 

Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
Das Produkt ist nicht genehmigungspflichtig gemäß REACH. 

Alle Bestandteile werden im TSCA Inventory (TSCA-Bestandsverzeichnis) aufgeführt. 
Dieses Produkt ist als allgemein wassergefährdend (awg) bewertet, gemäß der 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), 

April 2017. 
 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für diesen Stoff wurde eine chemische Sicherheitsbeurteilung durchgeführt. 

  
16. Sonstige Angaben Erstellt nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Anhang II, geändert durch Verordnung 

(EG) Nr. 453/2010 und den OSHA-Gefahrenkommunikationsnormen. 

 

16.1 Änderungen seit der letzten Ausgabe:  

Aktualisierung zum Abschnitt 5 und 15. 

  
Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben sind nach unserem besten Wissen und Informationsstand bei Drucklegung 
korrekt. Das Sicherheitsdatenblatt soll das Produkt nur in Bezug auf die Arbeitsschutz- und Umweltanforderungen beschreiben und 

sollte nicht als Gewährleistung spezifischer Produktmerkmale angesehen werden. 
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EG-SICHERHEITSDATENBLATT
ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES 

UNTERNEHMENS

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland.

1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktbezeichnung:     MOBIL SHC GREASE 460 WT
Produktbeschreibung:    Synthesegrundstoffe und Additive
Produktschlüssel:    2015A0209710,   643932-00

 

 
1.2. RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFES ODER DES GEMISCHES UND 
VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD

Vorgesehene Verwendung:  Fett

Verwendungen, von denen abgeraten wird:  Keine, wenn nicht an anderer Stelle in diesem 
Sicherheitsdatenblatt angegeben.

1.3. ANGABEN DES LIEFERANTEN DES SICHERHEITSDATENBLATTS
Lieferant: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA 

POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen
Belgien

 
 Bestellung von Sicherheitsdatenblättern (ESSO 
Deutschland GmbH als inländische Kontaktperson der 
EMPC):

 ++49 (0) 40 63930

 Produkttechnische Information (ESSO Deutschland 
GmbH als inländische Kontaktperson der EMPC):

 ++49 (0) 40 63930

 Sicherheitsdatenblatt Internetadresse
:

 www.msds.exxonmobil.com

 E-Mail (Kontakt für MSDS):  SDS.DE@EXXONMOBIL.COM
 Lieferant/ Registrant:  ++ 32 35433111 (Belgien)

1.4. NOTRUFNUMMER
 24-Stunden-Notruf:  +(49)-69643580409 (CHEMTREC)
Toxzentrum: 030-30686 790 (Giftnotruf Berlin)
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ABSCHNITT 2 MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. EINSTUFUNG DES STOFFES ODER GEMISCHES 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Nicht eingestuft
  

2.2. KENNZEICHNUNGSELEMENTE

Keine Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008   

Enthält: ALKENYLBERNSTEINSÄUREANHYDRID, 5-NONYL-SALICYLALDOXIM  Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen.

2.3. ANDERE GEFAHREN

Physikalische-chemische Gefahren:
Keine bedeutenden Gefahren.

Gesundheitsgefahren:
Injektion unter die Haut mit hohem Druck kann schwere Schäden verursachen.  Übermäßige Exposition kann 
zu Reizungen der Augen, Haut oder Atemwege führen.

Umweltgefahren:
Keine bedeutenden Gefahren.  Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der 
REACH-Verordnung.

 ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. STOFFE  Nicht anwendbar. Das Produkt ist als Gemisch eingestuft.

3.2. GEMISCHE

Das Produkt ist als Gemisch eingestuft.

Meldepflichtige gefährliche Stoffe, die die Einstufungskriterien und/oder eine Expositionsgrenze (OEL) erfüllen
Name CAS# EG Nr. Registrierung# Konzentration

*
GHS/CLP Einstufung

5-NONYL-SALICYLALDOXIM 50849-47-3 NB  0.1 - < 0.3% Aquatic Acute 1 H400 (M 
factor 10),
Aquatic Chronic 1 H410 
(M factor 10),
Repr. 1B H360D,
Repr. 1B H360F,
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Skin Sens. 1 H317,
Skin Irrit. 2 H315,
Eye Dam. 1 H318

ALKENYLBERNSTEINSÄUREANHYDRID 19780-11-1 243-296-9 01-2119980547-24  0.1 - < 1% Acute Tox. 4 H332,
Skin Sens. 1 H317,
Skin Irrit. 2 H315,
Eye Irrit. 2 H319

LITHIUMHYDROXID-MONOHYDRAT 1310-66-3 NB  0.1 - < 1% Acute Tox. 4 H302,
Skin Corr. 1B H314

LITHIUMSALZ ALIPHATISCHER 
CARBONSÄURE

18621-94-8 242-449-7 01-2120116611-70  1 - < 5% [Aquatic Acute 3 H402],
Acute Tox. 4 H302

METHYLEN 
BIS(DIBUTYLDITHIOCARBAMAT)

10254-57-6 233-593-1 NB  1 - < 5% Aquatic Chronic 4 H413

Hinweis - jede Einstufung in Klammern ist ein GHS-Modul, das von der EU in der CLP-Verordnung (Nr. 1272/2008) nicht 
angenommen wurde und demnach in der EU oder in nicht EU-Ländern, die die CLP-Verordnung eingeführt haben, nicht anwendbar 
ist, und nur zu Informationszwecken gezeigt wird.
  

* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn das Produkt  kein Gas ist.  Gaskonzentrationen 
werden in Volumenprozenten angegeben.

Hinweis:  Siehe Abschnitt 16 im Sicherheitsdatenblatt für den vollständigen Wortlaut der Gefahrenbezeichnungen.  

 ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

INHALATION
 Unter normalen beabsichtigten Gebrauchsbedingungen wird von diesem Material keine Gefahr durch 
Einatmen erwartet.

HAUTKONTAKT
 Kontaktstellen mit Wasser und Seife waschen.  Verschmutzte Kleidung entfernen.  Verschmutzte Kleidung 
vor der Wiederverwendung waschen.  Wenn das Produkt in oder unter die Haut oder in einen Körperteil 
injiziert wurde, sollte die Person unabhängig vom Aussehen oder der Größe der Wunde sofort von einem Arzt 
als chirurgischer Notfall begutachtet werden. Obwohl Symptome durch Injektion bei hohem Druck zunächst 
minimal oder nicht vorhanden sein können, kann die frühe chirurgische Behandlung innerhalb der ersten 
Stunden den endgültigen Umfang der Verletzung beträchtlich verringern.

AUGENKONTAKT
 Gründlich mit Wasser spülen.  Wenn Reizungen auftreten, ärztliche Hilfe herbeiziehen.

EINNAHME
 Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich.  Bei Unwohlsein medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

4.2. WICHTIGSTE AKUT UND VERZÖGERT AUFTRETENDE SYMPTOME UND AUSWIRKUNGEN
 Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit und andere Auswirkungen auf das ZNS.  Lokale Nekrose, 
durch verzögertes Auftreten von Schmerzen und Gewebeschädigung ein paar Stunden nach der Injektion 
belegt.

4.3. INDIKATION FÜR SOFORTIGE ÄRZTLICHE VERSORGUNG UND ERFORDERLICHE SPEZIELLE 
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BEHANDLUNG
 Es ist nicht notwendig und wird nicht erwartet, dass bestimmte Mittel zur speziellen und sofortigen 
medizinischen Behandlung am Arbeitsplatz vorhanden sind.

ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. LÖSCHMITTEL
Geeignete Löschmittel:  Zum Löschen Wassernebel, Schaum, Pulver- oder Kohlendioxid-Feuerlöscher 
verwenden

Ungeeignete Löschmittel:  Direkter Wasserstrahl

5.2. BESONDERE VOM STOFF ODER GEMISCH AUSGEHENDE GEFAHREN
Gefährliche Verbrennungsprodukte:   Aldehyde, Produkte unvollständiger Verbrennung, Kohlenstoffoxide, 
Rauch, Dunst, Schwefeloxide

5.3. HINWEISE FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG
Anleitungen zur Brandbekämpfung:  Das Gebiet evakuieren.  Abfließende Feuerlöschmaterialien oder 
deren Verdünnungen nicht in Gewässer, Abwasserkanäle oder Trinkwasserreservoire gelangen lassen.  
Feuerwehrleute müssen eine Standardschutzausrüstung verwenden, einschliesslich, Helme mit Gesichtsschutz 
und umluftunabhängige Atemschutzgeräte (SCBA).  Mit einem  Wassernebel dem Feuer ausgesetzte 
Oberflächen kühlen und Arbeiter schützen.  

ENTFLAMMBARKEITSEIGENSCHAFTEN 
Flammpunkt [Verfahren]:  >204°C  (400°F)  [SCHÄTZUNG FÜR ÖL, ASTM D-92 (COC)]
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):  Obere Expl. Grenze:  Keine Daten vorhanden     
Untere Expl. Grenze:  Keine Daten vorhanden
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden 

 ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN, SCHUTZAUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSMASSNAHMEN

BENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN
Im Fall eines Austretens oder von unbeabsichtigtem Freisetzen benachrichtigen Sie die zuständigen 
Behörden gemäß aller zutreffenden Bestimmungen.

SCHUTZMASSNAHMEN
Kontakt mit dem ausgetretenen Material vermeiden.  Siehe Abschnitt 5 für Informationen zur 
Feuerabwehr.  Bei signifikanten Gefahren siehe den Abschnitt Mögliche Gefahren.  Für Ratschläge zur 
Ersten Hilfe siehe Abschnitt 4.  Für Ratschläge zu minimalen Anforderungen an die persönliche 
Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Zusätzliche Schutzmaßnahmen können abhängig von den 
spezifischen Bedingungen und/oder der Expertenbeurteilung des Ersthelfers notwendig sein.

 
6.2. UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN

Eindringen in Wasserläufe, Abwasserkanäle, Keller oder geschlossene Bereiche verhindern.
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6.3. METHODEN UND MATERIALIEN FÜR EINDÄMMUNG UND REINIGUNG
Freisetzung zu Land:  Verschüttetes Material mit Schaufeln in einen geeigneten Behälter zum Recycling oder 
zur Entsorgung füllen.

Freisetzung in Wasser:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Das verschüttete 
Material sofort mit Sperren eindämmen.  Anderen Schiffsverkehr warnen.  Von der Oberfläche abschöpfen.

Empfehlungen beim Austritt im Wasser oder auf dem Land beruhen auf den wahrscheinlichsten Unfallszenarien 
für diese Substanz. Geographische Bedingungen, Wind, Temperatur (und im Fall von Austritten im Wasser) 
Wellen und Strömungsrichtung und -geschwindigkeit können die zu ergreifenden Maßnahmen wesentlich 
beeinflussen.  Daher sollten örtliche Experten zu Rate gezogen werden.  Hinweis:  Örtliche Richtlinien 
können zu ergreifende Maßnahmen vorschreiben oder begrenzen.

6.4. VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE
siehe Abschnitte 8 und 13

 ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG
Allen persönlichen Kontakt vermeiden. Kleine Austritte und Lecks verhindern, um Rutschgefahr zu vermeiden.     

Statischer Akkumulator:   Dieses Material ist kein statischer Akkumulator.

7.2. BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON UNVERTRÄGLICHKEITEN
Nicht in offenen oder unbeschrifteten Behältern lagern.           

7.3. SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN
  Abschnitt 1 informiert über identifizierte Verwendungen.  Keine branchen- oder sektorspezifischen Leitlinien 
verfügbar.

 ABSCHNITT 8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1. STEUERPARAMETER

EXPOSITIONSGRENZWERTE

Expositionsgrenzwerte / Richtwerte (Anmerkung: Expositionsgrenzwerte sind absolut)
 
 Substanzbezeichnung  Form  Grenzwert / Norm Hinweis Quelle
LITHIUMHYDROXID-
MONOHYDRAT

  
Spitzengr
enzwert

 1 mg/m3    OARS WEEL

   
      
 
Hinweis:  Informationen über empfohlene Überwachungsverfahren können von den zuständigen Ämtern und Instituten 
eingeholt werden:

 Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BGIA)
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8.2. EXPOSITIONSBEGRENZUNG

TECHNISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN

Das notwendige Schutzausmaß und die Art der technischen Maßnahmen hängen von den potentiellen 
Expositionsbedingungen ab.  Mögliche technische Maßnahmen:

 Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender 
Lüftung.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
 
Die Wahl der persönlichen Schutzausrüstung hängt von den potentiellen Expositionsbedingungen ab, z.B. 
Verfahren, Handhabungsart, Konzentration und Lüftung.  Die unten aufgeführten Informationen über die Wahl 
der Schutzausrüstung beim Gebrauch dieses Materials gehen von beabsichtigtem normalem Gebrauch aus. 

Atemschutz:   Wenn durch technische Maßnahmen die Schadstoffkonzentration in der Luft nicht auf einem 
für die Gesundheit der Arbeitskräfte hinreichenden Stand gehalten werden kann, kann ein zugelassener 
Atemschutz angebracht sein.  Soweit zutreffend, müssen Wahl, Gebrauch und Wartung des Atemschutzes 
den Vorschriften entsprechen.  Zu den für diese Substanz geeigneten Atemschutzgeräten gehören:

 Unter gewöhnlichen Anwendungsbedingungen und mit ausreichender Belüftung ist normalerweise 
keine Schutzkleidung erforderlich.  

Verwenden Sie bei hohen Konzentrationen in der Luft ein zugelassenes Druckschlauchgerät.  Schlauchgeräte 
mit einem Selbstretter können angebracht sein bei zu geringem Sauerstoffgehalt, wenn gefährliche 
Schadstoffkonzentrationen nicht wahrgenommen werden können, oder die Kapazität / Zulassung von 
Filtergeräten nicht ausreichend ist.

Handschutz:   Spezielle Informationen über Handschuhe basieren auf der veröffentlichten Literatur und den 
Daten der Handschuhhersteller. Die Angemessenheit der Handschuhe und die Durchdringungszeiten können 
aufgrund der besonderen Anwendungsbedingungen unterschiedlich sein. Für besondere Hinweise zur Auswahl 
der Handschuhe und den Durchdringungszeiten wenden Sie sich bitte an den Handschuhhersteller. Die 
Handschuhe sollten geprüft und ersetzt werden, wenn sie Verschleiß zeigen oder beschädigt sind. Zu den für 
diese Substanz geeigneten Handschuhtypen gehören:

 Es werden chemikalienbeständige Handschuhe empfohlen.  Nitril, Minimum 0.38 mm Dicke oder 
vergleichbares Schutzbarrieren-Material miit einem hohen Leistungsniveau für kontinuierliche 
Kontaktbedingungen, Permeationsdurchbruchszeit von mindestens 480 Minuten in Übereinstimmung 
mit den CEN Standards EN 420 und EN 374.

Augenschutz:   Wenn Kontakt wahrscheinlich ist, wird eine Schutzbrille mit Seitenschutz empfohlen.

Haut- und Körperschutz:    Spezielle Informationen über Kleidung beruhen auf der veröffentlichten Literatur 
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und den Daten der Hersteller.  Zu den für dieses Material geeigneten Schutzkleidungen gehören:
 Es wird chemikalien-/ölbeständige Kleidung empfohlen.

Spezifische Hygienemaßnahmen:   Immer gute persönliche Hygiene einhalten, wie das Waschen nach dem 
Umgang mit dem Material sowie vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen.  Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig reinigen, um Verunreinigungen zu entfernen.  Kontaminierte Kleidung und 
Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen. Für Ordnung und Sauberkeit sorgen.

 

BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION
 Die geltenden Umweltrichtlinien einhalten, die die Einleitung in Luft, Wasser und Boden begrenzen.  Zum 
Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu 
verhindern.

 

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Hinweis:  Physikalisch-chemische Eigenschaften werden nur aus Gründen der Sicherheit, Gesundheit und 
Umwelt angegeben und können die Produktspezifikationen nicht vollständig repräsentieren.  Für zusätzliche 
Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.

9.1. INFORMATION AUF BASIS DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN

Aggregatzustand:    fest
Form:    Semi-Fluid
Farbe:   Rot
Geruch:   charakteristisch
Geruchsschwelle:   Keine Daten vorhanden
pH-Wert:   Technisch nicht durchführbar
Schmelzpunkt:   Keine Daten vorhanden
Erstarrungspunkt:   Keine Daten vorhanden
Siedebeginn / und Siedebereich:    > 316°C (600°F)  [Geschätzt]
Flammpunkt [Verfahren]:     >204°C  (400°F)  [SCHÄTZUNG FÜR ÖL, ASTM D-92 (COC)]
Verdunstungsgeschwindigkeit (n-Butylacetat = 1):   Keine Daten vorhanden
Entflammbarkeit (Feststoff, Gas):  Technisch nicht durchführbar
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):  Obere Expl. Grenze:  Keine Daten vorhanden     
Untere Expl. Grenze:  Keine Daten vorhanden
Dampfdruck:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) bei 20°C   [Geschätzt]
Dampfdichte (Luft = 1):   Keine Daten vorhanden
Relative Dichte (bei 15 °C):    0.9  [Testmethode nicht verfügbar]
Löslichkeit(en): Wasser   Vernachlässigbar
Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient):   Technisch nicht durchführbar
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden 
Zersetzungstemperatur:   Keine Daten vorhanden
Viskosität:   460 cSt  (460 mm2/sec) bei 40°C  |  >16 cSt  (16 mm2/sec) bei 100°C [Testmethode nicht 
verfügbar]
Explosionsfähigkeit:  Keine
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Oxidierende Eigenschaften:  Keine

9.2. SONSTIGE ANGABEN

Keine          

Bemerkung:  Die meisten der oben genannten physikalischen Eigenschaften beziehen sich auf den Ölbestandteil des 
Produktes.

 ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. REAKTIVITÄT:  Siehe nachfolgende Unterabschnitte.

10.2. CHEMISCHE STABILITÄT:  Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.

10.3. MÖGLICHKEIT GEFÄHRLICHER REAKTIONEN:  Gefährliche Polymerisation wird nicht auftreten.

10.4. ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:  Übermäßige Hitze. Hochenergetische Zündquellen.

10.5. UNVERTRÄGLICHE MATERIALIEN:   Starke Oxidationsmittel

10.6. GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:  Dieses Produkt zersetzt sich nicht bei Umgebungstemperaturen.

ABSCHNITT 11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

11.1. ANGABEN ÜBER TOXIKOLOGISCHE AUSWIRKUNGEN

Gefahrenklasse  Schlussfolgerung/Anmerkungen
Inhalierung

Akute Toxizität:  Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten.

Reizung: Keine Daten zu den Endpunkten 
für das Material.

Unbedeutende Gefahr bei normalen Handhabungs- bzw. 
Außentemperaturen.

Einnahme

Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten.

Haut

Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten.

Hautätzung/Reizung: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Unbedeutende Hautreizungen bei Außentemperatur. Basierend 
auf einer Beurteilung der Komponenten.

Augen 

Schwere Augenschädigung/Reizung: Keine 
Daten zu den Endpunkten für das Material.

Kann leichte kurzfristige Augenbeschwerden hervorrufen. 
Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten.

Sensibilisierung 
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Sensibilisierung der Atemwege: Für das 
Material sind keine Daten zu Endpunkten 
verfügbar.

Ist nicht als Sensibilisator der Atemwege bekannt.

Hautsensibilisierung: Daten verfügbar.  
Testergebnisse oder anderweitige 
Studienergebnisse erfüllen nicht die Kriterien 
für eine Einstufung.

Ist nicht als Hautsensibilisator bekannt. Basierend auf Testdaten 
für das Material. Test(s) äquivalent oder ähnlich den OECD-
Richtlinien  406  429

Einsaugen: Daten verfügbar. Wird nicht als Aspirationsgefahr erachtet.  Basierend auf 
physikalisch-chemischen Eigenschaften des Materials.

Keimzell-Mutagenität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als Keimzellen-Mutagen bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Karzinogenität: Für das Material sind keine 
Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als krebsverursachend bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Reproduktive Toxizität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Enthält einen Stoff, der reproduktionstoxisch wirken kann. 
Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten.

Laktation (Stillen): Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Keine schädigende Wirkung auf Säuglinge über die Muttermilch 
bekannt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT, 
specific target organ toxicity)
Einmalige Exposition: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei einer einmaligen 
Exposition bekannt.

Wiederholte Exposition: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei längerer oder 
wiederholter Exposition bekannt. Basierend auf einer Beurteilung 
der Komponenten.

TOXZITÄT DER STOFFE

NAME AKUTE TOXIZITÄT
LITHIUMSALZ ALIPHATISCHER 
CARBONSÄURE

Orale Letalität: LD50 1098 mg/kg

SONSTIGE ANGABEN
             Vom  Produkt:  

Basierend auf Tests mit der Komponente oder ähnlichen Formulierungen wird nicht erwartet, dass die Konzentration 
der Komponenten in dieser Formulierung eine Sensiblilisierung der Haut hervorruft..
Enthält:
Ausgangsöle, synthetisch: 
Basierend auf Laborstudien mit dem gleichen Produkt oder ähnlichen Produkten werden - bei normalem Gebrauch - 
keine signifikanten Auswirkungen auf die Gesundheit erwartet. Nicht mutationsauslösend oder genotoxisch. 
Nicht sensibilisierend bei Versuchstieren und Menschen.

ABSCHNITT 12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE
Die Informationen basieren auf Daten, die für das Produkt, die Bestandteile des Produktes sowie für ähnliche Produkte 
durch die Anwendung von Übertragungsgrundsätzen (Bridging Principles) zur Verfügung stehen.

12.1. TOXIZITÄT   
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             Produkt -- Wird nicht als schädlich für Wasserorganismen angesehen.

12.2. PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT  Nicht bestimmt.
    

12.3. BIOAKKUMULATIVES POTENTIAL  Nicht bestimmt.

12.4. MOBILITÄT IM ERDREICH 
             Grundölbestandteil -- Dieses Material hat eine geringe Löslichkeit und schwimmt. Es geht wahrscheinlich  

vom Wasser auf das Land über.  Es kann eine Verteilung auf die Sedimentschicht und Abwasserfeststoffe 
erwartet werden.

12.5. PERSISTENZ, BIOAKKUMULATION UND TOXIZITÄT EINER/VON SUBSTANZ(EN)
Das Produkt ist weder eine PBT- oder vPvB-Substanz noch enthält es PBT- oder vPvB-Substanzen.

12.6. ANDERE SCHÄDLICHE WIRKUNGEN
Es werden keine Beeinträchtigungen erwartet.

 

UMWELTDATEN
 
Ökotoxizität
 Test  Dauer  Organismenart  Testergebnisse
Wasser- - Akute Toxizität  96 

Stunde(n)
 Brachydanio rerio  NOELR 103 mg/l: Daten für das Material

Wasser- - Akute Toxizität  48 
Stunde(n)

 Ceriodaphnia dubia  EL50 105 mg/l: Daten für das Material

Wasser- - Akute Toxizität  72 
Stunde(n)

 Pseudokirchneriella 
subcapitata

 ErL50 105 mg/l: Daten für das Material

Wasser- - Chronische 
Toxizität

 28 Tag(e)  Brachydanio rerio  NOELR 1.2 mg/l: Daten für das Material

Wasser- - Chronische 
Toxizität

 6 Tag(e)  Ceriodaphnia dubia  NOELR 1.1 mg/l: Daten für das Material

Wasser- - Chronische 
Toxizität

 72 
Stunde(n)

 Pseudokirchneriella 
subcapitata

 NOELR 105 mg/l: Daten für das Material

 

 ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Empfehlungen zur Entsorgung auf Grundlage der gelieferten Substanz.  Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit 
den zum Zeitpunkt der Entsorgung zutreffenden Gesetzen und Richtlinien und den Produkteigenschaften erfolgen. 

13.1. ABFALLBEHANDLUNGSMETHODEN
 Das Produkt ist zum Verbrennen in einem geschlossenen, kontrollierten Brennofen zum Brennstoffwert 
geeignet, oder zur Entsorgung durch kontrolliertes Verbrennen bei sehr hohen Temperaturen, bei denen die 
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Bildung unerwünschter entzündlicher Produkte vermieden wird. 
 

ANGABEN ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN ENTSORGUNG 

Europäischer Abfallschlüssel:  12 01 12*

Hinweis:  Diese Abfallschlüsselnummer wurde auf Grundlage der häufigsten Anwendungen dieser Substanz 
zugewiesen und erwähnt u.U. durch den tatsächlichen Gebrauch entstehende Schadstoffe nicht.  
Abfallerzeuger müssen den tatsächlichen Prozess beurteilen, bei dem Abfälle und Schadstoffe entstehen, um 
die zutreffenden Abfallbeseitigungscodes zuzuweisen.

Dieses Produkt gilt entsprechend der Richtlinie 91/689/EEC als gefährlicher Abfall, und unterliegt dieser 
Richtlinie, wenn nicht Artikel 1(5) dieser Richtlinie gilt.
Entsorgung ungereinigter Leergebinde:   Recycling- und Abfallwirtschaftsgesetz

 Warnung für leere Behälter: Warnung für leere Behälter (soweit zutreffend): Leere Behälter können Rückstände 
enthalten und gefährlich sein.  Behälter nicht ohne genaue Anweisungen auffüllen oder säubern. Leere Fässer müssen 
völlig entleert und sicher aufbewahrt werden bis sie auf geeignete Weise wiederverwendet oder entsorgt werden 
können. Leere Behälter müssen über qualifizierte oder zugelassene Unternehmen gemäß der geltenden Bestimmungen 
recycelt, wiederverwendet oder entsorgt werden. BEHÄLTER NICHT UNTER DRUCK SETZEN, SCHNEIDEN, 
SCHWEISSEN, HARTLÖTEN, LÖTEN, BOHREN, SCHLEIFEN ODER HITZE, FLAMMEN, FUNKEN, STATISCHER 
ELEKTRIZITÄT ODER ANDEREN ZÜNDQUELLEN AUSSETZEN.  SIE KÖNNEN EXPLODIEREN UND ZU 
VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN.

 ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

LANDWEG (ADR/RID):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADR/RID Bestimmungen für Strassen-
/Schienentransport.

              

BINNENGEWÄSSER (ADNR/ADN):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADNR Bestimmungen für den 
Binnenschiffstransport.

           

 

SEEWEG (IMDG):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den Bestimmungen des IMDG-Codes für den 
Seeschiffstransport.

         

SEEWEG (MARPOL-Übereinkommen 73/78 - Anhang II):
14.7.  Transport in loser Schüttung gemäß Anhang II von MARPOL 73/78 und dem IBC-Code

Nicht eingestuft gemäß Anhang II

LUFTWEG (IATA):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den IATA-DGR Bestimmungen für den Lufttransport.
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 ABSCHNITT 15 VORSCHRIFTEN

RECHTLICHER STATUS UND GELTENDE GESETZE UND BESTIMMUNGEN

Aufgeführt oder befreit von der Auflistung / Meldung in den folgenden chemischen Verzeichnissen. 
(Kann Substanzen enthalten, für die vor dem Import in die USA eine Meldepflicht an die EPA Active 
TSCA Inventory besteht):   IECSC, TCSI, TSCA
               Besondere Fälle:

Verzeichnis Status
AICS Beschränkung bei Anwendung
ENCS Beschränkung bei Anwendung
KECI Beschränkung bei Anwendung
NDSL Beschränkung bei Anwendung

15.1. VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE 
RECHTSVORSCHRIFTEN FÜR DEN STOFF ODER DAS GEMISCH

Geltende EU-Richtlinien und -Vorschriften: 
 
               1907/2006 [...zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe ... und Änderungen dazu]
               96/82/EG erweitert durch 2003/105/EC  [ ... zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen].  Produkt enthält einen Stoff, der unter die in Anhang I genannten Kriterien 
fällt. Weitere Einzelheiten zu den Anforderungen, die sich auf das am Standort zu lagernde Produktvolumen 
beziehen, sind der Richtlinie zu entnehmen.
               1272/2008 [über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen ... und Änderungen hierzu]

PRODUKTREGISTRIERUNG:  

Im Land geltende Gesetze und Bestimmungen:
Für weitere Gebrauchshinweise wird auf die Unfallverhütungsvorschriften (BGV) und 
Unfallverhütungsvorschriften für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (BGR) verwiesen. 
 

Wassergefährdungsklasse (WGK):  2: deutlich wassergefährdend  (gem. AwSV - Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)
Störfallverordnung:  Unterliegt nicht den Bestimmungen der deutschen Störfall-Verordnung. 
Weitere deutsche Bestimmungen:  Die Bestimmungen der AwSV, sowie gegebenfalls die 
Anlagenverordnung (VAwS) der Länder, sind beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu 
beachten.
Technische Anleitung - Luft (TA-Luft):  Dieses Produkt enthält Stoffe, die Nummer 5.2.5 
unterliegen.
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15.2. STOFFSICHERHEITSBEURTEILUNG

REACH Information:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für eine oder mehrere Substanzen, die in dem Material 
enthalten sind, durchgeführt.

ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN

REFERENZEN:   Die folgenden Informationsquellen wurden bei der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes 
verwendet: Ergebnisse aus eigenen Toxikologiestudien oder vom Lieferanten, CONCAWE Produktdossiers, 
Veröffentlichungen von anderen Industrieverbänden wie dem europäischen Verband der Hersteller von 
Kohlenwasserstofflösemitteln, U.S. HPV Program Robust Summaries, EU IUCLID Data Base, U.S. NTP 
Veröffentlichungen und andere geeignete Quellen.

Liste der Abkürzungen und Akronyme, die in diesem Sicherheitsdatenblatt möglicherweise verwendet werden 
(aber nicht notwendigerweise verwendet werden):
Akronym Volltext
na Nicht anwendbar
nicht bestimmt Nicht bestimmt
NB Nicht bestimmt
VOC (Flüchtige 
organische 
Verbindung)

Flüchtige Organische Verbindungen

AICS Australisches Verzeichnis von chemischen Substanzen
AIHA (American 
Industrial Hygiene 
Association)  
WEEL

American Industrial Hygiene Association, Umweltgrenzwerte an Arbeitsplätzen

ASTM ASTM International, ursprünglich American Society for Testing and Materials (ASTM)
DSL Inländische Substanzliste (Kanada)
EINECS Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Stoffe
ELINCS Europäisches Verzeichnis der angemeldeten chemischen Stoffe
ENCS Japanisches Handbuch der vorhandenen und neuen chemischen Stoffe
IECSC Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in China
KECI Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in Korea
NDSL Nicht-inländische Substanzliste (Kanada)
NZIoC Chemikalienverzeichnis von Neuseeland
PICCS Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und chemischen Stoffen
TLV Empfohlener Grenzwert (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 

Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker)
TSCA Toxic Substances Control Act (TSCA Giftstoff-Kontrollgesetz, U.S.-Verzeichnis)
UVCB Substanzen mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, Komplexe Reaktionsprodukte oder 

Biologische Materialien
LC Letalkonzentration
LD Letaldosis
LL Letale Belastung
EC Wirksame Konzentration
EL Wirksame Belastung
NOEC Nicht beobachtbare Testkonzentration
NOELR Höchste Testbelastungsrate ohne beobachtete Wirkung
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ERKLÄRUNG ZU DEN H-CODES IN ABSCHNITT 3 DIESES DOKUMENTS (nur zur Information):
Acute Tox. 4 H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken; Akute Toxizität, oral, Kat
Skin Corr. 1B H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden; Hautätzend/Hautreizend, Kat 1B
Skin Irrit. 2 H315: Verursacht Hautreizungen; Hautätzend/Hautreizend, Kat 2
Skin Sens. 1 H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen; Sensibilisierung der Haut, Kat
Eye Dam. 1 H318: Verursacht schwere Augenschäden; Schwere Augenschäden/Reizung, Kat
Eye Irrit. 2 H319: Verursacht schwere Augenschäden; Schwere Augenschäden/Reizung, Kat
Acute Tox. 4 H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen; Akute Toxizität, Inhalativ, Kat
Repr. 1B H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen; Reproduktionstoxizität, Kat 1B (Entwicklung)
Repr. 1B H360F: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen; Reproduktionstoxizität, Kat 1B (Fruchtbarkeit)
Aquatic Acute 1 H400: Sehr giftig für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat
[Aquatic Acute 3 H402]: Gesundheitsschädlich für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat
Aquatic Chronic 1 H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat
Aquatic Chronic 4 H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat

DIESES SICHERHEITSDATENBLATT ENTHÄLT FOLGENDE ÄNDERUNGEN:
Zusammensetzung: Liste der Bestandteile für REACH Information wurde geändert.
Abschnitt 1: Firmenkontakt im Notfall Information wurde geändert.
Abschnitt 12: Information wurde geändert.
Abschnitt 15: Berufsgenossenschaft Information wurde geändert.
Abschnitt 15: Wassergefährdungsklasse Information wurde geändert.
 
 
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen 
und Gewissen von ExxonMobil korrekt und zuverlässig. Bitte wenden Sie sich an ExxonMobil, um sicherzustellen, dass 
es sich um das aktuellste verfügbare Dokument von ExxonMobil handelt. Die Informationen und Empfehlungen werden 
zur Befolgung und Prüfung vonseiten des Verwenders angeboten. Es ist die Verantwortung des Anwenders, 
sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Wenn der Käufer das Produkt neu 
verpackt, liegt es in der Verantwortung des Verwenders sicherzustellen, dass dem Behälter die richtigen Gesundheits- 
und Sicherheitsinformationen sowie andere notwendige Informationen beigefügt werden. Handhabern und Anwendern 
müssen geeignete Warnungen und Hinweise zur sicheren Handhabung zur Verfügung gestellt werden. Änderungen 
dieses Dokuments sind strengstens verboten. Die Neuveröffentlichung oder Weiterleitung dieses Dokuments ist sowohl 
teilweise als auch vollständig nur in dem Ausmaß gestattet, in dem es gesetzlich erforderlich ist. Der Begriff ExxonMobil 
wird der Einfachheit halber verwendet. Dazu können alleine oder miteinander  die ExxonMobil Chemical Company, die 
ExxonMobil Corporation und alle Gesellschaften gehören, an denen sie direkt oder indirekt auf irgendeine Weise 
Beteiligungen halten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nur zum internen Gebrauch
 MHC:  0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC:   C

 DGN:  7079855XDE  (1012605)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Produkt ist für gesundheitliche Gefahren und Umweltgefahren nicht klassifiziert.  Ein Expositionsszenario wird 
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nicht benötigt.  Das Sicherheitsdatenblatt übermittelt die geeigneten Risikomanagementmaßnahmen.

ANHANG
Anhang ist für dieses Material nicht erforderlich.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname 
 

: HHS 2000 500ML 
 

Produktnummer 
 

: 0893 106 
 

Produktregistrierungsnum-
mer 
 

: 278948-73 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Gleitmittel 
Produkt zur professionellen Verwendung 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma 
 

: Würth AG 
Dornwydenweg 11 
4144  Arlesheim 
 

Telefon 
 

: +41 (0)61 705 91 11 
 

Telefax 
 

: +41 (0)61 705 97 97 
 

E-Mailadresse der für SDB 
verantwortlichen Person 
 

: prodsafe@wuerth.com 
 

1.4 Notrufnummer 

Tox Info Suisse: 145.  (+41 44 251 51 51) 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Aerosole, Kategorie 1 
 

 H222: Extrem entzündbares Aerosol. 
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwär-
mung bersten. 
 

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 
 

 H315: Verursacht Hautreizungen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmali-
ge Exposition, Kategorie 3 
 

 H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit ver-
ursachen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefähr-
dend, Kategorie 2 
 

 H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristi-
ger Wirkung. 
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2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H222 Extrem entzündbares Aerosol. 
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bers-
ten. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: 
Prävention:  

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle 
sprühen. 
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach 
Gebrauch. 
P261 Einatmen von Aerosol vermeiden. 
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwen-
den. 
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Reaktion:  

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 

Lagerung:  

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht 
Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 

Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan 

2.3 Sonstige Gefahren 

Keine bekannt. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Inhaltsstoffe 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnum-
mer 

Einstufung 
 

Konzentration 
(% w/w) 
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Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 
5% n-Hexan 

64742-49-0 
 
01-2119484651-34 
 

Flam. Liq.2; H225 
Skin Irrit.2; H315 
STOT SE3; H336 
Asp. Tox.1; H304 
Aquatic Chronic2; 
H411 

>= 25 - < 30 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen. 
Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel 
besteht, ärztlichen Rat einholen. 

 
Schutz der Ersthelfer 
 

:  Erstversorger sollten auf Selbstschutz achten und die empfoh-
lene persönliche Schutzkleidung verwenden, wenn ein Expo-
sitionsrisiko besteht (siehe Abschnitt 8). 
 

Nach Einatmen 
 

:  Bei Inhalation, an die frische Luft bringen. 
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser während mindestens 
15 Minuten abspülen und dabei verunreinigte Kleidung und 
Schuhe ausziehen. 
Arzt hinzuziehen. 
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. 
Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. 
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung 
aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. 
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
Mund gründlich mit Wasser ausspülen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Risiken : Verursacht Hautreizungen. 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Symptomatisch und unterstützend behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Wassernebel 
Alkoholbeständiger Schaum 
Kohlendioxid (CO2) 
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Trockenlöschmittel 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Wasservollstrahl 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Rückzündung auf große Entfernung möglich. 
Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. 
Kontakt mit Verbrennungsprodukten kann gesundheitsgefähr-
dend sein. 
Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturan-
stieg Berstgefahr der Gefäße. 
 

Gefährliche Verbrennungs-
produkte 
 

:  Kohlenstoffoxide 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
 

Spezifische Löschmethoden 
 

: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl ein-
setzen. 
Entfernen Sie unbeschädigte Behälter aus dem Brandbereich, 
wenn dies sicher ist. 
Umgebung räumen. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Alle Zündquellen entfernen. 
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Empfehlungen zur sicheren Handhabung und zur persönli-
chen Schutzausrüstung befolgen. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. 
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies 
ohne Gefahr möglich ist. 
Ausbreitung über große Flächen verhindern (z.B. durch Ein-
dämmen oder Ölsperren). 
Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen. 
Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht einge-
dämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benach-
richtigt werden. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren :  Funkensichere Werkzeuge verwenden. 
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 Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. 
Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. 
Bei großflächiger Verschmutzung, mit Gräben oder anderen 
Eindämmungsmaßnahmen weitere Verbreitung des Stoffes 
verhindern. Wenn Material aus den Gräben abgepumpt wer-
den kann, dieses Material in geeigneten Behältern lagern. 
Restliches Material aus der verschmutzten Zone mit geeigne-
tem Bindemittel beseitigen. 
Lokale oder nationale Richtlinien können für Freisetzung und 
Entsorgung des Stoffes gelten, ebenso für die bei der Beseiti-
gung von freigesetztem Material verwendeten Stoffe und Ge-
genstände. Man muss ermitteln, welche dieser Richtlinien 
anzuwenden sind. 
Abschnitt 13 und 15 dieses SDBs liefern Informationen bezüg-
lich bestimmter lokaler oder nationaler Vorschriften. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Technische Maßnahmen 
 

: Siehe technische Maßnahmen im Abschnitt "Begrenzung und 
Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstun-
gen". 
 

Lokale Belüftung / Volllüftung 
 

: Bei Nichtverfügbarkeit einer ausreichenden Entlüftung ist eine 
lokale Entlüftung zu verwenden. 
Wenn eine Bewertung der lokalen Exposition am Arbeitsplatz 
dies anrät, nur in einem Bereich verwenden, der mit einer 
explosionssicheren Entlüftung ausgestattet ist. 
 

Hinweise zum sicheren Um-
gang 
 

: Nicht auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. 
Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. 
Nicht verschlucken. 
Berührung mit den Augen vermeiden. 
Basierend auf den Ergebnissen der Bewertung der Exposition 
am Arbeitsplatz gemäß den üblichen industriellen Hygiene- 
und Sicherheitspraktiken handhaben 
Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 
Massnahmen zu Vermeidung von Abfällen/unkontrolliertem 
Eintrag in die Umwelt sollten getroffen werden. 
 

 
 

 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 
 

Hygienemaßnahmen 
 

:  Wenn eine Exposition gegenüber Chemikalien während des 
normalen Gebrauchs wahrscheinlich ist, sind Augen- und 
Notduschen nahe dem Arbeitsplatz vorzusehen. Bei der Arbeit 
nicht essen, trinken, rauchen. Beschmutzte Kleidung vor Wie-
dergebrauch waschen.  
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräu-
me und Behälter 
 

:  Unter Verschluss aufbewahren. Kühl an einem gut belüfteten 
Ort aufbewahren. In Übereinstimmung mit den besonderen 
nationalen gesetzlichen Vorschriften lagern. Auch nach Ge-
brauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Kühl halten. 
Vor Sonnenbestrahlung schützen.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Nicht mit den folgenden Produktarten lagern: 
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische 
Organische Peroxide 
Oxidationsmittel 
Entzündbare Feststoffe 
Pyrophore Flüssigkeiten 
Pyrophore Feststoffe 
Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische 
Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzünd-
bare Gase entwickeln 
Sprengstoffe 
 

Lagerzeit 
 

:  24 Monate 
 

Empfohlene Lagerungstem-
peratur 
 

:  < 40 °C 
 

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 
 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung.  
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzaus-
rüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende Para-
meter 

Grundlage 

Isobutan 75-28-5 MAK-Wert 800 ppm 
1.900 mg/m³ 

CH SUVA 

  KZGW 3.200 ppm 
7.600 mg/m³ 

CH SUVA 

Kohlenwasserstof-
fe, C6, Isoalkane, 
< 5% n-Hexan 

64742-49-0 KZGW 1.000 ppm 
3.600 mg/m³ 

CH SUVA 

 Weitere Information: National Institute for Occupational Safety and Health 
  MAK-Wert 500 ppm 

1.800 mg/m³ 
CH SUVA 

Rückstandsöle 
(Erdöl), mit Was-
serstoff behandelte 

64742-57-0 MAK-Wert (eina-
tembarer Anteil) 

5 mg/m³ CH SUVA 
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 Weitere Information: Krebserzeugende Stoffe Kategorie 3, National Institute 
for Occupational Safety and Health, Deutsche Forschungsgemeinschaft 

Propan 74-98-6 MAK-Wert 1.000 ppm 
1.800 mg/m³ 

CH SUVA 

 Weitere Information: National Institute for Occupational Safety and Health 
  KZGW 4.000 ppm 

7.200 mg/m³ 
CH SUVA 

Butan 106-97-8 MAK-Wert 800 ppm 
1.900 mg/m³ 

CH SUVA 

  KZGW 3.200 ppm 
7.600 mg/m³ 

CH SUVA 

 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL)  gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006: 

Stoffname Anwendungs-
bereich 

Expositionswe-
ge 

Mögliche Gesund-
heitsschäden 

Wert 

Kohlenwasserstoffe, 
C6, Isoalkane, < 5% 
n-Hexan 

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

5306 mg/m³ 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

13964 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

1131 mg/m³ 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

1377 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi-
sche Effekte 

1301 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)  gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 
Rückstandsöle (Erdöl), mit Was-
serstoff behandelte 

Oral (Sekundärvergiftung) 9,33 mg/kg Nah-
rung 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 

Expositionskonzentrationen am Arbeitsplatz minimieren. 
Bei Nichtverfügbarkeit einer ausreichenden Entlüftung ist eine lokale Entlüftung zu verwenden. 
Wenn eine Bewertung der lokalen Exposition am Arbeitsplatz dies anrät, nur in einem Bereich 
verwenden, der mit einer explosionssicheren Entlüftung ausgestattet ist. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Folgende persönliche Schutzausrüstung tragen: 
Sicherheitsbrille 
Die Ausrüstung sollte SN EN 166 entsprechen 
 

Handschutz 
Material : Nitrilkautschuk 
Durchbruchzeit : 480 min 
Handschuhdicke : 0,45 mm 
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Anmerkungen 
 

: Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in 
Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge ar-
beitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die 
Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhand-
schuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhher-
steller abzuklären. Vor den Pausen und bei Arbeitsende 
Hände waschen.  
 

Haut- und Körperschutz :  Angemessene Schutzkleidung basierend auf den Angaben 
zur chemischen Beständigkeit und einer Bewertung der po-
tenziellen Exposition vor Ort wählen. 
Folgende persönliche Schutzausrüstung tragen: 
Wenn die Prüfung ergibt, dass ein Risiko explosiver Atmo-
sphären oder Verpuffungen besteht, ist flammfeste antistati-
sche Schutzkleidung zu tragen. 
Hautkontakt mittels undurchdringlicher Schutzkleidung ver-
meiden (Handschuhe, Schürzen, Stiefel etc.). 
 

Atemschutz :  Bei Nichtverfügbarkeit einer lokalen Entlüftung oder wenn die 
Expositionsbewertung Expositionen außerhalb der empfohle-
nen Richtlinien ergibt, ist ein Atemschutz zu verwenden. 
Die Ausrüstung sollte SN EN 14387 entsprechen 
 

Filtertyp :  Typ organische Gase und Dämpfe von Niedrigsiedern (AX) 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen 
 

: Aerosol, das ein verflüssigtes Gas enthält 
 

Treibmittel 
 

:  Isobutan, Propan, Butan 
 

Farbe 
 

:  braun 
 

Geruch 
 

:  nach Lösemittel 
 

Geruchsschwelle 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

pH-Wert 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Siedebeginn und Siedebe-
reich 
 

: -42 °C 

Flammpunkt 
 

: -33 °C 
Der Flammpunkt ist nur für den flüssigen Anteil in der Sprüh-
dose gültig. 
 

Verdampfungsgeschwindig- :  Nicht anwendbar  
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keit 
 

 

Entzündbarkeit (fest, gasför-
mig) 
 

: Extrem entzündbares Aerosol. 
 

Obere Explosionsgrenze / 
Obere Entzündbarkeitsgrenze 
 

: 15 %(V) 
 

Untere Explosionsgrenze / 
Untere Entzündbarkeitsgren-
ze 
 

: 1,0 %(V) 
 

Dampfdruck 
 

: Nicht anwendbar  
 

Relative Dampfdichte 
 

: Nicht anwendbar  
 

Dichte 
 

: 0,742 g/cm³ (20 °C) 
Methode: DIN 51757 
 

Löslichkeit(en) 
Wasserlöslichkeit 

 
: unlöslich  

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: Nicht anwendbar  
 

Selbstentzündungstemperatur 
 

: 250 °C 
 

Zersetzungstemperatur 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

Viskosität 
Viskosität, kinematisch 

 
: > 20,5 mm²/s (40 °C) 

 
Explosive Eigenschaften 
 

: Nicht explosiv 
 

Oxidierende Eigenschaften 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend. 
 

9.2 Sonstige Angaben 

Partikelgröße 
 

: Nicht anwendbar 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Nicht als reaktionsgefährlich eingestuft. 

10.2 Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Extrem entzündbares Aerosol. 
Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bil-
den. 
Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturan-
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stieg Berstgefahr der Gefäße. 
Reaktionsfähig mit starken Oxidationsmitteln. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Hitze, Flammen und Funken. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Oxidationsmittel 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Angaben zu wahrscheinli-
chen Expositionswegen 
 

: Einatmung 
Hautkontakt 
Verschlucken 
Augenkontakt 
 

Akute Toxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): 16.750 mg/kg  
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): 259,354 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
Testatmosphäre: Dampf 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 3.350 mg/kg 
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute 
dermale Toxizität 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Verursacht Hautreizungen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 
Ergebnis : Hautreizung 
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Schwere Augenschädigung/-reizung 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan: 

Spezies : Kaninchen 
Ergebnis : Keine Augenreizung 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Sensibilisierung durch Hautkontakt  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Sensibilisierung durch Einatmen  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan: 

Art des Testes : Lokaler Lymphknotentest (LLNA) 
Expositionswege : Hautkontakt 
Spezies : Maus 
Ergebnis : negativ 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Keimzell-Mutagenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Art des Testes: Bakterieller Rückmutationstest (AMES) 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

 
 

 Art des Testes: Chromosomenaberrationstest in vitro 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

 
 

 Art des Testes: In-Vitro-Genmutationstest an Säugetierzellen 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Gentoxizität in vivo 
 

:  Art des Testes: Mutagenität (Säuger Knochenmark - zytoge-
netischer in vivo-Test, Chromosomenanalyse) 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Inhalation (Dampf) 
Ergebnis: negativ 
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Karzinogenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan: 

Spezies : Ratte 
Applikationsweg : Inhalation (Dampf) 
Expositionszeit : 2  yr  
Ergebnis : negativ 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 
Spezies : Maus 
Applikationsweg : Inhalation (Dampf) 
Expositionszeit : 2  yr  
Ergebnis : negativ 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Reproduktionstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan: 

Wirkung auf die Fruchtbarkeit 
 

:  Art des Testes: Studie zur Zwei-Generationen-
Reproduktionstoxizität 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Inhalation (Dampf) 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Effekte auf die Fötusentwick-
lung 
 

:  Art des Testes: Embryo-fötale Entwicklung 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Inhalation (Dampf) 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan: 

Bewertung : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
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Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan: 

Spezies : Ratte, männlich 
NOAEL : 10,504 mg/l  
Applikationsweg : Inhalation (Dampf) 
Expositionszeit : 90 Tage 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Aspirationstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan: 

Der Stoff oder das Gemisch ist bekannterweise aspirationstoxisch beim Menschen oder muss als 
aspirationstoxisch beim Menschen angesehen werden. 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 10 - 100 
mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EL50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 1 - 10 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität gegenüber Al-
gen/Wasserpflanzen 
 

:  EL50 (Selenastrum capricornutum (Grünalge)): > 10 - 100 
mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

 
 

  NOELR (Selenastrum capricornutum (Grünalge)): 0,1 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
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Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOELR: > 0,1 - 1 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau:  98 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 301F 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan: 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: 3,6 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Nicht relevant 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen 
beseitigen. 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüs-
selnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. 
Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in 
Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt 
werden. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage 
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zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. 
Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können ge-
fährlich sein. 
Diese Behälter nicht unter Druck setzen, schneiden, schwei-
ßen, hartlöten, weichlöten, bohren, schweißen oder Hitze, 
Flammen, Funken oder anderen Entzündungsquellen ausset-
zen. Sie können explodieren und zu Verletzungen und/oder 
Tod führen. 
Falls nicht anders angegeben: Entsorgung als unbenutztes 
Produkt. 
Aerosoldosen völlig leersprühen (inklusive Treibgas) 
 

Abfallschlüssel-Nr. :  Die folgenden Abfallschlüsselnummern sind nur als Empfeh-
lung gedacht: 
 

   gebrauchtes Produkt 
16 05 04, gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehäl-
tern (einschließlich Halonen) 
 

   nicht gebrauchtes Produkt 
16 05 04, gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehäl-
tern (einschließlich Halonen) 
 

   ungereinigte Verpackung 
15 01 10, Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 

ADN : UN 1950 

ADR : UN 1950 

RID : UN 1950 

IMDG : UN 1950 

IATA : UN 1950 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADN : DRUCKGASPACKUNGEN 

ADR : DRUCKGASPACKUNGEN 

RID : DRUCKGASPACKUNGEN 

IMDG : AEROSOLS 
  (Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane) 

IATA : Aerosols, flammable 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADN : 2 

ADR : 2 
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RID : 2 

IMDG : 2.1 

IATA : 2.1 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADN  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Klassifizierungscode : 5F 
Gefahrzettel : 2.1 

ADR  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Klassifizierungscode : 5F 
Gefahrzettel : 2.1 
Tunnelbeschränkungscode : (D) 

RID  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Klassifizierungscode : 5F 
Nummer zur Kennzeichnung 
der Gefahr 

: 23 

Gefahrzettel : 2.1 

IMDG  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Gefahrzettel : 2.1 
EmS Kode : F-D, S-U 

IATA (Fracht)   
Verpackungsanweisung 
(Frachtflugzeug) 

: 203  

Verpackungsanweisung (LQ) : Y203  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Gefahrzettel : Flammable Gas 

IATA (Passagier)   
Verpackungsanweisung 
(Passagierflugzeug) 

: 203  

Verpackungsanweisung (LQ) : Y203  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Gefahrzettel : Flammable Gas 

14.5 Umweltgefahren 

ADN  

Umweltgefährdend : ja 

ADR  

Umweltgefährdend : ja 

RID  

Umweltgefährdend : ja 

IMDG  

Meeresschadstoff : ja 
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14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht 
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung 
in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgröße und Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren. 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 

Anmerkungen :  Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährli-
cher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 
59). 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe (Neufassung) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung, ChemPICV (814.82) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung über den Schutz vor Störfällen 
Mengenschwelle gemäß Störfallverordnung (StfV 
814.012) 
 

: 20.000 kg 

Flüchtige organische Verbin-
dungen  
 

:  
Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtige organi-
sche Verbindungen (VOCV) 
Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 81 % 
 

Sonstige Vorschriften: 

Artikel 4 Absatz 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Artikel 1 lit. f der Ver-
ordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche (SR 822.115.2): Jugendliche in 
der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zuberei-
tung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbil-
dungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die gel-
tenden Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbil-
dung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten. 
Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr. 
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbewertung wurde nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Sonstige Angaben 
 

:  Positionen, bei denen Veränderungen gegenüber der vorheri-
gen Fassung vorgenommen wurden, sind im Textkörper durch 
zwei vertikale Linien hervorgehoben. 
 

Volltext der H-Sätze 

H225 : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege töd-

lich sein. 
H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H336 : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H411 : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Aquatic Chronic : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend 
Asp. Tox. : Aspirationsgefahr 
Flam. Liq. : Entzündbare Flüssigkeiten 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
CH SUVA : Grenzwerte am Arbeitsplatz 
CH SUVA / MAK-Wert : Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswert 
CH SUVA / KZGW : Kurzzeitgrenzwerte 

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substan-
zen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Ver-
ordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische 
Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration 
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur 
Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefähr-
licher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) 
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches 
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
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lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlia-
ments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von 
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC 
- besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemi-
schen Substanzen; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Verein-
te Nationen; UNRTDG - Empfehlungen der Vereinten Nationen über den Transport gefährlicher 
Güter; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 

Weitere Information 

Quellen der wichtigsten Da-
ten, die zur Erstellung des 
Datenblatts verwendet wur-
den 
 

:  Interne technische Daten, Rohstoffdaten von den SDB, Su-
chergebnisse des OECD eChem Portals und der Europäi-
schen Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/ 
 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

Aerosol 1 H222, H229 Basierend auf Produktdaten oder 
Beurteilung 

Skin Irrit. 2 H315 Rechenmethode 

STOT SE 3 H336 Rechenmethode 

Aquatic Chronic 2 H411 Rechenmethode 

 
 

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenenen Informationen sind nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung. Die Informationen dienen lediglich als Richtlinie für eine sichere Handhabung, Verwen-
dung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freisetzung und stellen keine Gewähr-
leistung oder Qualitätsspezifikation dar. Die vorliegenden Informationen beziehen sich nur auf 
den oben in diesem SDB bezeichneten Stoff und gelten nicht bei Verwendung des im SDB ange-
gebenen Stoffes in Kombination mit anderen Stoffen oder in anderen Verfahren, sofern nicht an-
ders im Text angegeben ist. Anwender des Stoffes sollten die Informationen und Empfehlungen 
im konkreten Einzelfall der vorgesehenen Handhabung, Verwendung, Verarbeitung und Lage-
rung, einschließlich gegebenenfalls einer Beurteilung der Angemessenheit des im SDB bezeich-
neten Stoffes im Endprodukt des Anwenders, überprüfen. 

 
CH / DE 

 
 



Tribol GR 1350-2.5 PD

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname
1.1 Produktidentifikator

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Produkttyp

E-Mail-Adresse MSDSadvice@bp.com

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Allgemeine Verwendung von Schmiermitteln und Fetten bei Fahrzeugen oder Maschinen-Industriell
Allgemeine Verwendung von Schmiermitteln und Fetten bei Fahrzeugen oder Maschinen-Gewerblich

Identifizierte Verwendungen

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens

Produktcode 468673-DE03

1.4 Notrufnummer
NOTRUFNUMMER Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)

Lieferant BP Europa SE
Geschäftsbereich Industrieschmierstoffe
Erkelenzer Straße 20
D-41179 Mönchengladbach
Germany

Telefon: +49 (0)800 7235-074

SDS-Nr. 468673
Historische SDS-Nr.: 66400

Verwendung des Stoffes/
des Gemisches

Schmierfett für industrielle Anwendung.
Für spezifische Anwendungshinweise siehe das entsprechende technische Datenblatt oder 
wenden Sie sich an einen Vertreter des Unternehmens.

Fett

Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäß Verordnung (EU) 2015/830

Abschnitte 11 und 12 enthalten genauere Informationen zu Gesundheitsgefahren, Symptomen und Umweltrisiken.

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition Gemisch

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

2.2 Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Gefahrenhinweise

Prävention
Sicherheitshinweise

Achtung
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P280 - Schutzhandschuhe tragen.
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P261 - Einatmen von Dampf vermeiden.

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Produktname

Version 10
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäß Verordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Andere Gefahren, die zu 
keiner Einstufung führen

Wirkt hautentfettend.
Hinweis: Hochdruckanwendungen
Einspritzung durch die Haut aufgrund von Kontakt mit einem unter hohem Druck stehenden 
Produkt ist ein größerer medizinischer Notfall. Siehe Hinweise für Ärzte im Abschnitt 
"Maßnahmen in Notfällen" auf diesem Sicherheitsdatenblatt.

Reaktion

Lagerung
Entsorgung

P302 + P352 + P362 + P364 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife 
waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Nicht anwendbar.
P501 - Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/ nationalen/internationalen Vorschriften der 
Entsorgung zuführen.

Ergänzende 
Kennzeichnungselemente

Mit kindergesicherten 
Verschlüssen 
auszustattende Behälter

Nicht anwendbar.

Tastbarer Warnhinweis Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Spezielle Verpackungsanforderungen

Gefährliche Inhaltsstoffe Reaktionsprodukt aus Diammoniummolibdat in Wasser mit diethoxyliertem Alkylamin (C12-C24,
typisch C18-unges.)
Isodecyldiphenylphosphit
2,6-Di-tert-butyl-4-nonylphenol

2.3 Sonstige Gefahren

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und 
der Verwendung 
bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Mischungen und 
Erzeugnisse

Nicht anwendbar.

Ergebnisse der PBT- und 
vPvB-Beurteilung

Produkt entspricht nicht den Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, Anhang XIII.

Das Produkt entspricht 
den Kriterien für PBT- oder 
vPvB-Stoffen gemäß 
Anhang XIII der 
Verordnung (EG) Nr.
 1907/2006

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Typ

Hochraffiniertes Mineralöl und Additive. Verdickungsmittel.

Reaktionsprodukt aus 
Diammoniummolibdat in Wasser mit 
diethoxyliertem Alkylamin (C12-C24,
typisch C18-unges.)

REACH #: 01-0000016000-92
EG: 412-780-3
Verzeichnis: 042-004-00-5

≤3 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

[1]

Isodecyldiphenylphosphit EG: 247-777-4
CAS: 26544-23-0

<1 Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

[1]

2,6-Di-tert-butyl-4-nonylphenol REACH #: 01-2120759723-46
EG: 224-320-7
CAS: 4306-88-1

<1 Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 
(M=1)

[1]

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

% Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

TypIdentifikatoren

Gemisch
3.2 Gemische
Produktdefinition
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
[3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[5] Ähnlich besorgniserregender Stoff
[6] Zusätzliche Offenlegung gemäß Unternehmensrichtlinie
Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches 
Personal.  Niemals einer bewußtlosen Person etwas durch den Mund verabreichen.  Bei 
Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.  Beim 
Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Bei Berührung die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spülen.  Die 
Augenlider sollten vom Augapfel ferngehalten werden, damit ein gründliches Ausspülen 
gewährleistet ist.  Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen.  Einen Arzt 
verständigen.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Falls eingeatmet, an die frische Luft bringen.  Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können 
Symptome verzögert eintreten.  Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter 
ärztlicher Beobachtung bleiben.  Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Hinweise für den Arzt Die Behandlung sollte im allgemeinen von den Symptomen abhängen und auf die Linderung 
der Auswirkungen ausgerichtet sein.
Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten.
Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
Hinweis: Hochdruckanwendungen
Einspritzung durch die Haut aufgrund von Kontakt mit einem unter hohem Druck stehenden 
Produkt ist ein größerer medizinischer Notfall. Die Verletzungen scheinen zunächst nicht 
schwer zu sein, innerhalb weniger Stunden schwillt das Gewebe jedoch an, verfärbt sich und ist 
äußerst schmerzhaft, verbunden mit starker subkutaner Nekrose.
Es sollte unbedingt ein chirurgischer Eingriff durchgeführt werden. Gründliches und 
umfangreiches Eröffnen der Wunde und des darunterliegenden Gewebes ist notwendig, um 
Gewebeverluste zu reduzieren und bleibende Schäden zu vermeiden oder zu begrenzen.
Durch den hohen Druck kann das Produkt weite Bereiche von Gewebeschichten durchdringen.

Verschlucken

Inhalativ

Augenkontakt

Schutz der Ersthelfer Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder 
nicht ausreichend trainiert wurden.  Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein,
eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen.  Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich 
mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hautkontakt Haut gründlich mit Seife und Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel 
verwenden.  Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen.  Kleidung vor erneutem Tragen 
waschen.  Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.  Im Fall von Beschwerden 
oder Symptomen weitere Einwirkung vermeiden.  Einen Arzt verständigen.

Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.
Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit
Inhalativ Die Einwirkung der Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschäden verursachen.  Nach der 

Exposition können ernste Schäden verzögert eintreten.
Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Verschlucken

Hautkontakt Wirkt hautentfettend.  Kann Trockenheit und Reizung der Haut bewirken.  Kann allergische 
Hautreaktionen verursachen.
Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Augenkontakt

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Inhalativ

Verschlucken
Hautkontakt

Augenkontakt

Einatmen von Ölnebeln oder -dämpfen bei hohen Temperaturen kann Reizung der Atemwege 
hervorrufen.
Verschlucken großer Mengen kann Übelkeit und Durchfall verursachen.
Langfristiger oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und zur Irritation und/oder 
Dermatitis führen.
Potentielles Risiko vorübergehender Probleme wie Brennen oder Rötungen bei zufälligem 
Augenkontakt.
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Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder 
nicht ausreichend trainiert wurden.  Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln 
und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren.  Diese Substanz ist schädlich für 
Wasserorganismen.  Mit diesem Stoff kontaminiertes Löschwasser muß eingedämmt werden 
und darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Abfluß gelangen.

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte

Gefahren, die von dem 
Stoff oder der Mischung 
ausgehen

Zu den Verbrennungsprodukten können folgende Verbindungen gehören:
Kohlenstoffoxide (CO, CO2)
Metalloxide/Oxide
Stickoxide (NO, NO₂ etc.)
Schwefeloxide (SO, SO2 etc.)

Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.

Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit 
vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden.  Kleidung für 
Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die 
Europäische Norm EN 469 einhält, bietet einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.

Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung

Zum Löschen Schaum oder Universalpulver verwenden.
5.1 Löschmittel

Keinen Wasserstrahl verwenden.  Bei Verwendung eines Wasserstrahls kann das Feuer durch 
Verspritzen des Produktes verteilt werden.

Geeignete Löschmittel

Ungeeignete Löschmittel

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
Feuerwehrpersonal

6.2 
Umweltschutzmaßnahmen

Undichte Stelle verschließen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern.  Eintritt in Kanalisation, Gewässer,
Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.  Ausgetretenes Material mit unbrennbarem 
Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach 
den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben.  Verschmutzte 
Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.  Wenn keine 
Einsatzkräfte verfügbar sind, verschüttetes Produkt eindämmen.  Verschüttetes Material in 
geeignete Entsorgungs- oder Recyclingbehältnisse absaugen oder mit einer Schaufel 
hineingeben und dann die Fläche, auf der das verschüttete Material lag, mit einem 
Ölabsorptionsmittel bedecken.   Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen 
entsorgen.

Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den 
Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.  Die zuständigen 
Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde 
(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).  Stoff ist wasserverschmutzend.
Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich sein.

Große freigesetzte Menge

Undichte Stelle verschließen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Mit inertem Material absorbieren und in einen geeigneten Entsorgungsbehälter 
geben.  Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

Kleine freigesetzte Menge
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle 
geschultes Personal

Einsatzkräfte

Notfallpersonal kontaktieren.  Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit 
persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Umgebung 
evakuieren.  Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.
Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.  Vorsicht Rutschgefahr; Vorsichtig gehen 
um Sturz zu vermeiden.  Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden.  Für ausreichende 
Lüftung sorgen.  Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
Der Eintritt in einen abgeschlossenen Raum oder schlecht belüfteten Bereich, der mit Dampf,
Nebel oder Rauch kontaminiert ist, ist ohne die korrekte Atemschutzausrüstung und ein 
sicheres Arbeitssystem äußerst gefährlich.  Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
(Isoliergerät) tragen.  Geeigneten Chemikalienschutzanzug tragen.  Chemikalienfeste Stiefel.
Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte

Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Brandbekämpfungsmaßnahmen finden Sie in Abschnitt 5.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 12 für Umweltschutzmassnahmen.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen.  An einem trockenen, kühlen und gut 
durchlüfteten Ort von unverträglichen Materialien entfernt lagern (siehe Abschnitt 10).  Von 
Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.  Behälter bis zur Verwendung dicht 
verschlossen und versiegelt halten.  Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen 
und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.  Lagerung und Verwendung nur in für 
dieses Produkt vorgesehenen Gefäßen/Behältern.  Nicht in unbeschrifteten Behältern 
aufbewahren.  Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter 
verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien 
hinzugezogen werden.
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen

Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene

7.2 Bedingungen zur 
sicheren Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen

Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  Personen mit anamnestischer 
überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet 
wird.  Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen.  Nicht 
verschlucken.  Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden.  Kontakt mit verschüttetem und 
ausgelaufenem Produkt mit dem Erdreich und Oberflächengewässern vermeiden.  Im 
Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem 
kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten.  Behälter 
nicht wiederverwenden.  Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich 
sein.
Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet,
gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.  Nach Umgang gründlich waschen.  Kontaminierte 
Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen.  Siehe Abschnitt 
8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

Deutschland -
Lagerklasse

11

Siehe Abschnitt 1.2 sowie die Szenarien unter Exposition im Anhang, wo zutreffend.

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

Empfohlene 
Überwachungsverfahren

Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche,
atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich 
sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die 
Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln.  Es sollte ein Hinweis auf 
Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende:  Europäische Norm DIN EN 
689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber 
chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)  Europäische Norm 
DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von 
Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe)  Europäische 
Norm DIN EN 482 (Exposition am Arbeitsplatz - Allgemeine Anforderungen an die 
Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe)  Hinweis auf 
nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird 
ebenfalls gefordert.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.
8.1 Zu überwachende Parameter

Abgeleitetes Kein-Effekt-Niveau

Arbeitsplatz-Grenzwerte
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

Handschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
Zum Schutz vor Metallbearbeitungsflüssigkeiten ist Atemschutz der Klassifizierung „ölresistent“ 
(Klasse R) oder „ölundurchlässig“ (Klasse P) auszuwählen. Abhängig von der Menge der in der 
Luft vorhandenen Schadstoffe ist möglicherweise eine luftreinigende Atemschutzhalbmaske 
(mit HEPA-Filter) inklusive Einwegfilter (P- oder R-Serie) (für Ölnebel unter 50 mg/m³) oder ein 
strombetriebenes, luftreinigendes Atemschutzgerät mit Haube oder Helm und HEPA-Filter (für 
Ölnebel unter 125 mg/m³) erforderlich.
Wo organische Dämpfe eine potenzielle Gefahr bei der Metallbearbeitung darstellen, ist 
möglicherweise eine Filterkombination für Partikel und organische Dämpfe notwendig.
Die richtige Wahl des Atemschutzes hängt von der Anwendung, den verwendeten Chemikalien 
und den Zustand der Atemschutzausrüstung ab. Sicherheitsanweiweisungen sollten für alle 
beabsichtigten Anwendungen erstellt werden. Die Auswahl der Atemschutzausrüstung sollte 
immer in Zusammenarbeit mit dem Hersteller unter Berücksichtigung der lokalen 
Arbeitsbedingungen erfolgen.

Allgemeine Angaben:

Da die jeweiligen Arbeitsumgebungen und Methoden der Materialhandhabung variieren,
müssen für jede geplante Anwendung Sicherheitsverfahren entwickelt werden. Die Auswahl 
der korrekten Schutzhandschuhe hängt von den gehandhabten Chemikalien und den Arbeits-
und Gebrauchsbedingungen ab. Die meisten Handschuhe bieten nur für einen begrenzten 
Zeitraum Schutz, bevor sie entsorgt und ausgetauscht werden müssen (selbst bei den besten 
chemikalienbeständigen Handschuhen kommt es nach wiederholter Exposition gegenüber 
Chemikalien zum Durchbruch).

Die Handschuhe sollten in Rücksprache mit dem Ausrüster/Hersteller und unter 
Berücksichtigung einer umfassenden Beurteilung der Arbeitsbedingungen ausgewählt werden.

Schutzbrille mit Seitenblenden.Augen-/Gesichtsschutz

Atemschutz

Hautschutz

Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen

Absauganlage oder eine andere technische Einrichtung vorsehen, um die relevanten 
Konzentrationen in der Luft unter den jeweils zulässigen Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten.
Alle Aktivitäten mit Chemikalien sollten hinsichtlich der damit verbundenen Gesundheitsrisiken 
evaluiert werden, um sicherzustellen, dass jede Exposition unter ausreichend kontrollierten 
Bedingungen geschieht. Persönliche Schutzausrüstung sollte erst dann in Betracht gezogen 
werden, nachdem andere Kontrollmaßnahmen (z. B. Kontrollen technischer Art) entsprechend 
evaluiert wurden. Persönliche Schutzausrüstung sollte den jeweils gültigen Normen 
entsprechen, geeignet für den Verwendungszweck sein, in gutem Zustand gehalten und 
vorschriftsmäßig gewartet werden. Persönliche Schutzausrüstung unter Beachtung der gültigen 
Normen auswählen. Dazu wenden Sie sich bitte an ihren Lieferanten für Persönliche 
Schutzausrüstung. Weitere Informationen zu Standards erhalten Sie von Ihrer national 
zuständigen Organisation.
Die endgültige Wahl der Schutzausrüstung wird sich nach der Gefährdungsbeurteilung richten.
Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass alle Teile der persönlichen Schutzausrüstung 
miteinander kompatibel sind.

Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages 
ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme 
und Gesicht.  Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen.
Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen.  Stellen Sie sicher, dass in der 
Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Hygienische Maßnahmen

Isodecyldiphenylphosphit DNEL Langfristig Oral - 75 µg/kg bw/
Tag

Allgemeinbevölkerung Systemisch

DNEL Langfristig Dermal - 150 µg/kg bw/
Tag

Allgemeinbevölkerung Systemisch

DNEL Langfristig Dermal - 0.3 mg/kg bw/
Tag

Arbeiter Systemisch

DNEL Langfristig 
Inhalativ

- 0.53 mg/m³ Allgemeinbevölkerung Systemisch

DNEL Langfristig 
Inhalativ

- 1.06 mg/m³ Arbeiter Systemisch

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Exposition Wert Population Wirkungen

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
Es liegen keine PNECs-Werte vor.

Typ

Individuelle Schutzmaßnahmen

Produktname
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

Empfehlung: Nitrilhandschuhe.
Durchbruchzeit:

Daten zu Durchbruchzeiten werden von Handschuhherstellern unter Laborprüfbedingungen 
erfasst und geben an, wie lange ein Handschuh eine wirksame Permeationsbeständigkeit 
bietet. Bei der Befolgung von Empfehlungen zu den Durchbruchzeiten ist es wichtig, die 
tatsächlichen Bedingungen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen. Holen Sie vom 
Handschuhausrüster stets aktuelle technische Informationen zu den Durchbruchzeiten der 
empfohlenen Handschuhtypen ein.
Wir geben zur Auswahl von Handschuhen folgende Empfehlungen ab:

Ständiger Kontakt:

Handschuhe mit einer Mindest-Durchbruchzeit von 240 Minuten oder besser > 480 Minuten,
falls geeignete Handschuhe bezogen werden können.
Wenn keine geeigneten Handschuhe erhältlich sind, die dieses Schutzniveau bieten, sind 
Handschuhe mit kürzeren Durchbruchzeiten akzeptabel, solange ein adäquates Pflege- und 
Austauschprogramm für die Handschuhe eingerichtet und befolgt wird.

Kurzzeitiger/Spritzschutz:

Empfohlene Durchbruchzeiten siehe oben.
Bekanntermaßen werden bei kurzzeitiger, vorübergehender Exposition häufig Handschuhe mit 
kürzeren Durchbruchzeiten getragen. Daher muss ein adäquates Pflege- und 
Austauschprogramm eingerichtet und strikt befolgt werden.
Handschuhdicke:

Für allgemeine Anwendungen empfehlen wir üblicherweise Handschuhe mit einer Dicke von 
mehr als 0,35 mm.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Handschuhdicke kein Garant für die Resistenz 
des Handschuhs gegenüber einer speziellen Chemikalie darstellt, da die Permeationswirkung 
von der Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhängig ist. Aus diesem Grund sollte die 
Auswahl der Handschuhe unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der 
Durchdringungszeit erfolgen.
Die Handschuhdicke kann zudem je nach Hersteller, Handschuhart und Modell abweichen. Aus 
diesem Grund sollten die technischen Daten des Herstellers immer in die Auswahl von 
passenden Handschuhen für die entsprechende Arbeit miteinbezogen werden.

Hinweis: Abhängig von der ausgeübten Tätigkeit können Handschuhe mit abweichender Dicke 
für eine spezielle Arbeit erforderlich sein. Zum Beispiel:

   • Dünnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder dünner) können dort erforderlich sein, wo ein 
hoher Grad an Fingerfertigkeit gefordert ist. Allerdings ist die Schutzwirkung dieser 
Handschuhe eher auf eine sehr kurze Zeit beschränkt, deshalb werden sie üblicherweise in 
Form von Einweghandschuhen verwendet.

   • Dickere Handschuhe (bis zu 3 mm oder dicker) können dort erforderlich sein, wo ein 
erhöhtes mechanisches (auch chemisches) Risiko, wie Abrieb oder Punktierung, besteht.

Die Verwendung von Schutzkleidung ist eine gute industrielle Praxis.
Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis 
der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von 
einem Spezialisten genehmigt werden.
Baumwoll- oder Polyester-/Baumwoll-Overalls bieten lediglich Schutz gegen leichte 
oberflächliche Kontamination, die nicht bis zur Haut durchsickern wird. Overalls sollten 
regelmäßig gewaschen werden. Bei hohem Hautkontaminationsrisiko (z.B. beim Reinigen von 
verschüttetem Material oder bei Spritzgefahr) werden chemikalienbeständige Schürzen und/
oder undurchdringliche chemische Anzüge und Stiefel erforderlich sein.

Haut und Körper

Bezieht sich auf den 
Standard:

Atemschutz: EN 529
Handschuhe: EN 420, EN 374
Augenschutz: EN 166
Halbmaske mit Filter: EN 149
Halbmaske mit Filter und Ventil: EN 405
Halbmaske: EN 140 plus Filter
Vollmaske: EN 136 plus Filter
Partikelfilter: EN 143
Gas-/kombinierte Filter: EN 14387
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäß Verordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition

Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen,
dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen.  In einigen Fällen werden 
Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein,
um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

Nicht verfügbar.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich

Dampfdruck

Relative Dichte
Dampfdichte

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.
Nicht verfügbar.
Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.Geruch

pH-Wert

Braun. [Dunkel]Farbe

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht verfügbar.

Selbstentzündungstemperatur

Flammpunkt

Nicht verfügbar.

Geschlossenem Tiegel: 269°C (516.2°F) [Geschätzt. Basierend auf Grundöle.]

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Viskosität Kinematisch: 1350 mm2/s (1350 cSt) bei 50°C 

Nicht verfügbar.Geruchsschwelle

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen

Explosive Eigenschaften
Nicht verfügbar.Oxidierende Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen

9.2 Sonstige Angaben

Zersetzungstemperatur Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Entzündbarkeit (fest,
gasförmig)

Nicht verfügbar.

Keine weiteren Informationen.

Dichte <1000 kg/m³ (<1 g/cm³) bei 20°C
Löslichkeit(en) unlöslich in Wasser.

FettPhysikalischer Zustand

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen

Alle möglichen Zündquellen (Funke, Flamme) vermeiden.

Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen 
Zersetzungsprodukte gebildet werden.

Das Produkt ist stabil.10.2 Chemische Stabilität

10.5 Unverträgliche 
Materialien

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen 
Reaktionen auf.
Unter normalen Lagerbedingungen und bei normaler Anwendung tritt keine gefährliche 
Polymerisation auf.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität Zu diesem Produkt gibt es keine spezifischen Testdaten.  Weitere Informationen finden Sie 

unter „Zu Vermeidende Bedingungen“ und „Unverträgliche Materialien“.

Reaktiv oder inkompatibel mit den folgenden Stoffen: oxidierende Materialien.
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäß Verordnung (EU) 2015/830

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit
Inhalativ Die Einwirkung der Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschäden verursachen.  Nach der 

Exposition können ernste Schäden verzögert eintreten.
Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Verschlucken

Hautkontakt Wirkt hautentfettend.  Kann Trockenheit und Reizung der Haut bewirken.  Kann allergische 
Hautreaktionen verursachen.
Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Augenkontakt

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Allgemein
Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Karzinogenität
Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Mutagenität

Auswirkungen auf die 
Entwicklung

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Hautkontakt
Verschlucken
Inhalativ Keine spezifischen Daten.

Keine spezifischen Daten.
Zu den Symptomen können gehören:
Reizung
Rötung
Austrocknung
Rissbildung

Augenkontakt Keine spezifischen Daten.

Zu erwartende Eintrittswege: Dermal, Inhalativ.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Inhalativ

Verschlucken
Hautkontakt

Augenkontakt

Einatmen von Ölnebeln oder -dämpfen bei hohen Temperaturen kann Reizung der Atemwege 
hervorrufen.
Verschlucken großer Mengen kann Übelkeit und Durchfall verursachen.
Langfristiger oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und zur Irritation und/oder 
Dermatitis führen.
Potentielles Risiko vorübergehender Probleme wie Brennen oder Rötungen bei zufälligem 
Augenkontakt.

Schätzungen akuter Toxizität
Nicht verfügbar.

Mobilität Nicht flüchtig. Fett. unlöslich in Wasser.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

12.6 Andere schädliche 
Wirkungen

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

12.1 Toxizität

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.4 Mobilität im Boden
Verteilungskoeffizient 
Boden/Wasser (KOC)

Nicht verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Voraussichtlich biologisch abbaubar.

Nicht verfügbar.

Umweltgefahren Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt entspricht nicht den Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII.
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäß Verordnung (EU) 2015/830

Europäischer Abfallkatalog (EAK)
Ja.Gefährliche Abfälle

Führen Sie die Produkte wenn möglich dem Recycling zu.  Die Entsorgung muss durch 
zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen.

Entsorgungsmethoden

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien 
hinzugezogen werden.
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Verpackung

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

Entsorgungsmethoden

Abfallschlüssel Europäischer Abfallkatalog (EAK)

Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen

12 01 12* gebrauchte Wachse und Fette

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

Führen Sie die Produkte wenn möglich dem Recycling zu.  Die Entsorgung muss durch 
zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  Vorsicht beim Umgang mit 
leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden.  Leere Behälter und 
Auskleidungen können Produktrückstände enthalten.  Leere Behälter stellen eine Brandgefahr 
dar, da sie entzündliche Produktreste und -dämpfe enthalten können. Leere Behälter niemals 
schweißen, löten oder hartlöten.   Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von 
freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und 
Abwasserleitungen.

Abweichender Gebrauch des Produktes und/oder Verunreinigungen können die Verwendung einer anderen 
Abfallschlüsselnummer durch den Abfallerzeuger notwendig machen.

Referenzen Beschluss 2014/955/EU der Kommission
Richtlinie 2008/98/EG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nicht unterstellt.Nicht unterstellt. Nicht unterstellt.

- - -

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
ADR/RID IMDG IATA

14.1 UN-Nummer

14.2 
Ordnungsgemäße 
UN-
Versandbezeichnung

14.3 
Transportgefahrenklassen

14.4 
Verpackungsgruppe

ADN

Zusätzliche 
Informationen

14.5 
Umweltgefahren

14.7 Massengutbeförderung 
gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code

Nein. Nein. Nein.

Nicht verfügbar.

14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender

Nicht verfügbar.

Nicht unterstellt.

-

-

Nein.

-

-
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäß Verordnung (EU) 2015/830

Nationale Vorschriften

Sonstige Bestimmungen

2Wassergefährdungsklasse

REACH Status Das in Abschnitt 1 genannte Unternehmen verkauft das Produkt in der EU gemäß den 
geltenden REACH-Bestimmungen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

15.2 
Stoffsicherheitsbeurteilung

Besonders besorgniserregende Stoffe
Keine der Komponenten ist gelistet.

Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Mindestens eine Komponente ist nicht in der DSL (Liste der einheimischen Substanzen) gelistet.
Diese Komponenten sind jedoch alle in der NDSL (Liste der nicht einheimischen Substanzen)
gelistet.
Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.

Sämtliche Bestandteile sind aktiv oder ausgenommen.

Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.

Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.

US-Inventar (TSCA 8b)
Australisches 
Chemikalieninventar 
(AICS)
Kanadisches Inventar

Inventar vorhandener 
chemischer Substanzen 
in China (IECSC)
Japanisches Inventar für 
bestehende und neue 
Chemikalien (ENCS)
Koreanisches Inventar 
bestehender Chemikalien 
(KECI)
Philippinisches 
Chemikalieninventar 
(PICCS)

(eingestuft gemäß AwSV)

Taiwan, Bestand 
chemischer Substanzen 
(TCSI)

Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)
Nicht gelistet.

Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC, Prior Informed Consent) (649/2012/EU)
Nicht gelistet.

Seveso-Richtlinie
Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Für eine oder mehrere Substanzen in diesem Gemisch wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung 
durchgeführt. Für das Gemisch selbst wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

Keine der Komponenten ist gelistet.
Anhang XIV

Chemikalien-
Verbotsverordnung 
(ChemVerbotsV)
Hinweise zur 
Beschäftigungsbeschränkung

Dieses Produkt unterliegt beim Inverkehrbringen in Deutschland nicht der Chemikalien-
Verbotsverordnung.

Folgende Beschäftigungsbeschränkungen beachten:
Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG)
Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium 
(Mutterschutzgesetz – MuSchG)

Störfallverordnung

EU - Wasserrahmenrichtlinie - Prioritäre Stoffe
Keine der Komponenten ist gelistet.
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäß Verordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Abkürzungen und Akronyme ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 

Gütern auf Binnenwasserstrassen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse
ATE = Schätzwert akute Toxizität
BCF = Biokonzentrationsfaktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr.
1272/2008]
CSA = Stoffsicherheitsbeurteilung
CSR = Stoffsicherheitsbericht
DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EINECS = Altstoffverzeichnis
ES = Expositionsszenario
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
EAK = Europäischer Abfallkatalog
GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr
LogPow = Dekadischer Logarithmus des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten
MARPOL = Internationales Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
durch Schiffe in der Fassung des Protokolls von 1978. ("Marpol" = marine pollution)
OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH = Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe [Verordnung (EG) Nr. 1907/2006]
RID = Regelung zur internationalen Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
RRN = REACH Registriernummer
SADT = Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur
SVHC = Besonders besorgnisserregende Substanzen
STOT-RE = Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition
STOT-SE = Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition
Zeitlich gemittelter Grenzwert = Zeitgewichtete Durchschnitts
UN = Vereinigte Nationen
UVCB = Komplexe Kohlenwasserstoffsubstanz
VOC = Flüchtige organische Verbindungen
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
Variiert = Kann eine oder mehrere der folgenden Substanzen enthalten 64741-88-4 / RRN 
01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 
01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 
01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 
01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 
01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 
01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 
01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 
01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 
01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung Begründung
Skin Sens. 1, H317 Rechenmethode
Aquatic Chronic 3, H412 Rechenmethode

Volltext der abgekürzten H-
Sätze

Volltext der Einstufungen 
[CLP/GHS]

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Aquatic Acute 1, H400 KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
Aquatic Chronic 1, H410 LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND -

Kategorie 1
Aquatic Chronic 2, H411 LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND -

Kategorie 2
Eye Irrit. 2, H319 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 

2
Skin Irrit. 2, H315 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
Skin Sens. 1, H317 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1
Skin Sens. 1B, H317 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1B
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäß Verordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

Hinweis für den Leser

Datum der letzten Ausgabe

Es wurden alle angemessenerweise praktikablen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass dieses Datenblatt und die 
darin enthaltenen Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zum unten angegebenen Datum genau sind.  Es werden 
keine Gewährleistungen oder Zusicherungen, ob ausdrücklich oder stillschweigend, in Bezug auf die Genauigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten und Informationen in diesem Datenblatt gemacht.
Die Daten und erteilten Ratschläge gelten, wenn das Produkt für die angegebene(n) Anwendung(en) verkauft wird. Das Produkt 
sollte ohne vorherige Rücksprache mit der BP-Gruppe nur für die beschriebene Anwendung oder Anwendungen eingesetzt 
werden.
 Der Benutzer ist verpflichtet, dieses Produkt zu überprüfen und sicher einzusetzen und alle geltenden Gesetze und Vorschriften 
einzuhalten.  Der BP Konzern übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die aus einer Verwendung 
resultieren, die der angegebenen Produktverwendung des Materials nicht entspricht, aus Nichtbefolgen der Empfehlungen oder 
aus Gefahren, die mit der Natur des Materials untrennbar verbunden sind. Käufer des Produkt für die Lieferung an Dritte für den 
Einsatz bei der Arbeit haben eine Pflicht, alle notwendigen Schritte zu ergreifen, um sicherzustellen, dass allen Personen, die 
das Produkt handhaben oder verwenden, die Informationen auf diesem Blatt zur Verfügung gestellt werden. Arbeitgeber haben 
die Pflicht, Mitarbeitern und anderen, die von den auf diesem Blatt beschriebenen Gefahren betroffen sein können, alle 
Vorsichtsmaßnahmen zu erklären, die ergriffen werden sollten.  Sie können sich gerne an die BP-Gruppe wenden, um 
sicherzustellen, dass dieses Dokument die neueste Version ist. Änderungen an diesem Dokument sind streng verboten.

Historie

Product StewardshipErstellt durch
Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

 11/02/2020.

10/01/2020.
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Allgemeine Verwendung von Schmiermitteln und Fetten bei Fahrzeugen oder 
Maschinen - Industriell

Industriell

Liste der 
Verwendungsdeskriptoren:

Name der identifizierten Verwendung: Allgemeine Verwendung von 
Schmiermitteln und Fetten bei Fahrzeugen oder Maschinen-Industriell
Prozesskategorie: PROC01, PROC02, PROC08b, PROC09
Endverwendungssektor: SU03
Folgende für diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein.
Umweltfreisetzungskategorien: ERC04, ERC07

Abschnitt 1: Titel
Kurztitel des 
Expositionsszenarios:

Code 468673-DE03
Produktdefinition Gemisch

Produktname Tribol GR 1350-2.5 PD

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches

Vom Expositionsszenario 
abgedeckte Verfahrens-
und 
Tätigkeitsbeschreibungen

Behandelt die allgemeine Verwendung von Schmiermitteln und Fetten in 
Fahrzeugen oder Maschinen in geschlossenen Systemen. Beinhaltet das Füllen und 
Leeren von Behältern und den Betrieb von geschlossenen Maschinen 
(einschließlich Motoren) sowie damit verbundene Wartungs- und 
Lagerungshandlungen.

ATIEL-ATC SPERC 4.Biv1Spezifische Umweltfreisetzungskategorie:

Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Abschnitt 2.1 Begrenzung der Exposition von Arbeitern
Produkteigenschaften:

Physikalischer Zustand: Flüssigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa

Andere Bedingungen, die sich auf die 
Exposition der Arbeitnehmer auswirken 
können:

Eine Verwendung bei nicht mehr als 20°C über 
Umgebungstemperatur wird angenommen. Setzt voraus, dass gute 
grundlegende Normen zur Arbeitshygiene in Kraft sind

Beitragende Szenarien: Betriebsbedingungen und Maßnahmen zum Risikomanagement

Häufigkeit und Dauer der Verwendung: Gilt für tägliche Exposition bis zu 8 Stunden

Abschnitt 2 Betriebsbedingungen und Maßnahmen zum Risikomanagement

Allgemeine für alle Arbeiten gültige Maßnahmen:
Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Wege für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe 
tragen (geprüft nach EN 374), wenn Kontakt mit dem Stoff als wahrscheinlich gilt. Kontamination/Verschüttetes sofort 
nach dem Auftreten aufnehmen. Kontamination der Haut sofort abwaschen. Grundschulung der Angestellten 
durchführen, um Expositionen zu vermeiden/minimieren und um sicherzustellen, dass allfällig auftretende 
Hautprobleme gemeldet werden können. Direkten Kontakt mit den Augen vermeiden, auch über eine Kontamination 
der Hände.

Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme):
Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.

Erste werkseitige Füllung von Geräten Verwendung in geschlossenen Systemen:
Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.

Erste werkseitige Füllung von Geräten Offene Systeme:
Gute gesteuerte Belüftung bereitstellen (10 bis 15 Luftwechsel pro Stunde). Den Arbeitsvorgang nicht länger als 4 
Stunden ausführen.

Betreiben von Geräten, die Motorenöle oder Ähnliches enthalten  Verwendung in geschlossenen Systemen:
Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.

Gerätereinigung und -wartung:
Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geräten entleeren. Gute allgemeine Belüftung bereitstellen 
(nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). Chemikalienbeständige Handschuhe (nach EN374 geprüft) tragen 
und Mitarbeitern spezielle Unterweisungen für die Arbeiten geben. Abfluss in dichten Behältern zur Entsorgung oder 

Stoffkonzentration im Produkt: Deckt bis zu 100 % der Substanz im Produkt ab (wenn nicht anders 
angegeben)
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zum anschließenden Recycling zurückhalten.

Gerätereinigung und -wartung Der Arbeitsvorgang wird bei erhöhter Temperatur (> 20 °C über der 
Umgebungstemperatur) ausgeführt:
Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geräten entleeren und spülen. Entlüftung der 
Emissionsstellen vorsehen, wenn Kontakt mit warmem Schmiermittel (>50 °C) wahrscheinlich ist.
Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (nach EN374 geprüft) und intensive Sicherungsüberwachung durch die 
Vorgesetzten sicherstellen. Abfluss in dichten Behältern zur Entsorgung oder zum anschließenden Recycling 
zurückhalten.

Lagerung:
Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Abschnitt 2.2: Begrenzung der Umweltbelastung
Es existiert kein Expositionsszenario, da dieses Produkt nicht für die Umwelt klassifiziert ist

Abschnitt 3: Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle

Expositionsabschätzung (Umwelt): Es existiert kein Expositionsszenario, da dieses Produkt nicht für die 
Umwelt klassifiziert ist

Expositionsabschätzung (Mensch): Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition 
am Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt

Abschnitt 4: Leitlinie zur Prüfung der Einhaltung des Expositionsszenario
Umwelt Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die 

nicht unbedingt auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine 
Skalierung notwendig sein, um geeignete standortspezifische 
Risikomanagement-Massnahmen zu bestimmen. Weitere 
Einzelheiten zu Skalierung und Kontrolltechnologien werden im 
SPERC-Datenblatt. Sollte die Skalierung Bedingungen unsicherer 
Verwendung aufdecken (d. h. RCRs > 1), sind zusätzliche RMMs 
oder eine standortspezifische chemische Sicherheitseinschätzung 
erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.ATIEL.org/
REACH_GES

Gesundheit Werden andere Maßnahmen zum Risikomanagement bzw.
Betriebsbedingungen eingesetzt, muss von den Benutzern ein 
Risikomanagement auf mindestens dem gleichen Niveau 
gewährleistet werden.
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Allgemeine Verwendung von Schmiermitteln und Fetten bei Fahrzeugen oder 
Maschinen - Gewerblich

Gewerblich

Liste der 
Verwendungsdeskriptoren:

Name der identifizierten Verwendung: Allgemeine Verwendung von 
Schmiermitteln und Fetten bei Fahrzeugen oder Maschinen-Gewerblich
Prozesskategorie: PROC01, PROC02, PROC08a, PROC08b, PROC20
Endverwendungssektor: SU22
Folgende für diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein.
Umweltfreisetzungskategorien: ERC09a, ERC09b

Abschnitt 1: Titel
Kurztitel des 
Expositionsszenarios:

Code 468673-DE03
Produktdefinition Gemisch

Produktname Tribol GR 1350-2.5 PD

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches

Vom Expositionsszenario 
abgedeckte Verfahrens-
und 
Tätigkeitsbeschreibungen

Behandelt die allgemeine Verwendung von Schmiermitteln und Fetten in 
Fahrzeugen oder Maschinen in geschlossenen Systemen. Beinhaltet das Füllen und 
Leeren von Behältern und den Betrieb von geschlossenen Maschinen 
(einschließlich Motoren) sowie damit verbundene Wartungs- und 
Lagerungshandlungen.

ESVOC SpERC 9.6b.v1Spezifische Umweltfreisetzungskategorie:

Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Abschnitt 2.1 Begrenzung der Exposition von Arbeitern
Produkteigenschaften:

Physikalischer Zustand: Flüssigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa

Andere Bedingungen, die sich auf die 
Exposition der Arbeitnehmer auswirken 
können:

Eine Verwendung bei nicht mehr als 20°C über 
Umgebungstemperatur wird angenommen.
Setzt voraus, dass gute grundlegende Normen zur Arbeitshygiene in 
Kraft sind

Beitragende Szenarien: Betriebsbedingungen und Maßnahmen zum Risikomanagement

Häufigkeit und Dauer der Verwendung: Gilt für tägliche Exposition bis zu 8 Stunden

Abschnitt 2 Betriebsbedingungen und Maßnahmen zum Risikomanagement

Allgemeine für alle Arbeiten gültige Maßnahmen:
Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Wege für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe 
tragen (geprüft nach EN 374), wenn Kontakt mit dem Stoff als wahrscheinlich gilt. Kontamination/Verschüttetes sofort 
nach dem Auftreten aufnehmen. Kontamination der Haut sofort abwaschen. Grundschulung der Angestellten 
durchführen, um Expositionen zu vermeiden/minimieren und um sicherzustellen, dass allfällig auftretende 
Hautprobleme gemeldet werden können. Geeigneten Augenschutz tragen. Direkten Kontakt mit den Augen vermeiden,
auch über eine Kontamination der Hände.

Betreiben von Geräten, die Motorenöle oder Ähnliches enthalten Verwendung in geschlossenen Systemen:
Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.

Materialtransfers Nicht zweckbestimmte Anlage:
Arbeiten mit Exposition nicht länger als 4 Stunden täglich durchführen. Chemikalienbeständige Handschuhe (nach 
EN374 geprüft) tragen und Mitarbeitern spezielle Unterweisungen für die Arbeiten geben.

Gerätereinigung und -wartung Zweckbestimmte Anlage:
Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geräten entleeren. Abfluss in dichten Behältern zur 
Entsorgung oder zum anschließenden Recycling zurückhalten.

Lagerung:
Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Stoffkonzentration im Produkt: Deckt bis zu 100 % der Substanz im Produkt ab (wenn nicht anders 
angegeben)
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Abschnitt 2.2: Begrenzung der Umweltbelastung
Es existiert kein Expositionsszenario, da dieses Produkt nicht für die Umwelt klassifiziert ist

Abschnitt 3: Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle

Expositionsabschätzung (Umwelt): Es existiert kein Expositionsszenario, da dieses Produkt nicht für die 
Umwelt klassifiziert ist

Expositionsabschätzung (Mensch): Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition 
am Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt

Abschnitt 4: Leitlinie zur Prüfung der Einhaltung des Expositionsszenario
Umwelt Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die 

nicht unbedingt auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine 
Skalierung notwendig sein, um geeignete standortspezifische 
Risikomanagement-Massnahmen zu bestimmen. Weitere 
Einzelheiten zu Skalierung und Kontrolltechnologien werden im 
SPERC-Datenblatt. Sollte die Skalierung Bedingungen unsicherer 
Verwendung aufdecken (d. h. RCRs > 1), sind zusätzliche RMMs 
oder eine standortspezifische chemische Sicherheitseinschätzung 
erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.ATIEL.org/
REACH_GES

Gesundheit Werden andere Maßnahmen zum Risikomanagement bzw.
Betriebsbedingungen eingesetzt, muss von den Benutzern ein 
Risikomanagement auf mindestens dem gleichen Niveau 
gewährleistet werden.
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EG-SICHERHEITSDATENBLATT
ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES 

UNTERNEHMENS

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland.

1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktbezeichnung:     UNIVIS HVI 26
Produktbeschreibung:    Kohlenwasserstoffe und Additive
Produktschlüssel:    407966,   431015-60

 

 
1.2. RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFES ODER DES GEMISCHES UND 
VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD

Vorgesehene Verwendung:  Hydraulikflüssigkeit

Verwendungen, von denen abgeraten wird:  Das Produkt wird nicht empfohlen für andere industrielle, 
gewerbliche oder Verbraucherverwendungen als die oben aufgeführten identifizierten Verwendungen.

1.3. ANGABEN DES LIEFERANTEN DES SICHERHEITSDATENBLATTS
Lieferant: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA 

POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen
Belgien

 
 Produkttechnische Information (ESSO Deutschland 
GmbH als inländische Kontaktperson der EMPC):

 0800 7522584

 Telefonnummer des Lieferanten:  0800 7522584
 Sicherheitsdatenblatt Internetadresse:  www.msds.exxonmobil.com
 E-Mail (Kontakt für MSDS):  SDS.DE@EXXONMOBIL.COM
 Lieferant/ Registrant:  (BE)  +32 3 790 3111

1.4. NOTRUFNUMMER
 24-Stunden-Notruf:  +(49)-69643580409 (CHEMTREC)
Toxzentrum: 030-30686 790 (Giftnotruf Berlin)

ABSCHNITT 2 MÖGLICHE GEFAHREN
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2.1. EINSTUFUNG DES STOFFES ODER GEMISCHES 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizität, inhalativ: Kategorie 4.  Hautreizung: Kategorie 2.
Chronische Toxizität für im Wasser lebende Organismen: Kategorie 2.
H315:  Verursacht Hautreizungen.  H332:  Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. KENNZEICHNUNGSELEMENTE

Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Piktogramme:

 

 

Signalwort:  Achtung 

Gefahrenhinweise

H315:  Verursacht Hautreizungen.  H332:  Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P261: Einatmen von Nebel / Dampf vermeiden.  P264: Nach Gebrauch Haut gründlich waschen.  P271:  Nur im 
Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  P273:  Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  P280: 
Schutzhandschuhe tragen.
P302 + P352:  BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.  P304 + P340: BEI EINATMEN:  Die 
Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte At-
mung sorgen.  P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  P332 + P313: Bei 
Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  P362 + P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und 
vor erneutem Tragen waschen.  P391:  Verschüttete Mengen aufnehmen.
P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Enthält: Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte mittlere

2.3. ANDERE GEFAHREN

Physikalische-chemische Gefahren:
Keine bedeutenden Gefahren.
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Gesundheitsgefahren:
Injektion unter die Haut mit hohem Druck kann schwere Schäden verursachen.  Kann Reizungen der Augen, 
Nase, des Rachens und der Lunge verursachen.

Umweltgefahren:
Keine weiteren Gefahren.  Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der 
REACH-Verordnung.

 ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. STOFFE  Nicht anwendbar. Das Produkt ist als Gemisch eingestuft.

3.2. GEMISCHE

Das Produkt ist als Gemisch eingestuft.

Meldepflichtige gefährliche Stoffe, die die Einstufungskriterien und/oder eine Expositionsgrenze (OEL) erfüllen
Name CAS# EG Nr. Registrierung# Konzentration

*
GHS/CLP Einstufung

2,6-DI-TERT-BUTYLPHENOL 128-39-2 204-884-0 01-2119490822-33  0.1 - < 0.25% Aquatic Acute 1 H400 (M 
factor 1),
Aquatic Chronic 1 H410 
(M factor 1),
Skin Irrit. 2 H315

Dodecylmethacrylat 142-90-5 205-570-6 NB  0.1 - < 1% Aquatic Acute 1 H400 (M 
factor 1),
Aquatic Chronic 1 H410 
(M factor 1),
Skin Irrit. 2 H315,
Eye Irrit. 2 H319,
STOT SE 3 H335

Destillate (Erdöl), leichte paraffinische nach 
Hydrotreating

64742-55-8 265-158-7 01-2119487077-29  1 - < 5% Asp. Tox. 1 H304

Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte 
mittlere

64742-46-7 265-148-2 01-2119489867-12  70 - < 80% [Aquatic Acute 2 H401],
Aquatic Chronic 2 H411,
[Flam. Liq. 4 H227],
Acute Tox. 4 H332,
Asp. Tox. 1 H304,
Skin Irrit. 2 H315,
Note N

Destillate (Erdöl), schwere paraffinische nach 
Hydrotreating

64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25  1 - < 5% Asp. Tox. 1 H304

Destillate (Erdöl-stämmige), mit Lösemittel 
entwachste schwere paraffinische

64742-65-0 265-169-7 01-2119471299-27  1 - < 5% Asp. Tox. 1 H304

Destillate (Erdöl-stämmige), mit Lösemittel 
entwachste leichte paraffinische

64742-56-9 265-159-2 01-2119480132-48  1 - < 5% Asp. Tox. 1 H304

ZINC, BIS[O,O-BIS(2-ETHYLHEXYL) 
PHOPSHORODITHIOATO-KS,KS']-, (T-4)-

4259-15-8 224-235-5 01-2119493635-27  0.1 - < 1% [Aquatic Acute 2 H401],
Aquatic Chronic 2 H411,
Eye Dam. 1 H318

Hinweis - jede Einstufung in Klammern ist ein GHS-Modul, das von der EU in der CLP-Verordnung (Nr. 1272/2008) nicht 
angenommen wurde und demnach in der EU oder in nicht EU-Ländern, die die CLP-Verordnung eingeführt haben, nicht anwendbar 
ist, und nur zu Informationszwecken gezeigt wird.
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* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn das Produkt  kein Gas ist.  Gaskonzentrationen 
werden in Volumenprozenten angegeben.

Hinweis:  Siehe Abschnitt 16 im Sicherheitsdatenblatt für den vollständigen Wortlaut der Gefahrenbezeichnungen.  

 ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

INHALATION
 Sofort aus dem Kontaktbereich entfernen.  Sofort ärztliche Hilfe herbeiziehen.  Helfer müssen Belastungen 
für sich selbst und andere vermeiden.  Geeigneten Atemschutz tragen.  Sauerstoff verabreichen, wenn 
verfügbar.  Bei Atemstillstand die Atmung durch ein Beatmungsgerät unterstützen.

HAUTKONTAKT
 Kontaktstellen mit Wasser und Seife waschen.  Verschmutzte Kleidung entfernen.  Verschmutzte Kleidung 
vor der Wiederverwendung waschen.  Wenn das Produkt in oder unter die Haut oder in einen Körperteil 
injiziert wurde, sollte die Person unabhängig vom Aussehen oder der Größe der Wunde sofort von einem Arzt 
als chirurgischer Notfall begutachtet werden. Obwohl Symptome durch Injektion bei hohem Druck zunächst 
minimal oder nicht vorhanden sein können, kann die frühe chirurgische Behandlung innerhalb der ersten 
Stunden den endgültigen Umfang der Verletzung beträchtlich verringern.

AUGENKONTAKT
 Gründlich mit Wasser spülen.  Wenn Reizungen auftreten, ärztliche Hilfe herbeiziehen.

EINNAHME
 Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich.  Bei Unwohlsein medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

4.2. WICHTIGSTE AKUT UND VERZÖGERT AUFTRETENDE SYMPTOME UND AUSWIRKUNGEN
 Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit und andere Auswirkungen auf das ZNS.  Juckreiz, 
Schmerzen, Röte, Schwellung der Haut.  Lokale Nekrose, durch verzögertes Auftreten von Schmerzen und 
Gewebeschädigung ein paar Stunden nach der Injektion belegt.

4.3. INDIKATION FÜR SOFORTIGE ÄRZTLICHE VERSORGUNG UND ERFORDERLICHE SPEZIELLE 
BEHANDLUNG

 Es ist nicht notwendig und wird nicht erwartet, dass bestimmte Mittel zur speziellen und sofortigen 
medizinischen Behandlung am Arbeitsplatz vorhanden sind.

ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. LÖSCHMITTEL
Geeignete Löschmittel:  Zum Löschen Wassernebel, Schaum, Pulver- oder Kohlendioxid-Feuerlöscher 
verwenden

Ungeeignete Löschmittel:  Direkter Wasserstrahl
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5.2. BESONDERE VOM STOFF ODER GEMISCH AUSGEHENDE GEFAHREN
Gefährliche Verbrennungsprodukte:   Aldehyde, Produkte unvollständiger Verbrennung, Kohlenstoffoxide, 
Rauch, Dunst, Schwefeloxide

5.3. HINWEISE FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG
Anleitungen zur Brandbekämpfung:  Das Gebiet evakuieren.  Abfließende Feuerlöschmaterialien oder 
deren Verdünnungen nicht in Gewässer, Abwasserkanäle oder Trinkwasserreservoire gelangen lassen.  
Feuerwehrleute müssen eine Standardschutzausrüstung verwenden, einschliesslich, Helme mit Gesichtsschutz 
und umluftunabhängige Atemschutzgeräte (SCBA).  Mit einem  Wassernebel dem Feuer ausgesetzte 
Oberflächen kühlen und Arbeiter schützen. 

Ungewöhnliche Brandgefahren:  Verdichtete Nebel können eine entzündliche Mischung bilden.  
Gefährliches Material. Feuerwehrleute sollten Schutzausrüstung in Betracht ziehen (siehe Abschnitt 8).

ENTFLAMMBARKEITSEIGENSCHAFTEN 
Flammpunkt [Verfahren]:  >100°C  (212°F)  [EN/ISO 2592]
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):   Obere Expl. Grenze:  7.0     Untere Expl. 
Grenze: 0.9   [Geschätzt]
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden 

 ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN, SCHUTZAUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSMASSNAHMEN

BENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN
Im Fall eines Austretens oder von unbeabsichtigtem Freisetzen benachrichtigen Sie die zuständigen 
Behörden gemäß aller zutreffenden Bestimmungen.

SCHUTZMASSNAHMEN
Kontakt mit dem ausgetretenen Material vermeiden.  Wenn erforderlich, Anwohner in der Umgebung und 
in Windrichtung liegenden Gebieten warnen oder evakuieren, da das Material giftig oder entzündbar ist.  
Siehe Abschnitt 5 für Informationen zur Feuerabwehr.  Bei signifikanten Gefahren siehe den Abschnitt 
Mögliche Gefahren.  Für Ratschläge zur Ersten Hilfe siehe Abschnitt 4.  Für Ratschläge zu minimalen 
Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Zusätzliche Schutzmaßnahmen 
können abhängig von den spezifischen Bedingungen und/oder der Expertenbeurteilung des Ersthelfers 
notwendig sein.

Für Ersthelfer:  Atemschutz: Atemschutzgerät mit Halbmaske oder mit vollem Gesichtsschutz und mit 
Filter für organische Dämpfe und ggf. Schwefelwasserstoff, oder umluftunabhängiges Atemschutzgerät 
kann verwendet werden, je nach Menge des ausgetretenen Materials und des potentiellen Ausmasses der 
Exposition.  Kann die Exposition nicht vollständig charakterisiert werden oder falls eine sauerstoffarme 
Atmosphäre möglich ist oder erwartet wird, dann wird ein Umluftunabhängiges Atemschutzgerät 
empfohlen.  Arbeitshandschuhe, die beständig gegenüber aromatischen Kohlenwasserstoffen sind, 
werden empfohlen.  Hinweis: Handschuhe aus Polyvinylacetat (PVA) sind nicht wasserabweisend und zur 
Verwendung bei Notfällen nicht geeignet.  Chemikalienbeständige Schutzbrille wird empfohlen, wenn 
Spritzer oder Kontakt mit den Augen möglich ist.  Kleine Mengen an Verschüttetem: Übliche antistatische 
Arbeitskleidung reicht in der Regel aus.  Große Mengen an Verschüttetem: Ganzkörperanzug aus 
chemisch beständigem, antistatischem Material wird empfohlen.

 
6.2. UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN
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Große Mengen ausgetretenen Materials:  Weit von der Flüssigkeitsaustrittsstelle entfernt eindämmen und 
später aufsaugen und entsorgen.  Eindringen in Wasserläufe, Abwasserkanäle, Keller oder geschlossene 
Bereiche verhindern.

6.3. METHODEN UND MATERIALIEN FÜR EINDÄMMUNG UND REINIGUNG
Freisetzung zu Land:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Verschüttetes 
Material nicht berühren oder hindurchgehen.  Kleine Mengen ausgetretenen Materials:  Mit Erde, Sand oder 
einem anderen nicht entzündlichen Material absorbieren und zur späteren Entsorgung in Behälter füllen. 
  Durch Pumpen oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel beseitigen.

Freisetzung in Wasser:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Das verschüttete 
Material sofort mit Sperren eindämmen.  Anderen Schiffsverkehr warnen.  Von der Oberfläche durch 
Abschöpfen oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel entfernen.  Vor dem Einsatz von Dispersionsmitteln 
den Rat eines Fachmanns einholen.

Empfehlungen beim Austritt im Wasser oder auf dem Land beruhen auf den wahrscheinlichsten Unfallszenarien 
für diese Substanz. Geographische Bedingungen, Wind, Temperatur (und im Fall von Austritten im Wasser) 
Wellen und Strömungsrichtung und -geschwindigkeit können die zu ergreifenden Maßnahmen wesentlich 
beeinflussen.  Daher sollten örtliche Experten zu Rate gezogen werden.  Hinweis:  Örtliche Richtlinien 
können zu ergreifende Maßnahmen vorschreiben oder begrenzen.

6.4. VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE
siehe Abschnitte 8 und 13

 ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG
Das Einatmen von Nebeln und Dämpfen vermeiden.  Kontakt mit der Haut vermeiden. Kleine Austritte und 
Lecks verhindern, um Rutschgefahr zu vermeiden. Das Material kann statische Ladungen ansammeln, die 
einen elektrischen Funken (Zündquelle) verursachen können. Bei der Handhabung loser Mengen kann ein 
elektrischer Funken entflammbare Dämpfe von Flüssigkeiten oder Rückständen, die vorhanden sein können, 
entzünden (z.B. während Switch-Loading Vorgängen). Vorschriften und Verfahren zur sorgfältigen 
Erdung/Verbindung anwenden. Trotzdem kann Erdung/Verbindung die Gefahr einer statischen Aufladung nicht 
ausschliessen. Die örtlichen Standards als Richtlinien anwenden. Zusätzliche Hinweise sind enthalten im 
'American Petroleum Institute 2003' (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray 
Currents) oder im 'National Fire Protection Agency 77' (Recommended Practice on Static Electricity) oder im 
'CENELEC CLC/TR 50404' (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static 
electricity).    

Statischer Akkumulator:   Dieses Material ist ein statischer Akkumulator.

7.2. BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON UNVERTRÄGLICHKEITEN
Die Art der Behälter, die zur Lagerung des Materials verwendet wird, kann Auswirkungen auf die statische 
Aufladung und Ableitung (Dissipation) haben.  Nicht in offenen oder unbeschrifteten Behältern lagern.           

7.3. SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN
  Abschnitt 1 informiert über identifizierte Verwendungen.  Keine branchen- oder sektorspezifischen Leitlinien 
verfügbar.
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 ABSCHNITT 8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1. STEUERPARAMETER

EXPOSITIONSGRENZWERTE

Expositionsgrenzwerte / Richtwerte (Anmerkung: Expositionsgrenzwerte sind absolut)
 
 Substanzbezeichnung  Form  Grenzwert / Norm Hinweis Quelle
Destillate (Erdöl), schwere 
paraffinische nach Hydrotreating

 
Inhalierb
are 
Fraktion.

 8 
Std.Mw.

 5 mg/m3    ACGIH (USA)

Destillate (Erdöl), leichte 
paraffinische nach Hydrotreating

 
Inhalierb
are 
Fraktion.

 8 
Std.Mw.

 5 mg/m3    ACGIH (USA)

Destillate (Erdöl-stämmige), mit 
Lösemittel entwachste schwere 
paraffinische

 
Inhalierb
are 
Fraktion.

 8 
Std.Mw.

 5 mg/m3    ACGIH (USA)

Destillate (Erdöl-stämmige), mit 
Lösemittel entwachste leichte 
paraffinische

 Nebel  8 
Std.Mw.

 5 mg/m3    ACGIH (USA)

Destillate (Erdöl), durch 
Lösungsmittel entwachste leichte 
paraffinhaltige [benzinlöslich]

 
Gesamte
r Ölnebel

 8 
Std.Mw.

 0.1 mg/m3   Haut  ExxonMobil

   

Expositionsgrenzwerte / Richtwerte für Stoffe, die beim Umgang mit diesem Produkt entstehen können:   
Wenn das Auftreten von Nebeln / Aerosolen möglich ist, wird Folgendes empfohlen: 
5 mg/m³ - ACGIH TLV; 10 mg/m³ - ACGIH STEL (einatembare Fraktion)
     
 
Hinweis:  Informationen über empfohlene Überwachungsverfahren können von den zuständigen Ämtern und Instituten 
eingeholt werden:

 Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BGIA)

 
ABGELEITETE EXPOSITIONSHÖHE OHNE BEEINTRÄCHTIGUNG (DNEL, DERIVED NO EFFECT 
LEVEL)/ABGELEITETE EXPOSITIONSHÖHE MIT MINIMALER BEEINTRÄCHTIGUNG (DMEL, DERIVED MINIMAL 
EFFECT LEVEL)

Arbeiter
Substanzbezeichnung Dermal Inhalierung
Destillate (Erdöl), schwere 
paraffinische nach Hydrotreating

NA 5.4 mg/m3 DNEL, chronisch 
Exposition, Lokal Wirkungen

Destillate (Erdöl-stämmige), mit 
Lösemittel entwachste schwere 
paraffinische

NA 5.4 mg/m3 DNEL, chronisch 
Exposition, Lokal Wirkungen
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Destillate (Erdöl-stämmige), mit 
Lösemittel entwachste leichte 
paraffinische

NA 5.4 mg/m3 DNEL, chronisch 
Exposition, Lokal Wirkungen

Verbraucher
Substanzbezeichnung Dermal Inhalierung Oral
Destillate (Erdöl), schwere 
paraffinische nach Hydrotreating

NA 1.2 mg/m3 DNEL, 
chronisch Exposition, 
Lokal Wirkungen

NA

Destillate (Erdöl-stämmige), mit 
Lösemittel entwachste schwere 
paraffinische

NA 1.2 mg/m3 DNEL, 
chronisch Exposition, 
Lokal Wirkungen

NA

Destillate (Erdöl-stämmige), mit 
Lösemittel entwachste leichte 
paraffinische

NA 1.2 mg/m3 DNEL, 
chronisch Exposition, 
Lokal Wirkungen

NA

Hinweis: Die abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL, Derived No Effect Level) ist ein geschätzter 
Sicherheitswert bezüglich der Exposition, der sich von Toxizitätsdaten ableitet, die mit den speziellen Leitlinien 
innerhalb der Europäischen REACH-Verordnung übereinstimmen. Der DNEL und die Maximale 
Arbeitsplatzkonzentration (OEL) können für die gleiche Chemikalie unterschiedliche Werte haben. Die OELs können 
durch eine spezielle Firma, eine staatliche Regulierungsbehörde oder eine Sachverständigenorganisation empfohlen 
worden sein, bspw. das Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) oder die American Conference 
of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). OELs gelten als sichere Expositionsgrenzen für einen typischen 
Arbeiter am Arbeitsplatz bei einer 8-Stunden-Schicht, 40-Stundenwoche, als zeitgewichteter Mittelwert (TWA) oder 
einen 15-minütigen Kurzzeitgrenzwert (STEL). Während diese auch als Schutz für die Gesundheit gelten, leiten sich die 
OELs von einem Verfahren ab, das sich von dem für REACH unterscheidet.

ABGESCHÄTZTE NICHT-EFFEKT-KONZENTRATION (PNEC, predicted no effect concentration)

Substanzbezeichnu
ng

Wasser 
(Süßwass
er)

Wasser 
(Meerwas
ser)

Wasser 
(intermittierend
e Freitsetzung)

Kläranlag
e

Sediment Boden Oral 
(sekundäre 
Vergiftung)

Destillate (Erdöl), 
schwere paraffinische 
nach Hydrotreating

NA NA NA NA NA NA 9.33 mg / kg 
(Lebensmittel)

Destillate (Erdöl-
stämmige), mit 
Lösemittel 
entwachste schwere 
paraffinische

NA NA NA NA NA NA 9.33 mg / kg 
(Lebensmittel)

Destillate (Erdöl-
stämmige), mit 
Lösemittel 
entwachste leichte 
paraffinische

NA NA NA NA NA NA 9.33 mg / kg 
(Lebensmittel)

8.2. EXPOSITIONSBEGRENZUNG
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TECHNISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN

Das notwendige Schutzausmaß und die Art der technischen Maßnahmen hängen von den potentiellen 
Expositionsbedingungen ab.  Mögliche technische Maßnahmen:

 Damit die Belastungsgrenzen nicht überschritten werden, sollte für ausreichend Lüftung gesorgt 
werden.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
 
Die Wahl der persönlichen Schutzausrüstung hängt von den potentiellen Expositionsbedingungen ab, z.B. 
Verfahren, Handhabungsart, Konzentration und Lüftung.  Die unten aufgeführten Informationen über die Wahl 
der Schutzausrüstung beim Gebrauch dieses Materials gehen von beabsichtigtem normalem Gebrauch aus. 

Atemschutz:   Wenn durch technische Maßnahmen die Schadstoffkonzentration in der Luft nicht auf einem 
für die Gesundheit der Arbeitskräfte hinreichenden Stand gehalten werden kann, kann ein zugelassener 
Atemschutz angebracht sein.  Soweit zutreffend, müssen Wahl, Gebrauch und Wartung des Atemschutzes 
den Vorschriften entsprechen.  Zu den für diese Substanz geeigneten Atemschutzgeräten gehören:

 Atemschutzgerät mit Halbmaske   Partikel, Die Standards EN 136, 140 und 405 der Europäischen 
Kommission zur Standardisierung (CEN) geben Empfehlungen zu Atemschutzmasken, die Standards 
EN 149 und 143 geben Empfehlungen zu Atemluftfiltern.

Verwenden Sie bei hohen Konzentrationen in der Luft ein zugelassenes Druckschlauchgerät.  Schlauchgeräte 
mit einem Selbstretter können angebracht sein bei zu geringem Sauerstoffgehalt, wenn gefährliche 
Schadstoffkonzentrationen nicht wahrgenommen werden können, oder die Kapazität / Zulassung von 
Filtergeräten nicht ausreichend ist.

Handschutz:   Spezielle Informationen über Handschuhe basieren auf der veröffentlichten Literatur und den 
Daten der Handschuhhersteller. Die Angemessenheit der Handschuhe und die Durchdringungszeiten können 
aufgrund der besonderen Anwendungsbedingungen unterschiedlich sein. Für besondere Hinweise zur Auswahl 
der Handschuhe und den Durchdringungszeiten wenden Sie sich bitte an den Handschuhhersteller. Die 
Handschuhe sollten geprüft und ersetzt werden, wenn sie Verschleiß zeigen oder beschädigt sind. Zu den für 
diese Substanz geeigneten Handschuhtypen gehören:

 Es werden chemikalienbeständige Handschuhe empfohlen. Wenn Kontakt mit den Unterarmen 
möglich ist, Schutzhandschuhe mit Stulpen tragen.  Nitril, Minimum 0.38 mm Dicke oder 
vergleichbares Schutzbarrieren-Material miit einem hohen Leistungsniveau für kontinuierliche 
Kontaktbedingungen, Permeationsdurchbruchszeit von mindestens 480 Minuten in Übereinstimmung 
mit den CEN Standards EN 420 und EN 374.

Augenschutz:   Wenn Kontakt wahrscheinlich ist, wird eine Schutzbrille mit Seitenschutz empfohlen.

Haut- und Körperschutz:    Spezielle Informationen über Kleidung beruhen auf der veröffentlichten Literatur 
und den Daten der Hersteller.  Zu den für dieses Material geeigneten Schutzkleidungen gehören:

 Es wird chemikalien-/ölbeständige Kleidung empfohlen.

Spezifische Hygienemaßnahmen:   Immer gute persönliche Hygiene einhalten, wie das Waschen nach dem 
Umgang mit dem Material sowie vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen.  Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig reinigen, um Verunreinigungen zu entfernen.  Kontaminierte Kleidung und 
Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen. Für Ordnung und Sauberkeit sorgen.
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BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION
 Die geltenden Umweltrichtlinien einhalten, die die Einleitung in Luft, Wasser und Boden begrenzen.  Zum 
Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu 
verhindern.

 

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Hinweis:  Physikalisch-chemische Eigenschaften werden nur aus Gründen der Sicherheit, Gesundheit und 
Umwelt angegeben und können die Produktspezifikationen nicht vollständig repräsentieren.  Für zusätzliche 
Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.

9.1. INFORMATION AUF BASIS DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN

Aggregatzustand:    flüssig 
Farbe:   fahlgelb
Geruch:   charakteristisch
Geruchsschwelle:   Keine Daten vorhanden
pH-Wert:   Technisch nicht durchführbar
Schmelzpunkt:   Technisch nicht durchführbar
Erstarrungspunkt:   Keine Daten vorhanden
Siedebeginn / und Siedebereich:    > 200°C (392°F)  [Geschätzt]
Flammpunkt [Verfahren]:     >100°C  (212°F)  [EN/ISO 2592]
Verdunstungsgeschwindigkeit (n-Butylacetat = 1):   Keine Daten vorhanden
Entflammbarkeit (Feststoff, Gas):  Technisch nicht durchführbar
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):   Obere Expl. Grenze:  7.0     Untere Expl. 
Grenze: 0.9   [Geschätzt]
Dampfdruck:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) bei 20°C   [Geschätzt]
Dampfdichte (Luft = 1):   > 2 bei 101 kPa  [Geschätzt]
Relative Dichte (bei 15 °C):    0.89  [Testmethode nicht verfügbar]
Löslichkeit(en): Wasser   Vernachlässigbar
Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient):   > 3.5  [Geschätzt]
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden 
Zersetzungstemperatur:   Keine Daten vorhanden
Viskosität:   26 cSt  (26 mm2/sec) bei 40°C  |  8.1 cSt  (8.1 mm2/sec) bei 100°C   [ASTM D 445]
Explosionsfähigkeit:  Keine
Oxidierende Eigenschaften:  Keine

9.2. SONSTIGE ANGABEN
    
Pourpoint:      -57°C  (-71°F)  [ASTM D97]    

 ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT
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10.1. REAKTIVITÄT:  Siehe nachfolgende Unterabschnitte.

10.2. CHEMISCHE STABILITÄT:  Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.

10.3. MÖGLICHKEIT GEFÄHRLICHER REAKTIONEN:  Gefährliche Polymerisation wird nicht auftreten.

10.4. ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:  Übermäßige Hitze.

10.5. UNVERTRÄGLICHE MATERIALIEN:   Starke Oxidationsmittel

10.6. GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:  Dieses Produkt zersetzt sich nicht bei Umgebungstemperaturen.

ABSCHNITT 11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

11.1. ANGABEN ÜBER TOXIKOLOGISCHE AUSWIRKUNGEN

Gefahrenklasse  Schlussfolgerung/Anmerkungen
Inhalierung

Akute Toxizität:  Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Mäßig giftig. Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten.

Reizung: Keine Daten zu den Endpunkten 
für das Material.

Erhöhte Temperaturen oder mechanische Vorgänge können 
Dämpfe, Nebel oder Abgase erzeugen, die Augen, Nase, Kehle 
und Lungen reizen können.

Einnahme

Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten.

Haut

Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten.

Hautätzung/Reizung: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Ruft Hautreizungen hervor. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten.

Augen 

Schwere Augenschädigung/Reizung: Keine 
Daten zu den Endpunkten für das Material.

Kann leichte kurzfristige Augenbeschwerden hervorrufen. 
Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten.

Sensibilisierung 

Sensibilisierung der Atemwege: Für das 
Material sind keine Daten zu Endpunkten 
verfügbar.

Ist nicht als Sensibilisator der Atemwege bekannt.

Hautsensibilisierung: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als Hautsensibilisator bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Einsaugen: Daten verfügbar. Wird nicht als Aspirationsgefahr erachtet.  Basierend auf 
physikalisch-chemischen Eigenschaften des Materials.

Keimzell-Mutagenität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als Keimzellen-Mutagen bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Karzinogenität: Für das Material sind keine 
Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als krebsverursachend bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Reproduktive Toxizität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als reproduktionstoxisch bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Laktation (Stillen): Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Keine schädigende Wirkung auf Säuglinge über die Muttermilch 
bekannt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT, 



 
 Produktbezeichnung:   UNIVIS HVI 26
 Überarbeitet am:  19  Dezember 2019
 Revisionsnummer:  1.08
 Seite 12 von  18   

_____________________________________________________________________________________________________________________

specific target organ toxicity)
Einmalige Exposition: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei einer einmaligen 
Exposition bekannt.

Wiederholte Exposition: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei längerer oder 
wiederholter Exposition bekannt. Basierend auf einer Beurteilung 
der Komponenten.

ABSCHNITT 12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE
Die Informationen basieren auf Daten, die für das Produkt, die Bestandteile des Produktes sowie für ähnliche Produkte 
durch die Anwendung von Übertragungsgrundsätzen (Bridging Principles) zur Verfügung stehen.

12.1. TOXIZITÄT   
             Produkt -- Wird als giftig für Wasserorganismen angesehen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche 

Wirkungen haben.

12.2. PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT 
Biotischer Abbau: 
             Kohlenwasserstoffkomponente -- Wird als leicht biologisch abbaubar angesehen.   

12.3. BIOAKKUMULATIVES POTENTIAL 
             Kohlenwasserstoffkomponente -- Besitzt ein Potential zur Bioakkumulation, jedoch können Metabolismus 

oder physikalische Eigenschaften die Biokonzentration reduzieren oder die biologische Verfügbarkeit 
begrenzen.

12.4. MOBILITÄT IM ERDREICH 
             Mehr flüchtige Bestandteile -- Leicht flüchtig, verteilt sich schnell auf Luft.  Vermutlich findet keine 

Verteilung auf die Sedimentschicht und Abwasserfeststoffe statt.

             Komponente mit hohem Molekulargewicht -- Dieses Material hat eine geringe Löslichkeit und schwimmt. 
Es geht wahrscheinlich  vom Wasser auf das Land über.  Es kann eine Verteilung auf die Sedimentschicht 
und Abwasserfeststoffe erwartet werden.

12.5. PERSISTENZ, BIOAKKUMULATION UND TOXIZITÄT EINER/VON SUBSTANZ(EN)
Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der REACH-Verordnung.

12.6. ANDERE SCHÄDLICHE WIRKUNGEN
Es werden keine Beeinträchtigungen erwartet.
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 ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Empfehlungen zur Entsorgung auf Grundlage der gelieferten Substanz.  Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit 
den zum Zeitpunkt der Entsorgung zutreffenden Gesetzen und Richtlinien und den Produkteigenschaften erfolgen. 

13.1. ABFALLBEHANDLUNGSMETHODEN
 Das Produkt ist zum Verbrennen in einem geschlossenen, kontrollierten Brennofen zum Brennstoffwert 
geeignet, oder zur Entsorgung durch kontrolliertes Verbrennen bei sehr hohen Temperaturen, bei denen die 
Bildung unerwünschter entzündlicher Produkte vermieden wird. Die Umwelt schützen. Entsorgung von Altöl bei 
bestimmten Annahmestellen. Den Kontakt mit der Haut auf ein Minimum beschränken. Altöl nicht mit 
Lösemitteln, Brems- oder Kühlflüssigkeiten mischen. 
  

Europäischer Abfallschlüssel:  13 01 10*

Hinweis:  Diese Abfallschlüsselnummer wurde auf Grundlage der häufigsten Anwendungen dieser Substanz 
zugewiesen und erwähnt u.U. durch den tatsächlichen Gebrauch entstehende Schadstoffe nicht.  
Abfallerzeuger müssen den tatsächlichen Prozess beurteilen, bei dem Abfälle und Schadstoffe entstehen, um 
die zutreffenden Abfallbeseitigungscodes zuzuweisen.

Dieses Produkt gilt entsprechend der Richtlinie 91/689/EEC als gefährlicher Abfall, und unterliegt dieser 
Richtlinie, wenn nicht Artikel 1(5) dieser Richtlinie gilt.
 

 Warnung für leere Behälter: Warnung für leere Behälter (soweit zutreffend): Leere Behälter können Rückstände 
enthalten und gefährlich sein.  Behälter nicht ohne genaue Anweisungen auffüllen oder säubern. Leere Fässer müssen 
völlig entleert und sicher aufbewahrt werden bis sie auf geeignete Weise wiederverwendet oder entsorgt werden 
können. Leere Behälter müssen über qualifizierte oder zugelassene Unternehmen gemäß der geltenden Bestimmungen 
recycelt, wiederverwendet oder entsorgt werden. BEHÄLTER NICHT UNTER DRUCK SETZEN, SCHNEIDEN, 
SCHWEISSEN, HARTLÖTEN, LÖTEN, BOHREN, SCHLEIFEN ODER HITZE, FLAMMEN, FUNKEN, STATISCHER 
ELEKTRIZITÄT ODER ANDEREN ZÜNDQUELLEN AUSSETZEN.  SIE KÖNNEN EXPLODIEREN UND ZU 
VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN.

 ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

LANDWEG (ADR/RID) 
14.1. UN-Nummer:   3082
14.2. Korrekte Versandbezeichnung (UN) (Technischer Name):   UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, 
FLÜSSIG, N.A.G. (Hydrierte mittlere Destillate (Erdöl))
14.3. Gefahrenklasse(n) für Transport:   9
14.4. Verpackungsgruppe:   III
14.5. Umweltgefahren:  Ja
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender:   
Klassifizierungscode:   M6
Gefahrzettel / Markierung:     9, EHS
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:   90   
Hazchem EAC:   3Z
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BINNENGEWÄSSER (ADN) 
14.1. UN (oder ID)-Nummer:   3082
14.2. Korrekte Versandbezeichnung (UN) (Technischer Name):   UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, 
FLÜSSIG, N.A.G. (Hydrierte mittlere Destillate (Erdöl))
14.3. Gefahrenklasse(n) für Transport:      9
14.4. Verpackungsgruppe:   III
14.5. Umweltgefahren:  Ja
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender:   
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:   90
Gefahrzettel / Markierung:   9, EHS 

 

SEEWEG (IMDG) 
14.1. UN-Nummer:   3082
14.2. Korrekte Versandbezeichnung (UN) (Technischer Name):   UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, 
FLÜSSIG, N.A.G. (Hydrierte mittlere Destillate (Erdöl))
14.3. Gefahrenklasse(n) für Transport:    9
14.4. Verpackungsgruppe:   III 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender:  
Gefahrzettel:   9
EMS-Nummer:   F-A, S-F
Bezeichnung im Frachtpapier:   UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. 
(Hydriertes Mittleres Destillat (Erdöl)), 9, VG III

Anmerkung:  Nicht unter den Bestimmungen der UN3082 umweltgefährdender Stoffe flüssig, n.o.s., wenn in 
Mengen von 5 Litern oder weniger pro Einzel-oder Innenkombinationlikation nach IMDG-Code 2.10.2.7.

SEEWEG (MARPOL-Übereinkommen 73/78 - Anhang II):
14.7.  Transport in loser Schüttung gemäß Anhang II von MARPOL 73/78 und dem IBC-Code

Nicht eingestuft gemäß Anhang II

LUFTWEG (IATA) 
14.1. UN-Nummer:   3082
14.2. Korrekte Versandbezeichnung (UN) (Technischer Name):   UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, 
FLÜSSIG, N.A.G. (Hydrierte mittlere Destillate (Erdöl))
14.3. Gefahrenklasse(n) für Transport:   9
14.4. Verpackungsgruppe:   III
14.5. Umweltgefahren:  Ja
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender:  
Gefahrzettel / Markierung:   9, EHS   
Bezeichnung im Frachtpapier:    UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. 
(Hydriertes Mittleres Destillat (Erdöl)), 9, VG III

[Anmerkung:  Nicht unter den Bestimmungen der UN3082 umweltgefährdender Stoffe Flüssigkeit, n.o.s., wenn 
in Mengen von 5 Litern oder weniger pro Einzel-oder Innenkombinationlikation nach Sondervorschrift A197 
geliefert.]

 ABSCHNITT 15 VORSCHRIFTEN
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RECHTLICHER STATUS UND GELTENDE GESETZE UND BESTIMMUNGEN

Aufgeführt oder befreit von der Auflistung / Meldung in den folgenden chemischen Verzeichnissen. 
(Kann Substanzen enthalten, für die vor dem Import in die USA eine Meldepflicht an die EPA Active 
TSCA Inventory besteht):   AICS, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

15.1. VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE 
RECHTSVORSCHRIFTEN FÜR DEN STOFF ODER DAS GEMISCH

Geltende EU-Richtlinien und -Vorschriften: 
 
               1907/2006 [...zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe ... und Änderungen dazu]
               96/82/EG erweitert durch 2003/105/EC  [ ... zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen].  Produkt enthält einen Stoff, der unter die in Anhang I genannten Kriterien 
fällt. Weitere Einzelheiten zu den Anforderungen, die sich auf das am Standort zu lagernde Produktvolumen 
beziehen, sind der Richtlinie zu entnehmen.
               98/24/EG [... über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische 
Arbeitsstoffe bei der Arbeit...] Weitere Einzelheiten zu den Anforderungen sind der Richtlinie zu entnehmen.
               1272/2008 [über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen ... und Änderungen hierzu]

PRODUKTREGISTRIERUNG:  

Im Land geltende Gesetze und Bestimmungen:
Für weitere Gebrauchshinweise wird auf die Unfallverhütungsvorschriften (BGV) und 
Unfallverhütungsvorschriften für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (BGR) verwiesen. 
 

Wassergefährdungsklasse (WGK):  2: deutlich wassergefährdend  (gem. AwSV - Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)
Störfallverordnung:  Unterliegt der deutschen Störfall-Verordnung (12. BImSchV), Anhang 1, Nr. 
1.3.2. 
Weitere deutsche Bestimmungen:  Die Bestimmungen der AwSV, sowie gegebenfalls die 
Anlagenverordnung (VAwS) der Länder, sind beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu 
beachten.
Technische Anleitung - Luft (TA-Luft):  Dieses Produkt enthält Stoffe, die Nummer 5.2.5 
unterliegen.

15.2. STOFFSICHERHEITSBEURTEILUNG

REACH Information:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für eine oder mehrere Substanzen, die in dem Material 
enthalten sind, durchgeführt.
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ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN

REFERENZEN:   Die folgenden Informationsquellen wurden bei der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes 
verwendet: Ergebnisse aus eigenen Toxikologiestudien oder vom Lieferanten, CONCAWE Produktdossiers, 
Veröffentlichungen von anderen Industrieverbänden wie dem europäischen Verband der Hersteller von 
Kohlenwasserstofflösemitteln, U.S. HPV Program Robust Summaries, EU IUCLID Data Base, U.S. NTP 
Veröffentlichungen und andere geeignete Quellen.

Liste der Abkürzungen und Akronyme, die in diesem Sicherheitsdatenblatt möglicherweise verwendet werden 
(aber nicht notwendigerweise verwendet werden):
Akronym Volltext
na Nicht anwendbar
nicht bestimmt Nicht bestimmt
NB Nicht bestimmt
VOC (Flüchtige 
organische 
Verbindung)

Flüchtige Organische Verbindungen

AICS Australisches Verzeichnis von chemischen Substanzen
AIHA (American 
Industrial Hygiene 
Association)  
WEEL

American Industrial Hygiene Association, Umweltgrenzwerte an Arbeitsplätzen

ASTM ASTM International, ursprünglich American Society for Testing and Materials (ASTM)
DSL Inländische Substanzliste (Kanada)
EINECS Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Stoffe
ELINCS Europäisches Verzeichnis der angemeldeten chemischen Stoffe
ENCS Japanisches Handbuch der vorhandenen und neuen chemischen Stoffe
IECSC Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in China
KECI Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in Korea
NDSL Nicht-inländische Substanzliste (Kanada)
NZIoC Chemikalienverzeichnis von Neuseeland
PICCS Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und chemischen Stoffen
TLV Empfohlener Grenzwert (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 

Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker)
TSCA Toxic Substances Control Act (TSCA Giftstoff-Kontrollgesetz, U.S.-Verzeichnis)
UVCB Substanzen mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, Komplexe Reaktionsprodukte oder 

Biologische Materialien
LC Letalkonzentration
LD Letaldosis
LL Letale Belastung
EC Wirksame Konzentration
EL Wirksame Belastung
NOEC Nicht beobachtbare Testkonzentration
NOELR Höchste Testbelastungsrate ohne beobachtete Wirkung

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008

Klassifizierungsverfahren

Aquatic Chronic 2; H411 Berechnung
Skin Irrit. 2; H315 Berechnung
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ERKLÄRUNG ZU DEN H-CODES IN ABSCHNITT 3 DIESES DOKUMENTS (nur zur Information):
[Flam. Liq. 4 H227]: Brennbarer flüssiger Stoff; Entzündbare Flüssigkeit, Kat
Asp. Tox. 1 H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein; Stoffe/Gemische mit 
Aspirationsgefahr, Kat 1
Skin Irrit. 2 H315: Verursacht Hautreizungen; Hautätzend/Hautreizend, Kat 2
Eye Dam. 1 H318: Verursacht schwere Augenschäden; Schwere Augenschäden/Reizung, Kat
Eye Irrit. 2 H319: Verursacht schwere Augenschäden; Schwere Augenschäden/Reizung, Kat
Acute Tox. 4 H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen; Akute Toxizität, Inhalativ, Kat
STOT SE 3 H335: Kann die Atemwege reizen; spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition, Reizung der 
Atemweg
Aquatic Acute 1 H400: Sehr giftig für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat
[Aquatic Acute 2 H401]: Giftig für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat
Aquatic Chronic 1 H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat
Aquatic Chronic 2 H411: Giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat

DIESES SICHERHEITSDATENBLATT ENTHÄLT FOLGENDE ÄNDERUNGEN:
Abschnitt 02: GHS (REACH Registrierungsname) enthält GHS Label Codes Information wurde geändert.
Abschnitt 1: Firmenkontakte sortiert nach Prioritäten Information wurde geändert.
Abschnitt 1: Produktschlüssel Information wurde geändert.
Abschnitt 8: Liste Expositionsgrenzen Information wurde geändert.
Zusammensetzung: Liste der Bestandteile für REACH Information wurde geändert.
 
 
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen 
und Gewissen von ExxonMobil korrekt und zuverlässig. Bitte wenden Sie sich an ExxonMobil, um sicherzustellen, dass 
es sich um das aktuellste verfügbare Dokument von ExxonMobil handelt. Die Informationen und Empfehlungen werden 
zur Befolgung und Prüfung vonseiten des Verwenders angeboten. Es ist die Verantwortung des Anwenders, 
sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Wenn der Käufer das Produkt neu 
verpackt, liegt es in der Verantwortung des Verwenders sicherzustellen, dass dem Behälter die richtigen Gesundheits- 
und Sicherheitsinformationen sowie andere notwendige Informationen beigefügt werden. Handhabern und Anwendern 
müssen geeignete Warnungen und Hinweise zur sicheren Handhabung zur Verfügung gestellt werden. Änderungen 
dieses Dokuments sind strengstens verboten. Die Neuveröffentlichung oder Weiterleitung dieses Dokuments ist sowohl 
teilweise als auch vollständig nur in dem Ausmaß gestattet, in dem es gesetzlich erforderlich ist. Der Begriff ExxonMobil 
wird der Einfachheit halber verwendet. Dazu können alleine oder miteinander  die ExxonMobil Chemical Company, die 
ExxonMobil Corporation und alle Gesellschaften gehören, an denen sie direkt oder indirekt auf irgendeine Weise 
Beteiligungen halten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nur zum internen Gebrauch
 MHC:  0, 0, 2, 0, 4, 1 PPEC:   C

 DGN:  2031174XDE  (1005542)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANHANG
Anhang ist für dieses Material nicht erforderlich.
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EG-SICHERHEITSDATENBLATT
ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES 

UNTERNEHMENS

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland.

1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktbezeichnung:     MOBIL SHC GEAR 460
Produktbeschreibung:    Synthesegrundstoffe und Additive
Produktschlüssel:    201560409050,   615062-60

 

 
1.2. RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFES ODER DES GEMISCHES UND 
VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD

Vorgesehene Verwendung:  Getriebeöl

Verwendungen, von denen abgeraten wird:  Keine, wenn nicht an anderer Stelle in diesem 
Sicherheitsdatenblatt angegeben.

1.3. ANGABEN DES LIEFERANTEN DES SICHERHEITSDATENBLATTS
Lieferant: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA 

POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen
Belgien

 
 Bestellung von Sicherheitsdatenblättern (ESSO 
Deutschland GmbH als inländische Kontaktperson der 
EMPC):

 ++49 (0) 40 63930

 Produkttechnische Information (ESSO Deutschland 
GmbH als inländische Kontaktperson der EMPC):

 ++49 (0) 40 63930

 Sicherheitsdatenblatt Internetadresse
:

 www.msds.exxonmobil.com

 E-Mail (Kontakt für MSDS):  SDS.DE@EXXONMOBIL.COM
 Lieferant/ Registrant:  ++ 32 35433111 (Belgien)

1.4. NOTRUFNUMMER
 24-Stunden-Notruf:  +(49)-69643580409 (CHEMTREC)
Toxzentrum: 030-30686 790 (Giftnotruf Berlin)
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ABSCHNITT 2 MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. EINSTUFUNG DES STOFFES ODER GEMISCHES 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Nicht eingestuft
  

2.2. KENNZEICHNUNGSELEMENTE

Keine Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008   

2.3. ANDERE GEFAHREN

Physikalische-chemische Gefahren:
Keine bedeutenden Gefahren.

Gesundheitsgefahren:
Injektion unter die Haut mit hohem Druck kann schwere Schäden verursachen.  Übermäßige Exposition kann 
zu Reizungen der Augen, Haut oder Atemwege führen.

Umweltgefahren:
Keine bedeutenden Gefahren.  Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der 
REACH-Verordnung.

 ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. STOFFE  Nicht anwendbar. Das Produkt ist als Gemisch eingestuft.

3.2. GEMISCHE

Das Produkt ist als Gemisch eingestuft.

Meldepflichtige gefährliche Stoffe, die die Einstufungskriterien und/oder eine Expositionsgrenze (OEL) erfüllen
Name CAS# EG Nr. Registrierung# Konzentration

*
GHS/CLP Einstufung

BENZOL, C10-14- ALKYLDERIVATE 68442-69-3 270-486-9 NB  0.1 - < 0.25% Aquatic Acute 1 H400 (M 
factor 1),
Asp. Tox. 1 H304,
Skin Irrit. 2 H315

DITRIDECYL ADIPIAT 16958-92-2 241-029-0 NB  10 - < 20% MAK
TRIPHENYL PHOSPHOROTHIONAT 597-82-0 209-909-9 01-2119979545-21  0.1 - < 1% Aquatic Chronic 4 H413,

Repr. 2 H361d,
Repr. 2 H361f

Hinweis - jede Einstufung in Klammern ist ein GHS-Modul, das von der EU in der CLP-Verordnung (Nr. 1272/2008) nicht 
angenommen wurde und demnach in der EU oder in nicht EU-Ländern, die die CLP-Verordnung eingeführt haben, nicht anwendbar 
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ist, und nur zu Informationszwecken gezeigt wird.
  

* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn das Produkt  kein Gas ist.  Gaskonzentrationen 
werden in Volumenprozenten angegeben.

Hinweis:  Siehe Abschnitt 16 im Sicherheitsdatenblatt für den vollständigen Wortlaut der Gefahrenbezeichnungen.  

 ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

INHALATION
 Aus dem Kontaktbereich entfernen.  Helfer müssen Belastungen für sich selbst und andere vermeiden.  
Geeigneten Atemschutz tragen.  Bei Reizung der Atemwege, Schwindelgefühlen, Übelkeit oder 
Bewusstlosigkeit sofort ärztliche Hilfe herbeiziehen.  Bei Atemstillstand die Atmung durch ein Beatmungsgerät 
oder durch Mund zu Mund Beatmung unterstützen.

HAUTKONTAKT
 Kontaktstellen mit Wasser und Seife waschen.  Wenn das Produkt in oder unter die Haut oder in einen 
Körperteil injiziert wurde, sollte die Person unabhängig vom Aussehen oder der Größe der Wunde sofort von 
einem Arzt als chirurgischer Notfall begutachtet werden. Obwohl Symptome durch Injektion bei hohem Druck 
zunächst minimal oder nicht vorhanden sein können, kann die frühe chirurgische Behandlung innerhalb der 
ersten Stunden den endgültigen Umfang der Verletzung beträchtlich verringern.

AUGENKONTAKT
 Gründlich mit Wasser spülen.  Wenn Reizungen auftreten, ärztliche Hilfe herbeiziehen.

EINNAHME
 Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich.  Bei Unwohlsein medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

4.2. WICHTIGSTE AKUT UND VERZÖGERT AUFTRETENDE SYMPTOME UND AUSWIRKUNGEN
 Lokale Nekrose, durch verzögertes Auftreten von Schmerzen und Gewebeschädigung ein paar Stunden nach 
der Injektion belegt.

4.3. INDIKATION FÜR SOFORTIGE ÄRZTLICHE VERSORGUNG UND ERFORDERLICHE SPEZIELLE 
BEHANDLUNG

 Es ist nicht notwendig und wird nicht erwartet, dass bestimmte Mittel zur speziellen und sofortigen 
medizinischen Behandlung am Arbeitsplatz vorhanden sind.

ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. LÖSCHMITTEL
Geeignete Löschmittel:  Zum Löschen Wassernebel, Schaum, Pulver- oder Kohlendioxid-Feuerlöscher 
verwenden

Ungeeignete Löschmittel:  Direkter Wasserstrahl
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5.2. BESONDERE VOM STOFF ODER GEMISCH AUSGEHENDE GEFAHREN
Gefährliche Verbrennungsprodukte:   Aldehyde, Produkte unvollständiger Verbrennung, Kohlenstoffoxide, 
Rauch, Dunst, Schwefeloxide

5.3. HINWEISE FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG
Anleitungen zur Brandbekämpfung:  Das Gebiet evakuieren.  Abfließende Feuerlöschmaterialien oder 
deren Verdünnungen nicht in Gewässer, Abwasserkanäle oder Trinkwasserreservoire gelangen lassen.  
Feuerwehrleute müssen eine Standardschutzausrüstung verwenden, einschliesslich, Helme mit Gesichtsschutz 
und umluftunabhängige Atemschutzgeräte (SCBA).  Mit einem  Wassernebel dem Feuer ausgesetzte 
Oberflächen kühlen und Arbeiter schützen.  

ENTFLAMMBARKEITSEIGENSCHAFTEN 
Flammpunkt [Verfahren]:  >210°C  (410°F)  [ASTM D-92]
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):   Obere Expl. Grenze:  7.0     Untere Expl. 
Grenze: 0.9   [Geschätzt]
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden 

 ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN, SCHUTZAUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSMASSNAHMEN

BENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN
Im Fall eines Austretens oder von unbeabsichtigtem Freisetzen benachrichtigen Sie die zuständigen 
Behörden gemäß aller zutreffenden Bestimmungen.

SCHUTZMASSNAHMEN
Kontakt mit dem ausgetretenen Material vermeiden.  Siehe Abschnitt 5 für Informationen zur 
Feuerabwehr.  Bei signifikanten Gefahren siehe den Abschnitt Mögliche Gefahren.  Für Ratschläge zur 
Ersten Hilfe siehe Abschnitt 4.  Für Ratschläge zu minimalen Anforderungen an die persönliche 
Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Zusätzliche Schutzmaßnahmen können abhängig von den 
spezifischen Bedingungen und/oder der Expertenbeurteilung des Ersthelfers notwendig sein.

 
6.2. UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN

Große Mengen ausgetretenen Materials:  Weit von der Flüssigkeitsaustrittsstelle entfernt eindämmen und 
später aufsaugen und entsorgen.  Eindringen in Wasserläufe, Abwasserkanäle, Keller oder geschlossene 
Bereiche verhindern.

6.3. METHODEN UND MATERIALIEN FÜR EINDÄMMUNG UND REINIGUNG
Freisetzung zu Land:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Durch Pumpen 
oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel beseitigen.

Freisetzung in Wasser:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Das verschüttete 
Material sofort mit Sperren eindämmen.  Anderen Schiffsverkehr warnen.  Von der Oberfläche durch 
Abschöpfen oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel entfernen.  Vor dem Einsatz von Dispersionsmitteln 
den Rat eines Fachmanns einholen.

Empfehlungen beim Austritt im Wasser oder auf dem Land beruhen auf den wahrscheinlichsten Unfallszenarien 
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für diese Substanz. Geographische Bedingungen, Wind, Temperatur (und im Fall von Austritten im Wasser) 
Wellen und Strömungsrichtung und -geschwindigkeit können die zu ergreifenden Maßnahmen wesentlich 
beeinflussen.  Daher sollten örtliche Experten zu Rate gezogen werden.  Hinweis:  Örtliche Richtlinien 
können zu ergreifende Maßnahmen vorschreiben oder begrenzen.

6.4. VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE
siehe Abschnitte 8 und 13

 ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG
 Kleine Austritte und Lecks verhindern, um Rutschgefahr zu vermeiden. Das Material kann statische Ladungen 
ansammeln, die einen elektrischen Funken (Zündquelle) verursachen können. Bei der Handhabung loser 
Mengen kann ein elektrischer Funken entflammbare Dämpfe von Flüssigkeiten oder Rückständen, die 
vorhanden sein können, entzünden (z.B. während Switch-Loading Vorgängen). Vorschriften und Verfahren zur 
sorgfältigen Erdung/Verbindung anwenden. Trotzdem kann Erdung/Verbindung die Gefahr einer statischen 
Aufladung nicht ausschliessen. Die örtlichen Standards als Richtlinien anwenden. Zusätzliche Hinweise sind 
enthalten im 'American Petroleum Institute 2003' (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning 
and Stray Currents) oder im 'National Fire Protection Agency 77' (Recommended Practice on Static Electricity) 
oder im 'CENELEC CLC/TR 50404' (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static 
electricity).    

Statischer Akkumulator:   Dieses Material ist ein statischer Akkumulator.

7.2. BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON UNVERTRÄGLICHKEITEN
Die Art der Behälter, die zur Lagerung des Materials verwendet wird, kann Auswirkungen auf die statische 
Aufladung und Ableitung (Dissipation) haben.  Nicht in offenen oder unbeschrifteten Behältern lagern.           

7.3. SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN
  Abschnitt 1 informiert über identifizierte Verwendungen.  Keine branchen- oder sektorspezifischen Leitlinien 
verfügbar.

 ABSCHNITT 8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1. STEUERPARAMETER

EXPOSITIONSGRENZWERTE

Expositionsgrenzwerte / Richtwerte (Anmerkung: Expositionsgrenzwerte sind absolut)
 
 Substanzbezeichnung  Form  Grenzwert / Norm Hinweis Quelle
DITRIDECYL ADIPIAT   8 

Std.Mw.
 5 mg/m3    ExxonMobil

   

Expositionsgrenzwerte / Richtwerte für Stoffe, die beim Umgang mit diesem Produkt entstehen können:   
Wenn das Auftreten von Nebeln / Aerosolen möglich ist, wird Folgendes empfohlen: 
5 mg/m³ - ACGIH TLV; 10 mg/m³ - ACGIH STEL (einatembare Fraktion)
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Hinweis:  Informationen über empfohlene Überwachungsverfahren können von den zuständigen Ämtern und Instituten 
eingeholt werden:

 Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BGIA)

 

8.2. EXPOSITIONSBEGRENZUNG

TECHNISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN

Das notwendige Schutzausmaß und die Art der technischen Maßnahmen hängen von den potentiellen 
Expositionsbedingungen ab.  Mögliche technische Maßnahmen:

 Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender 
Lüftung.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
 
Die Wahl der persönlichen Schutzausrüstung hängt von den potentiellen Expositionsbedingungen ab, z.B. 
Verfahren, Handhabungsart, Konzentration und Lüftung.  Die unten aufgeführten Informationen über die Wahl 
der Schutzausrüstung beim Gebrauch dieses Materials gehen von beabsichtigtem normalem Gebrauch aus. 

Atemschutz:   Wenn durch technische Maßnahmen die Schadstoffkonzentration in der Luft nicht auf einem 
für die Gesundheit der Arbeitskräfte hinreichenden Stand gehalten werden kann, kann ein zugelassener 
Atemschutz angebracht sein.  Soweit zutreffend, müssen Wahl, Gebrauch und Wartung des Atemschutzes 
den Vorschriften entsprechen.  Zu den für diese Substanz geeigneten Atemschutzgeräten gehören:

 Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender 
Lüftung.  

Verwenden Sie bei hohen Konzentrationen in der Luft ein zugelassenes Druckschlauchgerät.  Schlauchgeräte 
mit einem Selbstretter können angebracht sein bei zu geringem Sauerstoffgehalt, wenn gefährliche 
Schadstoffkonzentrationen nicht wahrgenommen werden können, oder die Kapazität / Zulassung von 
Filtergeräten nicht ausreichend ist.

Handschutz:   Spezielle Informationen über Handschuhe basieren auf der veröffentlichten Literatur und den 
Daten der Handschuhhersteller. Die Angemessenheit der Handschuhe und die Durchdringungszeiten können 
aufgrund der besonderen Anwendungsbedingungen unterschiedlich sein. Für besondere Hinweise zur Auswahl 
der Handschuhe und den Durchdringungszeiten wenden Sie sich bitte an den Handschuhhersteller. Die 
Handschuhe sollten geprüft und ersetzt werden, wenn sie Verschleiß zeigen oder beschädigt sind. Zu den für 
diese Substanz geeigneten Handschuhtypen gehören:

 Unter gewöhnlichen Anwendungsbedingungen ist normalerweise kein Schutz erforderlich. 

Augenschutz:   Wenn Kontakt wahrscheinlich ist, wird eine Schutzbrille mit Seitenschutz empfohlen.
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Haut- und Körperschutz:    Spezielle Informationen über Kleidung beruhen auf der veröffentlichten Literatur 
und den Daten der Hersteller.  Zu den für dieses Material geeigneten Schutzkleidungen gehören:

 Unter gewöhnlichen Anwendungsbedingungen ist normalerweise kein Hautschutz erforderlich.  In 
Übereinstimmung mit guten Arbeitshygienemaßnahmen, sollten Vorkehrungen zur Vermeidung von 
Hautkontakt ergriffen werden.

Spezifische Hygienemaßnahmen:   Immer gute persönliche Hygiene einhalten, wie das Waschen nach dem 
Umgang mit dem Material sowie vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen.  Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig reinigen, um Verunreinigungen zu entfernen.  Kontaminierte Kleidung und 
Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen. Für Ordnung und Sauberkeit sorgen.

 

BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION
 Die geltenden Umweltrichtlinien einhalten, die die Einleitung in Luft, Wasser und Boden begrenzen.  Zum 
Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu 
verhindern.

 

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Hinweis:  Physikalisch-chemische Eigenschaften werden nur aus Gründen der Sicherheit, Gesundheit und 
Umwelt angegeben und können die Produktspezifikationen nicht vollständig repräsentieren.  Für zusätzliche 
Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.

9.1. INFORMATION AUF BASIS DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN

Aggregatzustand:    flüssig 
Farbe:   farblos bis gelb
Geruch:   charakteristisch
Geruchsschwelle:   Keine Daten vorhanden
pH-Wert:   Technisch nicht durchführbar
Schmelzpunkt:   Technisch nicht durchführbar
Erstarrungspunkt:   Keine Daten vorhanden
Siedebeginn / und Siedebereich:    > 316°C (600°F)  [Geschätzt]
Flammpunkt [Verfahren]:     >210°C  (410°F)  [ASTM D-92]
Verdunstungsgeschwindigkeit (n-Butylacetat = 1):   Keine Daten vorhanden
Entflammbarkeit (Feststoff, Gas):  Technisch nicht durchführbar
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):   Obere Expl. Grenze:  7.0     Untere Expl. 
Grenze: 0.9   [Geschätzt]
Dampfdruck:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) bei 20°C   [Geschätzt]
Dampfdichte (Luft = 1):   > 2 bei 101 kPa  [Geschätzt]
Relative Dichte (bei 15 °C):    0.85   [ASTM D4052]
Löslichkeit(en): Wasser   Vernachlässigbar
Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient):   > 3.5  [Geschätzt]
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden 
Zersetzungstemperatur:   Keine Daten vorhanden
Viskosität:   460 cSt  (460 mm2/sec) bei 40°C   [ASTM D 445]
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Explosionsfähigkeit:  Keine
Oxidierende Eigenschaften:  Keine

9.2. SONSTIGE ANGABEN
    
Pourpoint:      -27°C  (-17°F)  [ASTM D5950]    

 ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. REAKTIVITÄT:  Siehe nachfolgende Unterabschnitte.

10.2. CHEMISCHE STABILITÄT:  Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.

10.3. MÖGLICHKEIT GEFÄHRLICHER REAKTIONEN:  Gefährliche Polymerisation wird nicht auftreten.

10.4. ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:  Übermäßige Hitze. Hochenergetische Zündquellen.

10.5. UNVERTRÄGLICHE MATERIALIEN:   Starke Oxidationsmittel

10.6. GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:  Dieses Produkt zersetzt sich nicht bei Umgebungstemperaturen.

ABSCHNITT 11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

11.1. ANGABEN ÜBER TOXIKOLOGISCHE AUSWIRKUNGEN

Gefahrenklasse  Schlussfolgerung/Anmerkungen
Inhalierung

Akute Toxizität:  Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten.

Reizung: Keine Daten zu den Endpunkten 
für das Material.

Unbedeutende Gefahr bei normalen Handhabungs- bzw. 
Außentemperaturen.

Einnahme

Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten.

Haut

Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten.

Hautätzung/Reizung: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Unbedeutende Hautreizungen bei Außentemperatur. Basierend 
auf einer Beurteilung der Komponenten.

Augen 

Schwere Augenschädigung/Reizung: Keine 
Daten zu den Endpunkten für das Material.

Kann leichte kurzfristige Augenbeschwerden hervorrufen. 
Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten.

Sensibilisierung 

Sensibilisierung der Atemwege: Für das 
Material sind keine Daten zu Endpunkten 
verfügbar.

Ist nicht als Sensibilisator der Atemwege bekannt.

Hautsensibilisierung: Für das Material sind Ist nicht als Hautsensibilisator bekannt. Basierend auf einer 
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keine Daten zu Endpunkten verfügbar. Beurteilung der Komponenten.
Einsaugen: Daten verfügbar. Wird nicht als Aspirationsgefahr erachtet.  Basierend auf 

physikalisch-chemischen Eigenschaften des Materials.
Keimzell-Mutagenität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als Keimzellen-Mutagen bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Karzinogenität: Für das Material sind keine 
Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als krebsverursachend bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Reproduktive Toxizität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als reproduktionstoxisch bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Laktation (Stillen): Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Keine schädigende Wirkung auf Säuglinge über die Muttermilch 
bekannt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT, 
specific target organ toxicity)
Einmalige Exposition: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei einer einmaligen 
Exposition bekannt.

Wiederholte Exposition: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei längerer oder 
wiederholter Exposition bekannt. Basierend auf einer Beurteilung 
der Komponenten.

SONSTIGE ANGABEN
             Vom  Produkt:  

Wiederholte und/oder längere Belastung kann Haut- und Augenreizungen sowie Reizungen der Atemwege 
verursachen.
Enthält:
Ausgangsöle, synthetisch: 
Basierend auf Laborstudien mit dem gleichen Produkt oder ähnlichen Produkten werden - bei normalem Gebrauch - 
keine signifikanten Auswirkungen auf die Gesundheit erwartet. Nicht mutationsauslösend oder genotoxisch. 
Nicht sensibilisierend bei Versuchstieren und Menschen.
  Arylthiophosphat:   Auswirkungen auf Leber, Nebennieren, Schilddrüse, Blut und Fortpflanzungsorgane wurden bei 
Ratten nach wiederholten Verabreichungen von hohen oralen Dosen beobachtet.  In einer 
reproduktionstoxikologischen/Entwicklingsstudie bewirkten wiederholte orale Verabreichungen von Arylthiosposphat in 
hohen Dosen maternale Toxizität und führten zu verminderter Wurfgröße, verminderter Anzahl von Implantationsstellen 
und verminderter Anzahl der Welpen.  Bei Tests mit Arylthiophosphat in einer nachfolgenden, identischen 
reproduktionstoxikologischen/Entwicklingsstudie an Ratten mit einer höheren Konzentration als in diesem 
Schmiermittelprodukt  wurden jedoch keine  Auswirkungen auf die Fortpflanzung/Entwicklung oder maternale 
Toxizität festgestellt.

ABSCHNITT 12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE
Die Informationen basieren auf Daten, die für das Produkt, die Bestandteile des Produktes sowie für ähnliche Produkte 
durch die Anwendung von Übertragungsgrundsätzen (Bridging Principles) zur Verfügung stehen.

12.1. TOXIZITÄT   
             Produkt -- Wird nicht als schädlich für Wasserorganismen angesehen.

12.2. PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT  Nicht bestimmt.
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12.3. BIOAKKUMULATIVES POTENTIAL  Nicht bestimmt.

12.4. MOBILITÄT IM ERDREICH 
             Grundölbestandteil -- Dieses Material hat eine geringe Löslichkeit und schwimmt. Es geht wahrscheinlich  

vom Wasser auf das Land über.  Es kann eine Verteilung auf die Sedimentschicht und Abwasserfeststoffe 
erwartet werden.

12.5. PERSISTENZ, BIOAKKUMULATION UND TOXIZITÄT EINER/VON SUBSTANZ(EN)
Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der REACH-Verordnung.

12.6. ANDERE SCHÄDLICHE WIRKUNGEN
Es werden keine Beeinträchtigungen erwartet.

 

 

 ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Empfehlungen zur Entsorgung auf Grundlage der gelieferten Substanz.  Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit 
den zum Zeitpunkt der Entsorgung zutreffenden Gesetzen und Richtlinien und den Produkteigenschaften erfolgen. 

13.1. ABFALLBEHANDLUNGSMETHODEN
 Das Produkt ist zum Verbrennen in einem geschlossenen, kontrollierten Brennofen zum Brennstoffwert 
geeignet, oder zur Entsorgung durch kontrolliertes Verbrennen bei sehr hohen Temperaturen, bei denen die 
Bildung unerwünschter entzündlicher Produkte vermieden wird. Die Umwelt schützen. Entsorgung von Altöl bei 
bestimmten Annahmestellen. Den Kontakt mit der Haut auf ein Minimum beschränken. Altöl nicht mit 
Lösemitteln, Brems- oder Kühlflüssigkeiten mischen. 
 

ANGABEN ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN ENTSORGUNG 

Europäischer Abfallschlüssel:  13 02 06*

Hinweis:  Diese Abfallschlüsselnummer wurde auf Grundlage der häufigsten Anwendungen dieser Substanz 
zugewiesen und erwähnt u.U. durch den tatsächlichen Gebrauch entstehende Schadstoffe nicht.  
Abfallerzeuger müssen den tatsächlichen Prozess beurteilen, bei dem Abfälle und Schadstoffe entstehen, um 
die zutreffenden Abfallbeseitigungscodes zuzuweisen.

Dieses Produkt gilt entsprechend der Richtlinie 91/689/EEC als gefährlicher Abfall, und unterliegt dieser 
Richtlinie, wenn nicht Artikel 1(5) dieser Richtlinie gilt.
 

 Warnung für leere Behälter: Warnung für leere Behälter (soweit zutreffend): Leere Behälter können Rückstände 
enthalten und gefährlich sein.  Behälter nicht ohne genaue Anweisungen auffüllen oder säubern. Leere Fässer müssen 
völlig entleert und sicher aufbewahrt werden bis sie auf geeignete Weise wiederverwendet oder entsorgt werden 
können. Leere Behälter müssen über qualifizierte oder zugelassene Unternehmen gemäß der geltenden Bestimmungen 
recycelt, wiederverwendet oder entsorgt werden. BEHÄLTER NICHT UNTER DRUCK SETZEN, SCHNEIDEN, 
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SCHWEISSEN, HARTLÖTEN, LÖTEN, BOHREN, SCHLEIFEN ODER HITZE, FLAMMEN, FUNKEN, STATISCHER 
ELEKTRIZITÄT ODER ANDEREN ZÜNDQUELLEN AUSSETZEN.  SIE KÖNNEN EXPLODIEREN UND ZU 
VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN.

 ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

LANDWEG (ADR/RID):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADR/RID Bestimmungen für Strassen-
/Schienentransport.

              

BINNENGEWÄSSER (ADNR/ADN):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADNR Bestimmungen für den 
Binnenschiffstransport.

           

 

SEEWEG (IMDG):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den Bestimmungen des IMDG-Codes für den 
Seeschiffstransport.

         

SEEWEG (MARPOL-Übereinkommen 73/78 - Anhang II):
14.7.  Transport in loser Schüttung gemäß Anhang II von MARPOL 73/78 und dem IBC-Code

Nicht eingestuft gemäß Anhang II

LUFTWEG (IATA):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den IATA-DGR Bestimmungen für den Lufttransport.
          

 ABSCHNITT 15 VORSCHRIFTEN

RECHTLICHER STATUS UND GELTENDE GESETZE UND BESTIMMUNGEN

Aufgeführt oder befreit von der Auflistung / Meldung in den folgenden chemischen Verzeichnissen. 
(Kann Substanzen enthalten, für die vor dem Import in die USA eine Meldepflicht an die EPA Active 
TSCA Inventory besteht):   AICS, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

15.1. VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE 
RECHTSVORSCHRIFTEN FÜR DEN STOFF ODER DAS GEMISCH

Geltende EU-Richtlinien und -Vorschriften: 
 
               1907/2006 [...zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe ... und Änderungen dazu]
               1272/2008 [über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen ... und Änderungen hierzu]
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Im Land geltende Gesetze und Bestimmungen:
Für weitere Gebrauchshinweise wird auf die Unfallverhütungsvorschriften (BGV) und 
Unfallverhütungsvorschriften für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (BGR) verwiesen. 
 

Wassergefährdungsklasse (WGK):  2: deutlich wassergefährdend  (gem. AwSV - Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)
Störfallverordnung:  Unterliegt nicht den Bestimmungen der deutschen Störfall-Verordnung. 
Weitere deutsche Bestimmungen:  Die Bestimmungen der AwSV, sowie gegebenfalls die 
Anlagenverordnung (VAwS) der Länder, sind beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu 
beachten.
Technische Anleitung - Luft (TA-Luft):  Dieses Produkt enthält Stoffe, die Nummer 5.2.5 
unterliegen.

15.2. STOFFSICHERHEITSBEURTEILUNG

REACH Information:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für eine oder mehrere Substanzen, die in dem Material 
enthalten sind, durchgeführt.

ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN

REFERENZEN:   Die folgenden Informationsquellen wurden bei der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes 
verwendet: Ergebnisse aus eigenen Toxikologiestudien oder vom Lieferanten, CONCAWE Produktdossiers, 
Veröffentlichungen von anderen Industrieverbänden wie dem europäischen Verband der Hersteller von 
Kohlenwasserstofflösemitteln, U.S. HPV Program Robust Summaries, EU IUCLID Data Base, U.S. NTP 
Veröffentlichungen und andere geeignete Quellen.

Liste der Abkürzungen und Akronyme, die in diesem Sicherheitsdatenblatt möglicherweise verwendet werden 
(aber nicht notwendigerweise verwendet werden):
Akronym Volltext
na Nicht anwendbar
nicht bestimmt Nicht bestimmt
NB Nicht bestimmt
VOC (Flüchtige 
organische 
Verbindung)

Flüchtige Organische Verbindungen

AICS Australisches Verzeichnis von chemischen Substanzen
AIHA (American 
Industrial Hygiene 
Association)  
WEEL

American Industrial Hygiene Association, Umweltgrenzwerte an Arbeitsplätzen

ASTM ASTM International, ursprünglich American Society for Testing and Materials (ASTM)
DSL Inländische Substanzliste (Kanada)
EINECS Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Stoffe
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ELINCS Europäisches Verzeichnis der angemeldeten chemischen Stoffe
ENCS Japanisches Handbuch der vorhandenen und neuen chemischen Stoffe
IECSC Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in China
KECI Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in Korea
NDSL Nicht-inländische Substanzliste (Kanada)
NZIoC Chemikalienverzeichnis von Neuseeland
PICCS Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und chemischen Stoffen
TLV Empfohlener Grenzwert (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 

Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker)
TSCA Toxic Substances Control Act (TSCA Giftstoff-Kontrollgesetz, U.S.-Verzeichnis)
UVCB Substanzen mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, Komplexe Reaktionsprodukte oder 

Biologische Materialien
LC Letalkonzentration
LD Letaldosis
LL Letale Belastung
EC Wirksame Konzentration
EL Wirksame Belastung
NOEC Nicht beobachtbare Testkonzentration
NOELR Höchste Testbelastungsrate ohne beobachtete Wirkung

ERKLÄRUNG ZU DEN H-CODES IN ABSCHNITT 3 DIESES DOKUMENTS (nur zur Information):
Asp. Tox. 1 H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein; Stoffe/Gemische mit 
Aspirationsgefahr, Kat 1
Skin Irrit. 2 H315: Verursacht Hautreizungen; Hautätzend/Hautreizend, Kat 2
Repr. 2 H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen; Reproduktionstoxizität, Kat 2 (Entwicklung)
Repr. 2 H361f: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen; Reproduktionstoxizität, Kat 2 (Fruchtbarkeit)
Aquatic Acute 1 H400: Sehr giftig für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat
Aquatic Chronic 4 H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat

DIESES SICHERHEITSDATENBLATT ENTHÄLT FOLGENDE ÄNDERUNGEN:
Abschnitt 15: Berufsgenossenschaft Information wurde ergänzt.
Abschnitt 15: EU-Richtlinien und -Vorschriften Information wurde geändert.
Abschnitt 9: Dampfdruck Information wurde geändert.
Abschnitt 9: Pour Point C(F) Information wurde geändert.
Abschnitt 9: Relative Dichte Information wurde geändert.
Abschnitt 9: Farbe Information wurde geändert.
Abschnitt 12: PBT/vPvB Information wurde geändert.
Abschnitt 15: Nationales Chemikalienverzeichnis Information wurde geändert.
Abschnitt 15: Besondere Fälle - Liste Information wurde gestrichen.
 
 
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen 
und Gewissen von ExxonMobil korrekt und zuverlässig. Bitte wenden Sie sich an ExxonMobil, um sicherzustellen, dass 
es sich um das aktuellste verfügbare Dokument von ExxonMobil handelt. Die Informationen und Empfehlungen werden 
zur Befolgung und Prüfung vonseiten des Verwenders angeboten. Es ist die Verantwortung des Anwenders, 
sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Wenn der Käufer das Produkt neu 
verpackt, liegt es in der Verantwortung des Verwenders sicherzustellen, dass dem Behälter die richtigen Gesundheits- 
und Sicherheitsinformationen sowie andere notwendige Informationen beigefügt werden. Handhabern und Anwendern 
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müssen geeignete Warnungen und Hinweise zur sicheren Handhabung zur Verfügung gestellt werden. Änderungen 
dieses Dokuments sind strengstens verboten. Die Neuveröffentlichung oder Weiterleitung dieses Dokuments ist sowohl 
teilweise als auch vollständig nur in dem Ausmaß gestattet, in dem es gesetzlich erforderlich ist. Der Begriff ExxonMobil 
wird der Einfachheit halber verwendet. Dazu können alleine oder miteinander  die ExxonMobil Chemical Company, die 
ExxonMobil Corporation und alle Gesellschaften gehören, an denen sie direkt oder indirekt auf irgendeine Weise 
Beteiligungen halten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nur zum internen Gebrauch
 MHC:  0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC:   A

 DGN:  7108535XDE  (1018079)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Produkt ist für gesundheitliche Gefahren und Umweltgefahren nicht klassifiziert.  Ein Expositionsszenario wird 
nicht benötigt.  Das Sicherheitsdatenblatt übermittelt die geeigneten Risikomanagementmaßnahmen.

ANHANG
Anhang ist für dieses Material nicht erforderlich.
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SDB-Nr:  082433 CARTER SG 220

Abschnit t  1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1.  Produkt ident ifikator  

Produktname CARTER SG 220
Nummer CV0
Stoff/Gemisch Gemisch

1.2.  Relevante ermit te lte  Verw endungszw ecke des Stoffs oder Gemischs und 
Verw endungszw ecke, von denen abgeraten w ird  

Identifizierte Verwendungen industrielles Getriebeöl.

1.3.  Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt  bereitstellt   

Lieferant TOTAL DEUTSCHLAND GMBH
Jean-Monnet-Straße 2
10557 BERLIN
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0)30 2027 60
Fax: +49 (0)30 2027 9420

Für weitere Informationen bitte kontaktieren:  

Kontaktstelle HSE + 49 (0) 30/ 2027-9429
Email-Adresse msds@total.de

1.4.  Notfall-Telefonnummer  

Giftnotruf Berlin, Tel. 0049 (0)30 30686 790 (24 h erreichbar, Beratung in Deutsch und Englisch)

Abschnit t  2: MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs  

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden sie unter Abschnitt  2.2.

Einstufung
Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

RICHTLINIE 67/548/EWG oder 1999/45/EG
Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

Datum der Vorgängerversion  nicht zutreffend

Version  EUDE

Überarbeitet am:  2015-02-03 Version  1
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Die Substanz/das Gemisch ist gemäß Richtlinie(n) 67/548/EEG mit Änderungen und/oder 1999/45/EG mit Änderungen nicht als
gefährlich eingestuft.
Symbol(e)
Nicht eingestuft

2.2. Kennzeichnungselemente  

Kennzeichnung nach Nicht eingestuft / Nicht kennzeichnungspflichtig

Gefahrenhinweise
Kein(e,er)

Sicherheitshinweise
Kein(e,er)

2.3. Sonst ige Gefahren  

Physikalisch-chemische
Eigenschaften

Verunreinigte Flächen werden äußerst rutschig.

Umweltgefährliche Eigenschaften Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

Abschnit t  3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2.  Gemisch  

Chemische Charakterisierung Produkt auf der Basis synthetischer Öle (Polyalkylenglykole).
Gefährliche Inhaltsstoffe Enthält keine gefährlichen Stoffe oder Stoffe mit europäischen Arbeitsplatzgrenzwerten

über den gesetzlichen Schwellenwerten

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16.
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden sie unter Abschnitt 16.

Abschnit t  4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1.  Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  

Allgemeine Hinweise BEI STARKEM ODER BLEIBENDEM UNWOHLSEIN EINEN ARZT ODER
MEDIZINISCHEN NOTDIENST AUFSUCHEN.

Augenkontakt Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern.

Hautkontakt Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut mit Wasser und Seife waschen.
Verunreinigte Kleidung vor dem Wiedergebrauch waschen.

Einatmen An die frische Luft bringen.

Version  EUDE
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Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund
einflößen. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle
verständigen.

4.2.  Wicht igste sow ohl akute als auch verzögerte Symptome und Ausw irkungen  

Augenkontakt Nicht eingestuft.

Hautkontakt Nicht eingestuft.

Einatmen Nicht eingestuft. Einatmen der Dämpfe in hohen Konzentrationen kann die Atemwege
reizen.

Verschlucken Nicht eingestuft. Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Übelkeit, Erbrechen und
Durchfall kommen.

4.3.  Angaben zu einer gegebenenfalls benöt igten sofort igen ärzt lichen Hilfe und 
Spezialbehandlung  

Hinweise für den Arzt Symptomatische Behandlung.

Abschnit t  5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1.  Löschmittel  

Geeignete Löschmittel Kohlendioxid (CO 2 ). ABC-Pulver. Schaum. Wassersprühstrahl oder Nebel.

Ungeeignete Löschmittel Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu
unterdrücken.

5.2.  Besondere von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  

Besondere Gefahr. Durch unvollständige Verbrennung und Thermolyse können Gase unterschiedlicher
Toxizität entstehen, wie z.B. CO, CO2, verschiedene Kohlenwasserstoffe, Aldehyde und
Ruß. Diese können sehr gefährlich sein, wenn sie in hohen Konzentrationen oder in
geschlossenen Räumen eingeatmet werden.

5.3.  Hinw eise für die Brandbekämpfung  

Besondere Schutzausrüstung für
die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen.

Sonstige Angaben Container/Tanks mit Wassersprühstrahl kühlen. Brandrückstände und kontaminiertes
Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt
werden.

Abschnit t  6: MASSNAHMEN BEI  UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Version  EUDE

6.1.  Persönliche Schutzmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen  
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Allgemeine Informationen Ausgetretenes Material nicht berühren und nicht hindurchlaufen. Verunreinigte Flächen
werden äußerst rutschig. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Für angemessene
Lüftung sorgen. Alle Zündquellen entfernen.

6.2.  Umw eltschutzmaßnahmen  

Allgemeine Informationen Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden. Das Eindringen des
Materials in die Kanalisation oder in Wasserläufe möglichst verhindern. Wenn größere
Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen
Behörden benachrichtigt werden.

6.3.  Methoden und Materialien zur Eindämmung und zur Reinigung  

Reinigungsverfahren Eindämmen. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B.
Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen, aufnehmen und in Behälter zur Entsorgung
gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13). Zur
Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.

6.4.  Verw eis auf andere Abschnit te   

Persönliche Schutzausrüstung Siehe Abschnitt 8 für Einzelheiten.

Abfallhandhabung Siehe Abschnitt 13.

Abschnit t  7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1.  Schutzmaßnahmen für die sichere Handhabung  

Hinweise zum sicheren Umgang Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Persönliche Schutzausrüstung
siehe unter Abschnitt 8. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Dämpfe und Sprühnebel
nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Brand- und Explosionsverhütung Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen: Behälter, Tanks,
Transfereinrichtung und zu befüllende Anlage erden.

Hygienemaßnahmen Darauf achten, dass alle der Gefahr eines Kontakts mit dem Produkt ausgesetzte
Mitarbeiter strikte Hygieneregeln befolgen. Regelmäßiges Reinigen der Ausrüstung, des
Arbeitsbereichs und der Kleidung wird empfohlen. Hände vor Pausen und sofort nach der
Handhabung des Produktes waschen. Keine Scheuermittel, Lösemittel oder Kraftstoffe
verwenden. Hände nicht mit Tüchern abtrocknen, die mit dem Produkt in Berührung waren.
Produktgetränkte Lappen nicht in die Taschen der Arbeitskleidung stecken.

Version  EUDE

7.2.  Bedingungen für eine sichere Lagerung, inklusive alle  Unverträglichkeiten  
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Technische
Maßnahmen/Lagerungsbedingunge
n

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. In einem Auffangraum
lagern. Den Behälter fest verschlossen halten. Vorzugsweise in der Originalverpackung
aufbewahren: andernfalls sind alle gesetzlich vorgeschriebenen Angaben von den Etiketten
auf die neue Verpackung zu übertragen. Keine auf Gefahren verweisende Etiketten von
den Behältern entfernen (auch nicht nach deren Entleerung). Die Anlagen sind so zu
gestalten, dass das Produkt bei ungewolltem Austreten (z.B. bei beschädigten Dichtungen)
nicht auf heiße Oberflächen oder elektrische Kontakte tropfen kann. Vor Frost, Hitze und
Sonnenbestrahlung schützen. Vor Feuchtigkeit schützen.

Zu vermeidende Stoffe Starke Oxidationsmittel.

7.3.  Best immte Verw endung(en)  

Abschnit t  8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1.  Grenzw erte  

Expositionsgrenzwerte Beinhaltet keine Stoffe die europäischen Grenzwerten für berufliche Exposition unterliegen

Legende Siehe Abschnitt 16

8.2.  Begrenzung und Überw achung der Exposit ion  

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Technische Schutzmaßnahmen Technische Maßnahmen treffen, um die maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen
einzuhalten. Beim Arbeiten in abgeschlossenen Räumen (Tanks, Container usw.) vorher
sicherstellen, dass eine zum Atmen geeignete Atmosphäre vorhanden ist und die
empfohlene Ausrüstung tragen.

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Informationen Wird das Produkt in Gemischen verwendet, wird empfohlen, den zuständigen
Schutzausrüstungslieferanten zu kontaktieren. Diese Empfehlungen gelten für das Produkt
in seiner gelieferten Form.

Atemschutz Bei normalen Verwendungsbedingungen keiner. Bei Dämpfen und Aerosolbildung:.
Atemschutzgerät mit Kombinationsfilter für Dämpfe und Partikel (EN 14387).
Atemschutzgeräte müssen unter genauer Beachtung der Anweisungen ihres Herstellers
und der ihre Wahl und Verwendung regelnden Vorschriften eingesetzt werden.

Augenschutz Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen:. Schutzbrille mit Seitenschutz.

Haut- und Körperschutz

Version  EUDE

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Schutzschuhe oder Stiefel. Langärmelige
Arbeitskleidung.
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Handschutz Undurchlässige Handschuhe. Fluorkautschuk, Nitrilkautschuk. Bitte Angaben des
Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in
Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer. Bei der Lösung in oder bei
der Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN 374 abweichenden
Bedingungen müssen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen
wenden.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Allgemeine Informationen Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll
verhindert werden.

Abschnit t  9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1.  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  

Erscheinungsbild klar
Farbe Keine Information verfügbar
Aggregatzustand @20°C flüssig
Geruch charakteristisch

9.2.  Sonst ige Angaben  

Abschnit t  10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Eigenschaft  Werte  Anmerkungen  Methode  
pH-Wert Nicht zutreffend
Siedepunkt/Siedebereich Nicht zutreffend

Flammpunkt  240  °C Cleveland Open Cup (COC)
 464  °F Cleveland Open Cup (COC)

Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Information verfügbar
Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft Keine Information verfügbar
Dampfdruck Keine Information verfügbar
Dampfdichte Keine Information verfügbar
Dichte  1058

kg/m3

@ 15 °C

Wasserlöslichkeit löslich
Löslichkeit in anderen
Lösungsmitteln

Keine Information verfügbar

logPow Keine Information verfügbar
Selbstentzündungstemperatur Keine Information verfügbar
Viskosität, kinematisch  220  mm2/s @ 40 °C ISO 3104

 39.1  mm2/s @ 100 °C ISO 3104
Explosive Eigenschaften Nicht explosiv
Oxidierende Eigenschaften Keine Information verfügbar

Version  EUDE

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine Information verfügbar
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10.1.  Reakt ivität   

Allgemeine Informationen Keine Information verfügbar.

10.2.  Chemische Stabilität   

Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3.  Möglichkeit  gefährlicher Reakt ionen  

Gefährliche Reaktionen Keine bei normalen Verwendungsbedingungen.

10.4.  Zu vermeidende Bedingungen  

Zu vermeidende Bedingungen Wärmequellen (Erhitzung über den Flammpunkt), Funken, Zündstellen, offene Flammen,
statische Elektrizität.

10.5.  Unverträgliche Materialien  

Zu vermeidende Stoffe Starke Oxidationsmittel.

10.6.  Gefährliche Zersetzungsprodukte  

Gefährliche Zersetzungsprodukte Keine bei bestimmungsgemäßem Umgang.

Abschnit t  11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1.  Angaben zu toxikologischen Wirkungen  

Akute Toxizität  Lokale Effekte Produktinformation  

Hautkontakt .  Nicht eingestuft.

Augenkontakt .  Nicht eingestuft.

Einatmen .  Nicht eingestuft. Einatmen der Dämpfe in hohen Konzentrationen kann die Atemwege
reizen.

Verschlucken .  Nicht eingestuft. Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Übelkeit, Erbrechen
und Durchfall kommen.

Akute Toxizität  - Information über Bestandteile  

Sensibilisierung

Sensibilisierung Nicht als sensibilisierend eingestuft.

Spezifische Effekte  

Version  EUDE
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Karzinogenität Das Produkt ist nicht als karzinogen eingestuft.
Mutagenität Dieses Produkt ist nicht als erbgutverändernd klassifiziert.
Reproduktionstoxizität Es ist nicht bekannt und wird auch nicht erwartet, dass von diesem Produkt eine

reproduktionstoxische Gefährdung ausgeht.

Toxizität bei wiederholter Aufnahme

Subchronische Toxizität Keine Information verfügbar.

Zielorganwirkungen (STOT)

Zielorganwirkungen (STOT) Keine Information verfügbar.

Sonstige Angaben  

Andere schädliche Wirkungen Charakteristische Hautschäden (Pusteln) können sich nach längerer, wiederholter
Exposition (Kontakt mit verunreinigten Kleidern) ausbilden.

Abschnit t  12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1.  Toxizität   

Nicht eingestuft.

Akute aquatische Toxizität,  - Produktinformation  

Keine Information verfügbar.

Akute aquatische Toxizität,  - Information über Bestandteile  

Keine Information verfügbar.

Chronische aquatische Toxizität  - Produktinformation  
Keine Information verfügbar.

Chronische aquatische Toxizität  - Information über Bestandteile  
Keine Information verfügbar.

Wirkung auf terrestrische Organismen 
Keine Information verfügbar.

12.2.  Persistenz und Abbaubarkeit   

Allgemeine Informationen
Keine Information verfügbar.

12.3.  Bioakkumulat ionspotent ia l  

Version  EUDE

Produktinformation Keine Information verfügbar.
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logPow  Keine Information verfügbar
Information über Bestandteile Keine Information verfügbar.

12.4.  Mobilität  im Boden  

Boden Bedingt durch seine physikalischen und chemischen Eigenschaften ist das Produkt im
Allgemeinen wenig mobil im Boden.

Luft Der Verlust durch Verdunstung ist gering.

Wasser Löslich in Wasser.

12.5.  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  

Ermittlung der PBT- und
vPvB-Eigenschaften

Keine Information verfügbar.

12.6.  Andere schädliche Wirkungen  

Allgemeine Informationen Keine Information verfügbar.

Abschnit t  13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1.  Verfahren der Abfallbehandlung  

Abfälle von Restmengen /
ungebrauchten Produkten

Nicht in die Umwelt gelangen lassen. Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und
über gefährliche Abfälle. Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen
beseitigen.

Verunreinigte Verpackungen Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks
Wiederverwertung oder Entsorgung.

Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK Die folgenden Abfallschlüsselnummern sind nur als Empfehlung gedacht:. 13 01 11, 13 02
06. Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produkt-
sondern anwendungsbezogen. Die Abfallschlüsselnummer soll vom Verwender aufgrund
des Verwendungszwecks des Produkts festgelegt werden.

Abschnit t  14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

ADR/RID nicht reguliert

IMDG/IMO nicht reguliert

ICAO/IATA nicht reguliert

ADN nicht reguliert

Version  EUDE
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Abschnit t  15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1.  Vorschriften zu Sicherheit , Gesundheits- und Umw eltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch  

Europäische Union

Weitere Angaben

15.2.  Stoffsicherheitsbeurteilung  

Stoffsicherheitsbeurteilung Keine Information verfügbar

15.3.  Nat ionale Best immungen  

Deutschland

• Ein Überschreiten der vorgegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) vermeiden (siehe Abschnitt 8).

Störfallverordnung Das Produkt unterliegt nicht der Störfallverordnung.

WGK-Einstufung WGK 1
Lagerklasse (TRGS 510) 10

Abschnit t  16: SONSTIGE ANGABEN

Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze
Keine Information verfügbar

Abkürzungen

Legende  Abschnitt 8

Überarbeitet am: 2015-02-03
Abänderungsvermerk *** Sektion wurde überarbeitet.

Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
____________________________________________________________________________________________

+ Sensibilisierender Stoff * Hautbestimmung
** Gefahrenbestimmung C: Krebserzeugendes Produkt
M: Erbgutveränderndes Produkt

Version  EUDE

R: Reproduktionstoxisch

Quick-FDS [18609-53467-15551-014376] - 2018-12-12 - 14:51:08 
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Dieses Datenblatt ergänzt das Produktdatenblatt, ersetzt es jedoch nicht. Die vorliegenden Angaben beruhen auf dem
heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Benutzer werden darauf
hingewiesen, daß die Verwendung eines Produkts für andere, als die vorgesehene Verwendung, mit Gefahren verbunden
sein kann. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt entbinden den Benutzer keinesfalls von der Pflicht, sich über geltende
Vorschriften zu seiner Tätigkeit zu informieren und diese anzuwenden. Er hat die alleinige Verantwortung für die
erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Produkt zu tragen. Die angegebenen Rechtsvorschriften sollen
dem Benutzer bei der Erfüllung seiner Pflichten helfen. Es wird keine Gewähr für Fehlerlosigkeit und Vollständigkeit
gegeben. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich zu vergewissern, daß er keine weiteren Verpflichtungen hat,
als die hier angegebenen.

Ende des Sicherheitsdatenblatts

Version  EUDE
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des 
Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 
 

GLYSANTIN® G30® pink 
 
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und 
Verwendungen, von denen abgeraten wird 
 
Relevante identifizierte Verwendungen: Kühlerschutzmittel 
 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 

Firma: 
BASF SE 
67056 Ludwigshafen 
GERMANY 
Fuel and Lubricant Solutions 
 

 

Telefon: +49 621 60-56923 
E-Mailadresse: product-safety-auto-refinery@basf.com 
 

 
1.4. Notrufnummer 
 
International emergency number: 
Telefon: +49 180 2273-112 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Acute Tox. 4 (oral) 
STOT RE (Niere) 2 
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H302, H373 
 
Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in 
Abschnitt 16 aufgeführt. 
 
 
2.2. Kennzeichnungselemente 
 
Globally Harmonized System, EU (GHS) 
 
Piktogramm: 

  

       

 
Signalwort: 
Achtung 
 
Gefahrenhinweis: 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H373 Kann die Organe  (Niere) schädigen nach längerer oder wiederholter 

Exposition. 
 
Sicherheitshinweise (Vorbeugung): 
P260 Staub/Gas/Nebel/Dampf nicht einatmen. 
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
P264 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife gründlich waschen. 
 
Sicherheitshinweise (Reaktion): 
P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein 

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
P330 Mund ausspülen. 
 
Sicherheitshinweise (Entsorgung): 
P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. 
 
 
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Ethandiol 
 
2.3. Sonstige Gefahren 
 
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine 
Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren 
beitragen können.  
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 
 
Nicht anwendbar 
 
3.2. Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 
Ethandiol 
 
Inhibitoren 
 
Gefährliche Inhaltsstoffe (GHS) 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
Ethandiol 

Gehalt (W/W): > 90 % 
CAS-Nummer: 107-21-1 
EG-Nummer: 203-473-3 
REACH Registriernummer: 01-
2119456816-28 
INDEX-Nummer: 603-027-00-1 
 

Acute Tox. 4 (oral) 
STOT RE (Niere) 2 
H302, H373 
 

 
Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der 
Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt. 
 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Verunreinigte Kleidung sofort entfernen. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in 
stabiler Seitenlage.  
 
Nach Einatmen: 
Bei Beschwerden nach Einatmen von Dampf/Aerosol: Frischluft, Arzthilfe.  
 
Nach Hautkontakt: 
Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen. Arzthilfe.  
 
Nach Augenkontakt: 
Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.  
 
Nach Verschlucken: 
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Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzthilfe. Gabe von 50 ml reinem Ethanol 
in trinkbarer Konzentration.  
 
 
4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen 
Symptome: Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung des 
Produktes (s. Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben., (Weitere) Symptome und/oder 
Wirkungen sind bisher nicht bekannt 
 
 
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen).  
Antidot: Gabe von Ethanol.  

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel:  
Wassersprühstrahl, Löschpulver, alkoholbeständiger Schaum 
 
5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
gesundheitsschädliche Dämpfe 
Entwicklung von Rauch/Nebel. Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Brand 
freigesetzt werden.  
 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüstung:  
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
 
Weitere Angaben:  
Gefährdung hängt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes 
Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.  
 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
Persönliche Schutzkleidung verwenden.  
 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten. Nicht in die 
Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  
 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Für große Mengen: Produkt abpumpen.  
Bei Resten: Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene 
Material vorschriftsmäßig entsorgen.  
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu 
Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden. 
 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Gute Be- und Entlüftung von Lager- und Arbeitsplatz. Gebinde nach Produktentnahme sofort wieder 
verschließen, da das Produkt die Feuchtigkeit der Luft aufnimmt.  
 
Brand- und Explosionsschutz: 
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  
 
Temperaturklasse: T2 (Zündtemperatur >300 °C). 
 
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle 
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.  
 
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen an einem trockenen Ort 
aufbewahren. Die Lagerung in verzinkten Behältern wird nicht empfohlen.  
 
Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (10) Brennbare Flüssigkeiten  
 
7.3. Spezifische Endanwendungen 
Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 
genannten Hinweise zu beachten.  
 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 
 
Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz 
 
 
107-21-1: Ethandiol 
 Hauteffekt  (OEL (EU)) 

Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden. 
 STEL-Wert 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU)) 

indikativ 
 TWA-Wert 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU)) 

indikativ 
 Einstufung der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol 

Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder 
atemwegssensibilisierende Stoffe 
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 AGW 26 mg/m3 ; 10 ppm (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol 
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2 
Summe aus Dampf und Aerosol. 

 Hauteffekt  (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol 
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden. 

 
PNEC 
Die Angaben beziehen sich auf die Leitsubstanz  
 
Bestandteile mit PNEC 
 
107-21-1: Ethandiol 
 Süßwasser: 10 mg/l 
 Meerwasser: 1 mg/l 
 sporadische Freisetzung: 10 mg/l 
 Kläranlage: 199,5 mg/l 
 Sediment (Süßwasser): 37 mg/kg 
 Boden: 1,53 mg/kg 
 Sediment (Meerwasser): 3,7 mg/kg 
 
DNEL 
Die Angaben beziehen sich auf die Leitsubstanz  
 
Bestandteile mit DNEL 
 
107-21-1: Ethandiol 
 Arbeiter: Langzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 35 mg/m3 
 Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 106 mg/kg 
 Verbraucher: Langzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 7 mg/m3 
 Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 53 mg/kg 
 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Atemschutz: 
Atemschutz bei Freisetzung von Dämpfen/Aerosolen. Kombinationsfilter organische Gase/Dämpfe 
und feste und flüssige Partikel (z. B. EN 14387 Typ A-P2)  
 
Handschutz: 
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) 
Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, 
entsprechend > 480 Minuten  Permeationszeit nach EN 374): 
Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke 
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten. 
 
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen 
Tätigkeitsschulung. 
 
Augenschutz: 
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166) 
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Körperschutz: 
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, 
Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub) 
 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen 
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Ergänzend zu den Angaben der persönlichen 
Schutzausrüstung ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung erforderlich. Die beim Umgang mit 
Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.  
 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 
Form:  flüssig 
Farbe:  rosa  
Geruch: produktspezifisch 
Geruchschwelle:  

Keine einschlägigen Angaben 
verfügbar. 

 

pH-Wert: 8,2 - 8,6  
Erstarrungstemperatur: < -18 °C (DIN ISO 3016) 
Siedepunkt: > 160 °C (ASTM D1120) 
Flammpunkt: > 124 °C (DIN EN 22719; ISO 2719) 
Verdampfungsgeschwindigkeit:  

Kann auf Basis der Henry-Konstante 
bzw. des Dampfdrucks abgeschätzt 
werden. 

 

Entzündlichkeit: nicht entzündbar  
Untere Explosionsgrenze:   

Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- 
und kennzeichnungsrelevant., Der 
untere Explosionspunkt kann 5 °C bis 
15 °C unter dem Flammpunkt liegen. 

 

Obere Explosionsgrenze:  
Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- 
und kennzeichnungsrelevant. 

 

Zündtemperatur: 420 °C  (DIN 51794) 
Dampfdruck: 0,2 mbar 

(20 °C)  
 

 13 mbar 
(50 °C)  

 

Dichte: 1,124 g/cm3  
(20 °C)  

 

Löslichkeit (qualitativ) Lösemittel:  polare Lösemittel 
löslich 

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):  
Studie aus wissenschaftlichen 
Gründen nicht notwendig. 
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Selbstentzündlichkeit: nicht selbstentzündlich 
 

 

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.  
Viskosität, kinematisch: 20 - 30 mm2/s 

(20 °C)  
(DIN 51562) 

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich  
Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd  
 
9.2. Sonstige Angaben 
 
Mischbarkeit mit Wasser:  

beliebig mischbar 
 

Sonstige Angaben: 
Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngrößen in diesem Abschnitt 
angegeben. 

 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet 
werden. 
 
 
10.2. Chemische Stabilität 
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.  
 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.  
 
 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine zu vermeidenden Bedingungen zu erwarten.  
 
10.5. Unverträgliche Materialien 
 
Zu vermeidende Stoffe:  
starke Oxidationsmittel, Hydroxide der Alkalimetalle 
 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 
Gefährliche Zersetzungsprodukte: 
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang 
beachtet werden. 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 
Akute Toxizität 
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Beurteilung Akute Toxizität: 
Nach einmaligem Verschlucken von mäßiger Toxizität. Bei Hautkontakt von geringer Toxizität.  
 
Experimentelle/berechnete Daten: 
LD (Mensch) (oral): ca. 1.600 mg/kg 
 
Reizwirkung 
 
 
Experimentelle/berechnete Daten: 
Hautverätzung/-reizung Kaninchen: Nicht reizend. 
 
Ernsthafte Augenschädigung/-reizung Kaninchen: Nicht reizend. 
 
Atemwegs-/Hautsensibilisierung 
 
Beurteilung Sensibilisierung: 
Wirkt nicht hautsensibilisierend in Prüfungen am Tier. Aufgrund von Ergebnissen aus Erfahrungen 
am Menschen kann ein sensibilisierendes Potenzial nicht völlig ausgeschlossen werden.  
 
Keimzellenmutagenität 
 
Beurteilung Mutagenität: 
Aufgrund der Inhaltstoffe besteht kein Verdacht auf eine mutagene Wirkung.  
 
Kanzerogenität 
 
Beurteilung Kanzerogenität: 
Aus der Gesamtheit der bewertbaren Informationen ergeben sich keine Hinweise auf eine 
krebserzeugende Wirkung.  
 
Reproduktionstoxizität 
 
Keine Daten vorhanden. 
 
Entwicklungstoxizität 
 
Angaben zu: Ethandiol 
Beurteilung Teratogenität: 
Prüfungen an Mäusen und Ratten zeigten nach oraler Aufnahme hoher Dosierungen 
fruchtschädigende Wirkung, die in einer Studie an Kaninchen nicht auftrat. Mechanistische Studien 
haben gezeigt, dass das Kaninchen die relevante Spezies für Einstufung für die menschliche 
Gesundheit ist. Daher, und weil Ethylenglykol am Kaninchen keine Entwicklungstoxizität verursacht, 
ist eine Einstufung nicht erforderlich.  
---------------------------------- 
 
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) 
 
Keine Daten vorhanden. 
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Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) 
 
Angaben zu: Ethandiol 
Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung: 
Der Stoff kann bei wiederholter oraler Aufnahme Schädigungen der Nieren verursachen. Der Stoff 
kann bei wiederholter dermaler Aufnahme großer Mengen Schädigungen der Nieren verursachen.  
---------------------------------- 
 
Aspirationsgefahr 
 
Keine Daten vorhanden. 
 
Sonstige Hinweise zur Toxizität 
 
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der 
Einzelkomponenten abgeleitet.  

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
 
Fischtoxizität: 
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Leuciscus idus 
 
Aquatische Invertebraten: 
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna 
 
Wasserpflanzen: 
EC50 (72 h) > 100 mg/l, Algen 
 
Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm: 
Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind 
Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.  
 
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
 
Angaben zur Elimination: 
 > 70 % DOC-Abnahme (28 d) (OECD 301 A (neue Version)) Leicht biologisch abbaubar. 
 
12.3. Bioakkumulationspotenzial 
 
Beurteilung Bioakkumulationspotential: 
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten.  
 
12.4. Mobilität im Boden 
 
Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten: 
Adsorption an Böden: Keine Daten vorhanden.  
 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
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Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt enthält keinen Stoff, der die PBT-
Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch)  oder die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr 
bioakkumulativ) erfüllt.  
 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 
 
Das Produkt enthält keine Stoffe, die im Anhang I der Verordnung (EG) 2037/2000 über Stoffe, die 
zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.  
 
12.7. Zusätzliche Hinweise 
 
Adsorbierbares organisches gebundenes Halogen (AOX):  
Das Produkt enthält kein organisch gebundenes Halogen.  
 
Sonstige ökotoxikologische Hinweise: 
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten 
abgeleitet.  
 
Produkt nicht ohne Vorbehandlung in Gewässer gelangen lassen.  

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
 
Muss unter Beachtung der örtlichen Vorschriften, z. B. einer geeigneten Deponie oder einer 
geeigneten Verbrennungsanlage, zugeführt werden. 
 
Die Abfallschlüssel sind Empfehlungen des Herstellers auf Grundlage der vorgesehenen 
Verwendung des Produktes. Andere Verwendungen und spezielle Entsorgungsgegebenheiten beim 
Anwender können abweichende Abfallschlüssel-Zuordnungen erfordern. 
 
Abfallschlüssel: 
16 01 14¤ Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 
 
Ungereinigte Verpackung: 
Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden. 
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 
 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 
Landtransport 
 
ADR 

 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
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UN-Nummer: Nicht anwendbar 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

Nicht anwendbar 

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar 
Umweltgefahren: Nicht anwendbar 
Besondere 
Vorsichtshinweise für den 
Anwender 

Keine bekannt 

 
RID 

 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
UN-Nummer: Nicht anwendbar 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

Nicht anwendbar 

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar 
Umweltgefahren: Nicht anwendbar 
Besondere 
Vorsichtshinweise für den 
Anwender 

Keine bekannt 

 
 
Binnenschiffstransport 
ADN 

 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
UN-Nummer: Nicht anwendbar 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

Nicht anwendbar 

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar 
Umweltgefahren: Nicht anwendbar 
Besondere 
Vorsichtshinweise für den 
Anwender: 

Keine bekannt 

 
 
Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter 
nicht bewertet 
 
 
Seeschifftransport 
 
IMDG 
 

 Sea transport 
 
IMDG 
 

 

Kein Gefahrgut im Sinne der 
Transportvorschriften 

 

UN-Nummer: Nicht anwendbar UN number: Not applicable 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

Nicht anwendbar UN proper shipping 
name: 

Not applicable 
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Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar Transport hazard 
class(es): 

Not applicable 

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable 
Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental 

hazards: 
Not applicable 

Besondere 
Vorsichtshinweise für den 
Anwender 

Keine bekannt Special precautions 
for user 

None known 

 
 
Lufttransport 
 
IATA/ICAO 
 

 Air transport 
 
IATA/ICAO 
 

 

Kein Gefahrgut im Sinne der 
Transportvorschriften 

 

UN-Nummer: Nicht anwendbar UN number: Not applicable 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

Nicht anwendbar UN proper shipping 
name: 

Not applicable 

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar Transport hazard 
class(es): 

Not applicable 

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable 
Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental 

hazards: 
Not applicable 

Besondere 
Vorsichtshinweise für den 
Anwender 

Keine bekannt Special precautions 
for user 

None known 

 
 
14.1. UN-Nummer 
Siehe entsprechende Einträge für „UN-Nummer“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben. 
 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen 
Vorschriften in den Tabellen oben. 
 
14.3. Transportgefahrenklassen 
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den 
Tabellen oben. 
 
14.4. Verpackungsgruppe 
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen 
oben. 
 
14.5. Umweltgefahren 
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen 
oben. 
 
14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender 
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Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der 
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben. 
 
 
14.7. Massengutbeförderung gemäß 
Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code 
 

Transport in bulk according to Annex 
II of MARPOL and the IBC Code 
 

Vorschrift: nicht bewertet Regulation: Not evaluated 
Transport zulässig: nicht bewertet Shipment approved: Not evaluated 
Schadstoffname: nicht bewertet Pollution name: Not evaluated 
Verschmutzungskategorie: nicht bewertet Pollution category: Not evaluated 
Schiffstyp: nicht bewertet Ship Type: Not evaluated 

 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 
Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen 
 
Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 3 
 
Störfallverordnung (Deutschland): 
ja 
 
Wassergefährdungsklasse (§8/§10 AwSV (Selbsteinstufung des Gemisches nach Rechenregel)):  
(1) Schwach wassergefährdend. 
 
 
Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem 
Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt. 
 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
 
Für das Gemisch wurde eine Bewertung zur sicheren Verwendung durchgeführt, das Ergebnis ist in 
Abschnitt 7 und 8 des SDB dokumentiert 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

 
Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung) 
 
Acute Tox. 4 (oral) 
STOT RE (Niere) 2 
 
Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, 
falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt: 
Acute Tox. Akute Toxizität 
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STOT RE Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H373 Kann die Organe  (Niere) schädigen nach längerer oder wiederholter 

Exposition. 
 
Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die 
Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung 
der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die 
Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt 
angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie 
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener 
Verantwortung zu beachten. 
 
Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin. 



Technische Beschreibung
Kühlsysteme
ENERCON Windenergieanlagen EP5



Technische Beschreibung
Kühlsysteme EP5

D0912596-0 / DB 2 von 33

Herausgeber ENERCON GmbH ▪ Dreekamp 5 ▪ 26605 Aurich ▪ Deutschland
Telefon: +49 4941 927-0 ▪ Telefax: +49 4941 927-109
E-Mail: info@enercon.de ▪ Internet: http://www.enercon.de
Geschäftsführer: Hans-Dieter Kettwig, Jost Backhaus, Dr. Thomas Cobet, Momme
Janssen, Dr. Martin Prillmann, Jörg Scholle
Zuständiges Amtsgericht: Aurich ▪ Handelsregisternummer: HRB 411
Ust.Id.-Nr.: DE 181 977 360

Urheberrechtshinweis Die Inhalte dieses Dokuments sind urheberrechtlich sowie hinsichtlich der sonstigen
geistigen Eigentumsrechte durch nationale und internationale Gesetze und Verträge
geschützt. Die Rechte an den Inhalten dieses Dokuments liegen bei der ENERCON
GmbH, sofern und soweit nicht ausdrücklich ein anderer Inhaber angegeben oder
offensichtlich erkennbar ist.
Die ENERCON GmbH räumt dem Verwender das Recht ein, zu Informationszwe-
cken für den eigenen, rein unternehmensinternen Gebrauch Kopien und Abschriften
dieses Dokuments zu erstellen; weitergehende Nutzungsrechte werden dem Ver-
wender durch die Bereitstellung dieses Dokuments nicht eingeräumt. Jegliche sons-
tige Vervielfältigung, Veränderung, Verbreitung, Veröffentlichung, Weitergabe, Über-
lassung an Dritte und/oder Verwertung der Inhalte dieses Dokuments ist – auch
auszugsweise – ohne vorherige, ausdrückliche und schriftliche Zustimmung der
ENERCON GmbH untersagt, sofern und soweit nicht zwingende gesetzliche Vor-
schriften ein Solches gestatten.
Dem Verwender ist es untersagt, für das in diesem Dokument wiedergegebene
Know-how oder Teile davon gewerbliche Schutzrechte gleich welcher Art anzumel-
den.
Sofern und soweit die Rechte an den Inhalten dieses Dokuments nicht bei der
ENERCON GmbH liegen, hat der Verwender die Nutzungsbestimmungen des jewei-
ligen Rechteinhabers zu beachten.

Geschützte Marken Alle in diesem Dokument ggf. genannten Marken- und Warenzeichen sind geistiges
Eigentum der jeweiligen eingetragenen Inhaber; die Bestimmungen des anwendba-
ren Kennzeichen- und Markenrechts gelten uneingeschränkt.

Änderungsvorbehalt Die ENERCON GmbH behält sich vor, dieses Dokument und den darin beschriebe-
nen Gegenstand jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, insbesondere zu ver-
bessern und zu erweitern, sofern und soweit vertragliche Vereinbarungen oder ge-
setzliche Vorgaben dem nicht entgegenstehen.

Dokumentinformation

Dokument-ID D0912596-0
Vermerk Originaldokument

Datum Sprache DCC Werk / Abteilung
2020-04-22 de DB WRD Management Support GmbH / Technische Redaktion



Technische Beschreibung
Kühlsysteme EP5

D0912596-0 / DB 3 von 33

Mitgeltende Dokumente

Der aufgeführte Dokumenttitel ist der Titel des Sprachoriginals, ggf. ergänzt um eine Übersetzung dieses Titels in Klam-
mern. Die Titel von übergeordneten Normen und Richtlinien werden im Sprachoriginal oder in der englischen Überset-
zung angegeben. Die Dokument-ID bezeichnet stets das Sprachoriginal. Enthält die Dokument-ID keinen Revisions-
stand, gilt der jeweils neueste Revisionsstand des Dokuments. Diese Liste enthält ggf. Dokumente zu optionalen Kom-
ponenten.

Übergeordnete Normen und Richtlinien

Dokument-ID Dokument

IEC 61400-1:2005 + A1:2010 Windenergieanlagen - Teil 1: Auslegungsanforderungen

Zugehörige Dokumente

Dokument-ID Dokument

D0809999 Sicherheitsdatenblatt GLYSANTIN G30 pink

D0855660 LP4 STATCOM Function (LP4 STATCOM Funktion)



Technische Beschreibung
Kühlsysteme EP5

D0912596-0 / DB 4 von 33

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines  ............................................................................................................ 5

2 Temperaturüberwachung und Maßnahmen bei hohen Temperaturen  .............. 6

3 Klimaeinflüsse  ........................................................................................................ 8

4 Generatorkühlung ................................................................................................... 9
4.1 Generatorkühlung von innen .................................................................................. 9
4.2 Generatorkühlung von außen ............................................................................... 10

5 Turmkühlung ......................................................................................................... 11
5.1 Flüssigkeitskühlung  .............................................................................................. 13
5.1.1 Bestandteile des Flüssigkeitskühlsystems  ......................................................... 13
5.1.2 Fließrichtung der Kühlflüssigkeit im Kühlkreislauf  .............................................. 18
5.2 Luftkühlung  ............................................................................................................ 19
5.2.1 Kühlung mit Außenluft  ........................................................................................ 19
5.2.1.1 Außenluft zur Kühlung des Transformators ........................................................ 21
5.2.1.2 Außenluft zur Kühlung der Kühlflüssigkeit .......................................................... 25
5.2.2 Kühlung mit Luft aus dem Turminneren  ............................................................. 27

6 Kühlflüssigkeit  ...................................................................................................... 28
6.1 Sicherheitsvorrichtungen  ..................................................................................... 28
6.2 Inspektion ............................................................................................................... 28
6.3 Unbeabsichtigte Freisetzung von Kühlflüssigkeit  ............................................. 29

7 Schutz vor Staub und Sand  ................................................................................. 30

Fachwortverzeichnis  ............................................................................................ 31

Stichwortverzeichnis ............................................................................................ 32



Technische Beschreibung
Kühlsysteme EP5

D0912596-0 / DB 5 von 33

1 Allgemeines
Dieses Dokument beschreibt die Kühlung der ENERCON Windenergieanlagen und die
dabei eingesetzten Verfahren, wie die Luftkühlung des Generators und der Komponenten
im Turm sowie die Flüssigkeitskühlung der Umrichter (Vollumrichter).
Des Weiteren wird das Verhalten der Windenergieanlagen bei hohen Temperaturen dar-
gestellt. Hohe Temperaturen können wetterbedingt oder aufgrund von Störungen im Be-
triebsablauf (z. B. Ausfall der Kühlung) entstehen.
Dieses Dokument gilt für Windenergieanlagen der Plattform EP5:
■ E-136 EP5
■ E-147 EP5
■ E-147 EP5 E2
■ E-160 EP5
■ E-160 EP5 E2
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2 Temperaturüberwachung und Maßnahmen bei hohen
Temperaturen
Bestimmte Komponenten der Windenergieanlage, insbesondere der Generator und die
elektronischen Leistungskomponenten, erzeugen im Betrieb Wärme und müssen vor zu
hohen Betriebstemperaturen geschützt werden.
Die Temperaturen der Umrichter werden innerhalb ihres Optimalbereichs geregelt, um ei-
ne möglichst hohe Lebensdauer zu erreichen.
Sensoren messen kontinuierlich die Temperatur der Komponenten der Windenergieanla-
ge, bei denen eine Temperaturregelung erforderlich ist und bei denen kritische Tempera-
turen auftreten können. Die Anlagensteuerung analysiert die Messwerte und leitet bei Be-
darf Maßnahmen ein.
Je nach Messwert und in Abhängigkeit vom jeweiligen Windenergieanlagentyp können
folgende Maßnahmen ergriffen werden:
■ Die Komponenten der Windenergieanlage werden gekühlt.
■ Die Leistung wird gedrosselt.
■ Die Windenergieanlage wird angehalten.

Um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten, werden alle gemessenen Temperatu-
ren kontinuierlich (mehrmals pro Sekunde) überprüft. Alle Temperaturen haben einen va-
riablen Verlauf entsprechend der analogen Temperaturmessung, z. B. mit PT100-Elemen-
ten (Platin-Messwiderständen). Messwerte, die zu Leistungsdrosselung oder Alarmen füh-
ren können, werden zu Evaluationszwecken und zur Zustandsüberwachung (Condition
Monitoring) aufgezeichnet.
Die Ergebnisse der kontinuierlichen Temperaturmessungen werden an die Anlagensteue-
rung übermittelt. Steigt die Temperatur einzelner Komponenten der Windenergieanlage,
werden entsprechend dem optimalen Schwellenwert der einzelnen Komponenten Lüfter
eingeschaltet. Überwacht werden unter anderem folgende Komponenten der Windener-
gieanlage:
■ Ringgenerator
■ Frequenzumrichter des Blattverstellsystems
■ Umrichter
■ Kühlsystem der Umrichter
■ Steuerschränke

Erreicht eine Temperatur ihren vorgegebenen Maximalwert, wird die Leistung gedrosselt.
Die Drosselung erfolgt oberhalb eines definierten Schwellenwerts. Dies betrifft folgende
Komponenten der Windenergieanlage:
■ Ringgenerator (mehrere Sensoren an Generator-Rotor und Generator-Stator)
■ Transformator

Die Überwachung durch die Anlagensteuerung erfolgt zweistufig. Es gibt eine Warnstufe
und eine Fehlerstufe. Erreicht eine Temperatur einen kritischen Wert, generiert die An-
lagensteuerung eine Warnmeldung, die über das ENERCON SCADA System übertragen
wird. Sobald eine Temperatur einen kritischen Wert übersteigt, generiert die Anlagen-
steuerung eine Fehlermeldung, die die Windenergieanlage zum Stillstand bringt.
Die Überwachung erfolgt für folgende Komponenten der Windenergieanlage:
■ Ringgenerator (Generator-Rotor und Generator-Stator)
■ Notstromversorgung der Blattverstelleinheiten
■ Rotorlager (rotierender und feststehender Teil)
■ Frequenzumrichter und Motoren der Blattverstelleinheiten
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■ Steuerschränke mit Pufferleistung für Not-Halt-System
■ Elektronik und Kühlsysteme der Umrichter
■ Transformator

Diese Maßnahmen erfolgen in einem mehrstufigen Prozess, der von dem Windenergiean-
lagentyp, der Turmvariante, der betroffenen Komponente der Windenergieanlage und
dem jeweiligen Schwellenwert abhängig ist.
Im Folgenden wird die Prozesskette bei steigender Temperatur dargestellt:

Temperaturabhängige Betriebszustände
1. Alle Temperaturen sind im Normalbereich. Die Lüfter werden in Abhängigkeit von den

Temperaturen der Komponenten der Windenergieanlage geregelt. Die Höhe der maxi-
malen Ausgangsleistung ist nicht begrenzt.

2. Eine Temperatur erreicht einen Schwellenwert. Die Leistungsabgabe der Windener-
gieanlage wird reduziert. Die Höhe der maximalen Ausgangsleistung wird allmählich
verringert. Sobald die Temperatur unter den festgelegten Schwellenwert gefallen ist,
wird die Höhe der maximalen Ausgangsleistung nicht mehr begrenzt.

3. Eine Temperatur erreicht einen kritischen Wert. Die Anlagensteuerung generiert eine
Warnmeldung, die über das ENERCON SCADA System übertragen wird.

4. Eine Temperatur überschreitet einen kritischen Wert. Die Windenergieanlage hält an.
Die Anlagensteuerung generiert eine Fehlermeldung, die über das ENERCON SCADA
System übertragen wird.
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3 Klimaeinflüsse
Die Temperatur innerhalb einer Windenergieanlage wird von den folgenden Parametern
beeinflusst:
■ Außentemperatur
■ Windgeschwindigkeit
■ Sonneneinstrahlung
■ Niederschlag
■ thermische Vorgeschichte der Windenergieanlage (Zeitkonstante)

Der Einfluss der einzelnen Parameter ist regional sehr unterschiedlich. Ein wichtiger Para-
meter ist die Windgeschwindigkeit, die ausschlaggebend für die Leistung und damit auch
für die Betriebstemperatur einer Windenergieanlage ist.
Die Kombination aus sehr hoher Außentemperatur (> 40 °C) und geringer Windgeschwin-
digkeit (Windenergieanlage im Teillastbetrieb oder unterhalb der Einschaltwindgeschwin-
digkeit) ist unkritisch 

1.
Eine hohe Außentemperatur (> 40 °C) mit einer gleichzeitig hohen Windgeschwindigkeit
(Windenergieanlage im Volllastbetrieb) ist eine extreme Betriebsbedingung. Ohne geeig-
nete Gegenmaßnahmen können insbesondere in der Leistungselektronik, im Generator
und im Transformator unzulässig hohe Temperaturen entstehen.
Spezielle technische Lösungen für extreme Standortbedingungen sind ggf. nach Rück-
sprache möglich.
Während der Projektplanung kann eine Einschätzung erfolgen, ob ein besonderes Risiko
der Überhitzung der Windenergieanlage vorliegt. Dazu müssen parallele Messreihen von
Windgeschwindigkeit und Außentemperatur analysiert werden. Die Windgeschwindig-
keitsdaten sollten dabei als 10-Minuten-Mittelwerte vorliegen. Bei den Temperaturdaten
reichen auch Stundenmittelwerte.
 

_______________________

 

1 Ausnahme: ENERCON Windenergieanlagen mit der Option STATCOM (Static Compen-
sator) können unabhängig vom Wind jederzeit Blindleistung mit dem Netz austauschen,
wodurch Wärme in den Umrichtern und im Transformator entsteht.



Technische Beschreibung
Kühlsysteme EP5

D0912596-0 / DB 9 von 33

4 Generatorkühlung
Der Generator einer Windenergieanlage erzeugt im Betrieb Wärme und muss gekühlt
werden. Die Kühlung des Generators erfolgt über Luftkühlung. Es gibt 2 Arten der Luft-
kühlung:
■ Luftkühlung von innen
■ Luftkühlung von außen

Bei der Luftkühlung von innen wird Luft durch Lüfter am Generator und durch Luftspalte
am Gondelheck angesaugt und durch den Generator geleitet. Bei der Luftkühlung von au-
ßen wird der Generator durch den natürlichen Luftstrom an seiner Außenseite gekühlt.

4.1 Generatorkühlung von innen

3

5

6

1

2

4

Abb. 1: Luftkühlung des Generators von innen

1 Luftspalt im Gondelheck 2 Maschinenhaus

3 Generator 4 Luftspalt zwischen Generator und
Rotorkopf

5 Rotorblatt 6 Rotorkopf

kalte Luft warme Luft

Am Generator sind 4 Lüfter (2x 2) montiert. Die Lüfter saugen Außenluft durch Luftspalte
am Gondelheck an und leiten die Luft durch den Generator. Bei der Durchströmung des
Generators wird die Wärme von Generator-Rotor und Generator-Stator an die Luft abge-
geben und so der Generator gekühlt. Die warme Abluft wird über den Spalt zwischen dem
Generator und dem Rotorkopf nach außen geleitet.
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4.2 Generatorkühlung von außen
1

2

3

4

Abb. 2: Luftkühlung des Generators von außen

1 Maschinenhaus 2 Generator

3 Rotorblatt 4 Rotorkopf

Luftstrom

Der Generator bildet zusammen mit den Rotorblättern, dem Rotorkopf, dem Maschinen-
haus und dem Turm das äußere Erscheinungsbild der Windenergieanlage und ist den
Einflüssen der Umwelt ausgesetzt. Dieser Umstand wird zur Kühlung des Generators ge-
nutzt.
Der Generator hat an seiner Außenseite Kühlrippen. Die Kühlrippen bilden eine große
Oberfläche, die vom Wind umströmt wird. Die im Betrieb am Generator entstandene Wär-
me wird an diesen Luftstrom abgegeben. Somit sorgt der Wind, der die Rotorblätter an-
treibt, für eine natürliche Kühlung des Generators.
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5 Turmkühlung
Im Turmfuß befinden sich Komponenten der Windenergieanlage, die dem Transformieren
und Umrichten des vom Generator erzeugten Stroms dienen. Diese Komponenten erzeu-
gen im Betrieb Wärme und müssen gekühlt werden. Die Wärme muss abgeführt werden.
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Abb. 3: Komponenten der Windenergieanlage im Turmfuß

1 modularer Stahlturm 2 Lufteinlass Cooling System Unit

3 Lufteinlasskanal Cooling System Unit 4 Luftauslasskanal

5 Luftauslass 6 Tower Base Module
Bottom Unit (Transformator)

7 Tower Base Module
Top Unit (Umrichter)

8 Lufteinlass Transformator

9 Lufteinlasskanal Transformator

Die zu kühlenden Komponenten der Windenergieanlage im Turmfuß befinden sich im
Tower Base Module. Das Tower Base Module besteht aus zwei Containern. Der untere
Container ist die Bottom Unit. Der obere Container ist die Top Unit.
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Abb. 4: Tower Base Module

1 Top Unit 2 Bottom Unit

Die Bottom Unit enthält u. a. einen Transformator. Die Top Unit enthält u. a. 2 Umrichter.
Für die Komponenten im Turmfuß gibt es folgende Kühlsysteme:
■ Flüssigkeitskühlung (für die Umrichter)
■ Luftkühlung

● Kühlung mit Außenluft (für den Transformator und die Kühlflüssigkeit)
● Kühlung mit Luft aus dem Turminneren (für die Umrichter)
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5.1 Flüssigkeitskühlung
Das Flüssigkeitskühlsystem ist ein geschlossenes Kühlsystem, bei dem die Umrichter mit-
hilfe von Kühlflüssigkeit gekühlt werden. Die erwärmte Kühlflüssigkeit wird mithilfe kühler
Außenluft zurückgekühlt.

5.1.1 Bestandteile des Flüssigkeitskühlsystems
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Abb. 5: Bestandteile des Flüssigkeitskühlsystems

1 Umrichter (Slave) 2 Ausgang Flüssigkeitskühlung (2x)

3 Umrichter (Master) 4 Eingang Flüssigkeitskühlung (2x)

5 Kühlmittelleitung (kalt) zum Umrich-
ter (Master)

6 Kühlmittelleitung (warm) vom Um-
richter (Master)

7 Kühlmittelleitung (warm) vom Um-
richter (Slave)

8 Kühlmittelleitung (kalt) zum Umrich-
ter (Slave)

9 Cooling System Unit
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Cooling System Unit
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Abb. 6: Cooling System Unit

1 Ausgleichsbehälter (2x) 2 Cooling Control Box

3 Heizung 4 Kühlmittelpumpe

5 Anschlüsse Kühlmittelleitungen (4x) 6 Lüftereinheit

7 Wärmetauscher 8 Lufteinlasskanal Cooling System Unit

Die Cooling System Unit vereint Teile und Baugruppen des Flüssigkeitskühlsystems und
des Luftkühlsystems.

Ausgleichsbehälter
Druckveränderungen im geschlossenen Flüssigkeitskühlsystem werden durch die Aus-
gleichsbehälter ausgeglichen.
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Cooling Control Box

Abb. 7: Cooling Control Box
Die Cooling Control Box dient der Kontrolle und Steuerung der Lüfter im Turmfuß.

Heizung
Bei besonders kalten Umgebungsbedingungen wird die Kühlflüssigkeit mithilfe der Hei-
zung erwärmt, um eine Taubildung der von der Kühlflüssigkeit durchflossenen Komponen-
ten während des Startvorgangs zu verhindern.
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Kühlmittelleitungen
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Abb. 8: Kühlmittelleitungen an der Cooling System Unit

1 Wärmetauscher 2 Lüftereinheit

3 Kühlmittelleitung (warm) zum
Wärmetauscher

4 Kühlmittelleitung (kalt) vom
Wärmetauscher

5 Heizung 6 Kühlmittelpumpe

7 Kühlmittelleitung (kalt) zum
Umrichter (Master)

8 Kühlmittelleitung (kalt) zum
Umrichter (Slave)

9 Kühlmittelleitung (warm) vom
Umrichter (Master)

10 Kühlmittelleitung (warm) vom
Umrichter (Slave)

Die Kühlmittelleitungen zu und von den Umrichtern werden in der Cooling System Unit na-
he der Kühlmittelpumpe angeschlossen.

Kühlmittelpumpe
Die Kühlmittelpumpe sorgt für den Transport der Kühlflüssigkeit im Flüssigkeitskühlsys-
tem.
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Lüftereinheit
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Abb. 9: Lüftereinheit der Cooling System Unit

1 Lüfter (4x) 2 Luftauslasskanal

Die Lüftereinheit besteht aus 4 Lüftern, die einzeln drehzahlvariabel angesteuert werden
können. Die Lüfter saugen kühle Außenluft durch den Lufteinlasskanal Cooling System
Unit an und leiten die Luft durch den Luftauslasskanal wieder nach außen. Die Lüfterstu-
fen werden mithilfe der Cooling Control Box gesteuert.

Wärmetauscher
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Abb. 10: Wärmetauscher der Cooling System Unit (Vorderseite und Rückseite)

1 Wärmetauscher 2 Lufteinlasskanal Cooling System Unit

3 Lüftereinheit 4 Kühlmittelleitung (warm) zum
Wärmetauscher

5 Kühlmittelleitung (kalt) vom
Wärmetauscher

6 Luftauslasskanal

Der Wärmetauscher dient der Rückkühlung der Kühlflüssigkeit. Die von der Abwärme der
Umrichter erwärmte Kühlflüssigkeit fließt durch den Wärmetauscher. Gleichzeitig strömt
kühle Außenluft durch den Lufteinlasskanal Cooling System Unit hinein und durch den
Wärmetauscher hindurch. Der Luftstrom nimmt die Wärme der Kühlflüssigkeit auf und
strömt durch den Luftauslasskanal hinaus. Die zurückgekühlte Kühlflüssigkeit fließt erneut
zu den Umrichtern.
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5.1.2 Fließrichtung der Kühlflüssigkeit im Kühlkreislauf

Abb. 11: Fließrichtung der Kühlflüssigkeit im Kühlkreislauf (Umrichter)

kalte Kühlflüssigkeit warme Kühlflüssigkeit

Zur Kühlung der Umrichter pumpt die Kühlmittelpumpe die Kühlflüssigkeit durch das
Schlauchleitungssystem zu den Umrichtern. Die Wärme der Umrichter wird an die Kühl-
flüssigkeit abgegeben. Die erwärmte Kühlflüssigkeit fließt zurück zur Cooling System Unit.

Abb. 12: Fließrichtung der Kühlflüssigkeit im Kühlkreislauf (Cooling System Unit)

kalte Kühlflüssigkeit warme Kühlflüssigkeit

In der Cooling System Unit wird die erwärmte Kühlflüssigkeit zum Wärmetauscher ge-
pumpt, wo sie mit drehzahlvariablen Lüftern und kühler Außenluft zurückgekühlt wird.
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5.2 Luftkühlung
Die Luftkühlung mit Außenluft dient der Kühlung des Transformators und der Rückkühlung
der Kühlflüssigkeit. Die Luftkühlung mit Luft aus dem Turminneren dient der Kühlung der
Umrichter.

5.2.1 Kühlung mit Außenluft
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Abb. 13: Lufteinlässe und Luftauslass im Turm

1 Lufteinlass Cooling System Unit 2 Luftauslass

3 Lufteinlass Transformator 4 Lufteinlasskanal Transformator

Für die Kühlung mit Außenluft gibt es im Turm 2 Lufteinlässe und einen gemeinsamen
Luftauslass.
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Abb. 14: Luftkanäle des Luftkühlsystems im Turmfuß

1 Lufteinlass Cooling System Unit 2 Lufteinlasskanal Cooling System Unit

3 Lufteinlass Transformator 4 Lufteinlasskanal Transformator

5 Luftauslass 6 Luftauslasskanal

kalte Luft warme Luft

Durch die beiden Lufteinlasskanäle wird kühle Außenluft angesaugt und zu den zu küh-
lenden Komponenten im Turmfuß geleitet. Die erwärmte Luft wird im Luftauslasskanal zu-
sammengeführt und durch den gemeinsamen Luftauslass nach außen geleitet.
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5.2.1.1 Außenluft zur Kühlung des Transformators
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Abb. 15: Bottom Unit im Turmfuß

1 Lüfter Bottom Unit 2 Bottom Unit

3 Lufteinlasskanal Transformator 4 Lufteinlass Transformator

kalte Luft warme Luft

An der Oberseite der Bottom Unit befindet sich ein Lüfter, der für den zur Kühlung not-
wendigen Luftstrom sorgt. Durch den Lufteinlass in der Turmwand und den Lufteinlasska-
nal Transformator wird Außenluft in die Bottom Unit gesaugt und am Transformator vorbei
nach oben aus der Bottom Unit hinaus in den gemeinsamen Luftauslasskanal geführt.



Technische Beschreibung
Kühlsysteme EP5

D0912596-0 / DB 22 von 33

1

2

Abb. 16: Öffnung für Lufteinlasskanal Transformator

1 Position des Lüfters Bottom Unit 2 Öffnung für Lufteinlasskanal Trans-
formator

Im unteren Bereich der Bottom Unit befindet sich die Öffnung für den Anschluss des Luf-
teinlasskanals. Die kühle Außenluft strömt durch diese Öffnung in die Bottom Unit hinein.

1 2

Abb. 17: Luftkühlung des Transformators

1 Transformator 2 Lüfter Bottom Unit

kalte Luft warme Luft

In der Bottom Unit strömt die kühle Außenluft am Transformator vorbei und nimmt die Ab-
wärme des Transformators auf. Der Transformator wird gekühlt. Die erwärmte Luft steigt
nach oben.
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Abb. 18: Lüfter Bottom Unit

1 Lüfter Bottom Unit warme Luft

Der Lüfter an der Oberseite der Bottom Unit leitet die erwärmte Luft in den Luftauslasska-
nal.
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Abb. 19: Positionen der Lüfter im Tower Base Module

1 Lüftereinheit 2 Luftauslasskanal

3 Luftauslass 4 Lüfter Bottom Unit

Mithilfe des Luftstroms, den die vier drehzahlvariablen Lüfter der Lüftereinheit erzeugen,
wird die Abwärme des Transformators durch den gemeinsamen Luftauslass in der Turm-
wand nach außen geführt.
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5.2.1.2 Außenluft zur Kühlung der Kühlflüssigkeit
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Abb. 20: Luftkühlung der Kühlflüssigkeit

1 Lufteinlasskanal Cooling System Unit 2 Top Unit

3 Umrichter (2x) 4 Bottom Unit

5 Cooling System Unit 6 Luftauslasskanal

7 Luftauslass kalte Luft

warme Luft

Die Kühlflüssigkeit des Flüssigkeitskühlsystems wird durch die Wärme der Umrichter er-
wärmt und muss gekühlt werden. Dies geschieht durch kühle Außenluft. Die kühle Außen-
luft nimmt die Wärme der Kühlflüssigkeit auf und wird aus dem Turm herausgeleitet.



Technische Beschreibung
Kühlsysteme EP5

D0912596-0 / DB 26 von 33

1

2

3

4

5

Abb. 21: Lüftereinheit im Luftkanal der Top Unit

1 Lufteinlasskanal Cooling System Unit 2 Wärmetauscher

3 Lüftereinheit 4 Luftauslasskanal

5 Lüfter (4x)

Die drehzahlvariablen Lüfter der Lüftereinheit saugen kühle Außenluft durch den Luftein-
lasskanal Cooling System Unit an. Die kühle Außenluft strömt durch den Wärmetauscher
und kühlt die Kühlflüssigkeit. Die erwärmte Luft strömt durch den Luftauslasskanal nach
außen.
Der Betrieb der Lüfter im Turmbereich wird über 2 Lüfterstufen gesteuert:
■ Stufe 1: Die Lüfter sind nur teilweise oder mit reduzierter Drehzahl aktiv.
■ Stufe 2: Alle Lüfter laufen mit maximaler Drehzahl.

In der Anlagensteuerung sind Schwellenwerte hinterlegt. Sobald ein Schwellenwert er-
reicht ist, werden ein oder mehrere Lüfter angesteuert.
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5.2.2 Kühlung mit Luft aus dem Turminneren
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Abb. 22: Luftkühlung der Umrichter

1 Umrichter (2x) 2 Top Unit

3 Bottom Unit kalte Luft

warme Luft

Die Umrichter werden zu etwa 80 % mithilfe des Flüssigkeitskühlsystems gekühlt. Zusätz-
lich werden die Umrichter mit Luft aus dem Turminneren gekühlt. Die kühle Luft aus dem
unteren Bereich des Turms wird durch Lüftungsschlitze unten an den Umrichtern ange-
saugt. Die warme Luft wird oben aus den Umrichtern herausgeleitet. Die Abwärme ver-
bleibt im Turminneren und wird über die Stahlwände diffundiert.
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6 Kühlflüssigkeit
Als Kühlflüssigkeit dient ein Wasser-Ethandiol-Glykol-Gemisch (GLYSANTIN G30 pink).
Das Flüssigkeitskühlsystem der Umrichter wird vollständig im Produktionswerk befüllt.
Das Nachfüllen von Kühlflüssigkeit nach einem Defekt erfolgt durch geschultes Fachper-
sonal.
Die folgende Tabelle zeigt die verwendeten Mengen von GLYSANTIN G30 pink in den
Windenergieanlagen mit Flüssigkeitskühlung:

Tab. 1: Kühlmittel GLYSANTIN G30 pink in Windenergieanlagen

Windenergieanlagentyp Kühlmittelmenge Art der Flüssigkeitskühlung
E-136 EP5, E-147 EP5, E-147
EP5 E2, E-160 EP5, E-160 EP5
E2

220 l Flüssigkeitskühlung Umrichter

6.1 Sicherheitsvorrichtungen

Drucküberwachung
Das Flüssigkeitskühlsystem der Umrichter ist mit Druckausgleichsbehältern und einem
Drucksensor ausgestattet. Der Drucksensor überwacht den Druck im Kühlkreislauf. So-
bald der Druck unter den Solldruck fällt, wird eine Warnmeldung durch die Anlagensteue-
rung generiert und an die zuständige Stelle weitergeleitet.
Bei einem Defekt oder Ausfall des Drucksensors wird ebenfalls eine Warnmeldung gene-
riert und an die zuständige Stelle weitergeleitet. Defekte Sensoren werden ausgetauscht.

Temperaturüberwachung
Die Temperaturen aller relevanten Komponenten und die Temperatur der Kühlflüssigkeit
werden kontinuierlich gemessen. Ausgleichsbehälter gleichen die temperaturbedingten
Druckschwankungen der Kühlflüssigkeit im Normalbetrieb aus.
Im Flüssigkeitskühlsystem im Turm wird mithilfe der drehzahlvariablen Lüfter am Wärme-
tauscher eine gleichmäßige Temperatur der Kühlflüssigkeit erreicht.
Bei Überschreitung der eingestellten Maximaltemperaturen wird die Anlagenleistung bzw.
die Generatorleistung gedrosselt und eine Warnmeldung erzeugt.

6.2 Inspektion
1x jährlich kontrolliert geschultes Fachpersonal das Flüssigkeitskühlsystem auf folgende
Punkte:
■ Geräusche der Kühlmittelpumpe
■ Geräusche der Ventilatoren
■ Zustand der Kühlmittelleitungen (Beschädigungen)
■ Druck des Flüssigkeitskühlsystems (Dichtigkeit)
■ Leckagen (Sichtkontrolle)

Des Weiteren wird bei der jährlichen Inspektion eine Probe der Kühlflüssigkeit genommen
und in einem von ENERCON anerkannten Labor analysiert.
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6.3 Unbeabsichtigte Freisetzung von Kühlflüssigkeit
1

2

Abb. 23: Auffangwanne für Kühlflüssigkeit

1 Auffangwanne 2 Bottom Unit

Bei einer Leckage wird die Kühlflüssigkeit der Umrichter von einer Auffangwanne unter
den Umrichtern aufgefangen, die im Dach der Bottom Unit integriert ist. Der Drucksensor
des Flüssigkeitskühlsystems erzeugt eine Warnmeldung, sobald der Druck im Flüssig-
keitskühlsystem unter den Solldruck fällt. Dadurch wird ein Auslaufen größerer Mengen
verhindert. Eine fachgerechte Entsorgung der Kühlflüssigkeit wird beauftragt.
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7 Schutz vor Staub und Sand
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Abb. 24: Positionen der Luftfilter

1 Rückseite der Gondel 2 Turmfuß (2x)

Beim Ansaugen von Außenluft können Staub und Sand in die Windenergieanlage eindrin-
gen. An den Lufteinlässen sind Luftfilter verbaut, um das Eindringen von Staub und Sand
in die Windenergieanlage zu verringern.
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Fachwortverzeichnis
Blattverstelleinheit Die Blattverstelleinheit ermöglicht die Verstellung des Winkels ei-

nes Rotorblatts. Sie besteht aus Blattregelschrank, Blattrelais-
schrank, Blattverstellantrieb (Einheit aus Motor und Getriebe) so-
wie Blattflanschlager.

Blindleistung Elektrische Leistung, die zwischen Erzeuger und Verbraucher im
Netz hin- und herpendelt. Sie belastet das Netz, ohne tatsächlich
verbraucht zu werden. Blindleistung entsteht durch induktive und
kapazitive Verbraucher, z. B. Elektromotoren, in einem mit Wech-
sel- bzw. Drehstrom betriebenen Netz durch die Phasenverschie-
bung zwischen Strom und Spannung. Kraftwerke müssen daher
Blindleistung zusätzlich zur Wirkleistung zur Verfügung stellen
und aufnehmen können.

ENERCON SCADA Sys-
tem

System zur Datenerfassung, Fernüberwachung, Steuerung und
Regelung von Windenergieanlagen, sowohl einzeln als auch in
Windparks. Das ENERCON SCADA System bietet dem Kunden
und dem ENERCON Service die Möglichkeit, Betriebszustände zu
überwachen und gespeicherte Betriebsdaten auszuwerten. Zu-
dem können zugriffsberechtigte Nutzer die Betriebsparameter der
Windenergieanlagen und der Verbindung zum elektrischen Netz
ändern. Je nach Anwendung beinhaltet das ENERCON SCADA
System weitere Optionen, die eine Regelung auf Sollgrößen (z. B.
Wirkleistung) ermöglichen.

Generator-Rotor Drehender Teil des Generators, in dem das zur Stromerzeugung
erforderliche Magnetfeld aufgebaut wird.

Generator-Stator Feststehender Teil des Generators, in dem durch das Magnetfeld
des rotierenden Generator-Rotors elektrischer Strom induziert
wird.

Not-Halt Handlung, die dazu bestimmt ist, eine Bewegung, die gefährlich
geworden ist, so schnell wie möglich anzuhalten (gemäß IEC
60050-826:2004 (826-17-04)).

STATCOM Statischer Blindleistungskompensator zur Kompensation von
Blindleistung in elektrischen Energieübertragungsnetzen.

Transformator Gerät, das zwei Wechselstromkreise unterschiedlicher Spannung
miteinander verbindet, indem es die Eingangsspannung des einen
Wechselstromkreises in eine Ausgangsspannung des anderen
Wechselstromkreises umwandelt. Dabei kann die Spannung je
nach Bedarf erhöht oder gesenkt werden.

Umrichter Ein Umrichter ist ein Stromrichter, der je nach Bedarf ohne Um-
bauten als Gleichrichter, als Wechselrichter oder zur Umwandlung
von Wechselspannungen verschiedener Frequenzen ineinander
dienen kann. Dies erfolgt mithilfe von Leistungselektronik und da-
mit im Gegensatz zum Umformer ohne mechanische Zwischen-
stufe.
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Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen
NH Nabenhöhe

Größen, Einheiten, Formeln
L WA Schallleistungspegel

v H Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe

v s Standardisierte Windgeschwindigkeit

σ P Serienproduktstreuung

σ R Messunsicherheit
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1 Allgemeines
Zu den in diesem Dokument angegebenen technischen Eigenschaften der Windenergie-
anlage ist zwingend das Beiblatt zu diesem Dokument zu beachten. Eine Übersicht über
die Beiblätter steht dem Vertrieb zur Verfügung (D0950052 „Übersicht Beiblätter zu den
Schall- und Leistungsdatenblättern“).

1.1 Leistungsverhalten
Die in diesem Dokument angegebenen Leistungswerte, Leistungsbeiwerte (c  p-Werte) und
Schubbeiwerte (c t-Werte) sind prognostizierte Werte, deren Erreichen ENERCON nach
dem aktuellen Entwicklungsstand dieses Windenergieanlagentyps für hinreichend wahr-
scheinlich hält. Das Leistungsverhalten der Windenergieanlage wird ausschließlich unter
den im Dokument „Garantie des Leistungsverhaltens für ENERCON Windenergieanlagen“
beschriebenen Bedingungen gewährleistet.

1.2 Informationen zu Schallleistungspegeln
Die Zuordnung der Schallleistungspegel (L WA) zur standardisierten Windgeschwindigkeit
(v s) in 10 m Höhe gilt nur unter Voraussetzung eines logarithmischen Windprofils mit Rau-
igkeitslänge 0,05 m. Die Zuordnung der Schallleistungspegel zur Windgeschwindigkeit in
Nabenhöhe (v H) gilt für alle Nabenhöhen (NH). Die Windgeschwindigkeit wird bei Messun-
gen aus der Leistungsabgabe und der Leistungskennlinie bestimmt.
Aufgrund der Messunsicherheiten (σ R) bei Schallvermessungen und der Serienprodukt-
streuungen (σ P) gelten die in diesem Dokument angegebenen Werte der Schallleistungs-
pegel unter Berücksichtigung einer Unsicherheit von σ R = 0,5 dB(A) und σ P = 1,2 dB(A).
Es gilt der 90-prozentige Vertrauensbereich:Le,max � 	
 � �
�� � � �� � � ���
Ist während einer Vermessung die Differenz zwischen Gesamtgeräusch und Fremdge-
räusch kleiner als 6 dB(A), so muss von einer höheren Unsicherheit ausgegangen wer-
den. Richtlinie ist die IEC 61400-11:2012.
Die Schallleistungspegel sind für die in Tab. 1, S. 7 angegebenen Bedingungen berech-
net. Es wird eine vorherrschende Turbulenzintensitätsverteilung von 6 % bis 12 % ange-
nommen.
Eine projekt- und/oder standortspezifische Garantie über die Einhaltung des Schallleis-
tungspegels wird durch dieses Datenblatt nicht übernommen.

1.3 Betriebsparameter
Einstellungen der Blindleistungserzeugung der Windenergieanlage sowie Steuerungen
und Regelungen von Windparks haben einen Einfluss auf das Leistungsverhalten. Die in
diesem Dokument angegebenen berechneten Leistungs-, c p- und c t-Kennlinien gelten un-
ter der Voraussetzung eines uneingeschränkten Betriebs.
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1.4 Standorteigenschaften
Die Leistungs-, c p- und c t-Kennlinien sowie Schallleistungspegel sind für die in Tab. 1,
S. 7 angegebenen Bedingungen bei unbeschädigten Blattvorderkanten und sauberen
Rotorblättern berechnet. Die Berechnungen beruhen auf der Erfahrung mit Windenergie-
anlagen an den unterschiedlichsten Standorten.

Tab. 1: Standortbedingungen

Parameter Wert (10-Minuten-Mittel)
Standardluftdichte 1,225 kg/m 

3

relative Luftfeuchte 70 %

Temperatur 15 °C

Turbulenzintensität gemäß Kap. 1.5, S. 8

Höhenexponent 0,0 bis 0,3

maximale Windrichtungsdifferenz zwischen unterem
und oberem Tip

10°

maximale Schräganströmung ±2°

Terrain gemäß IEC 61400-12-1:2017

Schnee/Eis nein

Regen nein

Im Übrigen gelten die Rahmenbedingungen gemäß IEC 61400-12-1:2017.
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1.5 Turbulenzintensität
Den Gültigkeitsbereich der Leistungs-, c p- und c t-Kennlinien, hinsichtlich möglicher am
Standort vorherrschender Turbulenzintensitäten, definiert die nachfolgende Tabelle. Wei-
tere Einschränkungen sind Tab. 1, S. 7 zu entnehmen.

Tab. 2: Turbulenzintensität

Windgeschwindigkeit in
m/s

Untere Grenze Turbulenz-
intensität in %

Obere Grenze Turbulenzin-
tensität in %

0,00 20,00 40,00

0,50 20,00 40,00

1,00 20,00 40,00

1,50 20,00 40,00

2,00 20,00 40,00

2,50 20,00 40,00

3,00 18,32 34,02

3,50 16,45 30,55

4,00 15,05 27,95

4,50 13,96 25,93

5,00 13,09 24,31

5,50 12,38 22,99

6,00 11,78 21,88

6,50 11,28 20,95

7,00 10,85 20,15

7,50 10,48 19,46

8,00 10,15 18,85

8,50 9,86 18,31

9,00 9,61 17,84

9,50 9,38 17,41

10,00 9,17 17,03

10,50 8,98 16,68

11,00 8,81 16,37

11,50 8,66 16,08

12,00 8,52 15,82

12,50 8,39 15,57

13,00 8,27 15,35

13,50 8,15 15,14

14,00 8,05 14,95

14,50 7,95 14,77

15,00 7,86 14,60
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Windgeschwindigkeit in
m/s

Untere Grenze Turbulenz-
intensität in %

Obere Grenze Turbulenzin-
tensität in %

15,50 7,78 14,45

16,00 7,70 14,30

16,50 7,63 14,16

17,00 7,56 14,03

17,50 7,49 13,91

18,00 7,43 13,79

18,50 7,37 13,69

19,00 7,31 13,58

19,50 7,26 13,48

20,00 7,21 13,39

20,50 7,16 13,30

21,00 7,12 13,22

21,50 7,07 13,14

22,00 7,03 13,06
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2 Betriebsmodus 0 s

2.1 Berechnete Leistungs-, cp- und ct-Werte Betriebsmodus 0 s
Tab. 3: Berechnete Leistungs-, c p- und c t-Werte E-160 EP5 E2 / 5500 kW Betriebsmodus 0 s

Windgeschwindig-
keit v in m/s

Leistung P in kW c p-Wert c t-Wert

0,00 0 0,00 0,00

0,50 0 0,00 0,00

1,00 0 0,00 0,00

1,50 0 0,00 0,00

2,00 0 0,00 0,00

2,50 43 0,22 0,93

3,00 106 0,32 0,86

3,50 202 0,38 0,85

4,00 332 0,42 0,84

4,50 498 0,45 0,84

5,00 704 0,46 0,84

5,50 955 0,47 0,83

6,00 1253 0,47 0,83

6,50 1601 0,47 0,82

7,00 1998 0,47 0,81

7,50 2432 0,47 0,79

8,00 2888 0,46 0,75

8,50 3343 0,44 0,71

9,00 3779 0,42 0,65

9,50 4181 0,40 0,60

10,00 4539 0,37 0,54

10,50 4843 0,34 0,49

11,00 5084 0,31 0,44

11,50 5263 0,28 0,39

12,00 5385 0,25 0,35

12,50 5462 0,23 0,31

13,00 5500 0,20 0,28

13,50 5500 0,18 0,25

14,00 5500 0,16 0,22

14,50 5500 0,15 0,20

15,00 5500 0,13 0,18
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Windgeschwindig-
keit v in m/s

Leistung P in kW c p-Wert c t-Wert

15,50 5500 0,12 0,16

16,00 5500 0,11 0,15

16,50 5500 0,10 0,13

17,00 5500 0,09 0,12

17,50 5500 0,08 0,11

18,00 5500 0,08 0,10

18,50 5500 0,07 0,10

19,00 5500 0,07 0,09

19,50 5500 0,06 0,08

20,00 5500 0,06 0,08

20,50 5500 0,05 0,07

21,00 5500 0,05 0,07

21,50 5500 0,05 0,06

22,00 5500 0,04 0,06

Abb. 1: Leistungs-, c p- und  c t-Kennlinien E-160 EP5 E2 / 5500 kW Betriebsmodus 0 s

Leistung P in kW

c t-Wert

c p-Wert
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2.2 Berechnete Schallleistungspegel Betriebsmodus 0 s
Im Betriebsmodus 0 s wird die Windenergieanlage leistungsoptimiert mit optimaler Er-
tragsausbeute betrieben. Der höchste zu erwartende Schallleistungspegel liegt bei
106,8 dB(A) im Bereich der Nennleistung. Alle angegebenen Schallleistungspegel gelten
unter Berücksichtigung der in Kap. 1.2, S. 6 beschriebenen Unsicherheiten. Nach Errei-
chen der Nennleistung steigt der Schallleistungspegel nicht weiter an.

Tab. 4: Technische Daten

Parameter Wert Einheit
Nennleistung (P n ) 5500 kW

Nennwindgeschwindigkeit 12,9 m/s

minimale Betriebsdrehzahl 2,8 U/min

Solldrehzahl 9,4 U/min

Tab. 5: Berechneter Schallleistungspegel in dB(A) bezogen auf die standardisierte Windge-
schwindigkeit v s in 10 m Höhe

v s in 10 m
Höhe

Schallleistungspegel in dB(A)
NH 120 m NH 140 m NH 166 m

3 m/s 94,0 94,5 95,0

3,5 m/s 97,9 98,3 98,7

4 m/s 100,7 101,2 101,6

4,5 m/s 103,2 103,6 104,1

5 m/s 105,4 105,9 106,2

5,5 m/s 106,7 106,7 106,8

6 m/s 106,8 106,8 106,8

6,5 m/s 106,8 106,8 106,8

7 m/s 106,8 106,8 106,8

7,5 m/s 106,8 106,8 106,8

8 m/s 106,8 106,8 106,8

8,5 m/s 106,8 106,8 106,8

9 m/s 106,8 106,8 106,8

9,5 m/s 106,8 106,8 106,8

10 m/s 106,8 106,8 106,8

10,5 m/s 106,8 106,8 106,8

11 m/s 106,8 106,8 106,8

11,5 m/s 106,8 106,8 106,8

12 m/s 106,8 106,8 106,8

95 % P n 106,8 106,8 106,8
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Tab. 6: Berechneter Schallleistungspegel in dB(A) bezogen auf die Windgeschwindigkeit in
Nabenhöhe v H

v H Schallleistungspegel in dB(A)
5 m/s 97,3

5,5 m/s 99,3

6 m/s 101,2

6,5 m/s 102,9

7 m/s 104,4

7,5 m/s 105,9

8 m/s 106,7

8,5 m/s 106,8

9 m/s 106,8

9,5 m/s 106,8

10 m/s 106,8

10,5 m/s 106,8

11 m/s 106,8

11,5 m/s 106,8

12 m/s 106,8

12,5 m/s 106,8

13 m/s 106,8

13,5 m/s 106,8

14 m/s 106,8

14,5 m/s 106,8

15 m/s 106,8
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1 Allgemeines
Periodischer Schattenwurf ist die wiederkehrende Verschattung des direkten Sonnenlichts
durch die Bewegung der Rotorblätter einer Windenergieanlage. Das Auftreten dieses Ef-
fekts ist abhängig von der aktuellen lokalen Wetterlage, der Ausrichtung der Gondel ent-
sprechend der Windrichtung, dem Sonnenstand und den Betriebszeiten der Windenergie-
anlage.
Die Schattenabschaltung hält die Windenergieanlage an, wenn bei laufender Windener-
gieanlage Anlieger durch den Schattenwurf der rotierenden Rotorblätter belästigt würden.
Die Schattenabschaltung wird ggf. schon mit der Genehmigung zur Errichtung einer Wind-
energieanlage vorgeschrieben.
Dieses Dokument gilt für Windenergieanlagen der Plattform EP5 (E-147 EP5, E-147 EP5
E2, E-160 EP5, E-160 EP5 E2 und E-160 EP5 E3) und beschreibt die Schattenabschal-
tung des Herstellers NorthTec.

2 Systemkomponenten
Das NorthTec-System wird spezifisch für jede Windenergieanlage bzw. für jeden Wind-
park ausgelegt. Die Schattenabschaltung besteht aus mindestens einer Mastereinheit und
einer Lichtsensorik zur Erfassung der Lichtverhältnisse. Bei Bedarf können dem System
weitere Lichtsensoriken hinzugefügt werden.

Mastereinheit
Die Mastereinheit ermittelt unter Berücksichtigung der projektspezifischen Gegebenhei-
ten, der Messwerte der Lichtsensorik und der Betriebsdaten der Windenergieanlage die
erforderlichen Abschaltungen. Die Mastereinheit sendet Start- und Stoppsignale an die
Windenergieanlagen und protokolliert relevante Ereignisse.
Eine Mastereinheit kann bis zu 100 Windenergieanlagen und die Schattenwurfimmissio-
nen an bis zu 2000 Immissionsorten überwachen.
Die Mastereinheit wird in einem separaten Schaltschrank in der Nähe des ENERCON
SCADA Servers der Windenergieanlage oder des Windparks installiert, beispielsweise in
der Übergabestation, im Umspannwerk oder im Turmfuß.
Lichtsensorik
Die Lichtsensorik misst die Beleuchtungsstärke des Sonnenlichts und übermittelt die
Messwerte an die Mastereinheit. Zusätzlich wird der Mastereinheit über einen GPS-Emp-
fänger in der Lichtsensorik die exakte Uhrzeit zur Verfügung gestellt.
Die Messwerte von einer Lichtsensorik können für die Schattenabschaltung von mehreren
Windenergieanlagen verwendet werden. Bei einer weiträumigen Auslegung eines Wind-
parks ist die Ausrüstung weiterer Windenergieanlagen mit Lichtsensoriken notwendig. Die
Lichtsensorik wird mit einer Halterung auf dem Gondeldach installiert und gegen Über-
spannung geschützt. Für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen (Eis, Schnee,
Feuchtigkeit) wird die Lichtsensorik beheizt.

3 Funktionsweise
Der Schattenabschaltung liegt ein geometrisches System zugrunde. In der Mastereinheit
werden die projektspezifischen Daten wie die Koordinaten, Nabenhöhen und Rotordurch-
messer aller Windenergieanlagen am Standort hinterlegt. Zudem werden die Koordinaten
und Ausmaße (Wände und Flächen) der zu schützenden Immissionsorte und die zulässi-
gen Schattenwurfkontingente definiert. Unter Berücksichtigung der angeschlossenen
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Lichtsensorik und der Betriebsdaten der Windenergieanlage ermittelt die Mastereinheit die
erforderlichen Abschaltungen. Die Mastereinheit sendet die Start- und Stoppsignale an
die Windenergieanlage, um definierte Vorgaben zum Schattenwurf zu erfüllen.
Die Schattenabschaltung verfügt über verschiedene Funktionen, um die vorgegebenen
Richtwerte optimal zu nutzen und Abschaltzeiten gering zu halten:
■ Berücksichtigung der Gondelposition
■ Berücksichtigung der aktuellen Leistung der Windenergieanlage, um mögliche Schat-

tenwurfkontingente in windstarken Zeiten zu nutzen
■ Individuelle Überwachungszeiten je nach Nutzung für ausgewählte Immissionsorte,

sodass für Industrie- und Gewerbegebiete an Wochenenden oder Feiertagen die
Schattenabschaltung deaktiviert ist

Neben der geometrischen Berechnung der Abschaltungen können für die Schattenab-
schaltung alternativ auch Abschaltkalender vorgegeben werden.

Implementierung in ENERCON SCADA
Um die Schattenabschaltung durchführen zu können, muss die Schattenabschaltung mit
der Steuerung der Windenergieanlage kommunizieren. Dafür wird die Mastereinheit in
das ENERCON SCADA System eingebunden. Dadurch kann die Mastereinheit die Be-
triebsdaten der Windenergieanlage abrufen. Die Betriebsdaten werden für eine exakte
Berechnung des Schattenwurfs herangezogen. Die Mastereinheit sendet die Signale für
die Start- und Stoppvorgänge an die Steuerung der Windenergieanlage über das
ENERCON SCADA System.
Für die volle Funktionalität der Schattenabschaltung ist ein Datenaustausch zwischen der
Lichtsensorik und der Mastereinheit notwendig. Dafür werden die Mastereinheit und die
Lichtsensorik über Ethernet-Schnittstellen in das Park-Netzwerk eingebunden.

4 Protokollierung
Alle relevanten Ereignisse werden durch die Mastereinheit protokolliert. Hierzu zählen:
■ rechnerisch mögliche Schattenwurfzeiten an maßgeblichen Immissionsorten
■ Abschaltzeiten der Windenergieanlage
■ tatsächliche Schattenwurfzeiten unter Berücksichtigung sämtlicher Windenergieanla-

gen am Standort
■ Tageszählerstand und Jahreszählerstand unter Berücksichtigung sämtlicher Wind-

energieanlagen am Standort
■ Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
■ relevante Betriebsdaten der Windenergieanlage
■ Beleuchtungsstärke der Lichtsensorik

Die Protokolle werden auf USB-Medien gespeichert und können zusätzlich über eine gesi-
cherte Netzwerkverbindung ausgelesen werden.
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Dieses Dokument gilt für ENERCON Windenergieanlagen der Plattform EP5 (E-136 EP5,
E-147 EP5, E-147 EP5 E2, E-160 EP5, E-160 EP5 E2, E-160 EP5 E3).

Brandschutz
Für ENERCON Windenergieanlagen wurden zahlreiche Maßnahmen getroffen, die die Brandein-
trittswahrscheinlichkeit, die Brand- und Rauchausbreitung und den Personen- und Sachschaden
auf ein Minimum reduzieren.

Technische Brandschutzmaßnahmen

Vermeidung von Zündquellen
Die Windenergieanlage ist mit einem Blitzschutzsystem ausgestattet, das Blitzeinschläge ableitet,
ohne dass Schäden an der Windenergieanlage entstehen.
Das Antriebssystem der Windenergieanlage ist getriebelos. Wesentliche Brandgefahren, erzeugt
durch heißlaufende Getriebe und entflammbare Getriebeöle, werden dadurch beseitigt.
Die elektrische Ausrüstung und die Überstromschutzeinrichtungen entsprechen der
EN 60204-1:2006. Am Generator und an der Turmverkabelung der Prototypen werden Thermo-
grafieuntersuchungen durch einen Sachverständigen durchgeführt. Anhand der Ergebnisse wird
ggf. die Konstruktion angepasst.

Vermeidung der Brandentstehung
Brennbare Baustoffe und Materialien sind möglichst so angeordnet, dass sie durch mögliche Zünd-
quellen (z. B. Wärmeenergie, ungewöhnliche Temperaturanstiege, elektrische Energie, zufällige
Funken und Lichtbögen, hoher Spitzenstrom von Transienten und mechanische Energie) nicht ent-
zündet werden können. Elektrische Komponenten werden in Schaltschränken aus Stahlblech ge-
kapselt.
Eingesetzt werden, wo möglich, schwer entflammbare Baustoffe sowie selbstverlöschende/flamm-
widrige oder nicht brennbare Materialien, z. B. flammwidrige und selbstverlöschende Leistungska-
bel. Als Isolations- und Kühlungsflüssigkeit des Leistungstransformators wird synthetischer Ester
eingesetzt, der schwerentflammbar ist, einen hohen Brennpunkt von > 300 °C (Kühlmittelart K3
nach IEC 61100:2008) hat und einen geringen spezifischen Heizwert aufweist. Der Einsatz brenn-
barer Materialien, z. B. geschäumte Kunststoffe wie Polyurethan oder Polystyrol als Dämmstoff
oder Kunststoffe für Abdeckungen und sonstige Bauteile, wird, wo möglich, vermieden.

Sensorische Überwachung
Mögliche Zündquellen in der Windenergieanlage werden laufend durch Sensoren überwacht.
Zur Detektion von Bränden werden zudem Rauchschalter eingesetzt. Die Rauchschalter reagieren
bei Rauch, Verschmutzung, Störung und zu hoher Temperatur. Die Rauchschalter sind so in der
Windenergieanlage positioniert, dass Brände im Turm und in der Gondel erkannt werden. Die ge-
naue Position und die Anzahl der Rauchschalter sind abhängig vom Windenergieanlagentyp.
Wenn die Windenergieanlage eine potentiell sicherheitsrelevante Störung (z. B. Rauch) erkennt,
hält die Windenergieanlage an (auch bei Netzausfall) und generiert eine Statusmeldung, die das
ENERCON SCADA System sofort an den ENERCON Service weiterleitet.

Fluchtwege
Der erste Fluchtweg führt von der Gondel durch den Turm nach draußen. Dieser Fluchtweg wird
benutzt, falls der Abstieg im Turm möglich ist.
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Ein alternativer zweiter Fluchtweg führt durch die Kranluke der Gondel nach draußen. Über diesen
zweiten Fluchtweg kann die Gondel verlassen werden, ohne dass der Turm betreten werden
muss.
In der Windenergieanlage ist entlang der Fluchtwege eine akkugestützte Beleuchtung mit einer
Leuchtdauer von mindestens 1 Stunde installiert. Bei einem Netzausfall schaltet sich die Beleuch-
tung automatisch ein.

Organisatorische Brandschutzmaßnahmen

Schutzmaßnahmen während des Betriebs
Während des Betriebs befinden sich in der Regel keine Personen in der Windenergieanlage. Die
Windenergieanlage ist verschlossen.
Falls eine empfangene Statusmeldung auf einen Brand hindeutet, entsendet der ENERCON Ser-
vice umgehend ein Serviceteam zur Windenergieanlage und alarmiert die Feuerwehr, die vor Ort
über weitere Maßnahmen entscheidet. Der ENERCON Service ist täglich 24 Stunden erreichbar.

Schutzmaßnahmen während der Wartung
Die Windenergieanlage wird im Rahmen einer Wartung alle 6 bis 12 Monate von 2 bis 4 Personen
betreten. Diese Personen sind mit der Windenergieanlagentechnik und der Rettung aus der Wind-
energieanlage vertraut. Während der Wartung ist die Windenergieanlage die meiste Zeit außer Be-
trieb. Die Leistungselektronik ist abgeschaltet. Nur wenige Komponenten, z. B. Beleuchtung,
Steckdosen und Steuerung, bleiben aktiv. Dadurch wird das Brandrisiko bei Anwesenheit von Per-
sonen reduziert.
Zur Bekämpfung von Entstehungsbränden stehen CO 2-Feuerlöscher im Turmfuß, im Maschinen-
haus und im ENERCON Servicefahrzeug bereit. Der Wartungsschalter ist eingeschaltet, wodurch
Statusmeldungen nicht an den ENERCON Service weitergeleitet werden. Wartungen an Brander-
kennungselementen führen somit nicht zu Fehlalarmen beim ENERCON Service.
Für den Brandfall sind alle ggf. benötigten Informationen zur Windenergieanlage (Koordinaten, An-
fahrtsbeschreibung, wichtige Rufnummern naher Stellen) und zum Verhalten im Brandfall und bei
Unfällen im Notruf-Ablaufplan bzw. im Flucht- und Rettungsplan eingetragen. Der Plan ist im Ein-
gangsbereich des Turms angebracht. Das Verhalten im Brandfall und bei Unfällen wird zusätzlich
in der Betriebsanleitung der Windenergieanlage beschrieben.

Brandschutz und Brandbekämpfung durch die Feuerwehr
Die Feuerwehr kann aufgrund der Alarmierung durch den ENERCON Service schnell am Ein-
satzort sein und Brände ggf. vor der weiteren Ausbreitung löschen. Die Kranstellfläche steht als
Stellfläche zur Verfügung. Der Ablauf der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr wird im Brand-
schutzkonzept der Windenergieanlage genauer beschrieben.

Brand im Turmfuß
Ein Brand im Turmfuß ist örtlich begrenzt. Der Brand kann sich weder auf die Gondel ausbreiten
noch auf die Umgebung der Windenergieanlage auswirken. Sobald die Windenergieanlage span-
nungsfrei geschaltet wurde, kann der Brand im Turmfuß gelöscht werden.

Brand in der Gondel
Ein Brand in der Gondel kann zu einem Ausbrennen der Gondel und zu einem Übergreifen auf die
Rotorblätter führen. Die Rotorblätter stehen zu diesem Zeitpunkt bereits still. Ein brennendes Ro-
torblatt wird nach längerer Brandeinwirkung aufgrund seines Gewichts an der Blattwurzel abkni-
cken und auf die Aufstellfläche herabfallen.
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Die Feuerwehr kann einen Brand in der Gondel nicht bekämpfen, jedoch den Zugang zum Gefah-
renbereich der Windenergieanlage weiträumig absperren und die Gondel und herabfallende Teile
kontrolliert abbrennen lassen.
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1 Einleitung 

1.1 Auftrag 

Die Unterzeichnerin wurde am 05.05.2020 beauftragt, für die Errichtung einer 

Windenergieanlage (WEA) des Typs ENERCON E-160 EP5 E2 mit 166 m 

Nabenhöhe, ein Brandschutzkonzept gemäß Musterbauordnung (MBO) zu 

erstellen.  

 

Ein Brandschutzkonzept ist eine zielorientierte Gesamtbewertung des baulichen 

und abwehrenden Brandschutzes bei Gebäuden besonderer Art oder Nutzung. 

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu 

halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und 

Rauch vorgebeugt wird. Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen 

berücksichtigen die Anforderungen für dieses Objekt. 

 

Das Brandschutzkonzept beinhaltet die Einzelmaßnahmen aus 

• vorbeugendem Brandschutz 

• organisatorischem ( betrieblichem) Brandschutz und  

• abwehrendem Brandschutz. 

 

Unter Berücksichtigung 

• der Nutzung 

• des Brandrisikos und 

• des zu erwartenden Schadenausmaßes 

 

werden im Brandschutzkonzept die Einzelkomponenten und ihre Verknüpfung im 

Hinblick auf die Schutzziele beschrieben. 

 

Es werden nur die brandschutztechnischen Belange berücksichtigt, Eiswurf oder 

immissionsschutzrechtliche Belange werden nicht betrachtet. 
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1.2 Gesetzliche Grundlagen, Regelwerke 

Folgende Gesetze und Richtlinien wurden zur Erstellung des vorliegenden 

Brandschutzkonzeptes berücksichtigt: 

/1/ MBO – Musterbauordnung, vom 1. November 2002 in der Fassung vom 22.02.2019 
(ARGEBau) 

/2/ MBauVorlV – Musterbauvorlagenverordnung, Muster einer Verordnung über Bauvorlagen und 
bauaufsichtliche Anzeigen, Fassung Februar 2007 (Fachkommission Bauaufsicht der 
ARGEBAU) 

/3/ DIN 4102: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, in der zur Zeit gültigen Fassung und 
allen veröffentlichten Teilen 

/4/ DIN EN 62305-1, Blitzschutz-Teil 1, Allgemeine Grundsätze Ausgabe 2015-12 

/5/ Richtlinie 2006/42/EG vom 17.05.2006 

/6/ 9. Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (Maschinenrichtlinie) vom 
12.05.1993 zuletzt geändert am 08.11.2011 

 

1.3 Verwendete Unterlagen 

Zur Erstellung standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 

Unterlagen  Dokumenten-Nr. Datum 

Technische Beschreibung ENERCON Windenergieanlage 
E-160 EP5 E2 

 
D0918234-3 

13.05.2020 

Technische Beschreibung Turm E-160 EP5 E2-MST-166-
FB-C-01 

D0954451-0 ohne 

Technische Beschreibung Aufstiegshilfe D0917105-0 ohne 

Ansichtszeichnung modularer Stahlturm E-160 EP5 E2-
MST-166-FB-C-01 Turm/ Gondel/Blätter 

D0924875-0 11.02.2020 

Technisches Datenblatt, Rotorblatt LM 78.3 P mit 
Hinterkantenkamm 

D0858735-1 ohne 

Gewichte und Abmessungen E-160 EP5-MST-166-FB-C-01 D0891177-0 ohne 

Technische Beschreibung Wassergefährdende Stoffe 

ENERCON Windenergieanlagen EP5 

D0880521-2 03.04.2020 

Sicherheitsdatenblatt Castrol Tribol GR 1350-2.5 PD D0754108 13.07.2017 

Sicherheitsdatenblatt Mobil SHC GREASE 460 WT D0418756-2 18.09.2018 

Sicherheitsdatenblatt Mobil Univis HVI 26 D0754251-0 29.01.2018 

Sicherheitsdatenblatt Goracon GTO 68 D0306661-2 03.04.2018 

Sicherheitsdatenblatt Midel 7131 SDS D0361512-2 Mai 2018 

Sicherheitsdatenblatt RENOLIN UNISYN CLP 220 D0514498-2 02.12.2019 

Sicherheitsdatenblatt HHS 2000 D0515908-3 18.09.2018 

Sicherheitsdatenblatt BASF GLYSANTIN G30 pink D0809999-0 26.01.2017 

Sicherheitsdatenblatt Total Carter SG 220 D0776385-0 03.02.2015 

Sicherheitsdatenblatt Mobil SHC GEAR 460 D0776378-2 28.02.2019 

Menge des Isolieröls im Transformator D0880521-2 03.04.2020 

Kühlsysteme in ENERCON Windenergieanlagen EP5 D0912596-0 05.02.2020 

Technische Beschreibung Anlagensicherheit, EP5 D0765718-1 29.05.2019 

Technische Beschreibung  Brandschutz ENERCON 
Windenergieanlagen   EP5 

D0736681-3 12.02.2020 
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Unterlagen  Dokumenten-Nr. Datum 

Technische Beschreibung Einrichtungen zum Arbeits-, 
Personen- und Brandschutz 

D0446785-1 27.06.2019 

Technische Beschreibung ENERCON Windenergieanlagen  
EP5 Erdung und Blitzschutz 

D0809685-0 19.09.2019 

Technische Beschreibung Warnsignalisierung bei 
unsicheren Betriebszuständen 

D0421975-1 11.10.2018 

Datenblatt Installationsorte der Rauchschalter D0701831-1 24.02.2020 

Verhalten im Brandfall D0516940-0 - 

Spezifikation Zuwegung und Baustellenflächen E-160 EP5 
E2, 166 m, Modularer Stahlturm 

D02087706-0 05.03.2020 

Spezifikation Abfallstoffe und Entsorgung EP5 D0808160-0 31.08.2018 

Spezifikation Netzanschlussvariante Standard 1, E-160 EP5 
E2 5500 kW 

PLM-EWES-SP045-S1 
E-160 EP5 E2 5500 
kW-Rev000de-de 

30.01.2020 

Tabelle 1: Unterlagen  

 

1.4 Schutzziele 

Für die Beurteilung der zu errichtenden Windenergieanlagen gelten die materiellen 

Vorschriften der Musterbauordnung. Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu 

errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes 

und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird 

und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame 

Löscharbeiten möglich sind (§14 MBO). 

 

1.5 Bestimmung der Gesamthöhe 

Die Windenergieanlage weist eine Nabenhöhe von ca. 166 m auf und der Rotor 

hat einen Durchmesser von ca. 160 m. Die Rotorblattlänge beträgt ca. 78 m. 

Damit ergibt sich eine Gesamthöhe von ca. 247 m.  

 

1.6 Einstufung des Gebäudes 

In den WEA befinden sich keine Aufenthaltsräume gemäß § 47 MBO. Die Anlagen 

werden nur temporär zu Wartungs- und Reparaturzwecken begangen. 

Sie ist eine freistehende Maschine gemäß Maschinenrichtlinie. 

Die WEA mit mehr als 30 m Höhe über der Geländeoberfläche im Mittel werden 

als Sonderbauten im Sinne des § 2 (4) Nr. 2 MBO eingestuft. 

Eine Windenergieanlage ist eine bauliche Anlage besonderer Art und Nutzung, an 

der im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen besondere 
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Anforderungen gestellt werden. Erleichterungen können gestattet werden, soweit 

es der Einhaltung von Vorschriften wegen der besonderen Art oder Nutzung 

baulicher Anlagen nicht bedarf. 

 

1.7 Risikobeurteilung der Maschine 

Der Hersteller ist verpflichtet für die komplette WEA eine Risikobeurteilung nach 

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG durchzuführen.  

Der auf dem Turm angeordnete maschinentechnische Teil der 

Windenergieanlage, hierzu zählen u.a. die Rotorblätter sowie die Nabe, die 

regelungs- und elektrotechnischen Komponenten, der Generator, die Lager und 

die Bremse, entsprechen laut Hersteller den anerkannten Regeln der Technik.  
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2 Gebäudetechnische Daten und Nutzungen 

2.1 Allgemein 

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um eine Errichtung einer 

Windenergieanlage der Firma ENERCON mit der Typbezeichnung E-160 EP5 E2 

mit 166 m Nabenhöhe. 

Als Träger der Windenergieanlage Typ E-160 EP5 E2 dient ein modularer 

Stahlturm Mk2 (MST), bestehend aus 14 Turmsektionen. Die Verkleidung der 

Gondel wird aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), die Rotorblätter aus 

glasfaserverstärktem Epoxidharz hergestellt.  

 

2.2 Äußere Erschließung 

Die äußere Erschließung erfolgt über die öffentliche Verkehrsfläche und weiter 

über befestigte Wege zur WEA.  

 

2.3 Innere Erschließung 

Der Zugang zum Turm erfolgt über eine Außentreppe (Stahlkonstruktion) in die 

Eingangsebene auf Höhe von 3,0 m über Oberkante Fundament. Auf Höhe des 

Eingangs ist der Steuerschrank zum Betrieb der Windenergieanlage 

untergebracht. 

Der Transformator, die Mittelspannungsschaltanlage und die unterbrechungsfreie 

Elektrizitätsversorgung sind im Turm unter der Eingangsebene auf 

Fundamentebene untergebracht und über einen separaten Eingang zu erreichen. 

Zusätzlich wird eine Aufstiegshilfe (Nutzlast 240 kg) nach Maschinenrichtlinie 

2006/42/EG eingebaut. Sie fährt leitergeführt bis zu einem Podest einige Meter 

unterhalb des Turmkopfs. Für die restliche Strecke wird die Sicherheitssteigleiter 

mit Steigschutzeinrichtung benutzt. 

 

2.4 Nutzung der Windenergieanlage 

2.4.1 Allgemeines  

Die WEA dient zur Wandlung der kinetischen Energie des Windes in elektrische 

Energie. Durch das getriebelose Anlagenkonzept (Direktantrieb) besitzt der 

Antriebsstrang keine schnell drehenden Komponenten, kein Getriebeöl.  

Auf Grund dessen verringert sich wesentlich die 

Brandentstehungswahrscheinlichkeit.  
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2.4.2 Funktion  

Im Maschinenhaus, das auf dem Turm montiert ist, liefert ein 

Dauermagnetgenerator, der direkt an der Nabe mit den Rotorblättern angekoppelt 

ist, die elektrische Energie. Der Wechselstrom wird über die Turmkabel zu den im 

E-Modul befindlichen Vollumrichtern geführt. Dort wird der Wechselstrom aktiv 

gleichgerichtet und in einen netzspezifischen Drehstrom umgewandelt. Der 

netzkonforme Wechselstrom der Vollumrichter wird in einem 

Niederspannungssystem zusammengeführt und über einen 

Mittelspannungstransformator ins Netz eingespeist. 

 

2.4.3 Zahl der Nutzer  

Die Zahl der Nutzer wird vom Grundsatz mit „keine“ angegeben. Es befinden sich 

keine Aufenthaltsräume in der Windenergieanlage, nur zu Wartungszwecken 

halten sich 2 bis 6 Personen in der Anlage auf.  

 

2.4.4 Betrieb; Wartung 

Die WEA ist im Betrieb unbemannt und verschlossen. Der Betrieb wird 

automatisch durch eine Fernabfrage überwacht. Die Daten werden in einer 

Zentrale ausgewertet, die permanent besetzt ist. Bei Störungen schaltet die WEA 

selbsttätig ab, wobei die Abschaltung über ein mehrfach redundantes System, 

auch bei Netzausfall, erfolgt.  

Die Begehung findet regelmäßig, je nach Anforderung mindestens einmal jährlich, 

statt. Bei den Begehungen ist die Anlage außer Betrieb. Wird ein Probelauf 

notwendig, muss hierfür das Servicepersonal ihr Abseilgeschirr tragen, um sich 

bei eventuellen Störungen direkt über den 2. Fluchtweg abseilen zu können. Die 

Wartungen werden nur durch Fachpersonal ausgeführt, welches auf die 

Anlagentechnik und der Rettung aus der Windenergieanlage geschult ist.  

Für diesen kurzzeitigen Probelauf bestehen aus brandschutztechnischer Sicht 

keine Bedenken.  
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2.4.5 Beschreibung der Einrichtungen der WEA 

Bezeich
nung 

Bereich Anlagen Zugangsberechtigung 

Gondel 

mit 
Rotoren 

Maschine Dauermagnetgenerator 
Nebenaggregate 

unterwiesenes Personal 

Turm Turm Leistungskabel 
(690 V) 

unterwiesenes Personal 

Fuß E-Modul Umrichter Schaltschränke 
Transformator 

Feuerwehr / unterwiesenes 
Personal/ Elektrofachleute 

Tabelle 2: Beschreibung WEA 

 

2.5 Risikoanalyse 

2.5.1 Brandlasten und Brandgefährdungspotential 

Die meisten Komponenten der WEA (Turmhülle oberen Sektionen, 

Maschinenhaus, Getriebe, Rotorwelle, Hydraulikaggregat, Generator, Bremse und 

die Kupplung) bestehen weitestgehend aus Metall, also aus nicht brennbaren 

Materialien.  

Brennbare Baustoffe und damit die überwiegenden Brandlasten befinden sich im 

Maschinenhaus. 

 

Die folgende Tabelle dient als Übersicht in welchen Anlagenteilen sich die 

Brandlasten befinden: 

Bezeich
nung 

Anlagen Brandlasten Brandgefahren 

Gondel Nebenaggregate 

Gleichrichter 

 

 
 
 
 
 

Rotorlager 

 

Gondelhülle 

12 Stellmotoren zur Windnach-
führung je ca. 17 l Öl 

3 Antriebe für die 
Blattverstellung je 21 l Öl 

Schmierstoffe 
insgesamt ca. 140 l  

Hydrauliksystem Azimutbremse 
12 l Öl 

120 l Öl 

Farbanstriche, Kabel 

glasfaserverstärkter Kunststoff 
(GFK) 

durch Reibung  
 

durch elektrische 
Störungen 

durch elektrische 
Störungen 

Durch Reibung 
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Bezeich
nung 

Anlagen Brandlasten Brandgefahren 

Turm Leistungskabel 
690V 

Aufstiegshilfe 

Kabel 

 
1,0 l Fett 

0,6 l Öl Kurbellager 

keine Geräte 

Fuß Wechselrichter 
Schaltschränke 
Transformator 

Kabel  
Verteiler 
max. 2050 l (bei 20°C) 
synthetische Ester MIDEL 7131 

durch elektrische 
Störungen 

Rotor Rotorblatt Glasfaserverstärkter Kunststoff, 
Epoxidharz, Holz, Schaumstoff 

24,3 t 

optional mit Blattheizung 

Blitzschlag; 
Brandüberschlag 
zwischen Gondel 
und Rotorblättern, 
durch elektrische 
Störungen der 
Blattheizung 

Tabelle 3: Brandlasten 

 

Für alle Aggregate und Flüssigkeiten besteht ein abgestimmtes Abdichtung- und 

Auffangsystem. Sollten die speziellen Auffangwannen ggf. austretende 

Flüssigkeiten nicht auffangen können, werden diese von der 

Maschinenhausverkleidung aufgefangen, die als Wanne ausgeführt ist und alle 

Rohrleitungen sind über diese Wanne verlegt. 

Sollten trotzdem Flüssigkeiten aus dem Maschinenraum austreten werden diese 

auf der obersten Turmplattform sicher aufgefangen, da diese als öldichte 

Auffangwanne ausgebildet ist. 

 

2.5.2 Wahrscheinlichkeit eines Brandereignisses 

Der Brand lässt sich nach den Normen der Feuerwehren DIN 14011 als nicht 

bestimmungsgemäßes Brennen, das sich unkontrolliert ausbreiten kann, 

definieren. Bei einer Brandentstehung und auch für eine Brandausbreitung 

müssen bestimmte Voraussetzungen vorhanden sein. Diese Voraussetzungen 

können in die Gruppe der stofflichen Voraussetzungen und in die Gruppe der 

energetischen Voraussetzungen unterteilt werden. Damit es zum Brennen kommt, 

bedarf es eines energetischen Anstoßes, d.h. es muss dem Brandgut genügend 

Zündenergie zugeführt werden. Neben der Zündtemperatur, die für das Einleiten 

der Verbrennung bzw. das Entzünden ausschlaggebend ist, wird für das 

selbstständige Brennen eine Mindestverbrennungstemperatur benötigt. Die 
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Mindestverbrennungstemperatur kennzeichnet den Reaktionszustand eines 

Systems, bei dem die Reaktionswärme gerade noch ausreicht, um den 

Energiekreislauf unter Berücksichtigung der Wärmeverluste zu schließen, so dass 

das Feuer nicht erlischt. Aufgrund der überschüssigen Reaktionswärme, die für 

die Aufbereitung und Aktivierung nicht verbraucht wird, steigt die Temperatur im 

System selbständig weiter auf die Brandtemperatur an, welche letztendlich 

getrennt als Flammentemperatur und als Brandraumtemperatur 

(Rauchgastemperatur) interpretiert wird.  

Brandereignisse sind gefährliche Brände, bei denen angenommen wird, dass sich 

ein Entstehungsbrand zu einem fortentwickelten Brand ausbreiten kann. 

Während zur Gewährleistung der Standsicherheit in der Bauordnung gefordert und 

formuliert wird, dass die baulichen Anlagen standsicher sein müssen, wird 

demgegenüber die Anforderung zur Gewährleistung des Brandschutzes auf die 

Beschaffenheit der baulichen Anlage abgestellt: 

Es wird in der Bauordnung offenbar nicht auf eine bestimmte Sicherheit 

(Brandsicherheit) abgestellt, sondern es werden vielmehr die Schutz- und 

Sicherungsziele ganz allgemein benannt. Deren Erfüllung entsprechend den 

bauordnungsrechtlichen Einzelvorschriften ergibt jedoch „stillschweigend“, analog 

zur Standsicherheit, ein bestimmtes Sicherheitsniveau. Dieses Sicherheitsniveau 

lässt sich semiprobabilistisch derzeitig mittels der Versagenswahrscheinlichkeit 

von 1x10 -6 (bei großen Risiken pro Ereignis) bis 1x10-5 pro Gebäude je m² und 

Jahr beschreiben. Das Risiko ist theoretisch durch die Wahrscheinlichkeit für die 

Entstehung eines Brandes und die Ausbreitung zu einem gefährlichen Brand pro 

Bezugsfläche und pro Zeiteinheit sowie dem zu erwartenden Schadensumfang 

gegeben.  

Nach der Normdefinition gelten brennbare Stoffe in geschlossenen Behältern aus 

Stahlblech oder anderen nicht zerbrechlichen und im Brandverhalten 

vergleichbaren Werkstoffen als „geschützt“ (TSF, Leistungsschrank, 

Steuerschrank und USV). Die Schutzwirkung der Systeme ist gewährleistet, d.h. 

die Stahlschränke werden durch das Gehäuse und dadurch dass kein Sauerstoff 

zugeführt wird geschützt. 

Die Zündwahrscheinlichkeit von nicht erhitzten Flüssigkeiten mit einem 

Flammpunkt > 100°C in Maschinen (hier Dielektrikum im Transformator) wird vom 

DIN - Ausschuss für so gering angesehen, dass hier ein Beitrag zur 

Brandbelastung nur bei Leckage vorstellbar ist.  



Dipl.-Ing Monika Tegtmeier  Sachverständige für den vorbeugenden baulichen Brandschutz Seite 13 von 26 

BV-Nr.: E-160 EP5/E2/166  Index A Brandschutzkonzept WEA ENERCON E-160 EP5 E2,  NH166 14.05.2020 

Die Mittelspannungs - Schaltanlage ist eine SF6 – Gas isolierte Anlage und somit 

nicht brennbar. Diese Brandlast bleibt unberücksichtigt. 

Um das Brandrisiko auch bei den elektrischen Einbauten zu minimieren, werden 

Materialien mit geringer Brandlast verwendet, z.B. schwer entflammbare 

Leistungskabel und Kabelverschraubungen. Elektrische Schaltschränke haben 

eine Schutzart von mindestens IP54 gemäß IEC 60529. Kabeleinführungen in 

Schaltkästen sind durch Kabelverschraubungen abgedichtet, so dass diese dicht 

verschlossen sind. Für Leistungskabel und an kleineren Schaltschränken werden 

ebenfalls nicht brennbare, mindestens aber schwer entflammbare, 

Kabelverschraubungen eingesetzt. 

Ein Brand an den Rotorblättern ist unwahrscheinlich, jedoch nicht endgültig 

auszuschließen. Ein Vollbrand in der Gondel oder die Installation einer 

Blattheizung können Brandursachen für den Brand eines Rotorblattes sein. 

Sofern eine Blattheizung installiert ist, ist sie Teil der Rotoren und unterliegt den 

allgemein Technischen Regeln für Maschinen. Entsprechend sind 

anlagentechnische Sicherungen als Konsequenz der Risikobeurteilung des 

Herstellers eingebaut die dazu führen, dass die Blattheizung oder die gesamte 

WEA abgeschaltet wird und dass eine Alarmierung über die Weiterschaltung an 

eine ständig besetzte Stelle erfolgt. Die Folgemaßnahmen sind im 

organisatorischen Brandschutz unter anderem durch Begutachtung durch das 

Service-Personal geregelt. 

Daraus resultiert, dass aufgrund der besonderen Konstruktionsart und der 

Anlagenüberwachung der Windenergieanlage der Firma ENERCON keine erhöhte 

Brandgefährdung besteht und dem Brandschutz anlagentechnisch und 

organisatorisch erheblich Rechenschaft getragen wird.  
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3 Vorbeugender Brandschutz 

3.1 System der äußeren und inneren Abschottungen; Anforderungen an 
Bauteile und Baustoffe  

3.1.1 Anordnung und Lage von Rauchabschnitten 

Eine Unterteilung in Rauchabschnitte ist nicht erforderlich. 

 

3.1.2 Brandschutztechnische Abschnittsbildung 

Eine brandschutztechnische Abschnittsbildung in dem Sonderbau ist nicht 

erforderlich. 

 

3.1.3 Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifenden Bauteile 

An den Stahlturm werden keine Anforderungen hinsichtlich der 

Feuerwiderstandsdauer gestellt.  

 

3.1.4 Nichttragende Außenwände und -bekleidungen 

Die Gondelverkleidung besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), 

ebenso bestehen die Rotorblätter aus GFK- Material mit Epoxidharz. Die 

Innenseiten der Rotorblätter sind mit einer Stahlmatte für den Blitzschutz 

ausgerüstet.  

Es sind keine weiteren Maßnahmen notwendig. 

 

3.2 Flucht- und Rettungswege  

In der WEA sind keine Aufenthaltsräume vorhanden. Es gelten nicht die 

Vorschriften an bauliche Rettungswege. 

Der Maschinenraum der Gondel wird nur von geschultem Personal begangen. Die 

Flucht aus der Gondel der WEA erfolgt über eine fest installierte Steigleiter, die 

über die gesamte Turmhöhe hinab führt.  

Für sonstige Notfälle sowie zur Rettung von Verletzten ist in der Gondel ein 

Evakuierungsgerät installiert, mit dem ein Notabstieg aus der Windenluke im Heck 

der Maschine oder im Turm möglich ist. Das Gerät ermöglicht den zweiten 

Rettungsweg und kann alle Personen in der Gondel nacheinander abseilen. Die 

Geräte müssen regelmäßig gewartet werden. 
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Die Rettung von Personen aus der elektrisch betriebenen Fahranlage erfolgt über 

den direkten Zugang zur Steigleiter. 

Die Flucht- und Rettungswege sind ausreichend.  
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4 Vorbeugender anlagentechnischer Brandschutz 

4.1 Brandmeldeanlage  

Es ist keine Brandmeldeanlage erforderlich.  

 

4.2 Anlagentechnische Branderkennung und Brandmeldung  

Brandursache aus mechanischer Reibung wird vorgebeugt, indem wenig schnell 

drehende Teile verwendet werden und kein Getriebe vorhanden ist. Sämtliche 

mechanischen und elektrischen Baugruppen der ENERCON Windenergieanlagen, 

in denen durch Überhitzung oder Kurzschluss ein Brand entstehen könnte, werden 

im Betrieb laufend durch Sensoren überwacht. Meldungen der Sensoren werden 

über das ENERCON SCADA System an die ENERCON Service-Zentrale 

weitergeleitet. 

Falls die Steuerung der Windenergieanlage einen unzulässigen Zustand erkennt, 

wird die Windenergieanlage mit verminderter Leistung weiter betrieben bzw. 

angehalten. 

 

4.2.1 Sensoren 

Der Generator wird auf Plausibilität geprüft (Temperaturen, Leistung in 

Abhängigkeit der Drehzahl). Fehler führen zur sofortigen Abschaltung der Anlage 

und Übermittlung einer Störmeldung auf die Service-Zentrale.  
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Folgende Parameter werden in der WEA permanent kontrolliert und bei Störungen 

wird die Anlage automatisch außer Betrieb genommen und die Störmeldung weiter 

geleitet. 

• Temperatur in der Maschine 

• Temperatur im Rotorkopf 

• Lagertemperatur Rotorlager 

• Temperatur im Turm 

• Außentemperatur 

• Temperatur in allen Schaltschränken 

• Temperatur des Transformators 

• Funktionsbereitschaft der Kondensatorpakete für die Notabschaltung 

• Erdschlusskennung für den Generator 

• Differenzstromüberwachung für alle elektrischen Antriebe, um schwergängige bzw. über-

lastete Antriebe zu erkennen, u.a. Antriebe der Blattverstellung und die Windnachführung 

• Fehlerstromerkennung für die Versorgungsleitungen Licht und Steckdose 

• Funktion der Fernüberwachung 

 

4.2.2 Rauchschalter 

Es ist ein Rauchmelder im Maschinenhaus der Gondel installiert. Des Weiteren 

befindet sich jeweils ein Rauchmelder an der Deckenunterseite des Tower Base 

Moduls im Turmfuss, auf Ebene 1 und 2, in der Tower Control Box und in der 

Cooling Control Box. 

Bei den Rauchmeldern handelt es sich um Brandmelder mit optischer 

Raucherkennung und zusätzlichem Temperaturfühler, der ab einer 

Umgebungstemperatur von 70°C anspricht. Es wird ein Signal an die 

Anlagensteuerung gesendet und die Gondellüfter ausgeschaltet, dieses wird über 

ENERCON SCADA übermittelt. 

Die Rauchmelder reagieren bei Rauch, Verschmutzung, Störung und zu hoher 

Temperatur. Die Rauchmelder sind so in der Windenergieanlage positioniert, dass 

Brände im Turm und in der Gondel erkannt werden. 

Bei der Detektion von Feuer oder Rauch wird die Anlage abgeschaltet. Diese 

Nachricht wird an die Service-Zentrale gesendet. 
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Die Steuerleitung bleibt nach Abschalten der Anlage funktionsfähig, so dass von 

den Servicekräften vor Ort die aktuellen Temperaturen mittels Fernüberwachung 

abgerufen werden können. Aus diesen Messdaten können eventuelle 

Rückschlüsse auf tatsächliche Temperaturen und auf den Schaden ausgewertet 

werden. 

 

4.3 Alarmierungseinrichtung  

Eine Alarmierungseinrichtung ist nicht erforderlich.  

Bei detektiertem Rauch schaltet die WEA die optischen Signalmelder im Turmfuss 

und im Maschinenhaus ein. Gegebenenfalls anwesende Personen werden so 

gewarnt. 

Die Gondel wird nur von geschultem Personal zu Wartungszwecke begangen. Für 

Notfälle trägt das Wartungspersonal immer ein Mobiltelefon bei sich. In der WEA 

ist weiterhin eine direkte Gegensprechanlage von der Gondel zum Turmfuß 

vorhanden. 

 

4.4 Lüftungsanlagen  

Aus brandschutztechnischer Sicht werden keine Anforderungen an die Lüftung 

gestellt.  

Die Gondel wird durch den natürlichen Luftstrom um den Stator gekühlt (passive 

Kühlung). Wärme wird von den Kupferspulen des Stators direkt über die 

Kühlrippen an der Außenfläche abgeführt. Bei höheren Lasten werden zusätzliche 

Kühlerlüfter zugeschaltet, um zum Wärmeaustausch des Innenteils beizutragen. 

Diese Generator-Luftkühlung bewirkt als Nebeneffekt auch eine Kühlung des 

Maschinenhauses.  

 

4.5 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen  

Es werden aus brandschutztechnischer Sicht keine Rauchabzüge benötigt. Eine 

Entrauchung ist durch permanente Öffnungen in der Gondel und der Thermik im 

Turm vorhanden. 
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4.6 Blitzschutz 

Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht 

eintreten oder zu schweren Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen 

Blitzschutzanlagen gemäß DIN EN 62305 zu versehen. Es ist ein integrierter 

Blitzschutz von der Rotorblattspitze bis ins Fundament vorhanden und notwendig. 

Die Blitzschutzanlage wird nach der DIN EN 61400-24 Blitzschutz 

(Blitzschutzklasse I) für Windenergieanlagen ausgeführt. So werden 

Blitzeinschläge abgeleitet, ohne dass Schäden am Rotorblatt oder an sonstigen 

Komponenten der Windenergieanlage entstehen. 
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5 Organisatorischer Brandschutz 

5.1 Betriebliche Maßnahmen zur Brandverhütung und Brandbekämpfung 
sowie zur Rettung von Personen  

Die WEA wird regelmäßig spätestens nach 12 Monaten gewartet und überwacht. 

Das Verhalten im Brandfall und die Selbsthilfemaßnahmen werden entsprechend 

einer Gefährdungsbeurteilung regelmäßig geschult und geübt. Während der 

Wartung wird die Anlage außer Betrieb genommen, damit ist das Gefahrenrisiko 

verringert. Das Servicepersonal trägt bei den Wartungsarbeiten und einem 

eventuell notwendigen Probelauf der WEA seine persönliche Schutzausrüstung, 

somit ist ein Abseilen aus der Windenluke mit dem Abseilgerät sofort möglich. 

 

5.2 Sicherheitsbeleuchtung 

Zur Beleuchtung der Wege während der Wartung ist eine Sicherheitsbeleuchtung 

gemäß ASR A3.4/3 erforderlich und wird installiert. Diese kann über 

batteriegepufferte Einzelleuchten realisiert werden.  

Die Sicherheitsbeleuchtung der Windenergieanlage entspricht der DIN EN 50308 

– Windenergieanlage-Schutzmaßnahmen-Anforderungen für Konstruktion, Betrieb 

und Wartung - DIN EN1838 – Angewandte Lichttechnik-Notbeleuchtung-, und die 

DIN EN 50172 –Sicherheitsbeleuchtungsanlagen. 

 

5.3 Flucht- und Rettungspläne 

Flucht- und Rettungspläne werden mittels Fluchtweg-Piktogrammen erstellt und 

eindeutig gekennzeichnet. 

 

5.4 Alarmierung der Feuerwehr  

Durch die zuvor beschriebene Anlagentechnik wird die WEA bei einer Detektion 

von Feuer oder Rauch automatisch abgeschaltet. Dabei wird eine Nachricht an 

eine vom Betreiber zu bestimmende Service-Zentrale gesendet. Diese 

benachrichtigt daraufhin die Leitstelle der Feuerwehr.  

Gleichzeitig wird das Servicepersonal informiert um umgehend die 

Windenergieanlage anzufahren und die Lage zu erkunden. 
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5.5 Einrichtungen zur Brandbekämpfung  

Zur Bekämpfung von Entstehungsbränden während der Wartung werden in der 

Gondel, im Turmfuß und im Transformatorraum jeweils ein CO2–Löscher (5kg) 

vorgehalten. Diese sind für die Bekämpfung von allenfalls kleinsten 

Entstehungsbränden ausreichend. Selbstrettung geht vor Brandbekämpfung.  

Zusätzlich befindet sich ein CO2 –Löscher (2kg) im ENERCON-Service-Fahrzeug. 

Die Feuerlöscher sind mindestens alle zwei Jahre durch einen Sachkundigen zu 

prüfen. Ein Vermerk über die letzte Prüfung ist fest oder plombiert am 

Feuerlöscher anzubringen. 

 

5.6 Prüfungen technischer Anlagen und Einrichtungen 

Die Prüfungen von technischen Anlagen oder Einrichtungen werden durch 

Fachpersonal in Abständen von max. 12 Monaten durchgeführt. 

 

5.7 Übung mit der Zuständigen Feuerwehr 

Vor Inbetriebnahme ist der örtlichen Feuerwehr und in Abstimmung mit der 

Brandschutzdienststelle, die Gelegenheit zu geben, sich mit dem Bauwerk vertraut 

zu machen. 
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6 Abwehrender Brandschutz 

6.1 Flächen für die Feuerwehr  

Die Anfahrt zur WEA erfolgt über die öffentliche Straße. Die Anfahrt bis an den 

Turmfuß geschieht über die befestigte Zuwegung. Die ausreichend befestigte und 

tragfähige Kranaufstellfläche während der Bauzeit bleibt nach Fertigstellung 

bestehen und kann durch die Feuerwehr genutzt werden, um bis an den Turmfuß 

zu fahren.  

Die Zufahrts- und Bewegungsflächen müssen, hinsichtlich ihrer Radien und 

Belastbarkeit, der Muster-Richtlinie „Flächen für die Feuerwehr“ entsprechen 

sowie frei und instand gehalten werden. 

 

6.2 Löschwasserversorgung  

Aufgrund der besonderen Konstruktionsart der Windenergieanlagen der Firma 

ENERCON besteht keine erhöhte Brandlast oder Brandgefährdung. Dem 

Brandschutz wird konstruktionsbedingt erheblich Rechenschaft getragen. Im Falle 

eines Brandes werden eine größere Anzahl von Menschen, Tiere oder erhebliche 

Sachwerte nicht gefährdet. 

Deshalb ist eine örtliche Löschwasserbereitstellung (Hydranten, Löschwasser-

behälter usw.) nicht notwendig. Zur Erfüllung des abwehrenden Brandschutzes 

haben die Gemeinden die notwendige Löschwasserversorgung bereitzustellen 

und zu unterhalten. Bei einem Brand in der Gondel ist zunächst die Sicherung der 

Umgebung notwendig, und Löschwasser wird erst benötigt, wenn brennende Teile 

herabstürzen. Bei einem Brand im Turmfuß muss zunächst die Abschaltung der 

Anlage bestätigt werden, bis Löschwasser benötigt wird. 

Ein Brand des Isolieröls sollte mit Mittelschaum gelöscht werden. Dafür wird das 

Auffangbecken mit einer Schicht Schaum bedeckt. Die erforderlichen 

Schaummittel stehen bei der Ausrüstung der Feuerwehr zur Verfügung. 

 

6.3 Löschwasserrückhaltung  

Es ist ein Transformator verbaut, der mit max. 2050 Liter synthetischer, 

dielektrischer Flüssigkeit auf Esterbasis, dem Dielektrikum, gefüllt ist. Die 

Esterflüssigkeit ist ungiftig, leicht biologisch abbaubar und als allgemein 

wassergefährdend eingestuft. Esterflüssigkeiten zeichnen sich durch einen hohen 

Flammpunkt > 250 °C aus.   
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Es werden in der WEA keine weiteren Stoffe gelagert. Eine Löschwasser-

Rückhaltung ist bei diesen geringen Mengen nicht notwendig. 

 

6.4 Feuerwehrpläne  

Der einzige Zugang und die Aufstellfläche der WEA sind eindeutig. Der Turm ist 

für die Feuerwehr nicht zugänglich und der Turmfuß ist übersichtlich. Da die 

Brandbekämpfung sich nur im Turmfuß oder auf ein Ablöschen herabfallender 

Teile beschränkt, sind Feuerwehrpläne nicht notwendig. 

 

6.5 Hydrantenpläne  

Hydrantenpläne sind nicht notwendig. 

 

6.6 Brandbekämpfung  

Die Brandbekämpfung (abwehrender Brandschutz) ist Aufgabe der Gemeinden 

und Landkreise sowie des Landes. Die Brandbekämpfung der WEA muss mit Hilfe 

der örtlichen Feuerwehr durchgeführt werden. 

 

Es müssen folgende Brandszenarien unterschieden werden: 

6.6.1 Brand im Turmfuß 

Die Windenergieanlage gilt als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte, die von 

der Feuerwehr nicht alleine oder nur nach Freigabe begangen werden darf. Die 

gesamte Anlage muss spannungsfrei gemeldet werden. Die ständig besetzte 

Service-Zentrale informiert die Leitstelle der Feuerwehr. Bis zur Freigabe der 

Spannungsfreiheit der Transformatoren muss die Feuerwehr in einem 

angemessenen Abstand in Bereitstellung verbleiben.  

 

6.6.2 Brand in der Gondel 

Ein Brand in der Gondel ist von der Feuerwehr nicht beherrschbar und stellt auch 

aufgrund der geringen Eintrittswahrscheinlichkeit somit das gesellschaftlich 

akzeptierte Risiko dar. Ein Feuer in der Gondel kann zu einem Ausbrennen der 

Gondel einschließlich der Gondelhülle und zu einem Übergreifen auf die 

Rotorblätter führen. Der Brand führt zum Abfallen der Teile. Bei einem Brand in 

der Gondel ist die Feuerwehr zunächst zum Schützen der Umgebung präsent. 
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6.6.3 Brand der Rotorblätter 

Ein Brand der Rotorblätter ist nicht beherrschbar. Da die Windenergieanlage bei 

Schäden sofort abgeschaltet ist, werden keine brennenden Teile durch weiter 

anhaltende Rotation umhergeschleudert. Ein Rotorblatt wiegt ca. 24,3 t. Es wird 

direkt herabfallen und dort weiterbrennen, eine Brandweiterleitung auf die Gondel 

ist nicht auszuschließen. Ein Brand der Rotorblätter führt in der Hauptsache zu 

brennend direkt herabfallenden mehr oder weniger großen Teilen. Bei einem 

Brand der Rotorblätter ist die Feuerwehr zunächst zum Schützen der Umgebung 

präsent. 

 

6.6.4 Brandweiterleitung auf die Umgebung 

Die Alarmierung der Feuerwehr ist bei einem Schadenseintritt an der WEA 

wahrscheinlich früher als bei einem Sekundärbrand. Bei einem der o.g. Brände ist 

zunächst die Sicherung der Umgebung notwendig. Bei herabfallenden 

brennenden Teilen wird die Einsatzleitung geeignete Maßnahmen zur 

Brandbekämpfung nach Erkundung einleiten. 

Da die Feuerwehr bereits vor Ort ist, können Entstehungsbrände sofort gelöscht 

werden. Eine Brandweiterleitung auf die Umgebung wird somit verhindert. 
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7 Verwendete Rechenverfahren nach Methoden des 
Brandschutzingenieurwesens  

Es wurden keine Rechenverfahren des Brandschutzingenieurwesens verwendet. 

 

 

 

8 Abweichungen  

Es sind keine brandschutztechnischen Abweichungen zu berücksichtigen. 
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9 Zusammenfassung 

Die Unterzeichnerin wurde beauftragt, für die Errichtung einer Windenergieanlage 

(WEA) des Typs ENERCON E-160 EP5 E2 mit 166 m Nabenhöhe, ein 

Brandschutzkonzept gemäß Musterbauordnung (MBO) zu erstellen.  

 

Windenergieanlagen müssen so beschaffen sein, dass der Entstehung eines 

Brandes der Anlage und der Brandweiterleitung auf die Umgebung vorgebeugt 

wird. Es sind mehrere geeignete Vorkehrungen im vorbeugenden, 

anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutz für diese Anlage getroffen 

worden. 

Bei Beachtung der dargestellten Maßnahmen, Anforderungen und Hinweise sowie 

der allgemein anerkannten Regeln der Technik bestehen aus 

brandschutztechnischer Sicht  

keine Bedenken 

für die Errichtung und den Betrieb der Windenergieanlage vom Typ ENERCON 

E-160 EP5 E2. 

 

 

Vorstehende Stellungnahme wurde nach bestem Wissen und Gewissen unter Zugrundelegung der anerkannten 
Regeln der Technik ohne Ansehen der Person des Auftraggebers angefertigt. 

 

 

Aufgestellt Sandkrug, den 14.05.2020 
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5.   BImSchG-Unterlagen für WEA Enercon E160 EP5 

E2/5.500 kW mit Datenblättern 

 

 

 

5.8  Eiserkennung 
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1 Allgemeines
An Rotorblättern von Windenergieanlagen kommt es bei bestimmten Witterungsverhält-
nissen zur Bildung von Eis-, Reif- oder Schneeablagerungen, welche den Wirkungsgrad
reduzieren und die Lärm-Emission erhöhen. Durch diese Ablagerungen entsteht eine Un-
wucht, welche zu erhöhter Materialbelastung führt. Die Ablagerungen können so stark
werden, dass von ihnen beim Herabfallen (Eisfall) oder Wegschleudern (Eiswurf) Gefah-
ren für Personen, Nutztiere und Sachen ausgehen.
Das Risiko des Eiswurfs/Eisfalls kann trotz Eisansatzerkennungssystem technisch bedingt
nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Die ENERCON Windenergieanlagen E-136 EP5, E-147 EP5, E-147 EP5 E2, E-160 EP5,
E-160 EP5 E2 und E-160 EP5 E3 können mit dem externen Eisansatzerkennungssystem
der Fa. Wölfel ausgestattet werden.
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2 Wölfel-Eisansatzerkennung
Das Wölfel-Eisansatzerkennungssystem ist vom Det Norske Veritas Germanischer Lloyd
(DNV GL) zertifiziert. Das Wölfel-Eisansatzerkennungssystem funktioniert ab einer Wind-
geschwindigkeit von 2 – 3 m/s (unterhalb der Einschaltwindgeschwindigkeit) unabhängig
vom Betrieb der Windenergieanlage, auch bei Stillstand der Windenergieanlage.
Das Wölfel-Eisansatzerkennungssystem kann die Windenergieanlage automatisch anhal-
ten und starten. Ob ein automatischer Wiederanlauf zulässig ist, ist abhängig von der
Konfiguration, der Standortbetrachtung und der Risikobeurteilung.

2.1 Aufbau
Das Wölfel-Eisansatzerkennungssystem erkennt Eisdicken an Rotorblättern von Wind-
energieanlagen durch eine Frequenzanalyse der Rotorblattschwingungen mittels piezo-
elektrischen zweidimensionalen Beschleunigungssensoren.
Das Wölfel-Eisansatzerkennungssystem besteht aus mindestens 3 Structural-Noise-Sen-
soren und einer Basisstation, welche eine Datenerfassungseinheit und eine Datenverar-
beitungseinheit beinhaltet.

Blattspitze

Blattwurzel

Abb. 1: Montageplatte und Structural-Noise-Sensor

Abb. 2: Basisstation
Die Structural-Noise-Sensoren erfassen jeweils die Schwingbeschleunigungen (Abb. 3,
S. 6) und die Temperatur direkt im Rotorblatt. Es wird jeweils 1 Sensor innerhalb jedes
Rotorblatts auf einer Montageplatte installiert (Standardkonfiguration). Die Sensoren sind
gegen Überspannungen geschützt und haben ein extrem geringes Eigenrauschen und ei-
ne hohe Signalauflösung.
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Schlagrichtung (Flapwise)
Schwenkrichtung (Edgewise)

Abb. 3: Erfasste Schwingbeschleunigungen durch Structural-Noise-Sensoren
Die Datenerfassungseinheit bereitet die Sensorsignale zur Weiterverarbeitung in der Da-
tenverarbeitungseinheit auf. Die Datenerfassung erfolgt kontinuierlich, um jederzeit Aus-
sagen zum aktuellen Rotorblattzustand bereitstellen zu können.
In der Datenverarbeitungseinheit werden die Messdaten vollautomatisiert verarbeitet und
die Zustandsindikatoren zur Eisdetektion berechnet.
Die Datenerfassungseinheit und die Datenverarbeitungseinheit befinden sich in der Basis-
station, welche im Rotorkopf der Windenergieanlage installiert wird.
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2.2 Integration in das Betriebsführungssystem

1

2

3

SCADA

geschirmtes Twisted-Pair-Kabel
Modbus-TCP (Ethernet)
Anlagenbus

3

Abb. 4: Baugruppenübersicht für Einbindung des Eisansatzerkennungssystems

1 Wölfel-Structural-Noise-Sensor 2 Wölfel-Basisstation

3 Bachmann-PLC

Das externe Eisansatzerkennungssystem wird über eine Modbus-TCP-Schnittstelle
(Ethernet) mit einem Switch in der Nabe verbunden und somit in die Anlagensteuerung
(Bachmann-PLC) eingebunden.
Die Übertragung der sicherheitsrelevanten Signale erfolgt mithilfe eines Black-Channels.
Die Auslegung des Black-Channels geschieht nach DIN EN 61784-3.

2.2.1 Sicherheitsrelevante Signale von dem externen
Eisansatzerkennungssystem
Das externe Eisansatzerkennungssystem stellt der Anlagensteuerung folgende sicher-
heitsrelevante Signale zur Verfügung:
■ Kritischer Eisansatz
■ Verfügbarkeit der Eisansatzerkennung
■ Eisfreiheit
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2.2.2 Sicherheitsrelevante Signale von der Anlagensteuerung
Die Anlagensteuerung stellt dem externen Eisansatzerkennungssystem sicherheitsrele-
vante Signale zur Verfügung. Dies sind unter anderem:
■ Blattverstellwinkel
■ Rotordrehzahl
■ Außentemperatur

2.2.3 Überwachung der Verfügbarkeit des Eisansatzerkennungssystems
Die Anlagensteuerung überwacht die Verfügbarkeit des Eisansatzerkennungssystems.
Wenn der Anlagensteuerung die sicherheitsgerichteten Signale des Eisansatzerken-
nungssystems nicht mehr zur Verfügung stehen oder das Eisansatzerkennungssystem
keine Verfügbarkeit meldet, wird die Windenergieanlage, bei Außentemperaturen unter
4 °C, angehalten.

2.3 Kritischer Eisansatz und Eisfreiheitsmeldung
Die Datenverarbeitungseinheit wertet die Rotorblattmessdaten zusammen mit den aktuel-
len Betriebs- und Umgebungsdaten der Windenergieanlage aus. Die Datenverarbeitungs-
einheit berechnet die Zustandsindikatoren, welche auf Strukturveränderungen und Eisan-
satz hinweisen. Unterschreiten die Zustandsindikatoren den Schwellwert für den Eisalarm,
wird ein Signal generiert, welches kritischen Eisansatz signalisiert. Überschreiten die Zu-
standsindikatoren den Schwellwert für die Eisfreiheit, wird eine Eisfreiheitsmeldung gene-
riert.

Schwellwert Eisfreiheit
Schwellwert Eisalarm
Indikatoren detektieren kein Eis
Indikatoren detektieren Eis

21:00 06:0000:00 03:00 09:00 12:00 15:00 18:00

Abb. 5: Funktionsweise des Wölfel-Eisansatzerkennungssystems
Die aus den Messwerten berechneten Zustandsindikatoren werden, abhängig von den
herrschenden Betriebs- und Umgebungsbedingungen, i. d. R. im Abstand von ca. 5 Minu-
ten gebildet. Die Zustandsindikatoren werden genutzt, um Aussagen über den Rotorblatt-
zustand zu treffen. Im Normalzustand (ohne Eisansatz) sind die Indikatoren im Bereich
der Nulllinie. Bei Eisansatz weichen die Indikatoren von Null ab. Je stärker die Abwei-
chung ist, umso ausgeprägter ist der Eisansatz. Zustandsindikatoren zur Eisansatzerken-
nung werden in praktisch allen relevanten Betriebszuständen gebildet, so dass eine per-
manente Überwachung sichergestellt ist.
Standardmäßig sind 2 Schwellwerte vorgegeben, auf deren Basis automatisch eine
Alarmmeldung generiert und an die Anlagensteuerung kommuniziert wird. Die Schwell-
werte werden für jeden Rotorblatttyp individuell angepasst.
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Da die strukturdynamischen Eigenschaften von Rotorblättern komplex und stark vom Ro-
torblatttyp und Windenergieanlagentyp abhängig sind und zudem die Detektion von Verei-
sungen nur in Bezug auf einen bekannten Anfangszustand erfolgen kann, ist eine Sys-
temreferenzierung erforderlich.
Diese Referenzierung gliedert sich wie folgt:
Typenreferenzierung
Da Signale, die von der Rotorblattstruktur verursacht werden, von äußeren Einflüssen se-
pariert werden müssen (z. B. Maschinengeräusche, harmonische Anteile aus Lagerung
und Getriebe) sind die Systeme bei Einsatz an einem neuen Windenergieanlagentyp zu-
nächst einmalig individuell zu referenzieren. Diese Typenreferenzierung bildet spezifische
Eigenschaften (z. B. Windenergieanlagentyp, Nennleistung, Netzfrequenz, Rotorblatttyp/-
länge) ab. Für diese Typenreferenzierung werden mindestens Daten über einen Tempera-
turbereich von +4 °C bis +18 °C in allen Drehzahl- und Blattverstellbereichen benötigt. Er-
fahrungsgemäß liegen diese i.d.R. – abhängig von Betriebs- und Umgebungsbedingun-
gen – nach ca. 3 bis 6 Monaten des Betriebs auf einer Windenergieanlage vor.
Windenergieanlagenspezifische Inbetriebnahme-Referenzierung
Nach Installation und Inbetriebnahme jedes einzelnen Systems muss eine rotorblattspezi-
fische Referenzierung erfolgen. Dabei werden u.a. fertigungsbedingt abweichende Rotor-
blattmassen kompensiert. Nach Einbau und Inbetriebnahme des Wölfel-Eisansatzerken-
nungssystems müssen die wesentlichen Betriebszustände für kurze Zeit (jeweils ca. 2
Stunden) gezielt angefahren werden. Bei ausreichender Datenmengen und Datenqualität
wird im System aus den Daten die windenergieanlagenspezifische Referenz gebildet. Die
windenergieanlagenspezifische Inbetriebnahme-Referenzierung muss bei Temperaturen
oberhalb von +4 °C erfolgen. Die windenergieanlagenspezifische Referenz kann vom
System fortlaufend überprüft und ggf. optimiert werden.

2.4 Anhalten der Windenergieanlage
Erkennt das Eisansatzerkennungssystem kritischen Eisansatz, wird die Windenergieanla-
ge angehalten.
Je nach Parametrierung kann die Gondel in eine bestimmte Stellung positioniert werden.

2.5 Wiederanlaufen der Windenergieanlage

2.5.1 Priorisierung von Anhalten und Wiederanlaufen der Windenergieanlage
Das Anhalten der Windenergieanlage hat immer eine höhere Priorisierung als das Wie-
deranlaufen der Windenergieanlage. Das bedeutet, dass die Windenergieanlage nicht
wiederanlaufen kann, solange das Eisansatzerkennungssystem kritischen Eisansatz er-
kennt.
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2.5.2 Automatischer Wiederanlauf

Automatischer Wiederanlauf

nein

Windenergieanlage läuft

kritischer Eisansatz
erkannt?

P12.100 (pWoelfel_enable)

Standard = ein
Voraussetzung = ein

Eisansatz-
erkennungssystem 

aktiviert?

Gondel wird positioniert

Windenergieanlage wird 
angehalten und steht

Gondelpositionierung 
aktiviert?

Eisfreiheitsmeldung 
für 5 Minuten?

Automatischer 
Wiederanlauf aktiviert?

Eisansatz-
erkennungssystem

verfügbar?

kritischer Eisansatz
erkannt?

kein automatischer 
Wiederanlauf möglich

Wiederanlauf der 
Windenergieanlage

P11.170 (pIceOpsAutoYwaEnabled)

Standard = aus
Voraussetzung = ein

P12.101 (pWoelfel_AutoStartEnable)

Standard = aus
Voraussetzung = ein

nein

ja

ja
ja

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

nein

Abb. 6: Automatischer Wiederanlauf

Voraussetzung:
ü P12.100 (pWoelfel_enable) = ein
ü P12.101 (pWoelfel_AutoStartEnable) = ein
ü Signalisierung von Eisfreiheit für mindestens 5 Minuten
ü Kein kritischer Eisansatz durch ein installiertes Eisansatzerkennungssystem erkannt
ü Wölfel-Eisansatzerkennungssystem verfügbar (kein Error: Ice detection sys-

tem not available)
Wenn das Wölfel-Eisansatzerkennungssystem kritischen Eisansatz detektiert, wird die
Windenergieanlage angehalten. Wenn das Wölfel-Eisansatzerkennungssystem über
einen Zeitraum von 5 Minuten Eisfreiheit signalisiert, nimmt die Windenergieanlage den
Betrieb wieder auf.
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Ist der automatische Wiederanlauf deaktiviert (P12.101 = aus) und signalisiert das Wölfel-
Eisansatzerkennungssystem über einen Zeitraum von 5 Minuten Eisfreiheit, kann die
Windenergieanlage manuell gestartet werden.

2.6 Statusmeldungen
Folgende Meldungen können generiert werden:

Info: Ice detected
Bei anstehendem Signal Ice detected wird die Windenergieanlage angehalten. Je
nach Parametrierung kann die Gondel in eine bestimmte Stellung positioniert werden.
Voraussetzungen:
■ P12.100 = ein
■ Kritischer Eisansatz vom Wölfel-Eisansatzerkennungssystem gemeldet

Info: Ice free detected
Bei anstehendem Signal Ice free detected kann die Windenergieanlage automa-
tisch wiederanlaufen.
Voraussetzungen:
■ P12.100 = ein
■ Kein kritischer Eisansatz vom Wölfel-Eisansatzerkennungssystem gemeldet
■ Wölfel-Eisansatzerkennungssystem verfügbar
■ Signalisierung von Eisfreiheit (ice free detected) für mindestens 5 Minuten

Warnung: Ice detection communication loss
Bei anstehendem Signal Ice detection communication loss wird die Windener-
gieanlage angehalten. Je nach Parametrierung kann die Gondel in eine bestimmte Stel-
lung positioniert werden. Ein automatischer Wiederanlauf ist nach einem Reset der Warn-
meldung nicht möglich.
Voraussetzungen:
■ P12.100 = ein
■ Kommunikationsstörung länger als 30 Sekunden

Warnung: Ice detector not ready
Bei anstehendem Signal Ice detector not ready wird die Windenergieanlage ange-
halten. Je nach Parametrierung kann die Gondel in eine bestimmte Stellung positioniert
werden. Ein automatischer Wiederanlauf ist nach einem Reset der Warnmeldung nicht
möglich.
Voraussetzungen:
■ P12.100 = ein
■ Wölfel-Eisansatzerkennungssystem für mindestens 5 Minuten nicht bereit

Warnung: Parameters not configured
Bei anstehendem Signal Parameters not configured wird die Windenergieanlage
angehalten. Je nach Parametrierung kann die Gondel in eine bestimmte Stellung positio-
niert werden. Ein automatischer Wiederanlauf ist nach einem Reset der Warnmeldung
nicht möglich.
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Voraussetzungen:
■ P12.100 = ein
■ Plausibilitätscheck der Parameter fehlgeschlagen

Error: Ice detection system not available
Der Fehler Ice detection system not available wird durch die jeweils genann-
ten Warnungen bei einer Außentemperatur von unter 4 °C generiert.

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

F
re

ig
a
b
e
: 
2
0
2
1
-0

1
-2

8
 1

0
:2

2



TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG                  
 

TÜV NORD CERT GmbH ∙ Zertifizierungsstelle für Windenergieanlagen ∙ Langemarckstr. 20 ∙ 45141 Essen ∙ windenergy@tuev-nord.de 

 

 
Gutachten 

zur Einbindung eines  
Eiserkennungssystems Typ IDD.Blade 

in Lagerwey / ENERCON Windenergieanlagen  

 

 
TÜV NORD Bericht-Nr.: 8117075038 Rev. 2 

Gegenstand der Prüfung: Einbindung Eiserken-
nungssystem IDD.Blade in 
Lagerwey / ENERCON 
WEA vom Typ             
L136 LP4 / E-136 EP5,  
L147 LP4 / E-147 EP5,   
E-147 EP5 E2,                 
E-160 EP5, E-160 EP5 E2 

Erstellt für: Lagerwey Wind BV  
Anthonie Fokkerstraat 2 
3772 MR Barneveld 
Niederlande 
 
ENERCON GmbH 
Dreekamp 5 
26605 Aurich 

 

Dieser Bericht umfasst 12 Seiten. 

Rev. Datum Änderungen 

0 15.10.2019 Erste Fassung 

1 03.06.2020 Ergänzung ENERCON Varianten und redaktionelle Änderungen 

2 03.12.2020 Ergänzung der E-160 EP5 E2 

  



 
 
Seite 2 
Gutachten zur Einbindung des Eisansatzerkennungssystems IDD.Blade 
in Lagerwey / ENERCON Windenergieanlagen  
03.12.2020, TÜV NORD Bericht-Nr.: 8117075038 Rev. 2 

Inhalt  

 
1 Einleitung ......................................................................................................... 3 

1.1 Ausgangssituation ..................................................................................... 3 

1.2 Aufgabenstellung ....................................................................................... 3 

2 Technische Beschreibung ............................................................................... 4 

2.1 Windenergieanlagen .................................................................................. 4 

2.2 Eiserkennungssystem ............................................................................... 6 

3 Einbindung des Eiserkennungssystems IDD.Blade in die WEA-Steuerung .... 6 

3.1 Verhalten der WEA .................................................................................... 6 

3.2 Einbauverfahren und Inbetriebnahme ....................................................... 8 

3.3 Parametrierung .......................................................................................... 9 

3.4 Wartung und Wiederkehrende Prüfungen ................................................. 9 

4 Zusammenfassung und Bewertung ................................................................. 9 

5 Dokumente und Literaturverzeichnis ............................................................. 11 

5.1 Dokumente .............................................................................................. 11 

5.2 Literatur ................................................................................................... 12 

 
  



 
 
Seite 3 
Gutachten zur Einbindung des Eisansatzerkennungssystems IDD.Blade 
in Lagerwey / ENERCON Windenergieanlagen  
03.12.2020, TÜV NORD Bericht-Nr.: 8117075038 Rev. 2 

1 Einleitung 

1.1 Ausgangssituation 

Die Rotorblätter von Windenergieanlagen (WEA) können bei ungünstigen Wetterbedin-
gungen ab ca. 3°C Eis ansammeln. Aus der dann entstehenden Eisschicht können sich 
beispielsweise durch Abtauen oder Blattverformung Eisbrocken ablösen, die im Betrieb 
der Anlage vom Rotorblatt abgeworfen werden und zu Personen- oder Sachschäden im 
Wurfbereich der Anlage führen könnten. Ab einer bestimmten Masse der abgeworfenen 
Eisbrocken besteht damit eine potentielle Gefahr. Beobachtungen zeigen abgeworfene 
Eisbrocken mit einer Masse von bis zu mehreren kg, jedoch sind dem TÜV NORD bisher 
keine Personenschäden bekannt geworden. 

An den WEA installierte Eiserkennungssysteme dienen dem Zweck, dass die Anlage bei 
Vereisung der Rotorblätter in den Trudelbetrieb gebracht wird und somit keine Gefahr 
durch Eisabwurf mehr besteht. Das Eis wird dann von den Blättern der stehenden oder 
trudelnden WEA abfallen, bevor die WEA wieder manuell oder automatisch in Betrieb 
genommen wird. Eisabfall von abgeschalteten WEA ist praktisch nicht vermeidbar und 
vergleichbar mit Eisabfall von Strommasten oder Brücken.  

Eiserkennungssysteme verfügen generell über einen oder mehrere Sensoren und eine 
Auswerteeinheit. Das Sensorsignal wird durch vereiste Rotorblätter beeinflusst und wird 
zur Auswerteeinheit gesendet. Die Auswerteeinheit übernimmt die Aufgabe, aus dem 
Sensorsignal einen Indikator für Vereisung zu generieren. Üblicherweise gibt es einen 
Schwellwert, bei dessen Überschreitung das Eiserkennungssystem ein Abschalten der 
Anlage initiiert. Je nach Messprinzip ist dieser Schwellwert spezifisch für jeden Anlagen-
typ oder gar jede Anlage einzustellen.  

Ein Eiserkennungssystem ist immer auch im Zusammenhang mit der WEA zu bewerten. 
Es ist zu indizieren, dass das Eiserkennungssystem ein vereistes Rotorblatt zuverlässig 
detektiert, hinsichtlich der Schwellwerte und Parameter korrekt auf die Anlage eingestellt 
ist, die Signalverarbeitung sicherheitstechnisch zuverlässig funktioniert und die WEA bei 
Vereisung abgeschaltet wird. 

1.2 Aufgabenstellung 

Die Bewertung im vorliegenden Gutachten soll in Bezug auf das sichere Abschalten der 
WEA (s. 2.1) bei anstehendem Signal "Eisansatz an den Rotorblättern" durch das fol-
gende System erfolgen: 

Hersteller:  Wölfel Wind Systems GmbH 

Produkt:   Zustandsüberwachungssystem für Rotorblätter 

Typ:   SHM.Blade / IDD.Blade 
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Anhaltspunkte zur Bewertung liefert das von der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord herausgegebene „MERKBLATT für Vorhaben zur Errichtung von Windenergieanla-
gen hinsichtlich immissionsschutzrechtlicher und arbeitsschutzrechtlicher Anforderungen 
an die Antragsunterlagen in Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG“ /14/. 

Es sollen die folgenden sicherheitstechnischen Kriterien bewertet werden: 

1. Die logische Einbindung des Systems in die Betriebsführung der L147 
2. Das praktische Einbauverfahren 
3. Die Möglichkeiten der Parametrierung 
4. Inbetriebnahme und wiederkehrende Prüfungen 

Die Bewertung erfolgt in Bezug auf die sichere Umschaltung der WEA in den Trudelbe-
trieb bei anstehendem Signal der Eiserkennung. Die Bewertung bezieht sich somit aus-
schließlich auf die Verhinderung von Eisabwurf. Eine Bewertung bezüglich Eisabfall er-
folgt an dieser Stelle nicht, denn Eisabfall von einer stehenden oder trudelnden Anlage 
kann nicht verhindert werden und muss standortspezifisch bewertet werden.  

Zur Zuverlässigkeit der Detektion einer kritischen Eismasse durch das System bzw. zur 
Sensibilität der Eiserkennung am Rotorblatt werden im Rahmen dieses Gutachtens keine 
Aussagen gemacht, hierzu wird auf /10/ und /11/ verwiesen.  
 

2 Technische Beschreibung 

2.1 Windenergieanlagen 

Die Produktbezeichnungen der WEA wurden durch die Integration von Lagerwey in 
ENERCON geändert: alle gemeinsamen Neuentwicklungen erhalten die Produktbezeich-
nung „E“. Die Prüfung erfolgt am Beispiel der Lagerwey L147 LP4 / ENERCON E-147 
EP5. Die Ergebnisse lassen sich auf alle Anlagentypen von Lagerwey und ENERCON 
anwenden, die prinzipiell über dasselbe Steuerungssystem verfügen. Aktuell sind dies 
die folgenden Anlagen: 

L136 LP4 / E-136 EP5 

L147 LP4 / E-147 EP5 

E-147 EP5 E2 

E-160 EP5 

E-160 EP5 E2 

Die LP4 L147 / EP5 E-147 ist eine dreiblättrige Luvläufer-Windenergieanlage mit einer 
Nennleistung von 4300 kW. Die Windenergieanlagen funktionieren nach dem Prinzip va-
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riabler Leistung durch Einzelblattverstellung. Das Hauptbremssystem ist die aerodynami-
sche Bremse durch die axiale Drehung der Rotorblätter, die in einem Bereich zwischen 
0° und 90° bewegt werden können. Die Prüfung umfasst die folgenden Konfigurationen: 

Typ L147 LP4 / E-147 EP5 

Windklasse    IEC IIA, DIBt WZ 2 

Nennleistung    4300 kW 

Rotorblatt (Durchmesser)   LM71.8P (147 m) 

Turm (Nabenhöhe)   Modular steel tower (132 m) 

Drehzahlgrenze Betriebsführung  12.4 rpm 

Drehzahlgrenze Sicherheitssystem  12.6 rpm 

Einschaltwindgeschwindigkeit  2.5 m/s 

Nennwindgeschwindigkeit   11 m/s 

Abschaltwindgeschwindigkeit  25 m/s 

Controller Hardware   Bachmann MC210 

Softwareversion    L147 P4300 T132 BLM, AW8.5 TI16.0 v3.39.41.0 

Temperaturvariante STW,  Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C,  
    Überlebenstemperatur: -20 °C bis +50 °C 

Pitchsystem    AC Motoren mit Kondensator für jedes Blatt 
 
Das Betriebsführungs- und Sicherheitssystem der Windenergieanlagen der Lagerwey / 
ENERCON LP4 / EP5 / EP5 E2 Plattform ist mit /1/ vom TÜV NORD gemäß den Anfor-
derungen der DIBt Richtline für Windenergieanlagen (2012), sowie der Internationale 
Richtlinie IEC 61400-1: "Windenergieanlagen - Teil 1: Auslegungsanforderungen", dritte 
Edition, August 2005, geprüft worden. Für die in /1/ noch nicht enthaltene Variante E-160 
EP5 E2 hat ENERCON eine Herstellererklärung eingereicht, mit der bestätigt wird, dass 
in der E-160 EP5 E2 das gleiche Betriebsführungs- und Sicherheitssystem eingesetzt 
wird wie in der geprüften E-160 EP5 /13/. 
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2.2 Eiserkennungssystem 

Das Eiserkennungssystem IDD.Blade des Herstellers Wölfel GmbH basiert auf der 
Messung von Schwingungen und Temperaturen des Rotorblattes durch Sensoren im 
Rotorblatt. Das Gesamtsystem besteht aus mindestens drei "Structural-Noise-Sensoren" 
(SNS) und einer Basisstation zur Datenerfassung und Datenverarbeitung (Data 
Acquisition & Processing Unit, DAPU). Es wird jeweils 1 Sensor innerhalb jedes 
Rotorblatts auf einer Montageplatte installiert (Standardkonfiguration). Die Basisstation 
wird über die Modbus-TCP-Schnittstelle (Ethernet) mit dem Lagerwey Ice Detection 
Interface verbunden und somit in die Anlagensteuerung eingebunden (s. Kap. 3). Nach 
einer erforderlichen Kalibrierung (blattspezifische Referenzierung), funktioniert die 
IDD.Blade Eisansatzerkennung unabhängig vom Anlagenbetrieb, auch bei Stillstand der 
WEA, ab einer Windgeschwindigkeit von ca. 3m/s. Die Dauer einer Referenzierung 
beträgt für eine neue Typen-Referenzierung ca. 3 bis 6 Monate, bzw. für eine Standort-
Referenzierung max. 4 Wochen. Erst nach Abschluss dieser Referenzierungsphase kann 
eine Rotorblattvereisung detektiert werden. 
 
Eine Beschreibung des IDD.Blade Systems ist in den Dokumenten /5/, /6/, /7/ enthalten. 
Das System ist vom DNV GL zertifiziert /10/. In dem zugrundeliegenden Report /11/ wird 
bestätigt, dass das System den Anforderungen der DNVGL-SE-0439:2016-06 (Certifica-
tion of Condition Monitoring) entspricht. Die Messgenauigkeit des Systems wird in einem 
weiteren Gutachten /12/ als hinreichend sensibel bewertet. 
 

3 Einbindung des Eiserkennungssystems IDD.Blade in die 
WEA-Steuerung 

3.1 Verhalten der WEA 

Das Verhalten der WEA bei detektierter Vereisung, Nicht-Verfügbarkeit des Eiserken-
nungssystems oder Anfahren nach Vereisung ist durch die folgenden logischen Verknüp-
fungen bestimmt. 

 

1. Info: Ice detected. Bei anstehenden Signal "Ice detected" wird die WEA vom Be-
triebsmodus ("Active", Lagerwey turbine state machine S4) in den Modus "Wait" (La-
gerwey turbine state machine S6) geschaltet. Die WEA hält an, das Yaw System wird 
deaktiviert (bzw. bei entsprechender Parametrierung zuvor in eine bestimmte Parkpo-
sition gebracht) und die WEA wartet, bis das Signal "IDD ice free detected" ansteht. 
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2. Warning: ice detection communicator loss. Die WEA wird in dem Modus "Alarm" 
(S7) geschaltet, das Yaw System wird deaktiviert / in Parkposition gebracht. Die WEA 
wird nicht automatisch wieder starten, wenn ein Reset der Fehlermeldung erfolgt. 

3. Warning: ice detector not ready. Die WEA wird in dem Modus "Alarm" (S7) geschal-
tet, das Yaw System wird deaktiviert/ in Parkposition gebracht. Die WEA wird nicht 
automatisch wieder starten, wenn ein Reset der Fehlermeldung erfolgt. 

4. Warning: parameters not configured. Die WEA wird in dem Modus "Alarm" (S7) 
geschaltet, das Yaw System wird deaktiviert/ in Parkposition gebracht. Die WEA wird 
nicht automatisch wieder starten, wenn ein Reset der Fehlermeldung erfolgt. 

 

 

5. Info: ice free detected. Wenn das Signal "ice free detected" ansteht, die Parameter 
gesetzt wurden, und das IDD.Blade System verfügbar ist und kein Signal "ice detec-
ted" mehr ansteht, kann über den Parameter 12.100 ein automatischer Start der WEA 
erlaubt werden. 

Das bestehende und zertifizierte Betriebsführungs- und Sicherheitssystem wird nicht ge-
ändert, es wird lediglich um weitere Eingangs-Signale ergänzt, welche zum Anhalten der 
WEA (Rotorblätter in Fahnenstellung) führen. Das Anhalten erfolgt in gleicher Weise, 
bzw. mit dem gleichen Bremsprogramm wie zum Beispiel bei Detektion eines Fehlers 
oder aufgrund von zu niedriger oder zu hoher Windgeschwindigkeit (normaler Stopp). Die 
Auslegungs-Lasten der WEA werden somit nicht beeinflusst.  
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Eiserkennungssystem die folgen-
den Binärsignale übermittelt, anhand derer WEA-Stopps und -Starts ausgelöst werden:  

 Vereisung,  
 Verfügbarkeit des Systems und  
 Eisfreiheit.  

Wenn das System eine kritische Vereisung feststellt, wird die WEA angehalten, d.h. die 
Rotorblätter befinden sich in Fahnenstellung und können frei trudeln, wobei die Trudel-
drehzahl so gering ist, dass es nicht mehr zu Eisabwurf kommt, sondern lediglich Eisabfall 
auftreten kann.  

Das Wölfel IDD.Blade System (bzw. die Basisstation zur Datenerfassung in der Nabe) 
kommuniziert mit dem Betriebsführungssystem der WEA (in der Gondel) mittels ModBus 
TCP über Ethernet oder WLAN IEEE802.11. Die sicherheitsrelevanten Signale werden 
über einen Black Channel gemäß DIN EN 61784-3 übertragen. Unterbrechungen, Sig-
nalverfälschungen etc. werden somit durch den Bachmann PLC erkannt und führen zur 
Nichtverfügbarkeit des Systems. 

3.2 Einbauverfahren und Inbetriebnahme 

Das Einbauverfahren und die Inbetriebnahme sind für alle Komponenten des Wölfel Sys-
tems, d.h. für die Basisstation, die Verkabelung sowie für das Anbringen der Sensoren in 
die Rotorblätter detailliert beschrieben /3/, /4/. Es erfolgt demnach kein Eingriff in die 
Struktur des Blattes. 
Der Einbau und Anschluss des Kommunikations- und Steuerschranks erfolgt ebenfalls 
ohne relevante Veränderungen an dem serienmäßigen, zertifizierten Zustand der WEA. 
Nach dem Einbau und Herstellung der Kommunikation muss eine Parameterübertra-
gung durchgeführt werden (s. Kap. 3.3). 
 
Die Einbaupositionen der Komponenten sind in folgenden Schema dargestellt. 
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Nach dem Einbau aller Komponenten und der Parametrierung ist die Checkliste für die 
Inbetriebnahme /3/ auszufüllen und ein Funktionstest des Systems zu machen.  

3.3 Parametrierung 

Bei der Parametrierung des IDD.Blade Systems über Modbus sind die Herstellervorga-
ben zu beachten. Die einzustellenden Parameter für die Konfiguration der Schwellwerte, 
sowie der Aktivierung und Deaktivierung der Sensoren sind dort aufgeführt. Die Einstel-
lungen dürfen nur von speziell geschultem Personal vorgenommen werden.  
Bei der Auswahl der Schwellenwerte ist die Option "Verwendung zertifizierter Schwellen-
werte für die Eiserkennung" auf "JA" zu setzen. 

3.4 Wartung und Wiederkehrende Prüfungen 

Gemäß Herstellerangaben /3/ müssen folgende Prüfungen und Wartungsarbeiten durch-
geführt werden: 
 
Eine Funktionsprüfung von Überspannungsschutzmodulen in der DAPU ist einmal pro 
Jahr durchzuführen.  
 
Alle Klebeverbindungen sind in regelmäßigen Abständen nach den Angaben des Her-
stellers des Klebers zu überprüfen. Wölfel empfiehlt eine jährliche Überprüfung /3/. 
 

4 Zusammenfassung und Bewertung 

Die Einbindung des Eiserkennungssystems IDD.Blade von Wölfel in die Lagerwey L147 
LP4 / ENERCON E-147 EP5 wurde entsprechend den Vorgaben des Merkblatts der SGD 
Nord /14/ geprüft. Die Ergebnisse lassen sich auf alle Anlagentypen von Lagerwey und 
ENERCON anwenden, die über dasselbe Steuerungssystem verfügen. Aktuell sind dies 
die folgenden Anlagen: L136 LP4 / E-136 EP5, L147 LP4 / E-147 EP5, E-147 EP5 E2, E-
160 EP5 und E-160 EP5 E2. 

Bei anstehendem Signal "ice detected" durch das IDD.Blade System, wird die WEA si-
cher angehalten. Das Wölfel Eiserkennungssystem ist für die untersuchten WEA kompa-
tibel mit dem Konzept des Betriebsführungs- und Sicherheitssystems und die Einbindung 
in das Betriebsführungssystem erfolgt unter Berücksichtigung der definierten erforderli-
chen Schnittstellen. 

Wenn das IDD.Blade Eiserkennungssystem nicht verfügbar ist, wird die WEA sicher an-
gehalten. 

Das Einbauverfahren des Systems in die WEA ist detailliert beschrieben. Die Paramet-
rierung der Anlage erfolgt im Rahmen der geregelten Inbetriebnahme gemäß den zertifi-
zierten Herstellervorgaben und darf nur von autorisierten und dafür ausgebildeten Mitar-
beitern vorgenommen werden.  
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Unter der Voraussetzung, dass das Wölfel-Eiserkennungssystem kritischen Eisansatz 
zuverlässig erkennt, ist ein automatisches Wiederanfahren ebenfalls als sicher zu bewer-
ten. Die hinreichend sensible und zuverlässige Erkennung von kritischem Eisansatz am 
Rotorblatt durch die Sensoren wurde an dieser Stelle nicht bewertet.  

Die Wartungsempfehlungen des Herstellers sind zu beachten. 

 

Erstellt      Freigabe 

 

 

Dipl.-Ing. O. Raupach    Dipl.-Ing. L. Klüppel 
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5.   BImSchG-Unterlagen für WEA Enercon E160 EP5 

E2/5.500 kW mit Datenblättern 
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1 Allgemeines
Windenergieanlagen müssen abhängig von ihrer Höhe, ihrer exponierten Lage und den
jeweils gültigen nationalen Vorschriften gegebenenfalls als Luftfahrthindernis gekenn-
zeichnet werden.
Die Ausführung der Kennzeichnung richtet sich nach den vor Ort geltenden behördlichen
Bestimmungen und kann durch Befeuerung und/oder farbliche Kennzeichnung realisiert
werden.
ENERCON bietet Befeuerung an, die den Anforderungen der ICAO entspricht. Auch län-
derspezifische Vorschriften, wie die deutsche AVV zur Kennzeichnung von Luftfahrthin-
dernissen, die britischen Spezifikationen des MOD, die Spezifikationen der finnischen Be-
hörde Trafi oder des französischen STAC werden berücksichtigt.
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2 Befeuerungsleuchten
ENERCON bezieht zertifizierte Befeuerungsleuchten von Zulieferern. Eingesetzt werden
ausschließlich Leuchten, bei denen die Abstrahlung nach unten mittels hochwertiger Opti-
ken sehr stark reduziert ist und nur minimal über den geforderten Lichtstärken liegt. Als
Leuchtmittel werden Leuchtdioden verwendet.
Die Befeuerungsleuchten sind an einem zentralen Steuerschrank, dem Steuerschrank Be-
feuerung, angeschlossen. Der Steuerschrank Befeuerung befindet sich in der Gondel der
Windenergieanlage. Akkumulatoren übernehmen die Stromversorgung bei Netzausfall.
Je nach konfigurierter Befeuerung ist eine Notstromversorgung bis zu 24 h möglich; die
jeweils geltenden nationalen Vorschriften zur Notstromversorgung werden erfüllt.

2.1 Befeuerungsleuchten Gondel

Abb. 1: Befeuerung auf der Gondel EP1 und EP2

Abb. 2: Befeuerung auf der Gondel EP3
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Abb. 3: Befeuerung auf der Gondel EP5
Die Befeuerungsleuchten sind auf der Gondel der Windenergieanlage angebracht. Die
Befeuerungsleuchten sind in der Regel doppelt ausgeführt, um aus keiner Richtung von
einem Hindernis verdeckt werden zu können.
Die Befeuerungsleuchten auf der Gondel können als Hindernisfeuer oder Gefahrenfeuer
ausgeführt sein.
Hindernisfeuer sind bei Nacht rot leuchtende Rundstrahl-Festfeuer mit einer mittleren
Lichtstärke von mindestens 10 cd im horizontalen Strahlbereich (-2° bis +8°).
Gefahrenfeuer sind bei Nacht rot blinkende und bei Tag weiß blinkende Rundstrahler. Bei
einer möglichen Gefährdung des Luftverkehrs müssen Gefahrenfeuer installiert werden.

2.2 Befeuerungsleuchten Turm

Abb. 4: Befeuerungsleuchte am Turm
Durch behördliche Vorschriften kann eine Befeuerung des Turms gefordert werden. Dazu
wird der Turm mit einer, seltener mit zwei Befeuerungsebenen mit jeweils 4 Stableuchten
ausgerüstet. Eine Nachrüstung von Leuchten am Turm ist nur mit sehr hohem Aufwand
möglich.
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3 Befeuerungsmanagement
Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf Windenergieanlagen der Plattformen
EP1 bis EP3. Bei Windenergieanlagen der Plattform EP5 kann die technische Umsetzung
abweichen.

Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung
Die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung beschränkt die Lichtemission der Windenergie-
anlage auf jenen Zeitraum, in dem Luftfahrzeuge den sicherheitsrelevanten Bereich der
Windenergieanlage durchqueren.

Parksynchronisation
Blinkende Gondelbefeuerungen von Windenergieanlagen können innerhalb eines Wind-
parks zentral über einen Parkrechner synchronisiert werden. Mehrere Windparks können
über ein GPS-System der einzelnen Parkrechner synchronisiert werden.
Mit der Parksynchronisation erfüllt ENERCON den Punkt 4 der Handlungsempfehlung des
„Arbeitskreises Kennzeichnung des Bundesverbands WindEnergie e.V.“. Die Parksyn-
chronisation der Befeuerung von ENERCON Windenergieanlagen und die Systeme ande-
rer Windenergieanlagen-Hersteller sind kompatibel.

Sichtweitenmessung
Die Befeuerung einer Windenergieanlage kann mit einem Sichtweitenmessgerät und einer
Lichtstärkenregelung ausgerüstet werden. Bei klarer Sicht wird die Lichtstärke der Be-
feuerung reduziert. Dadurch wird Energie eingespart und eventuelle Beeinträchtigungen
der Umgebung durch die Befeuerung werden verringert. Eine Vernetzung der Sichtweiten-
messgeräte an Windenergieanlagen in verschiedenen Windparks ist nicht möglich.

Fernüberwachung
Warn- und Störmeldungen der Befeuerung werden automatisch über die Fernüberwa-
chung ENERCON SCADA System erfasst. Überwacht werden der Ausfall der Versor-
gungsspannung, der Ausfall der Befeuerungsleuchten, der Ausfall der Akkumulatoren der
Notstromversorgung sowie Störungen am Sichtweitenmessgerät oder am Ladegerät für
die Akkumulatoren.

Meldung von Ausfällen der Befeuerung
Totalausfälle der Befeuerung, die nicht sofort behoben werden können, und deren Aufhe-
bung müssen der zuständigen Luftfahrtstelle, in Deutschland der NOTAM-Zentrale der
Deutschen Flugsicherung in Frankfurt/Main, bekannt gegeben werden.
Bei abgeschlossenem ENERCON PartnerKonzept (EPK) benachrichtigt der technische
Innendienst des ENERCON Service die zuständige Luftfahrtstelle über solche Störungen
und deren Aufhebung.
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4 Farbliche Kennzeichnung
Behördliche Vorschriften am jeweiligen Standort machen gegebenenfalls eine farbliche
Kennzeichnung der Windenergieanlage erforderlich. Die farbliche Kennzeichnung dient
der Kennzeichnung der Windenergieanlage am Tag. Sie kann mit Befeuerung kombiniert
werden.
Die Ausführung der farblichen Kennzeichnung richtet sich nach den im Land oder in der
Region geltenden Regelungen. In Deutschland kann die farbliche Kennzeichnung bei
Windenergieanlagen in den Farben Achatgrau (RAL 7038) oder Lichtgrau (RAL 7035) mit
einer verkehrsroten Kennzeichnung (RAL 3020) wie folgt realisiert werden.

Rotorblatt

Abb. 5: Farbliche Kennzeichnung am Rotorblatt
Zur farblichen Kennzeichnung werden 6 m breite Streifen an den Rotorblättern ange-
bracht.

Gondel

Abb. 6: Farbliche Kennzeichnung an der Gondel, beispielhafte Darstellung
Zur farblichen Kennzeichnung wird ein 2 m hoher, umlaufender Farbstreifen an der Gon-
del angebracht.
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Turm

Abb. 7: Farbliche Kennzeichnung am Turm, beispielhafte Darstellung
Zur farblichen Kennzeichnung wird ein 3 m hoher Farbstreifen in 40 m ±5 m Höhe am
Turm angebracht.
In anderen Ländern und Regionen werden gegebenenfalls andere farbliche Kennzeich-
nungen der Windenergieanlage gefordert. Informationen dazu sind auf Anfrage verfügbar.
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Einleitung
Eine bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK) beschränkt die Lichtemissionen von Windener-
gieanlagen auf jenen Zeitraum, in dem Luftfahrzeuge den sicherheitsrelevanten Bereich der Wind-
energieanlagen durchqueren. In Genehmigungsbescheiden zum Betrieb von Windenergieanlagen
können entsprechende Maßnahmen zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung gefordert werden.
Die Windenergieanlagen der EP5-Plattform können mit dem transponder-basierten BNK-System
der Firma Lanthan ausgerüstet werden.

Aufbau
Das transponder-basierte BNK-System der Firma Lanthan besteht aus einem ATS-3-Verkehrs-
empfänger und einer Antenne. Die Komponenten werden in und auf der Gondel der Windenergie-
anlage installiert. Der Verkehrsempfänger ist direkt mit der Steuerung der Windenergieanlage und
dem Befeuerungsschrank verbunden. Der Verkehrsempfänger ist darüber hinaus über das Wind-
park-Netzwerk und eine VPN-Verbindung (Virtual Private Network) an einen Server der Firma Lan-
than angebunden. Alternativ kann die Anbindung an den Lanthan-Server über eine LTE-Verbin-
dung (Long Term Evolution) realisiert werden.

Funktionsweise
Zur Erfassung der Luftfahrzeuge wird das Transpondersignal der Luftfahrzeuge genutzt. Der
Transponder eines Luftfahrzeugs sendet selbsttätig in Intervallen von ungefähr 1 s die Kennung
des Luftfahrzeugs.
Der Verkehrsempfänger empfängt das Transpondersignal über die Antenne. Das Signal wird durch
den Verkehrsempfänger zur Auswertung an einen Server der Firma Lanthan gesendet. Wird ein
Luftfahrzeug erkannt, sendet der Server ein entsprechendes Signal zurück an den Verkehrsemp-
fänger. Der Verkehrsempfänger aktiviert daraufhin die Befeuerungsleuchten der Windenergieanla-
ge. Verlässt das Luftfahrzeug den Erfassungsbereich des Verkehrsempfängers, werden die Be-
feuerungsleuchten wieder deaktiviert.
Der Status des BNK-Systems wird direkt an die Steuerung der Windenergieanlage übermittelt. Je
nach Status generiert die Windenergieanlage entsprechende Statusmeldungen. ©
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Farbgebung der Windenergieanlagen
Windenergieanlagen werden anlagenspezifisch mit dem Grauton EC-F2, der RAL 7038 entspricht,
oder mit dem Grauton EC-F3, der RAL 7035 entspricht, beschichtet. Für bestimmte Windenergie-
anlagentypen ist zudem der Farbton EC-F4, der RAL 9016 entspricht, verfügbar.

Tab. 1: Windenergieanlagentypen und Farbgebung

Windenergieanlagen-
typ

EC-F2 (RAL 7038)
Grundfarbe

EC-F3 (RAL 7035)
Grundfarbe

EC-F4 (RAL 9016)
Sonderfarbe

E-44 x

E-48 x

E-53 x

E-70 E4 x

E-82 E2 x

E-82 E4 x

E-92 x

E-103 EP2 x

E-115 EP3 E3 x x (geplant)

E-115 EP3 E4 x x (geplant)

E-126 EP3 x (optional) x x (geplant)

E-138 EP3 x

E-138 EP3 E2 x x (geplant)

E-138 EP3 E3 x x (geplant)

E-147 EP5 x x (geplant)

E-147 EP5 E2 x x (geplant)

E-160 EP5 x x (geplant)

E-160 EP5 E2 x x (geplant)

E-160 EP5 E3 x x (geplant)

Glanzgrad
Der Glanzgrad der verwendeten Farbtöne in den Bereichen Rotorblatt, Gondel und Turm beträgt
max. 30 ±10 Glanzeinheiten.

Gondelverkleidung aus Aluminium
Die Verkleidung der Gondeln der Windenergieanlagen können aus glasfaserverstärktem Kunststoff
oder aus Aluminium bestehen. Gondeln aus Aluminium werden nicht farblich beschichtet. Nur
wenn eine Gondel eine farbliche Kennzeichnung zur Flugsicherung erhalten soll, wird sie partiell
beschichtet. Die Gondelverkleidung aus Aluminium wird mit einem speziellen und umweltfreundli-
chen Verfahren behandelt. Der so entstehende Farbton unterscheidet sich kaum vom Grauton der
anderen Komponenten.
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Korrosionsschutz
Bei der Außenbeschichtung der Stahltürme wird mindestens die Korrosivitätskategorie C4, optional
C5, erfüllt. Ob die Korrosivitätskategorie C5 erfüllt werden muss, wird projektspezifisch geklärt. Die
Innenbeschichtung erfüllt mindestens die Anforderungen der Korrosivitätskategorie C3.

Farbgebung am Turmfuß
Der Turmfuß kann optional mit 5 abgestuften Grüntönen versehen werden. Der unterste, kräftigste
Grünton hat eine Höhe von 3,6 m bis 8 m. Die weiteren Grüntöne haben jeweils eine Höhe von
2 m bis 3 m.

Turmfuß Stahlrohrturm, modularer Stahlturm und Hybrid-Stahlturm
Hierbei werden Farben verwendet, die nach dem Natural Color System (NCS) definiert werden.
Das NCS ist ein vom Skandinavischen Farbinstitut herausgegebenes, weltweit verwendetes Sys-
tem. Das System geht von den 4 Grundfarben Gelb (Y), Grün (G), Rot (R) und Blau (B) aus. Hinzu
kommen die unbunten Farben Schwarz und Weiß. Alle weiteren Farbtöne werden als Übergang
zwischen diesen Grundfarben gesehen und in Prozentanteilen angegeben.
Der unterste, kräftigste Farbton setzt sich wie folgt zusammen:

Schwarzanteil Farbigkeit Anteil der Mischfarbe
Gelb (Y)

Farbsättigung

Grundfarbe
Grün (G)

Grad der Ähnlichkeit zwischen
Grün und Gelb (G und Y)

Abb. 1: Zusammensetzung Farbton NCS S 5040G50Y
Die weiteren Grüntöne werden durch die Mischung des Farbtons S 5040G50Y mit dem Farbton
RAL 9018 in folgenden Verhältnissen erzielt:
Vom untersten, kräftigsten Grünton EC-A aus verlaufen die Grüntöne gestuft bis zum hellsten
Grünton EC-E.

Abb. 2: Farbgebung Turmfuß Stahlrohrturm, modularer Stahlturm, Hybrid-Stahlturm
Der Glanzgrad beim Stahlrohrturm, modularen Stahlturm und Hybrid-Stahlturm im Bereich der
Grünabstufung beträgt 60 ±10 Glanzeinheiten. Die Farben und Farbübergänge können, abhängig
vom verwendeten Korrosionsschutzsystem, geringfügig abweichen.



Technische Beschreibung
Farbgebung

6 von 6 D0185200/10.1‐de / DB

Turmfuß Hybridturm
Hierbei entsprechen die unterschiedlichen Grüntöne RAL-Tönen. Vom untersten, kräftigsten Grün-
ton RAL 60064 aus verlaufen sie bis zum hellsten Grünton RAL 60068.

Abb. 3: Farbgebung Turmfuß Hybridturm
Innerhalb Europas wird ein Beschichtungssystem mit einem Glanz von 20 bis 30 Glanzeinheiten
eingesetzt. Diese Beschichtung verfügt über eine Oberflächenstruktur, die eine Lichtstreuung er-
zeugt. Dadurch werden eventuell auftretende Oberflächenstörungen kaschiert. Beim Einsatz ande-
rer Beschichtungssysteme außerhalb Europas mit einem Glanz von 3,5 bis 6 Glanzeinheiten ist ei-
ne Oberflächenstruktur nicht erforderlich.
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Abkürzungsverzeichnis

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit

GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff

LPL Lightning protection level (Blitzschutzklasse)

LPZ Lightning protection zone (Blitzschutzzone)
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1 Allgemeines
Blitzschläge können Teile von Gebäuden in Brand setzen und zerstören. Zudem können
die hohen Blitzströme direkt durch leitende Verbindungen oder indirekt durch induktive,
kapazitive oder galvanische Kopplung ins Gebäudeinnere übertragen werden und dort zu
weiteren Beschädigungen führen. Windenergieanlagen sind aufgrund ihrer exponierten
Lage besonders gefährdet.
Um mögliche Schäden durch Blitzschläge zu vermeiden und einen sicheren Anlagenbe-
trieb zu gewährleisten, werden Windenergieanlagen mit einem Blitzschutz ausgestattet.
Ein Blitzstrom wird dabei kontrolliert von den Fangeinrichtungen über die Ableitungen zur
Erdungsanlage geführt.

Äußerer Blitzschutz
Zum äußeren Blitzschutz gehören alle Maßnahmen, die zur Verhinderung von Beschädi-
gungen der Windenergieanlagen durch Blitzschläge getroffen werden. Fangeinrichtungen
an den Rotorblättern, Ableitungen, die Erdungsanlage und anlagenspezifische Metallteile
sind Bestandteile des äußeren Blitzschutzes. Der äußere Blitzschutz reduziert zudem die
durch Blitzströme erzeugten Störfelder im Inneren der Windenergieanlagen.

Innerer Blitzschutz
Zum Schutz der elektrischen und elektronischen Einrichtungen werden weitere Maßnah-
men ergriffen, die als innerer Blitzschutz bezeichnet werden. Hierzu zählen ein Potential-
ausgleichssystem sowie Überspannungsableiter.

Blitzschutzklasse – Lightning protection level
Das LPL wird von IV (niedrig) bis I (hoch) eingestuft. Alle Windenergieanlagen sind dafür
ausgelegt, die Anforderungen an das LPL I zu erfüllen, ggf. sind Anpassungen an der Er-
dungsanlage erforderlich. Dies ist von der Leitfähigkeit des Erdreichs am Standort abhän-
gig und wird als Teil der Baugrunduntersuchung projektspezifisch geprüft.
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Blitzschutzzonen
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Abb. 1: Blitzschutzzonen, Gondel in Tropfenform (links) und Gondel in Kompaktform/E-Gon-
del (rechts), Beispiel

1 LPZ 0 A 2 LPZ 0 B

3 LPZ 1 4 LPZ 2

5 Blitzkugel (Radius 20 m)
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2 Äußerer Blitzschutz

2.1 Fangeinrichtungen

2.1.1 Maschinenhaus
Am Maschinenhaus befinden sich, in Abhängigkeit von der Größe des Maschinenhauses,
mehrere Fangstangen aus Rundstahl. Die Fangstangen fangen den Blitz. Die Positionie-
rung findet entsprechend des Blitzkugelverfahrens mit dem Radius der Blitzschutzklasse I
statt. Hierdurch werden die restliche Struktur sowie die Komponenten im Außenbereich
(z. B. Anemometer) vor unkontrollierten Blitzschlägen geschützt. Je nach Überspannungs-
und EMV-Konzept der Windenergieanlage ist das Maschinenhaus mit einem innenliegen-
den faradayschen Käfig ausgestattet.

2.1.2 Rotorblatt
In den Rotorblättern ist ein Blitzschutz integriert, der den Blitzstrom von der Einschlagstel-
le an den Fangeinrichtungen über den Ableitpfad zur Erdungsanlage führt. Der Blitzschutz
besteht, je nach Rotorblatt, aus den folgenden Elementen:
■ Blattspitze aus Aluminiumguss oder Rezeptoren im Bereich der Blattspitze
■ Blitzableiter (Kupfer oder Aluminium)
■ ggf. zusätzliche Rezeptoren
■ ggf. Ableitring an der Blattwurzel

1

2

Abb. 2: Blattspitze mit Blitzableiter

1 Blattspitze 2 Blitzableiter

Je nach Aufbau des Rotorblatts besteht die Blattspitze aus Aluminiumguss oder es sind
Rezeptoren in der Blattspitze verbaut. Die Fangeinrichtungen sind durch einen Blitzablei-
ter mit dem Blattflansch verbunden.

Abb. 3: Rotorblatt mit Rezeptoren auf der Druck- und Saugseite, Beispiel
Je nach Länge und Aufbau des Rotorblatts sind ggf. zusätzlich Rezeptoren auf der Druck-
und Saugseite angeordnet. Die Rezeptoren sind an den Ableitpfad angeschlossen.
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Rezeptoren sind definierte Solleinschlagsstellen, welche blitzstromtragfähig dimensioniert
sind.

2.2 Ableitungen

2.2.1 Blattanschluss – Rotor
Die Ableitung des Blitzstroms vom Blattanschluss zum Rotor wird mit Rollenblitzabneh-
mern oder Schleifkontakten realisiert. Die im Rotor installierten Rollenblitzabnehmer oder
Schleifkontakte werden durch eine Federwirkung auf einen am Blattanschluss angebrach-
ten Ableitring gedrückt.
Rollenblitzabnehmer werden bei Windenergieanlagen mit Spinnerverkleidung verbaut. Bei
Windenergieanlagen ohne Spinnerverkleidung werden Schleifkontakte eingesetzt.
Bei Rotorblättern ohne Ableitring wird der Blitzstrom über den im Rotorblatt installierten
Blitzableiter direkt auf den Blattflansch geführt.

2.2.2 Rotor – Maschinenträger
Bei allen Windenergieanlagen führen symmetrisch angeordnete Funkenstrecken den
Blitzstrom unabhängig von dem momentanen Rotorblattwinkel und der Stellung des Ro-
tors zur tragenden Struktur.
Bei Maschinenhausverkleidungen aus Aluminium führen die Funkenstrecken den Blitz-
strom vom Spinner auf die Verkleidung. Von dort aus wird der Blitzstrom in den Maschi-
nenträger abgeleitet.
Bei Verkleidungen aus GFK führen die Funkenstrecken den Blitzstrom auf den Stator und
dann zum Maschinenträger.

2.2.3 Maschinenträger – Turm
Die Verbindung zwischen Maschinenträger und Turm wird durch das großflächige Azimut-
lager sichergestellt. Je nach Windenergieanlage sind zusätzlich Schleifkontakte installiert.

2.2.4 Turm

Stahlturm
Der Stahlturm selbst ist leitfähig, so dass ein Blitzstrom über diesen abgeleitet wird. 2 am
Turm angeschweißte Laschen dienen dem Anschließen der Anschlussfahnen des Funda-
menterders. Wenn das unterste Segment aus mehreren Teilen besteht, werden diese je-
weils mit einem zusätzlichen, inneren Erdungsring verbunden, an welchem die 2 An-
schlussfahnen des Fundamenterders angeschlossen werden.

Hybridturm
Der Hybridturm besteht aus Betonsegmenten, die im oberen Turmbereich um Stahlseg-
mente ergänzt werden. Die Ableitung wird durch die Verbindungslaschen des Funda-
ments aufwärts bis zu den Stahlturmsegmenten realisiert. Der Übergang zu den Stahl-
turmsegmenten erfolgt mit 4 Leitungen, jeweils um 90° versetzt, mit mind. 50 mm 

2 Quer-
schnitt.
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Jedes Betonsegment verfügt über 4 vertikal geführte Bandstähle, welche mit der inneren
Bewehrung verbunden sind. Die Enden des Bandstahls sind mit Gewindehülsen verse-
hen, an welchem die Verbindungslaschen angebunden werden und den Spalt zwischen
den Segmenten überbrücken. Abschließend dienen 4 Gewindehülsen, jeweils um 90° ver-
setzt, als Erdungsfestpunkte zum Anschluss des Fundamenterders.

2.2.5 Turm – Fundament
Der Anschluss des Turms an das Fundament erfolgt über Laschen und Anschlussfahnen.
Die an den Turm angeschweißten Laschen werden mit den Anschlussfahnen der Er-
dungsanlage verbunden. Die Erdungsanlage ist mit der Bewehrung des Fundaments ver-
bunden. Somit wird eine großflächige Potentialsteuerung erreicht.
Je nach Turm wird die Erdungsanlage um einen im untersten Bereich des Turms liegen-
den Erdungsring erweitert. Der Erdungsring dient der Anbindung der elektrischen Einbau-
ten innerhalb des Turms an die Erdungsanlage.
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2.3 Erdungsanlage

Abb. 4: Erdungsanlage, Beispiel
Erdungsanlagen schützen Lebewesen und Sachwerte vor Gefahren, die durch Kurz- bzw.
Erdschlüsse und transiente Vorgänge, wie Blitzschläge und Schalthandlungen, entstehen
können. Sie stellen eine effektive Wirkung der (Fehlerstrom-)Schutzeinrichtungen und ei-
ne Bereitstellung eines Referenzpotenzials für elektrische Komponenten sicher. Bei einem
Blitzschlag entsteht im stromdurchflossenen Bodenbereich ein Potentialanstieg in Rich-
tung Windenergieanlage. Die Höhe der Berührungs- und Schrittspannung ist u. a. abhän-
gig vom Erdungswiderstand des Fundamenterders und der äußeren Erdungsanlage.
Um alle Anforderungen an das LPL I zu erfüllen und die Einhaltung von Schritt- und Be-
rührungsspannungen im Fehlerfall sicherstellen zu können, müssen in Abhängigkeit des
spezifischen Erdwiderstands am Standort ggf. erdungsverbessernde Maßnahmen reali-
siert werden. Der spezifische Erdwiderstand muss gemäß normativer Anforderung im
Rahmen der Baugrunduntersuchung messtechnisch erfasst werden.
Die Erdungsanlage im Fundament besteht aus mehreren, radial installierten Erdungslei-
tern. Um eine gezielte Potentialsteuerung zu erzielen, sind die Erdungsleiter gestaffelt mit
der Bewehrung verbunden. Der außerhalb des Fundaments liegende Ringerder integriert
die Erdungsanlage der Windenergieanlage in das umgebende Potential.
Nach Errichtung der Erdungsanlage wird abschließend der erreichte Erdungswiderstand
gemessen und mit den ermittelten Grenzwerten verglichen. Bei Nichteinhaltung können
erdungsverbessernde Maßnahmen wie z. B. zusätzliche Tiefenerder oder Ersatzmaßnah-
men wie z. B. eine Standortisolierung erforderlich sein, um die Sicherheit für Lebewesen
im Umfeld der Windenergieanlage sicherzustellen.
Je nach vereinbartem Lieferumfang werden die erforderlichen Maßnahmen vom Kunden
oder von ENERCON durchgeführt. Die Regelung ist vertraglich festzuhalten.

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.



Technische Beschreibung
Blitzschutz

12 von 16 D0260891-12 / DB

3 Innerer Blitzschutz

L N PE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Abb. 5: Schematischer Aufbau des Potentialausgleichssystems und der Überspannungs-
ableiter

1 Erdungsanlage 2 Überspannungsableiter

3 Steuerschrank 4 Leistungsschrank

5 Maschinenträger 6 Generator

7 Schleifringübertrager 8 Transformator

9 Mittelspannungsschaltanlage 10 Potentialausgleichsschiene

Potentialausgleichssystem
Das Potentialausgleichssystem verbindet alle leitfähigen Hauptkomponenten wie z. B. die
Rotornabe, die Gondel, den Turm und die Schaltschränke mit dem Hauptpotentialaus-
gleich. Der Zusammenschluss des Niederspannungs- und Hochspannungspotentialaus-
gleichs verhindert Potentialdifferenzen.
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Überspannungsableiter
Überspannungsableiter schützen elektrische Komponenten nicht nur vor durch Blitzschlag
hervorgerufene elektromagnetische Impulse, sondern auch vor anderen transienten Stör-
größen, welche durch Schalthandlungen von induktiven oder kapazitiven Lasten entste-
hen. Des Weiteren schützen die Überspannungsableiter vor den Folgen von elektrostati-
schen Entladungseffekten.
Damit wird sichergestellt, dass jederzeit eine Überwachung, Regelung und Steuerung der
Windenergieanlage möglich ist.
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4 Übersicht der Blitzschutzkomponenten der Windenergieanlagen
Tab. 1: Übersicht der Blitzschutzkomponenten der Windenergieanlagen

Maschinenhaus Blattanschluss-Rotor Maschinenträger -
Turm

faradayscher Käfig Rollenblitzabnehmer Schleifkontakte direkter Anschluss zusätzliche Schleif-
kontakte

E-44 - X - - -

E-48 - X - - -

E-53 - X - - -

E-70 E4 - X - - -

E-82 E2 - X - - -

E-82 E4 - X - - -

E-92 - X - - -

E-103 EP2 - X - - -

E-115 E2 - X - - -

E-115 EP3 E3 - - X - -

E-115 EP3 E4 - - X - -

E-126 EP3 - X - - -

E-138 EP3 - X - - -

E-138 EP3 E2 - - X - -

E-138 EP3 E3 - - X - -

E-136 EP5 X - - X X

E-147 EP5 X - - X X

E-147 EP5 E2 - - - X -

E-160 EP5 - - - X -

E-160 EP5 E2 - - - X -

Technische Änderungen vorbehalten.
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Maschinenhaus Blattanschluss-Rotor Maschinenträger -
Turm

faradayscher Käfig Rollenblitzabnehmer Schleifkontakte direkter Anschluss zusätzliche Schleif-
kontakte

E-160 EP5 E3 - - - X -

Technische Änderungen vorbehalten.



Technische Beschreibung
Blitzschutz

16 von 16 D0260891-12 / DB

5 Zugrundeliegende Normen
Bei der Konstruktion und der Umsetzung des Blitzschutzes für Windenergieanlagen wur-
den folgende Normen und Standardisierungen in der jeweils aktuellsten Fassung beach-
tet.
■ DIN EN 50308*VDE 0127-100
■ DIN EN 50522*VDE 0101-2
■ DIN EN 61400-24*VDE 0127-24
■ DIN EN 62305-1*VDE 0185-305-1
■ DIN EN 62305-2*VDE 0185-305-2
■ DIN EN 62305-3*VDE 0185-305-3
■ DIN EN 62305-4*VDE 0185-305-4
■ DIN EN 62561-1*VDE 0185-561-1
■ DIN EN 62561-2*VDE 0185-561-2
■ DIN IEC 60364-5-54*VDE 0100-540
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Die Zuordnung der Abfallarten entspricht dem Europäischen Abfallverzeichnis (Beschluss
2014/955/EU).

Tab. 1: Abfallmengen Anlagenaufbau EP5

Bezeichnung Abfallschlüssel Menge in m 

3

Stahlturm Modularer
Stahlturm

Verpackungen aus Papier und Pappe 15 01 01 1 2

Verpackungen aus Kunststoff 15 01 02 3 4

Holz 17 02 01 3 5,5

gemischte Metalle 17 04 07 0,5 1,5

gemischte Bau- und Abbruchabfälle 17 09 04 4 4

gemischte Siedlungsabfälle 20 03 01 4 4

Verpackungen, die Rückstände gefährlicher
Stoffe enthalten

15 01 10* 0,03 0,06

Aufsaug- und Filtermaterialien 15 02 02* 0,05 0,05

Mit * gekennzeichnete Abfallarten gelten als gefährlich im Sinne des § 48 des deutschen Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes (KrWG).

Tab. 2: Abfallmengen Anlagenbetrieb EP5

Bezeichnung Abfallschlüssel Menge in kg pro
Jahr

Restabfall 20 03 01 3

Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter),
Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährli-
che Stoffe verunreinigt sind

15 02 02* 2

Altpapier/Pappe 20 01 01 2

Kunststoff 15 01 02 2

Mit * gekennzeichnete Abfallarten gelten als gefährlich im Sinne des § 48 des deutschen Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes (KrWG).
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Kostenschätzung für den Rückbau Enercon GmbH

PM-Commercial

Anlagentyp: E-160 EP5 E2 MST166m

Parkgröße: 3 Windenergieanlagen

Leistung Anzahl Einheit EP [EUR] GP [EUR]

Demontage WEA + Stahlsektion Netzabbindung

Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter)

Demontage Stahlturmkomponenten 283.780,00 €

0

#NV 0,00 €

23.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zwischensumme: 260.280,00 €

Demontage Fundament Abnahme Fundamentabdeckung

Demontage Fundament

Recycling + Transport

Zwischensumme: 108.718,00 €

Transport Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) 200km

Abtransport Stahlturmkomponenten 200 km

Zwischensumme: 50.400,00 €

Recycling Recycling Turm (Stahlkomponenten)

Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter)

Recycling Kabel -256.850,00 €

Zwischensumme: -256.850,00 €

0,00 €

Summe Netto pro Windenergieanlage: 162.548,00 €

Gültigkeitszeitraum: 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Die Kostenschätzung bezieht sich auf einen Rückbau nach Ende der Auslegungslebensdauer.

Diese Kostenschätzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Die Kostenschätzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Rückbauleistung zur oben genannten 

Summe ausführt.

File name: Rückbaukosten 2021- Version 02_SRT_rev.01.xlsx

© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.
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Nach Betriebseinstellung verpflichtet sich der Betreiber, die Anlage vollständig zurückzubauen und 
den Standort wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. 
 
Bei der technischen Umsetzung der Rückbaumaßnahme steht die Firma ENERCON dem Betrei-
ber beratend zur Verfügung, zudem hat der Betreiber die Möglichkeit, die Firma ENERCON mit 
dem Rückbau zu beauftragen. 
 
Aktuelle Rückbaukostenschätzungen werden von der Firma ENERCON jährlich herausgegeben. 
Diese unverbindlichen Kostenschätzungen basieren auf den gesammelten Erfahrungen und den 
aktuellen Rohstoff- sowie Personalkosten. 
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Die für den Aufbau und Montage der ENERCON Windenergieanlagen benötigten 
Montageteams bestehen in der Regel aus sechs bis acht Mitarbeitern sowie ein bis 
zwei Kranführern. Die Anzahl ist abhängig vom Typ der Windenergieanlage. Die Mit-
arbeiter werden regelmäßig von fachkundigen Personen in technischen sowie orga-
nisatorischen Abläufen in der Montage und des Aufbaus von WEA geschult und un-
terwiesen. Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte unterstützen diese fach-
kundigen Personen bei ihrer Tätigkeit. Besondere Schwerpunkte bei den Schulungen 
bilden das Tragen und der sichere Umgang mit der persönlichen Schutzausrüstung, 
Anschlagen von Lasten, Umgang mit elektrischen und mechanischen Betriebsmitteln, 
Erste-Hilfe-Einrichtungen und Maßnahmen sowie sicheres Verhalten auf der Baustel-
le. Alle für den Aufbau und die Montage benötigten Arbeitsschritte sind in einer um-
fassenden Montageanleitung beschrieben. 
 
Elektrische Betriebsmittel, Anschlagmittel, Lastaufnahmemittel, persönliche Schutz-
ausrüstung und alle für den Aufbau von WEA verwendeten Werkzeuge werden regel-
mäßig nach den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften von Sachkundigen über-
prüft und gegebenenfalls instand gesetzt oder erneuert. Alle Mitarbeiter eines Mon-
tageteams sind nach dem arbeitsmedizinischen Grundsatz G 41, Arbeiten mit Ab-
sturzgefahr, untersucht. Kran- sowie Lastkraftwagenfahrer sind nach G 25, Fahr-, 
Steuer- und Überwachungstätigkeiten, untersucht. Auf jeder Baustelle arbeiten min-
destens zwei ausgebildete Ersthelfer. Alle ENERCON – Kranführer wurden/werden 
regelmäßig durch den Berufsverband der Schwerlast- und Kranunternehmen in Zu-
sammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung geschult. Die  
ENERCON – Lastkraftwagenfahrer werden regelmäßig intern und / oder extern durch 
den TÜV geschult. 
 
Die Mitarbeiter der Abteilung Arbeitssicherheit und Qualitätssicherung führen regel-
mäßige Baustellenbegehungen durch. Es ist ihre Aufgabe die Einhaltung der berufs-
genossenschaftlichen sowie der eigenen Vorschriften zu überprüfen, Arbeitsverfah-
ren zu beobachten und erkannte, mögliche Gefährdungen der Mitarbeiter umgehend 
beseitigen zu lassen.  
 
Alle Fremdunternehmen, die für ENERCON tätig sind, werden verpflichtet die gesetz-
lichen und die ENERCON Arbeitsschutzbestimmungen einzuhalten. Die Einhaltung 
dieser Vorschriften wird durch ENERCON Mitarbeiter überprüft. Durch das enge Zu-
sammenspiel aller verantwortlichen Mitarbeiter soll ein sicheres und gesundes Ar-
beitsumfeld geschaffen und erhalten werden. 
 
Das oberste Ziel von ENERCON ist das Schützen aller ENERCON – Mitarbeiter und 
dritter Personen vor Arbeitsunfällen sowie gesundheitlichen Belastungen. 
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stand, gilt der jeweils neueste Revisionsstand des Dokuments. Diese Liste enthält ggf. Dokumente zu optionalen Kom-
ponenten.

Dokument-ID Dokument

DIN EN 3-7 Tragbare Feuerlöscher – Teil 7: Eigenschaften, Leistungsanforderungen und Prü-
fungen

DIN EN 50308*VDE 0127-100 Windenergieanlagen - Schutzmaßnahmen - Anforderungen für Konstruktion, Be-
trieb und Wartung; Deutsche Fassung EN 50308

DIN EN 60332-1-2*VDE
0482-332-1-2

Prüfungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall – Teil
1-2: Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Lei-
tung oder einem Kabel – Prüfverfahren mit 1 kW-Flamme mit Gas-/Luft-Gemisch

DIN EN 61400-24*VDE 0127-24 Windenergieanlagen - Teil 24: Blitzschutz (IEC 61400-24); Deutsche Fassung EN
61400-24
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Allgemeines
Die Windenergieanlage ist nahezu das ganze Jahr über unbemannt und verschlossen. Der aktuel-
le Status der Windenergieanlage wird laufend durch das ENERCON SCADA System ausgelesen
und durch den ENERCON Service überwacht, sodass die Windenergieanlage in der Regel nur zu
Wartungszwecken betreten werden muss. Diese Wartungen finden je nach Anforderung mindes-
tens 1-mal jährlich für einige Stunden bis wenige Tage statt und werden von 2 bis 4 Personen
durchgeführt.

Schulungen
Die Windenergieanlage ist eine abgeschlossene elektrische Betriebsstätte, d. h. der Zugang ist nur
für Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen erlaubt. Laien dürfen die Wind-
energieanlage nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder von elektrotechnisch unterwiesenen
Personen betreten. Alle Mitarbeiter, die in oder an der Windenergieanlage arbeiten, werden vor
Beginn ihrer ersten Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen geschult. Die Schulungen umfassen:
■ Nutzung der Aufstiegshilfe
■ Nutzung der Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA; Auffanggurt, mitlaufen-

des Auffanggerät und Bandfalldämpfer)
■ Leiterrettung und Evakuierung aus der Windenergieanlage
■ Ausbildung zum Ersthelfer
■ Ausbildung zum Brandschutzhelfer
■ Ausbildung zur elektrotechnisch unterwiesenen Person (mindestens)

Beleuchtung
Der gesamte Turminnenraum, das Maschinenhaus und der Innenraum des Rotorkopfs sind be-
leuchtet. Die Beleuchtung ist mit einer Notversorgung ausgerüstet, so dass die Beleuchtung bei
Netzausfall gemäß DIN EN 50308*VDE 0127-100 für mindestens 30 Minuten gewährleistet ist. Ei-
ne Sicherheitskennzeichnung ist dauerhaft und gut sichtbar angebracht.

Schutz vor herabfallenden Teilen
In der Nähe und innerhalb der Windenergieanlage besteht Helmpflicht. Zusätzlich minimieren Po-
deste und Sicherheitsnetze im Turm die Gefahr von herabfallenden Teilen.

Blitzschutz
Ein Blitzschutz wird von IV (niedrig) bis I (hoch) eingestuft. Die Windenergieanlage ist für den
höchsten Lightning Protection Level (LPL I) ausgelegt. Das Blitzschutzsystem entspricht der
DIN EN 61400-24*VDE 0127-24.

Flucht- und Rettungswege
Der reguläre Fluchtweg führt von der Gondel durch den Turm nach draußen.
Die Winden- bzw. Kranluke im Maschinenhaus, die direkt nach draußen führt, kann unter der Zuhil-
fenahme des mitzuführenden Rettungsgeräts oder des in der Gondel vorhandenen Evakuierungs-
geräts als alternativer Fluchtweg benutzt werden. Über diese Luke können auch verletzte Perso-
nen evakuiert werden.
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Abhängig vom Typ der Windenergieanlage kann eine seilgeführte oder eine leitergeführte Auf-
stiegshilfe verbaut sein. Im Brandfall dürfen seilgeführte Aufstiegshilfen nicht benutzt werden. Lei-
tergeführte Aufstiegshilfen dürfen zum Abstieg benutzt werden, wenn es in der Gondel brennt und
die Gefahrensituation die Nutzung zulässt.

Brandschutz
Während der Wartungsarbeiten ist die Leistungselektronik in der Windenergieanlage abgeschaltet.
Dadurch wird das Brandrisiko bei Anwesenheit von Personen minimiert. Nur wenige Komponenten
bleiben aktiv, z. B. Beleuchtung, Steckdosen und Steuerung.
Die Windenergieanlage und speziell die elektrische Ausrüstung bestehen aus schwer entzündli-
chen Materialien. Die Leistungskabel sind nach DIN EN 60332-1-2*VDE 0482-332-1-2 flammwidrig
ausgelegt. Eine Brandweiterleitung durch die Kabel ist ausgeschlossen. Die größte Brandlast der
Windenergieanlage ist das Öl des hermetisch abgeschlossenen Transformators. Dieses Öl ist
schwer entflammbar und weist einen geringen spezifischen Heizwert und einen hohen Brennpunkt
auf.
Bei der Detektion von Rauch wird die Leistungselektronik abgeschaltet und die Rotorblätter drehen
aus dem Wind. Dadurch wird die Rotordrehzahl auf ein Minimum reduziert, bis hin zum Stillstand.
Zur Bekämpfung von Kleinst- und Entstehungsbränden werden CO 2-Feuerlöscher für die Brand-
klasse B entsprechend der DIN EN 3-7 eingesetzt. Löschversuche dürfen nur vorgenommen wer-
den, wenn die eigene Sicherheit und ein sicherer Fluchtweg gewährleistet sind. Feuerlöscher be-
finden sich in der Gondel, im Turmfuß und im Service-Fahrzeug. Die Anbringungsstellen der Feu-
erlöscher entsprechen der DIN EN 3-7. Die Feuerlöscher werden alle 2 Jahre durch einen Sach-
kundigen geprüft. Ein Vermerk über die letzte Prüfung ist fest am Feuerlöscher angebracht.

Notrufplan und Flucht- und Rettungsplan
Im Turmfuß und in der Gondel der Windenergieanlage sind jeweils ein Notrufplan und ein Flucht-
und Rettungsplan angebracht. Alle notwendigen Informationen, z. B. die Koordinaten der Wind-
energieanlage und wichtige Rufnummern, sind auf dem Notrufplan zu finden. In einer Notsituation
setzt die anwesende Person den Notruf ab. Der ENERCON Service ist rund um die Uhr erreichbar.
Er kann dem Rettungsdienst fehlende Informationen mitteilen, ihn zum Einsatzort führen und, falls
dies notwendig ist, die Unterstützung weiterer Teams anfordern. Der anwesenden Person bleibt
somit mehr Zeit, der betroffenen Person Hilfe zu leisten.
Zwischen Turmfuß und Maschinenhaus ist die Kommunikation durch Telefonverbindung bzw.
Funkgeräte möglich.



 Windenergie Fuchstal Gemeindewald 
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Mitgeltende Dokumente

Der aufgeführte Dokumenttitel ist der Titel des Sprachoriginals, ggf. ergänzt um eine Übersetzung dieses Titels in Klam-
mern. Die Titel von übergeordneten Normen und Richtlinien werden im Sprachoriginal oder in der englischen Überset-
zung angegeben. Die Dokument-ID bezeichnet stets das Sprachoriginal. Enthält die Dokument-ID keinen Revisions-
stand, gilt der jeweils neueste Revisionsstand des Dokuments. Diese Liste enthält ggf. Dokumente zu optionalen Kom-
ponenten.

Übergeordnete Normen und Richtlinien

Dokument-ID Dokument

AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Zugehörige Dokumente

Dokument-ID Dokument

D0167349 Sicherheitsdatenblatt RENOLIN UNISYN CLP 220

D0306661 Sicherheitsdatenblatt Goracon GTO 68

D0361512 Sicherheitsdatenblatt MIDEL 7131

D0418756 Sicherheitsdatenblatt MOBIL SHC GREASE 460 WT

D0515908 Sicherheitsdatenblatt HHS 2000

D0754108 Sicherheitsdatenblatt Tribol GR 1350-2.5PD

D0754251 Sicherheitsdatenblatt Univis HVI 26

D0776378 Sicherheitsdatenblatt Mobil SHC GEAR 460

D0776385 Sicherheitsdatenblatt CARTER SG 220

D0809999 Sicherheitsdatenblatt GLYSANTIN G30 pink

D0912596 Kühlsysteme in ENERCON Windenergieanlagen EP5
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1 Allgemeines

Verminderung des Einsatzes von wassergefährdenden Stoffen
Bereits durch die Konstruktion der ENERCON Windenergieanlagen ist der Einsatz von
wassergefährdenden Stoffen auf ein Minimum reduziert.
So entfällt durch den Einsatz eines direktgetriebenen Ringgenerators ohne Getriebe eine
große Menge an Getriebeöl. Überwiegend wird die Windenergieanlage luftgekühlt. Nur in
wenigen Windenergieanlagentypen kommt eine Flüssigkeitskühlung zum Einsatz.
Die Verwendung von elektromechanischen Komponenten, wie dem Azimut- und Blattver-
stellantrieb, verringert den Einsatz von großen Mengen an Hydraulikflüssigkeit.
Im Transformator im E-Modul wird synthetischer Ester als dielektrische Isolierflüssigkeit
eingesetzt. Dieser ist biologisch abbaubar und galt bisher als nicht wassergefährdend. Mit
Inkrafttreten der Neufassung der deutschen AwSV im August 2017 ist der synthetische
Ester als allgemein wassergefährdend eingestuft.

Verminderung der Gefahr durch wassergefährdende Stoffe für Mensch und Umwelt
Um die Gefahren zu reduzieren, die durch wassergefährdende Stoffe für Mensch und Um-
welt entstehen können, wurden folgende konstruktive Maßnahmen berücksichtigt:
■ Azimut- und Blattverstellgetriebe werden herstellerseitig befüllt angeliefert und je nach

Bedarf nachgefüllt. Durch das geschlossene System findet kein Kontakt mit dem Ge-
triebeöl statt.

■ Das Hydrauliksystem wird in der Produktionsstätte montiert und befüllt.
■ Bei den in der Windenergieanlage eingesetzten Schmierstoffgebern handelt es sich

um geschlossene Patronen, die während der Wartung durch geschultes Personal ge-
tauscht werden. Durch das geschlossene System der Schmierstoffgeber findet kein
Kontakt mit dem Schmierstoff statt.

■ Die Zentralschmiereinheit zum Schmieren einiger mechanischer Komponenten wird
während der Wartung durch geschultes Personal nachgefüllt. Das Nachfüllen der Zen-
tralschmiereinheit erfolgt über ein geschlossenes System. Durch das geschlossene
System der Zentralschmiereinheit findet wenig Kontakt mit dem Schmierstoff statt.

■ Einige Komponenten werden manuell über Schmierbohrungen nachgeschmiert. Der
Schmiervorgang erfolgt über eine Fettpresse. Durch das geschlossene System findet
wenig Kontakt mit dem Schmierstoff statt.

Das Austreten von wassergefährdenden Stoffen aus der Windenergieanlage wird durch
verschiedene Sicherheitsvorkehrungen stark eingegrenzt. So werden alle Komponenten,
in denen wassergefährdende Stoffe zum Einsatz kommen, während der Wartung durch
geschultes Wartungspersonal auf Undichtigkeit und außergewöhnlichen Fettaustritt kon-
trolliert. Geeignete Auffangmöglichkeiten für austretende wassergefährdende Stoffe sind
vorhanden.
Durch die kontinuierliche Fernüberwachung der Windenergieanlage werden Störungen,
die zum Austritt von wassergefährdenden Stoffen führen können, frühzeitig erkannt und
Gegenmaßnahmen eingeleitet.
Durch konstruktive Maßnahmen zur Abdichtung des Maschinenhauses ist sichergestellt,
dass eine Verunreinigung von abfließendem Wasser, wie z. B. Niederschlagswasser, nicht
erfolgt.
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2 Übersicht
Tab. 1: Übersicht der Komponenten mit wassergefährdenden Stoffen

Komponente mit wassergefährdendem Stoff Anzahl Handelsname Menge 

1 Jährlicher
Bedarf 

1

Azimutgetriebe 12 RENOLIN UNISYN CLP 220 17 l -

Azimutlagerlaufbahn 1 Mobil SHC GREASE 460 WT 25 l 10 l

Azimutlagerverzahnung 1 Tribol GR 1350-2.5PD - 1,5 l

Behälter Getriebe-Zentralschmiereinheit Maschinenhaus 1 Tribol GR 1350-2.5PD 8 l -

Behälter Lager-Zentralschmiereinheit Maschinenhaus 1 Mobil SHC GREASE 460 WT 8 l -

Behälter Zentralschmiereinheit Getriebe Rotornabe 1 Tribol GR 1350-2.5PD 8 l -

Behälter Zentralschmiereinheit Lager Rotornabe 1 Mobil SHC GREASE 460 WT 8 l -

Blattflanschlagerlaufbahn 3 Mobil SHC GREASE 460 WT 25 l 3,9 l

Blattflanschlagerverzahnung 3 Tribol GR 1350-2.5PD - 1,5 l

Blattverstellgetriebe 3 RENOLIN UNISYN CLP 220 21 l -

Getriebe Kran Gondel 1 CARTER SG 220 0,6 l -

Kette Kran Gondel 1 HHS 2000 0,7 l 0,1 l

Rotorlager 1 Mobil SHC GEAR 460 120 l -

Hubwerk Aufstiegshilfe 1 Goracon GTO 68 0,6 l 0,6 l

Trag- und Sicherheitsseil Aufstiegshilfe 2 HHS 2000 0,5 l 0,2 l

Hydrauliksystem Azimutbremse 1 UNIVIS HVI 26 12 l -

Hydrauliksystem Rotorhaltebremse 1 UNIVIS HVI 26 1 l -

Kühlsystem 1 GLYSANTIN G30 pink 220 l -

Transformator 1 Midel 7131 2050 l -

 

1 pro Komponente,  

2 nach Bedarf,  

3 optional,  

4 Variante,  

5 typenabhängiger Maximalwert

Technische Änderungen vorbehalten.
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3 Eigenschaften und Zusammensetzung
Wassergefährdende Stoffe werden gemäß der deutschen AwSV in folgende Kategorien eingestuft:
■ Wassergefährdungsklasse 1 (WGK 1): schwach wassergefährdend
■ Wassergefährdungsklasse 2 (WGK 2): deutlich wassergefährdend
■ Wassergefährdungsklasse 3 (WGK 3): stark wassergefährdend
■ allgemein wassergefährdend (awg)

Tab. 2: Eigenschaften und Zusammensetzung der wassergefährdenden Stoffe

Wassergefährdender Stoff Zusammensetzung Einstufung Form Dichte in
g/cm 

3
Europäischer Ab-
fallschlüssel 

1

Goracon GTO 68 Zubereitung aus Syntheseölen mit
Additiven

WGK 1 flüssig 1,03 13 02 06

HHS 2000 Synthese-Mineralöl WGK 2 Aerosol 0,742 16 05 04

MIDEL 7131 gemischtes Ester mit Pentaery-
thritol

awg flüssig 0,97 -

Mobil SHC GREASE 460 WT Synthesegrundstoff mit Additiven WGK 2 fest 0,9 12 01 12

Tribol GR 1350-2.5PD hochraffiniertes Mineralöl und Ad-
ditive, Verdickungsmittel

WGK 2 pastös 1 12 01 12

UNIVIS HVI 26 Kohlenwasserstoffe und Additive WGK 2 flüssig 0,89 13 01 10

Mobil SHC GEAR 460 Synthesegrundstoffe und Additive WGK 2 flüssig 0,85 13 02 06

CARTER SG 220 synthetische Öle (Polyalkylengly-
kole)

WGK 1 flüssig 1,058 13 01 11
13 02 06

GLYSANTIN G30 pink Ethandiol, Glykol und Inhibitoren WGK 1 flüssig 1,124 16 01 14

RENOLIN UNISYN CLP 220 Syntheseöle mit Additiven WGK 1 flüssig 0,85 13 02 06

 

1 Die Angabe zum Abfallschlüssel ist aus dem Sicherheitsdatenblatt entnommen. Die Entsorgung muss mit dem regionalen Entsorger
abgesprochen werden.

Technische Änderungen vorbehalten.
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4 Auffangmöglichkeiten

4.1 Azimutgetriebe
Die Azimutgetriebe bestehen aus einem geschlossenen, voll abgedichteten Gussgehäu-
se. Unter den Azimutgetrieben sind Öl- und Fettauffangwannen mit ausreichender Auf-
nahmekapazität montiert. Im Fall eines Ölaustritts während des Betriebs bzw. während
des Nachfüllens der Azimutgetriebe kann die Gondelverkleidung das Getriebeöl aufneh-
men.

Tab. 3: Azimutgetriebe – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden Stoffs

Auffangmöglichkeit Auffangkapazität
Fettauffangwanne 960 l

4.2 Azimutlager mit Azimutlagerverzahnung
Das Azimutlager befindet sich im Maschinenhaus. Das Azimutlager ist außen mit einer
Azimutlagerverzahnung ausgestattet. Das Azimutlager ist einseitig leckagefrei abgedich-
tet, gegenüberliegend tritt der überschüssige Schmierstoff aus und wird sekundär zur
Schmierung der Azimutlagerverzahnung genutzt. Das Auslaufen des Schmierstoffs in die
Umwelt wird durch die Auffangwanne unter der Azimutlagerverzahnung verhindert.

Tab. 4: Azimutlager mit Azimutlagerverzahnung – Auffangmöglichkeiten des wassergefähr-
denden Stoffs

Auffangmöglichkeit Auffangkapazität
Auffangwanne 3 l

4.3 Azimutbremse
Das Hydrauliksystem ist ein geschlossenes System, das bei inaktiver Azimutbremse
drucklos ist. Erst bei Betätigung der Azimutbremse wird Druck aufgebaut.
Im Fall eines Hydraulikölverlusts am Hydraulikaggregat ist unter den Hydraulikaggregaten
eine Auffangwanne mit ausreichender Aufnahmekapazität montiert.
Bei einer Leckage an den Schläuchen des Hydrauliksystems der Azimutbremse kann die
Generator- und Gondelverkleidung das Hydrauliköl aufnehmen.

Tab. 5: Azimutbremse – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden Stoffs

Auffangmöglichkeit Auffangkapazität
Auffangwanne 86 l
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4.4 Blattverstellgetriebe
Die Blattverstellgetriebe bestehen aus einem geschlossenen, voll abgedichteten Gussge-
häuse.
Im Fall eines Ölaustritts während des Betriebs bzw. während der Nachfüllung der Blattver-
stellgetriebe kann der Spinner das gesamte Öl auffangen.

Tab. 6: Blattverstellgetriebe – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden Stoffs

Auffangmöglichkeit Auffangkapazität
Rotornabe/Rotorblätter ausreichend dimensioniert

4.5 Blattflanschlager mit Blattflanschlagerverzahnung
Das Blattflanschlager ist beidseitig leckagefrei abgedichtet. Überschüssige Schmierstoffe
werden in Flaschen aufgefangen. Durch das Dichtungskonzept wird das Lager von unten
nach oben mit frischem Fett durchspült. Der Schmierstoff tritt auf der Zahnkranzoberseite
aus und wird in Fettflaschen unter der Verzahnung aufgefangen.

Tab. 7: Blattflanschlager mit Blattflanschlagerverzahnung – Auffangmöglichkeiten des was-
sergefährdenden Stoffs

Auffangmöglichkeit Auffangkapazität
Auffangwanne 4 l

4.6 Rotorlager
Die Rotorlager befinden sich am Rotorkopf. Die Ölfiltereinheit ist mit einer Auffangwanne
ausgestattet. Das Auslaufen des Schmierstoffs in die Umwelt wird durch die Generator-
verkleidung verhindert.

Tab. 8: Rotorlager – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden Stoffs

Auffangmöglichkeit Auffangkapazität
Generatorverkleidung min. 120 l
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4.7 Zentralschmiereinheit Maschinenhaus
Bei der Zentralschmiereinheit Maschinenhaus handelt es sich um ein geschlossenes Sys-
tem. Die Zentralschmiereinheit Maschinenhaus ist mit einem Drucksensor ausgestattet.
Sobald der Druck im System fällt, wird eine Warnung generiert. Diese Warnung wird per
Fernüberwachung sofort ausgewertet, ein Serviceteam wird informiert.
Bei unbeabsichtigtem Austritt des Schmierstoffs kann der Schmierstoff den Innenraum
des Maschinenhauses nicht verlassen.
Mit der Zentralschmiereinheit Maschinenhaus wird auch die Schmierung der Rotornabe
durchgeführt.

Tab. 9: Zentralschmiereinheit Maschinenhaus – Auffangmöglichkeiten des wassergefähr-
denden Stoffs

Auffangmöglichkeit Auffangkapazität
Maschinenträger ausreichend dimensioniert

4.8 Kran Gondel
Der Kran Gondel befindet sich im Maschinenhaus. Der Kran Gondel hat ein geschlosse-
nes, voll abgedichtetes Gehäuse. Das Auslaufen des Getriebeöls in die Umwelt wird
durch die Maschinenhausverkleidung verhindert.

Tab. 10: Kran Gondel – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden Stoffs

Auffangmöglichkeit Auffangkapazität
Maschinenhausverkleidung ausreichend dimensioniert

4.9 Rotorarretierung und Rotorhaltebremse
EP5 Windenergieanlagen haben keine hydraulische Rotorarretierung.
Das Hydrauliksystem für die Rotorhaltebremse ist ein geschlossenes System, das bei in-
aktiver Rotorhaltebremse drucklos ist. Erst bei Betätigung der Rotorhaltebremse wird
Druck aufgebaut.
Im Fall eines Hydraulikölverlusts am Hydraulikaggregat ist unter den Hydraulikaggregaten
eine Auffangwanne mit ausreichender Aufnahmekapazität montiert.
Bei einer Leckage an den Schläuchen des Hydrauliksystems kann die Generator- und
Gondelverkleidung das Hydrauliköl aufnehmen.

Tab. 11: Rotorarretierung und Rotorhaltebremse – Auffangmöglichkeiten des wassergefähr-
denden Stoffs

Auffangmöglichkeit Auffangkapazität
Auffangwanne am Hydraulikaggregat min. 14 l

Maschinenhausverkleidung ausreichend dimensioniert

Generatorverkleidung min. 120 l
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4.10 Hubwerk der Aufstiegshilfe
Die Aufstiegshilfe befindet sich im Turm der Windenergieanlage. Innerhalb der Aufstiegs-
hilfe befindet sich das Hubwerk. Das Hubwerk der Aufstiegshilfe hat ein geschlossenes,
voll abgedichtetes Gehäuse. Das Auslaufen des Getriebeöls in die Umwelt wird durch die
Aufstiegshilfe verhindert.

Tab. 12: Hubwerk der Aufstiegshilfe – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden
Stoffs

Auffangmöglichkeit Auffangkapazität
Aufstiegshilfe ausreichend dimensioniert

4.11 Transformator
Der Transformator befindet sich im Transformatorraum in der untersten Ebene des E-Mo-
duls oder in einer Transformatorstation außerhalb der Windenergieanlage.
Der Füllstand der Isolierflüssigkeit des Transformators wird überwacht und von der An-
lagensteuerung ausgewertet. Wenn der Füllstand den Sollstand unterschreitet, wird eine
Warnmeldung generiert.
Das Auslaufen der Isolierflüssigkeit des Transformators in die Umwelt wird durch eine
Auffangwanne verhindert.

Tab. 13: Transformator – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden Stoffs

Auffangmöglichkeit Auffangkapazität
Auffangwanne Transformator 3 800 l

4.12 Kühlsystem
Die Kühlsysteme von ENERCON Windenergieanlagen der Baureihe EP5 werden in
D0912596 „Kühlsysteme in ENERCON Windenergieanlagen EP5“ beschrieben.

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
F

re
ig

a
b
e
: 
2
0
2
1
-0

2
-0

3
 1

6
:5

4



 Windenergie Fuchstal Gemeindewald 
 Genehmigungsantrag nach § 4 BImSchG 

 

 

5.   BImSchG-Unterlagen für WEA Enercon E160 EP5 

E2/5.500 kW mit Datenblättern 

 

 

 

 

5.15  Eigenbedarf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technische Beschreibung
Eigenbedarf
ENERCON Windenergieanlagen 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.



Technische Beschreibung
Eigenbedarf

2 von 13 D0215274/15.0‐de / DB

Herausgeber ENERCON GmbH ▪ Dreekamp 5 ▪ 26605 Aurich ▪ Deutschland
Telefon: +49 4941 927-0 ▪ Telefax: +49 4941 927-109
E-Mail: info@enercon.de ▪ Internet: http://www.enercon.de
Geschäftsführer: Momme Janssen, Jost Backhaus, Stefan Lütkemeyer, Dr. Martin
Prillmann, Jörg Scholle
Zuständiges Amtsgericht: Aurich ▪ Handelsregisternummer: HRB 411
Ust.Id.-Nr.: DE 181 977 360

Urheberrechtshinweis Die Inhalte dieses Dokuments sind urheberrechtlich sowie hinsichtlich der sonstigen
geistigen Eigentumsrechte durch nationale und internationale Gesetze und Verträge
geschützt. Die Rechte an den Inhalten dieses Dokuments liegen bei der ENERCON
GmbH, sofern und soweit nicht ausdrücklich ein anderer Inhaber angegeben oder
offensichtlich erkennbar ist.
Die ENERCON GmbH räumt dem Verwender das Recht ein, zu Informationszwe-
cken für den eigenen, rein unternehmensinternen Gebrauch Kopien und Abschriften
dieses Dokuments zu erstellen; weitergehende Nutzungsrechte werden dem Ver-
wender durch die Bereitstellung dieses Dokuments nicht eingeräumt. Jegliche sons-
tige Vervielfältigung, Veränderung, Verbreitung, Veröffentlichung, Weitergabe, Über-
lassung an Dritte und/oder Verwertung der Inhalte dieses Dokuments ist – auch
auszugsweise – ohne vorherige, ausdrückliche und schriftliche Zustimmung der
ENERCON GmbH untersagt, sofern und soweit nicht zwingende gesetzliche Vor-
schriften ein Solches gestatten.
Dem Verwender ist es untersagt, für das in diesem Dokument wiedergegebene
Know-how oder Teile davon gewerbliche Schutzrechte gleich welcher Art anzumel-
den.
Sofern und soweit die Rechte an den Inhalten dieses Dokuments nicht bei der
ENERCON GmbH liegen, hat der Verwender die Nutzungsbestimmungen des jewei-
ligen Rechteinhabers zu beachten.

Geschützte Marken Alle in diesem Dokument ggf. genannten Marken- und Warenzeichen sind geistiges
Eigentum der jeweiligen eingetragenen Inhaber; die Bestimmungen des anwendba-
ren Kennzeichen- und Markenrechts gelten uneingeschränkt.

Änderungsvorbehalt Die ENERCON GmbH behält sich vor, dieses Dokument und den darin beschriebe-
nen Gegenstand jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, insbesondere zu ver-
bessern und zu erweitern, sofern und soweit vertragliche Vereinbarungen oder ge-
setzliche Vorgaben dem nicht entgegenstehen.

Dokumentinformation

Dokument-ID D0215274/15.0‐de 
Vermerk Originaldokument

Datum Sprache DCC Werk / Abteilung
2021-02-24 de DB WRD GmbH / Validierung

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.



Technische Beschreibung
Eigenbedarf

D0215274/15.0‐de / DB 3 von 13

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung  ................................................................................................................ 5

2 Verbraucher  ............................................................................................................ 6

3 Betriebspunkte ........................................................................................................ 7

4 Betriebsbedingungen ............................................................................................. 8

5 Ergebnisse  .............................................................................................................. 9
5.1 Eigenbedarf der Windenergieanlage im Sommer ................................................. 9
5.2 Eigenbedarf der Windenergieanlage im Winter  .................................................. 11

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.



Technische Beschreibung
Eigenbedarf

4 von 13 D0215274/15.0‐de / DB

Abkürzungsverzeichnis

FT FACTS Transmission (elektrische Konfiguration mit FACTS-Eigenschaften)

FTQ FACTS Transmission mit Option Q+ (elektrische Konfiguration mit erweitertem
Blindleistungsstellbereich)

STATCOM Static compensator (statischer Kompensator)
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1 Einleitung
ENERCON Windenergieanlagen beziehen im Stillstand wie auch im Trudelbetrieb Wirk-
leistung aus dem Versorgungsnetz, um die Funktionalität der Steuerung und der Hilfsan-
triebe aufrecht zu erhalten. Bestimmte Umgebungsbedingungen wie z. B. Windgeschwin-
digkeit, Windrichtungsänderungen, Umgebungstemperatur oder Luftfeuchtigkeit können
Einfluss auf die Höhe des Leistungsbezugs haben. Erzeugt eine Windenergieanlage Wirk-
leistung, wird der Eigenbedarf von der Windenergieanlage selbst gedeckt.
In diesem Dokument wird der Eigenbedarf der ENERCON Windenergieanlagen im Still-
stand wie auch im Trudelbetrieb dargestellt. Bei den angegebenen Werten handelt es sich
um Abschätzungen, die unter Berücksichtigung bestimmter Betriebsbedingungen der
Windenergieanlagen ermittelt wurden. Grundlage für die Abschätzungen sind Messungen
an den jeweiligen Windenergieanlagentypen mit unterschiedlichen elektrischen Konfigura-
tionen und verschiedenen Varianten des Kühl- und Heizsystems.
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2 Verbraucher
Auch wenn eine Windenergieanlage keine Wirkleistung erzeugt, sind einzelne Systeme
aktiv und müssen mit elektrischer Energie versorgt werden. Folgende Systeme und Ver-
braucher verursachen einen signifikanten Teil des Eigenbedarfs der Windenergieanlage:

Tab. 1: Relevante Verbraucher

System Verbraucher
Grundverbrauch Steuerungsplatinen

Windnachführung Azimutmotoren

Blattverstellmotoren

Kühlsystem Turmlüfter

Gondellüfter

Lüfter-Umrichterschrank

Flüssigkeitskühlung mit Pumpenmodul und Pas-
sivkühler (modellspezifisch)

Heizsystem Generatortrocknung

Heizung

Heizkörper-Umrichterschränke

Blattheizung (projektspezifisch) Heizregister

Radialventilator

Tab. 2: Relevante Verluste

System Verluste
STATCOM Schaltverluste der Umrichter

Der Energiebezug einer Windenergieanlage mit Blindleistungsexport oder Blindleistungs-
import bei sehr niedrigen Windgeschwindigkeiten hängt von den projektspezifischen Wet-
terbedingungen (Wind, Temperatur etc.) ab.

Elektrische Konfiguration
Die Messungen haben gezeigt, dass der Unterschied zwischen den elektrischen Konfigu-
rationen (FT und FTQ) keinen signifikanten Einfluss auf den Eigenbedarf der Windener-
gieanlagen hat. Daher wird die elektrische Konfiguration nicht berücksichtigt.
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3 Betriebspunkte
Für die Ermittlung des Eigenbedarfs werden verschiedene Betriebspunkte berücksichtigt.

Windenergieanlage im Standby
Die Windenergieanlage produziert keine elektrische Energie trotz vorhandener Netzver-
sorgung. Ursachen können z. B. Windmangel oder ein Regelsignal vom Netzbetreiber
sein.
Die relevanten Verbraucher sind je nach Bedarf aktiv. Die relevanten Verbraucher sind
Windnachführung, Kabelentdrillung, Kühl- und Heizsystem sowie die Blattheizung (pro-
jektspezifisch).

Windenergieanlage mit STATCOM
Die Windenergieanlage produziert keine Wirkleistung trotz vorhandener Netzversorgung.
Blindleistung wird zur Spannungsregelung und Netzstabilisierung zur Verfügung gestellt.
Für die Ermittlung des Eigenbedarfs wird die maximale Blindleistungsbereitstellung im
„Absorption“-Betrieb (Import von Blindleistung) betrachtet.

Windenergieanlage nach Netzausfall
Die Windenergieanlage wird nach einem Netzausfall wieder eingeschaltet. Mehrere rele-
vante Verbraucher werden gleichzeitig eingeschaltet, wie z. B. Generatortrocknung, Heiz-
system, Windnachführung oder Kühlsystem.
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4 Betriebsbedingungen
Um einen möglichst breiten Betriebsbereich abzudecken, werden bestimmte Betriebsbe-
dingungen untersucht.

Sommer
Im Sommer sind neben der Versorgung der Steuerung zeitweise die Windnachführung so-
wie die Kühlsysteme der Windenergieanlage aktiv.

Winter
Im Winter sind neben der Versorgung der Steuerung zeitweise die Windnachführung so-
wie die Kühlsysteme aktiv. Die Heizsysteme und die Blattheizung (projektspezifisch) sind
besonders bei längeren Standzeiten aktiv.
Um zu den jeweiligen Betriebspunkten eine Aussage zum Eigenbedarf machen zu kön-
nen, sind in den folgenden zwei Tabellen die relevanten Verbraucher zugeordnet.

Tab. 3: Verbraucher/Verluste im Sommer

Verbraucher/Verluste im Standby mit STATCOM nach Netzausfall
Grundverbrauch x x x

Windnachführung x x x

Kühlsystem x x x

Heizsystem

Blattheizung (projektspezifisch)

STATCOM x

Tab. 4: Verbraucher/Verluste im Winter

Verbraucher/Verluste im Standby mit STATCOM nach Netzausfall
Grundverbrauch x x x

Windnachführung x x x

Kühlsystem x x

Heizsystem x x

Blattheizung (projektspezifisch) x x

STATCOM x
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5 Ergebnisse
Nachfolgend sind die Ergebnisse der Ermittlung des Eigenbedarfs von ENERCON Wind-
energieanlagen im Stillstand wie auch im Trudelbetrieb als Maximalwert und als 15-Minu-
ten-Mittelwert dargestellt. Dabei werden sowohl die in Kap. 3, S. 7 dargestellten Betriebs-
punkte, als auch die unter Kap. 4, S. 8 aufgeführten Szenarien berücksichtigt.
Die nachfolgenden Werte können bei einer Windenergieanlage mit gleicher Bezeichnung
aber reduzierter Nennleistung geringer sein.

Maximalwerte (Max.)
Bei den Maximalwerten handelt es sich um eine Addition der einzelnen Leistungen, die
beim Betrieb der einzelnen Systeme gemessen werden.

15-Minuten-Mittelwerte (15 min)
Bei den 15-Minuten-Mittelwerten handelt es sich um Werte, die unter Berücksichtigung
von gewissen Einschaltzyklen der Hilfsaggregate über eine Periode von 15 Minuten ent-
stehen.

5.1 Eigenbedarf der Windenergieanlage im Sommer
Tab. 5: Eigenbedarf der Windenergieanlage im Sommer

Windenergieanlage im Standby mit STATCOM nach Netzausfall
Max.
in kW

15 min
in kW

Max.
in kW

15 min
in kW

Max.
in kW

15 min
in kW

E-44 (200 kW) 

1 11 2 - - 13 3

E-44 (250 kW) 

1 12 2 - - 14 3

E-44 (500 kW) 

1 13 2 - - 15 3

E-44 (900 kW) 14 2 23 16 16 3

E-48 (500 kW) 

1 13 2 - - 15 3

E-48 (800 kW) 14 2 23 16 16 3

E-53 (500 kW) 

1 13 2 - - 15 3

E-53 (800 kW) 14 2 23 16 16 3

E-70 E4 (1500 kW) 

1 47 9 - - 52 7

E-70 E4 (2300 kW) 48 9 85 64 53 7

E-82 E2 (2000 kW) 41 8 78 61 46 7

E-82 E2 (2300 kW) 48 9 85 64 53 7

E-82 E4 (2350 kW) 52 10 117 95 57 7

E-82 E4 (3000 kW) 55 10 120 95 60 7

E-92 (2000 kW) 51 9 86 63 67 14

E-92 (2350 kW) 52 9 87 63 68 14

E-103 EP2 (2000 kW) 

2 51 9 86 63 67 14

E-103 EP2 (2350 kW) 

2 52 9 87 63 68 14

E-115 EP3 E3 (2990 kW) 

2 62 11 130 96 85 19
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Windenergieanlage im Standby mit STATCOM nach Netzausfall
Max.
in kW

15 min
in kW

Max.
in kW

15 min
in kW

Max.
in kW

15 min
in kW

E-115 EP3 E3 (4200 kW) 

2 98 19 192 124 156 32

E-115 EP3 E4 (4260 kW) 

2 98 19 192 124 156 32

E-126 EP3 (3000 kW) 

2 95 19 188 122 152 32

E-126 EP3 (3500 kW) 

2 96 19 189 123 153 32

E-126 EP3 (4000 kW) 

2 98 19 192 124 156 32

E-138 EP3 (3500 kW) 

2 98 19 192 124 156 32

E-138 EP3 E2 (4200 kW) 

2 108 21 210 136 171 35

E-138 EP3 E3 (4260 kW) 

2 108 21 210 136 171 35

E-136 EP5 (4650 kW) 184 13 - - - 

3 - 

3

E-147 EP5 (4300 kW) 

2 74 13 - - - 

3 - 

3

E-147 EP5 E2 (5000 kW) 

2 74 13 - - - 

3 - 

3

E-160 EP5 (4600 kW) 

2 74 13 - - - 

3 - 

3

E-160 EP5 E2 (5500 kW) 

2 74 13 - - - 

3 - 

3

 

1 länder- und projektspezifische Konfigurationen der Windenergieanlage (Verfügbarkeit
prüfen)
 

2 vorläufige Daten
 

3 keine Daten verfügbar
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5.2 Eigenbedarf der Windenergieanlage im Winter
Tab. 6: Eigenbedarf der Windenergieanlage im Winter (ohne Blattheizung)

Windenergieanlage im Standby mit STATCOM nach Netzausfall
Max.
in kW

15 min
in kW

Max.
in kW

15 min
in kW

Max.
in kW

15 min
in kW

E-44 (200 kW) 

1 6 1 - - 8 3

E-44 (250 kW) 

1 7 2 - - 9 3

E-44 (500 kW) 

1 9 2 - - 11 4

E-44 (900 kW) 13 9 23 16 19 11

E-48 (500 kW) 

1 9 2 - - 11 4

E-48 (800 kW) 13 9 23 16 19 11

E-53 (500 kW) 

1 9 2 - - 11 4

E-53 (800 kW) 13 9 23 16 19 11

E-70 E4 (1500 kW) 

1 24 18 - - 36 23

E-70 E4 (2300 kW) 25 19 85 60 37 24

E-82 E2 (2000 kW) 25 19 78 60 37 24

E-82 E2 (2300 kW) 25 19 85 60 37 24

E-82 E4 (2350 kW) 28 17 115 89 36 23

E-82 E4 (3000 kW) 32 19 118 91 40 25

E-92 (2000 kW) 28 18 72 59 50 28

E-92 (2350 kW) 29 19 73 60 51 29

E-103 EP2 (2000 kW) 

2 28 18 72 59 50 28

E-103 EP2 (2350 kW) 

2 29 19 73 60 51 29

E-115 EP3 E3 2990 kW) 

2 52 31 130 92 75 46

E-115 EP3 E3 (4200 kW) 

2 67 35 170 118 106 59

E-115 EP3 E4 (4260 kW) 

2 67 35 170 118 106 59

E-126 EP3 (3000 kW) 

2 67 33 170 116 106 55

E-126 EP3 (3500 kW) 

2 67 34 170 117 106 56

E-126 EP3 (4000 kW) 

2 67 35 170 118 106 59

E-138 EP3 (3500 kW) 

2 62 34 155 110 95 55

E-138 EP3 E2 (4200 kW) 

2 69 37 170 121 105 61

E-138 EP3 E3 (4260 kW) 

2 69 37 170 121 105 61

E-136 EP5 (4650 kW) 184 17 - - - 

3 - 

3

E-147 EP5 (4300 kW) 

2 97 17 - - - 

3 - 

3

E-147 EP5 E2 (5000 kW) 

2 97 17 - - - 

3 - 

3

E-160 EP5 (4600 kW) 

2 97 17 - - - 

3 - 

3

E-160 EP5 E2 (5500 kW) 

2 97 17 - - - 

3 - 

3
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1 länder- und projektspezifische Konfigurationen der Windenergieanlage (Verfügbarkeit
prüfen)
 

2 vorläufige Daten
 

3 keine Daten verfügbar
Wenn die Blattheizung aktiv ist, beträgt die Heizdauer üblicherweise mehrere Stunden.
Aus diesem Grund müssen die Nennleistungswerte der Blattheizung (Tab. 7, S. 12) zu
den Ergebnissen in den Spalten im Standby und mit STATCOM dazu addiert werden.

Eigenbedarf der Blattheizung im Winter
In der nachfolgenden Tabelle ist der maximale Leistungsbezug der Blattheizung für die
Windenergieanlagen aufgelistet.
Eine Begrenzung der Leistungsaufnahme auf einen geringeren Wert ist möglich. Hierzu
müssen entsprechende Einstellungen an der Steuerung der Windenergieanlage vorge-
nommen werden. Eine Verringerung der Leistungsaufnahme führt jedoch auch zu einer
Verringerung der Effektivität der Blattheizung.

Tab. 7: Nennleistung Blattheizung

Windenergieanlage Nennleistung Blattheizung in kW
(Blattheizungsmodul je Rotorblatt)

E-44 (200 kW) 

1 15,2

E-44 (250 kW) 

1 15,2

E-44 (500 kW) 

1 15,2

E-44 (900 kW) 15,2

E-48 (500 kW) 

1 15,2

E-48 (800 kW) 15,2

E-53 (500 kW) 

1 15,2

E-53 (800 kW) 15,2

E-70 (1500 KW) 

1 22,7

E-70 (2300 KW) 22,7

E-82 E2 (2000 kW) 29,0 

E-82 E2 (2300 kW) 29,0

E-82 E4 (2350 kW) 29,0

E-82 E4 (3000 kW) 29,0

E-92 (2000 kW) 43

E-92 (2350 kW) 43

E-103 EP2 (2000 kW) 

2 43

E-103 EP2 (2350 kW) 

2 55,5

E-115 EP3 E3 (2990 kW) 

2 74,3

E-115 EP3 E3 (4200 kW) 

2 68

E-115 EP3 E4 (4260 kW) 

2 68

E-126 EP3 (3000 kW) 

2 55,5

E-126 EP3 (3500 kW) 

2 55,5
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Windenergieanlage Nennleistung Blattheizung in kW
(Blattheizungsmodul je Rotorblatt)

E-126 EP3 (4000 kW) 

2 68

E-138 EP3 (3500 kW) 

2 68

E-138 EP3 E2 (4200 kW) 

2 68

E-138 EP3 E3 (4260 kW) 

2 68

E-136 EP5 (4650 kW) keine Blattheizung

E-147 EP5 (4300 kW) keine Blattheizung

E-147 EP5 E2 (5000 kW) keine Blattheizung

E-160 EP5 (4600 kW) keine Blattheizung

E-160 EP5 E2 (5500 kW) keine Blattheizung

 

1 länder- und projektspezifische Konfigurationen der Windenergieanlage (Verfügbarkeit
prüfen)
 

2 vorläufige Daten
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 Windenergie Fuchstal Gemeindewald 
 Genehmigungsantrag nach § 4 BImSchG 

 

 

5.   BImSchG-Unterlagen für WEA Enercon E160 EP5 

E2/5.500 kW mit Datenblättern 

 

 

 

 

5.16  Baukosten und Herstellungskosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Herstell- und Rohbaukosten 

E-160 EP5 E2/MST/166mNh/FG 
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Rohbaukosten (brutto):  

Die Rohbaukosten beinhalten die Kosten für das Flachgründungsfundament, den modularen 

Stahlturm, das Maschinenhaus und die Rotorblattanlage: 

 

Flachgründungsfundament:         347.000 € 

 Modularer Stahlturm:                    810.000 € 

 Gondel, Maschinenverkleidung, Nabe, Rotor:                864.000 € 

 

Gesamt:  2.021.000 € 

 

 

Herstellkosten (brutto): 

Die Herstellkosten umfassen die Rohbaukosten zuzüglich der Kosten für die maschinenbaulichen 

und elektrotechnischen Komponenten:  

a) Rohbaukosten:                 2.021.000 € 

b) Maschinenbauliche und elektrotechnische Komponenten:           1.134.000 € 

 

Gesamt: 3.155.000 € 

 

In den Herstell- und Rohbaukosten ist die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19% enthalten.  

Die Herstellkosten entsprechen nicht dem Kaufpreis der Anlage, der weitere Kosten, z.B. 

schwankende Materialpreise, Forschungs- und Entwicklungskosten u.v.m. abdecken muss, die 

jedoch für die Ermittlung der Genehmigungsgebühren nicht relevant sind. 

 

Der Transformator ist bei den ENERCON Anlagen im E-Modul des Turmfußes integriert. Es 

tritt keine separate Trafostation optisch in Erscheinung. 
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